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USA: Republikaner geben die Idee eines „Grenzausgleichs“ („Border Tax 

Adjustment“, BTA) auf, um die US-Steuerreform voranzutreiben 

Am 27.07.2017 haben die republikanischen Führer eine gemeinsame Erklärung 

zur US-Steuerreform veröffentlicht, in der ausdrücklich darauf hingewiesen wird, 

dass der im sog. Blueprint der Republikaner des US-Repräsentantenhauses ge-

forderte „Grenzausgleich“ bei der Körperschaftsteuer („Border Tax Adjustment“, 

BTA) nicht in Steuerreformpläne einbezogen wird.  

Das Ziel von Grenzausgleichsregelungen wäre eine Annäherung der Körper-

schaftsteuer an die von vielen anderen Ländern angewendete Mehrwertsteuer 

gewesen. Importierte Waren und Dienstleistungen wären mit 20 % besteuert 

worden. Der Export von Waren und Dienstleistungen wäre hingegen von einer 

Besteuerung verschont geblieben (d.h. ein Abzug für Exporte wäre erlaubt gewe-

sen). 

Durch die Aufgabe dieser politischen Forderung seitens der Republikaner soll die 

Steuerreform nun vorangetrieben werden. Im Übrigen sind auch dieser Erklärung 

nicht viele spezifische Details zu entnehmen. 

 

Oberste Länderfinanzbehörden: Koordinierter Ländererlass zum neuen Un-

ternehmenserbschaftsteuerrecht  

In dieser Woche wurde der koordinierte Ländererlass vom 22.06.2017 zur An-

wendung der geänderten Vorschriften des Erbschaft- und Schenkungsteuerge-

setzes bekannt. Die Form des koordinierten Ländererlasses wurde offenbar ge-

wählt, weil sich die Bundesländer weder auf neue Erbschaftsteuerrichtlinien noch 

auf einen gleichlautenden Ländererlass verständigen konnten. Ausdrücklich nicht 

mitgetragen wird der Erlass vom Freistaat Bayern. Die Verwaltungsanweisung 

zum neuen Erbschaftsteuerrecht war lange erwartet worden und enthält an vielen 

Stellen Hinweise, wie die Finanzverwaltung die neuen Regeln zum Unterneh-

menserbschaftsteuerrecht auslegt. 

Auch wenn die Positionierung der Finanzverwaltung grundsätzlich zu begrüßen 

ist, werden im Erlass viele Zweifelsfragen zulasten der Steuerpflichtigen ausge-

legt, zu anderen wird überhaupt keine Stellung bezogen. Dem Vernehmen nach 

wollte der Freistaat Bayern die restriktive Auslegung in einigen Punkten nicht mit-

tragen, weshalb der Erlass derzeit nur in den übrigen 15 Bundesländern Bin-

dungswirkung entfaltet. Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass sich auch die bay-

erische Finanzverwaltung grundsätzlich zunächst an dem Erlass orientieren wird. 

Eine Hilfe für den Rechtsanwender stellen sicherlich die vielen Berechnungsbei-

spiele dar, die der massiv gestiegenen Komplexität des neuen Regelwerks 

Rechnung tragen. Dringend nötige Konkretisierungen finden sich beispielsweise 

auch zum Vorwegabschlag für Familienunternehmen nach § 13a Abs. 9 ErbStG 

sowie zur Investitionsklausel nach § 13b Abs. 5 ErbStG, wenngleich zu beiden 

Themen weiterhin viele Fragen offen bleiben, die für die Gestaltungsberatung von 

Relevanz sind. So ist erfreulich, dass im für die Anwendung der Investitionsklau-

sel erforderlichen vorgefassten Plan des Erblassers, nach dem die Erben mit 
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steuerlicher Rückwirkung innerhalb von zwei Jahren durch die Umschichtung von 

Verwaltungsvermögen in begünstigtes Vermögen den Anteil des schädlichen 

Verwaltungsvermögens reduzieren können, nicht das für die Umschichtung ein-

zusetzende Verwaltungsvermögen benannt werden muss. Hingegen muss das 

zu erwerbende begünstigte Vermögen bezeichnet werden, wobei völlig offen 

bleibt, wie konkret die Bezeichnung sein muss. Sollen aus einem größeren Ver-

mögen im Rahmen eines Strukturwandels wesentliche Teile des Verwaltungs-

vermögens, z.B. eine Gewerbeimmobilie im Wert von 100 Mio. EUR, in begüns-

tigtes Vermögen umgeschichtet werden, wird man kaum erwarten können, dass 

der Plan bereits die konkreten Reinvestitionsobjekte beinhaltet. 

In der Gestaltungsberatung wird man bis auf weiteres die im Ländererlass nie-

dergelegte Verwaltungsauffassung grundsätzlich berücksichtigen müssen. Es 

empfiehlt sich, wie auch in der Abwehrberatung, die Verwaltungsauffassung sorg-

fältig zu prüfen und gegebenenfalls im Einzelfall auch eine abweichende Auffas-

sung zu vertreten. Es bleibt zu hoffen, dass die Finanzverwaltung ihre Auffassung 

in Teilbereichen überdenkt und ergänzt und im besten Fall in nicht allzu ferner 

Zukunft in von allen Bundesländern getragenen Erbschaftsteuerrichtlinien kund-

tut, um Nachfolgen im unternehmerischen Bereich wieder planbarer zu machen. 

 

BFH: Ertragszuschuss als organschaftliche Mehrabführung i.S.v. § 27 

Abs. 6 S. 1 KStG 

Der BFH hatte im Urteil vom 15.03.2017 (I R 67/15) über die Folgen eines Er-

tragszuschusses eines Organträgers an eine Organgesellschaft sowie über die 

Behandlung eines bei der Organgesellschaft angefallenen, steuerlich nicht ab-

zugsfähigen Übernahmeverlusts zu entscheiden.  

Im Streitfall zahlte die B-GmbH (Organträgerin) an ihre Organgesellschaft, eine 

GmbH (Klägerin), einen – nicht rückzahlbaren – Ertragszuschuss, welcher in der 

Handelsbilanz der Klägerin als Ertrag gebucht wurde. Zudem erfasste die Kläge-

rin in ihrer Handelsbilanz einen Übernahmeverlust, der aus einer erfolgten Ver-

schmelzung mit einer Organgesellschaft resultierte. Steuerrechtlich durfte dieser 

Übernahmeverlust gemäß § 12 Abs. 2 UmwStG in der für das Streitjahr 2002 gel-

tenden Fassung nicht abgezogen werden. 

Das Finanzamt ging zunächst davon aus, dass der Ertragszuschuss als Zugang 

zum steuerlichen Einlagekonto der Klägerin zu erfassen sei. Aufgrund der unter-

schiedlichen Behandlung des Ertragszuschusses in der Handels- und der Steu-

erbilanz nahm es jedoch weiter an, dass eine Mehrabführung vorliege, die zu ei-

ner entsprechenden Minderung des Einlagekontos geführt habe. Den Übernah-

meverlust sah das Finanzamt dagegen aufgrund einer außerbilanziellen Korrek-

tur nicht als Minderabführung an.  

Mit der nach erfolglosem Einspruch erhobenen Klage machte die Klägerin im 

Wesentlichen geltend, dass das Einlagekonto um den Ertragszuschuss zu erhö-

hen sei, da hinsichtlich des Ertragszuschusses keine (organschaftliche) Mehrent-

nahme vorliege. Der Ertragszuschuss sei eine verdeckte Einlage, welche dazu 

führe, dass die Korrektur des zu versteuernden Einkommens – ebenso wie die 
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Korrektur des Verschmelzungsverlusts – außerhalb der Bilanz zu erfolgen habe. 

Handelsbilanz und Steuerbilanz seien deshalb identisch. Somit könne es auch 

nicht zu (organschaftlichen) Mehr- oder Minderabführungen kommen, da diese 

einen Unterschied zwischen Handels- und Steuerbilanz voraussetzen würden. 

Das Finanzgericht hat die Klage abgewiesen.  

Nunmehr hat der BFH im Grundsatz das Urteil des Finanzgerichts bestätigt, wo-

nach sich das steuerliche Einlagekonto der Klägerin durch den von der B-GmbH 

gewährten Ertragszuschuss, welcher steuerlich als verdeckte Einlage zu qualifi-

zieren sei, zunächst um diesen Betrag erhöht, dann aber aufgrund einer Mehrab-

führung i.S.d. § 27 Abs. 6 KStG entsprechend gemindert habe. Zugleich erteilt 

der BFH einer von Teilen der Literatur vertretenen Meinung eine Absage, welche 

davon ausgeht, dass wegen des sofortigen Rückflusses des Ertragszuschusses 

über die Gewinnabführung im Rahmen des Organschaftsverhältnisses die ver-

deckte Einlage wieder rückgängig gemacht werde.  

Hinsichtlich der Mehrabführung stellt der BFH fest, dass diese auch dann vorlie-

ge, wenn der Ertragszuschuss als verdeckte Einlage erst auf der zweiten Stufe 

der Gewinnermittlung das Einkommen mindere. Auch aus Sicht des Organträgers 

sei diese Vorgehensweise systematisch zutreffend. Die verdeckte Einlage führe 

zu nachträglichen Anschaffungskosten der Beteiligung an der Organgesellschaft. 

Am Wert der Beteiligung ändere sich jedoch nichts, da der Ertragszuschuss ab-

geführt werde. Dies führe zu einer organschaftlichen Mehrabführung und zur Bil-

dung eines entsprechenden Passivpostens beim Organträger. Dadurch sei si-

chergestellt, dass bei einer Veräußerung der Beteiligung an der Organgesell-

schaft ein zutreffender Veräußerungsgewinn ermittelt werden könne und es dem-

nach nur zu einer systematisch folgerichtigen Einmalbesteuerung der organ-

schaftlichen Erträge komme.  

Hinsichtlich der Behandlung des Übernahmeverlusts aufgrund der Verschmel-

zung habe das Finanzgericht zutreffend entschieden, dass dieser nicht als Min-

derabführung i.S.d. § 27 Abs. 6 S.1 KStG zu qualifizieren sei. Zwar komme es 

hier – ähnlich wie im Fall des Ertragszuschusses – aufgrund der gemäß § 12 

Abs. 2 S. 1 UmwStG angeordneten außerbilanziellen Hinzurechnung des Über-

nahmeverlusts zu einem Unterschied zwischen dem handelsrechtlichen Jahres-

abschluss und dem steuerrechtlichen Gewinn. Jedoch führe die Regelung des 

§ 12 Abs. 2 S. 1 UmwStG lediglich zu einem Verlustabzugsverbot, lasse aber im 

Übrigen die Bilanzierung der übergegangenen Wirtschaftsgüter unberührt. Im 

Falle einer späteren Veräußerung der Beteiligung an der Organgesellschaft be-

stünde daher keine Gefahr einer Verletzung des Grundsatzes der Einmalbesteu-

erung. Folgerichtig sei auch kein Grund ersichtlich, das Einkommen des Organ-

trägers im Falle der Veräußerung der Organbeteiligung durch Auflösung eines 

aktiven Ausgleichspostens zu mindern. 
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BFH: Feststellungsbescheid nach § 17 GrEStG ist zweifacher Grundlagen-

bescheid 

Mit Urteil vom 15.03.2017 (II R 36/15) entschied der BFH, dass ein Feststel-

lungsbescheid gemäß § 17 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GrEStG sowohl Grundlagenbe-

scheid für den Bescheid über die Feststellung des Grundbesitzwerts (Grundbe-

sitzwertbescheid) als auch für den Grunderwerbsteuerbescheid ist. 

Im Streitfall unterlag die grundbesitzende Klägerin, eine GmbH & Co. KG, gemäß 

§ 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer. Da die Grundstücke in unterschied-

lichen Finanzamtsbezirken lagen, erließ das zuständige Finanzamt innerhalb der 

Feststellungsfrist, die am 31.12.2009 endete, einen Feststellungsbescheid ge-

mäß § 17 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GrEStG. Mit Bescheid vom 08.03.2011 stellte ein wei-

teres Finanzamt für das in seinem Bezirk liegende Grundstück einen Grundbe-

sitzwert fest. Zuletzt setzte das für die Grunderwerbsteuerfestsetzung zuständige 

Finanzamt, Beklagter, mit Bescheid vom 21.03.2011 die Grunderwerbsteuer fest. 

Die Klägerin war jedoch der Ansicht, dass dieser Grunderwerbsteuerbescheid 

rechtswidrig sei, da der Grundbesitzwertbescheid wegen Eintritts der Feststel-

lungsverjährung nicht mehr habe erlassen werden dürfen. § 181 Abs. 5 S. 1 Hs. 1 

AO sei nicht einschlägig, da der Ablauf der Festsetzungsfrist für die Grunder-

werbsteuerfestsetzung wegen § 181 Abs. 5 S. 1 Hs. 2 AO nicht nach § 171 

Abs. 10 AO gehemmt gewesen sei. 

Der BFH war jedoch der Ansicht, dass die im Feststellungsbescheid nach § 17 

Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GrEStG festgestellten Besteuerungsgrundlagen sowohl für den 

Grundbesitzwertbescheid als auch für den Grunderwerbsteuerbescheid von Be-

deutung im Sinne des § 182 Abs. 1 S. 1 AO seien, sodass dieser Feststellungs-

bescheid sowohl für den Grundbesitzwertbescheid als auch für den Grunder-

werbsteuerbescheid ein Grundlagenbescheid im Sinne des § 171 Abs. 10 AO sei. 

Dies führe dazu, dass dieser sowohl den Ablauf der Feststellungsfrist des Grund-

besitzwertbescheids gemäß § 181 Abs. 1 S. 1 AO i.V.m. § 171 Abs. 10 AO als 

auch den Ablauf der Festsetzungsfrist des Grunderwerbsteuerbescheids gemäß 

§ 171 Abs. 10 AO hemme. Da der Grundbesitzwertbescheid aufgrund dieser Ab-

laufhemmung innerhalb der Feststellungsfrist erlassen wurde, konnte der BFH 

die Frage, ob § 181 Abs. 5 AO hier einschlägig sei, dahinstehen lassen. 
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Alle am 26.07.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

I R 67/15 15.03.2017 
Ertragszuschuss als organschaftliche Mehrabführung i.S. von § 27 Abs. 6 Satz 
1 KStG 

I R 73/15 29.03.2017 
Kein Ansatz nachträglicher Anschaffungskosten für ausschüttungsgleiche Er-
träge 

II R 36/15 15.03.2017 
Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerb-
steuer 

III R 32/15 15.03.2017 
Kindergeldberechtigung von Unionsbürgern - Feststellung der fehlenden Frei-
zügigkeit nur durch die Ausländerbehörden  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 48/17 vom 26.7.2017 

V R 38/16 16.03.2017 
Fahrschulunterricht als steuerfreier Schulunterricht?  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 49/17 vom 26.7.2017 

VI R 86/14 09.03.2017 
Vorliegen eines Forstbetriebs trotz Nichtbewirtschaftung eines aus drei nicht 
zusammenhängenden Grundstücken bestehenden Privatwaldes mit einer Grö-
ße von insgesamt ca. 7,5 ha - Wirtschaftliches Eigentum 

VII R 25/16 16.05.2017 
Einwendungsausschluss im Haftungsverfahren durch unterlassenen Wider-
spruch im insolvenzrechtlichen Prüfungstermin 

X R 65/14 20.03.2017 
Keine Thesaurierungsbegünstigung bei negativem zu versteuernden Einkom-
men - Anwendbarkeit des  68 FGO auf wiederholende Verfügungen - Zulässig-
keit einer Klage gegen einen auf 0 EUR lautenden Einkommensteuerbescheid 

 

 

Alle am 26.07.2017 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X R 9/14 03.05.2017 

Vermögensübertragung im Wege der vorweggenommenen Erbfolge gegen 
wiederkehrende Leistungen: Sonderausgabenabzug als Rente oder dauernde 
Last - Überprüfung der gerichtlichen Auslegung eines Vermögensübergabever-
trags 

III B 92/16 17.05.2017 
Beibehaltung eines inländischen Wohnsitzes durch ein im Ausland studieren-
des Kind - Zulassung der Revison 

IV R 25/15 13.04.2017 
Notwendige Beiladung des Mitunternehmers bei Streit um Höhe seines Son-
derbetriebsgewinns 

V B 5/17 31.05.2017 
Unrichtiger Steuerausweis; Umkehr der Steuerschuldnerschaft, Rückwirkung 
der Rechnungsberichtigung 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34854&pos=0&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34855&pos=1&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34856&pos=2&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34857&pos=3&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34852&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34858&pos=4&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34853&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34859&pos=5&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34860&pos=6&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34861&pos=7&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34862&pos=8&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34863&pos=9&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34864&pos=10&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34865&pos=11&anz=57
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

X B 23/17 09.05.2017 Abgrenzung eines häuslichen Arbeitszimmers von einer Betriebsstätte 

XI R 20/15 29.03.2017 
Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung der Vermietung von Plätzen für das 
Abstellen von zum Verkauf bestimmten Fahrzeugen 

 

 

Alle bis zum 28.07.2017 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Datum 

 

Stichwort 

III C 3 - S 
7492/07/1000
8 :017 

24.07.2017 

Umsatzsteuervergünstigungen auf Grund Art. 67 Abs. 3 des Zusatzabkom-
mens zum NATO-Truppenstatut (NATO-ZAbk); Erwerb von Kraftfahrzeugen 
aus einem Zollverfahren, Verwendung von Kreditkarten für dienstliche Beschaf-
fungen der amerikanischen Streitkräfte und Berechtigung zur Ausstellung einer 
Eigenbestätigung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34866&pos=12&anz=57
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=34867&pos=13&anz=57
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2017-07-24-USt-NATO-ZAbk-Kfz-Kreditkarten-USA.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2017-07-24-USt-NATO-ZAbk-Kfz-Kreditkarten-USA.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2017-07-24-USt-NATO-ZAbk-Kfz-Kreditkarten-USA.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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PRESS RELEASE 


Joint Statement on Tax Reform 
July 27, 2017|Speaker Ryan Press Office 


WASHINGTON—Today, House Speaker Paul Ryan (R-WI), Senate 


Majority Leader Mitch McConnell (R-KY), Treasury Secretary Steve 


Mnuchin, National Economic Council Director Gary Cohn, Senate Finance 


Committee Chairman Orrin Hatch (R-UT), and House Ways and Means 


Committee Chairman Kevin Brady (R-TX) issued the following joint 


statement on tax reform: 


"For the first time in many years, the American people have elected a 


President and Congress that are fully committed to ensuring that ordinary 


Americans keep more of their hard-earned money and that our tax policies 


encourage employers to invest, hire, and grow. And under the leadership 


of President Trump, the White House and Treasury have met with over 


200 members of the House and Senate and hundreds of grassroots and 


business groups to talk and listen to ideas about tax reform. 


"We are all united in the belief that the single most important action we 


can take to grow our economy and help the middle class get ahead is to fix 


our broken tax code for families, small business, and American job 


creators competing at home and around the globe. Our shared 


commitment to fixing America’s broken tax code represents a once-in-a-


generation opportunity, and so for three months we have been meeting 


regularly to develop a shared template for tax reform. 


"Over many years, the members of the House Ways and Means Committee 


and the Senate Finance Committee have examined various options for tax 


reform. During our meetings, the Chairmen of those committees have 


brought to the table the views and priorities of their committee members. 


Building on this work, as well as on the efforts of the Administration and 


input from other stakeholders, we are confident that a shared vision for 


tax reform exists, and are prepared for the two committees to take the lead 


and begin producing legislation for the President to sign.  







"Above all, the mission of the committees is to protect American jobs and 


make taxes simpler, fairer, and lower for hard-working American 


families. We have always been in agreement that tax relief for American 


families should be at the heart of our plan. We also believe there should be 


a lower tax rate for small businesses so they can compete with larger ones, 


and lower rates for all American businesses so they can compete with 


foreign ones. The goal is a plan that reduces tax rates as much as possible, 


allows unprecedented capital expensing, places a priority on 


permanence, and creates a system that encourages American companies 


to bring back jobs and profits trapped overseas. And we are now confident 


that, without transitioning to a new domestic consumption-based tax 


system, there is a viable approach for ensuring a level playing field 


between American and foreign companies and workers, while protecting 


American jobs and the U.S. tax base. While we have debated the pro-


growth benefits of border adjustability, we appreciate that there are many 


unknowns associated with it and have decided to set this policy aside in 


order to advance tax reform. 


"Given our shared sense of purpose, the time has arrived for the two tax-


writing committees to develop and draft legislation that will result in the 


first comprehensive tax reform in a generation. It will be the responsibility 


of the members of those committees to produce legislation that achieves 


the goals shared broadly within Congress, the Administration, and by 


citizens who have been burdened for too long by an outdated tax system. 


Our expectation is for this legislation to move through the committees this 


fall, under regular order, followed by consideration on the House and 


Senate floors. As the committees work toward this end, our hope is that 


our friends on the other side of the aisle will participate in this effort. The 


President fully supports these principles and is committed to this 


approach. American families are counting on us to deliver historic tax 


reform. And we will." 


 








	
  


Tax 
June 24, 2016 


better.gop 
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A BETTER WAY:  A PRO-GROWTH TAX CODE FOR ALL AMERICANS  
The United States stands at a pivotal moment. Today’s policy decisions will have a lasting effect on future generations – for 
better or worse. If we stay within the bounds of the current tax discussion, we have only three choices for the path forward: 


  
• We can do nothing, leaving our children with the responsibility to clean up the tax code and its ruinous effects. 
• We can raise taxes under the existing system, which would levy harsher penalties on hard work, savings, and 


entrepreneurship.  
• We can tinker around with little tax changes while the sun sinks ever lower on the age of American excellence. 


  
The Tax Reform Task Force rejects these false choices and believes it is time to go in a completely new direction. Today we 
have a once-in-a-generation opportunity to move forward with bold, pro-growth tax reform. 
  
As the Task Force worked to develop smart reforms, we asked ourselves two questions about each policy or provision: “Will 
this policy reform grow our economy?” and “Is it worth raising taxes on everyone else to include this provision?”  We are 
committed to growing our economy without increasing the deficit – taking into account the increased Federal revenues that 
result from economic growth.      
  
This Blueprint is a detailed, credible, fiscally responsible plan to create a modern tax code built for growth – the growth of 
families’ paychecks, the growth of job creators, and the growth of the American economy. And it is the beginning of our 
conversation about how to fix our broken tax code.  
  
This Blueprint will achieve three important goals: 
  


• It will fuel job creation and deliver opportunity for all Americans. 
• It will simplify the broken tax code and make it fairer and less burdensome. 
• It will transform the broken IRS into an agency focused on customer service.  


  
Simply put, the Tax Reform Task Force Blueprint delivers a better way on tax reform that will help all Americans have more 
and better opportunities in their lives. 
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1. THE TAX REFORM TASK FORCE:  DEVELOPING THE CONSENSUS 
In January 2016, House Republicans set out to deliver a bold, pro-growth policy agenda focused on addressing the top 
concerns of the American people. On February 4, 2016, House Speaker Paul D. Ryan announced the creation of six 
committee-led task forces committed to delivering serious solutions. Each Task Force was charged with developing detailed 
policy recommendations to serve as the pillars of our pro-growth plan for the future – our plan for a confident America.  
 
As leader of the Tax Reform Task Force, Ways and Means Committee Chairman Kevin Brady of Texas has spearheaded the 
conference-wide effort to create a 21st century tax code built for growth. The goal of the Task Force was to deliver a 
strategy to create jobs, grow the economy, and raise wages by reducing rates, removing special interest carve-outs, and 
making our broken tax code simpler and fairer.  
 
On March 2, 2016, the Tax Reform Task Force kicked off with its first idea forum. These meetings provided opportunities 
for all Republican Members of Congress to share their ideas for how to fix our broken tax system. Over the course of four 
months, the Task Force held six Member-driven idea forums that were widely attended by Members from across the House 
Republican Conference.     
 
The Task Force also held discussions with economic thought leaders to gain a thorough understanding of how various 
changes to the tax code would affect the American people and our economy as a whole. The collaboration brought to the 
table new, forward-thinking perspectives on pro-growth tax reform. This was critical in developing solutions that will create 
jobs, ease the tax burden on American families, make the United States a magnet for investment, and enhance the ability of 
our businesses to compete and succeed around the globe. 
 
Complementing the efforts of the Tax Reform Task Force, the Committee on Ways and Means held a series of public 
hearings focused on how to make our tax system work better for the American people. These hearings examined the 
challenges facing American businesses and workers in the global tax environment, tax-related challenges facing families and 
small businesses here at home, and Member-driven solutions that would transform our tax code.  


2. WHY NOW?  ANOTHER HISTORIC MOMENT 
Tax Reform – striking similarities between 1986 and 2016 
This October will mark 30 years since President Ronald Reagan signed into law the Tax Reform Act of 1986 – landmark 
legislation that is recognized as the single largest reform of the U.S. tax code in our nation’s history. 
 
The world has changed dramatically since 1986 – and so has our tax system. But unlike advances in medicine and technology 
that have expanded horizons of possibility, the U.S. tax code has expanded to impose excessive burdens that restrict 
opportunity and economic freedom.  
 
In many ways, our current tax and political environment is remarkably similar to the one that allowed President Reagan to 
successfully overhaul the tax code three decades ago. As we look to replicate and build upon this achievement, it is 
important to recognize three key factors that were present in 1986: 
 


First, the American people were fed up with the tax code. It was a complicated mess of multiple brackets, high rates, 
and special-interest provisions. As President Reagan described it, the code had become a “haven for special interests 
and tax manipulators, but an impossible frustration for everybody else.” 
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Second, Members of Congress had bold proposals for pro-growth tax reform. Thanks to the hard work and vision 
of Congressman Jack Kemp, Senator Bill Bradley, and many others, Americans saw the total number of income 
brackets reduced from 15 to two. In addition, the top income tax rate for individuals was cut from 50 percent to 28 
percent, and the top corporate tax rate was reduced by 12 percentage points.  
 
And third, President Reagan was willing to lead on tax reform. As a result of that leadership and three years of 
difficult work in Congress, the United States emerged with one of the most modern, fair, and competitive tax 
systems in the developed world – one that laid the foundation for decades of American job growth.  


 
A striking number of these same factors are present today: 


First, the American people now are fed up with the tax code. It again has become a complicated mess of multiple 
brackets, high rates, and special-interest provisions.  Once again, Americans are forced to devote their hard-earned 
dollars and their hard-pressed time to complying with an overly complicated and complex code.  And at the end of 
the process, most people believe that everyone else but them got a better deal.   


  
Second, Members of Congress now are proposing a variety of serious ideas for pro-growth tax reform. 
Representative Rob Woodall of Georgia is a champion of the Fair Tax, which would repeal the income tax and 
other taxes, abolish the IRS, and enact a national retail sales tax. Representative Mike Burgess of Texas is a powerful 
advocate for the Flat Tax, which would give taxpayers the option of having a flat rate of tax applied to their annual 
income. Representative Devin Nunes of California has designed the American Business Competitiveness (ABC) tax, 
which would transform the way businesses are taxed in America. And Representative Bob Goodlatte of Virginia is 
making the case for the Tax Code Termination Act, which would end the current tax code after 2019 and require 
Congress to adopt a fair and simple Federal tax system to replace it. More broadly, Members of Congress on both 
sides of the aisle believe that Americans deserve a better tax system and that Congress must deliver it.  
 
And third, every major Republican primary and general election candidate in the 2016 Presidential election 
introduced a plan to reform our broken tax code.  
 


Armed with the bold ideas put forward by our Tax Reform Task Force, House Republicans stand ready to work with 
America’s next president to hit the ground running on pro-growth tax reform in 2017.  


3. THE CHALLENGE OF OUR BROKEN TAX CODE AND OUR BROKEN TAX COLLECTOR 
As in 1986, America’s tax code in 2016 has become completely and totally broken. It imposes burdensome paperwork and 
compliance costs, delivers special interest subsidies and crony capitalism, penalizes savings and investment, and encourages 
businesses to move overseas. And it is administered by a broken tax collection agency that continues to fail the American 
people.  
 
Problem #1: The Current Code Imposes Burdensome Paperwork and Compliance Costs 
While the Internal Revenue Code runs over 2,600 pages, the tax code itself represents only a small fraction of the entire 
body of Federal tax law.1 Taxpayers must navigate laws and guidance that include Treasury regulations; IRS forms, 
instructions, publications, and other guidance; and Federal court decisions. When all of these sources are compiled together, 
the Federal tax laws today fill approximately 70,000 pages – almost triple the number of pages at the time of the Tax 
Reform Act of 1986.2 Recent estimates have found that Americans now spend over $409 billion and 8.9 billion hours 
annually trying to comply with our broken tax code.3    
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Real-world frustrations include:  
 
• Families struggling to afford a college education must now wade through over a dozen different tax breaks for higher 


education and almost 100 pages of IRS instructions just to figure out which education tax benefits could help them meet 
the demands of growing tuition costs.4 


 
• The tax code provides two separate tax benefits related to children: the child tax credit and the personal exemption for 


dependent children. But the definition of “qualifying child” is different for each benefit, so a family might qualify for one 
but not the other. A family also might be discouraged from seeking a benefit altogether – even if they are eligible to 
receive it.  


 
• Even a concept as simple as “married” takes 218 words and five paragraphs to define.5     
 
It is no wonder that nine out of ten taxpayers now use either a professional tax preparer or computer software to prepare 
their tax returns.6 
 
Tax complexity and compliance costs are a serious burden for all Americans, but for small businesses – our nation’s chief 
source of job creation – the burden is particularly severe. For example, tax compliance costs the 4 million S corporations in 
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this country more than $46 billion annually, nearly $12,000 per company.7 Moreover, another significant compliance cost for 
family-owned businesses is the death tax. While the government collects only about $20 billion in revenues from estate and 
gift taxes, they represent a cost of $19.6 billion per year to individuals who must comply with these rules.8 
 
Tax complexity feeds other problems as well, such as waste, fraud, and abuse. For example, according to the Treasury 
Inspector General for Tax Administration (TIGTA), over an 11-year period the IRS has sent out almost $150 billion in 
erroneous Earned Income Tax Credit (EITC) claims.9 In 2013 alone, the IRS estimated that 24 percent of EITC payments 
were made in error – nearly one quarter of all payments were erroneous.10  
 
House Republicans made a down payment on reducing waste, fraud, and abuse when we included one dozen program 
integrity provisions in the Protecting Americans from Tax Hikes (PATH) Act of 2015. But we have more work to do. The 
best way to reduce tax fraud is to simplify the tax code by enacting major tax reform.  
 
Problem #2: The Current Code Delivers Special Interest Subsidies and Crony Capitalism 
The tax code is littered with hundreds of preferences and subsidies that pick winners and losers and create complexity. 
Instead of free-market competition that rewards success, our tax code directs resources to politically favored interests, 
creating a drag on economic growth and job creation. In fact, Washington encourages individuals and businesses to make 
investment decisions based not on the most promising new technologies and innovations, but instead on the promise of tax 
savings. Many of these tax preferences, sometimes referred to as “tax expenditures,” are special-interest giveaways that are 
masked as tax breaks instead of direct grants. For fiscal year 2016, such “spending” through the tax code amounts to more 
than $1.4 trillion, or almost three-fourths of the amount of revenue raised by the entire Federal income tax. When 
Washington picks winners and losers with the tax code, the American people ultimately pay higher tax rates and keep less of 
their hard-earned money.  
 
Problem #3: The Current Code Penalizes Savings and Investment 
The United States has one of the highest levels of taxation on capital in the world. We tax capital once at the corporate 
level and then again at the individual level — with integrated tax rates on certain investment income exceeding 50 percent. 
The overall taxation of capital in the United States is higher than all but four of the 38 countries that make up the 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) and the BRIC countries (Brazil, Russia, India and 
China). 
 
The following example illustrates how the Federal government can take more than half of an individual’s savings. Assume an 
individual purchases shares in a corporation that pays out all of its profits in the form of dividends. The corporation earns 
$1,000 and pays $350 in corporate income tax, leaving $650 to distribute as dividends. A saver in the top tax bracket must 
pay the 20-percent dividend rate on that $650 ($130) and the 3.8-percent net investment income tax (which was enacted 
as part of the “Obamacare” legislation) on the same $650 ($24.70). In addition, the so-called Pease limitation requires the 
taxpayer to reduce his or her itemized deductions by $3 for every $100 in additional income, or $19.50. That loss of 
deductions increases taxable income by $19.50, and at a 39.6-percent rate generates $7.72 of additional tax liability. The sum 
of all these taxes on that original $1,000 in income is $512.42, or an effective tax rate of 51 percent. With State taxes on top 
of that, savers in some parts of the country pay an effective tax rate of over 60 percent on their investments.   
 
Problem #4: The Current Code Encourages Businesses to Move Overseas 
Our corporate income tax system imposes the highest rate in the developed world – 39 percent when the 35-percent 
Federal rate is combined with the average State corporate tax rate.11 Globally, only two of 173 countries have a higher 
corporate tax rate than the United States – Chad and the United Arab Emirates.12 The corporate tax rate represents the 
most important tax-related factor in a company’s decision to invest and locate jobs in the United States or overseas. In 1960, 
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17 of the 20 largest global companies located their headquarters in the United States. By 2015, only six of the top 20 were 
located in the United States.13 
 
Meanwhile, owners of small and closely held businesses face a top Federal marginal tax rate as high as 44.6 percent on their 
activities. As a result, a majority of our small businesses are forced to focus more resources on dealing with the tax code and 
less on creating jobs and investing in local communities. 
 
Another disadvantage is that the United States still uses a so-called worldwide tax system, which means we tax the earnings 
of American companies overseas when those earnings are brought back to the United States, with a credit allowed for 
foreign taxes paid on those earnings. Meanwhile, virtually all of our major trading partners have adopted territorial tax 
systems, under which these governments generally do not tax the active business income earned overseas by companies 
headquartered in their countries. 


Today, American companies must pay a tax 
penalty if they want to reinvest foreign 
earnings in creating jobs and raising wages in 
the United States. As a result, American 
worldwide companies currently hold more 
than $2 trillion in capital overseas – funds 
that can be reinvested in America only after 
payment of a hefty U.S. tax bill. 
 
Our high corporate rate, our outdated 
worldwide tax system, and our origin-basis 
system that taxes exports have created a 
perfect storm that has encouraged so many 
businesses to move their headquarters 
overseas. That is why the pace of so-called 
“inversions” – where a larger American 
company acquires a smaller foreign 
company, but locates the headquarters of 
the new company outside the United States 
– has accelerated dramatically in recent 
years. From 2003 through 2011, 
corporations completed only seven such 
transactions, or less than one per year on 
average. But just in the period from 2012 
through 2015, corporations completed 27 


inversions, a pace of almost seven per year. At the same time, we are seeing an increasing number of American companies 
being taken over by foreign companies. 
 
Problem #5: The Current Code Enables a Broken Tax Collector 
Over the past three decades, the IRS has become a prime example of executive branch overreach, blatant misconduct, and 
government waste. While the structure of the IRS has expanded over the years to create a duplicative, inefficient, and 
complex bureaucracy with approximately 80,000 employees across the country, the agency continues to fail hard-working 
American taxpayers.  
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The ongoing problems at the IRS are many, including the following:  
 


• Customer service at the IRS has reached abysmal levels. In fact, the Government Accountability Office has 
confirmed that the IRS provided "the lowest level of telephone service during fiscal year 2015," with only 38 percent 
of callers able to reach an IRS representative.14 And average wait times have tripled from 2010 to 2015, from 10.8 
minutes to more than 30 minutes.15 


 
• The IRS has repeatedly abused law-abiding citizens through its use of civil asset forfeiture policies. The agency has 


taken money from innocent small business owners, many of whom were forced to forfeit their hard-earned dollars 
to the government without any opportunity for recourse. 


 
• The IRS makes billions of dollars in improper payments through the programs it administers, particularly the Earned 


Income Tax Credit (EITC). At 24 percent, the EITC has the highest level of improper payments of any Federal 
program, with nearly $15.6 billion in improper payments in fiscal year 2015, nearly double the rate of the next 
highest program.16   


 
• Information technology (IT) systems at the IRS are extremely outdated, but the IRS has been unsuccessful in 


modernizing them despite spending billions of dollars. In fiscal year 2014, the IRS spent more than 20 percent of its 
total budget on IT, but many of its projects have been complete failures and actually left taxpayers vulnerable to 
identity theft-related tax fraud and cyber security attacks.17 As a result, identity theft-related tax fraud also has been 
a rapidly growing problem that the IRS has not been successful in combatting. Despite millions of dollars spent by 
the IRS on systems designed to detect fraud, millions of taxpayers have had their identities stolen and used to file 
fraudulent tax returns for the purpose of getting refunds. The U.S. Treasury Inspector General for Tax 
Administration estimated in 2012 that the IRS could pay out $21 billion in identity theft-related tax fraud over five 
years.18 


 
The IRS’s mismanagement and lack of accountability have seriously compromised its ability to serve taxpayers and treat them 
fairly.   


4. THE NEED FOR STRONGER ECONOMIC GROWTH: HOW TAX REFORM WILL HELP 
The Current Tax Code Stifles Economic Growth 
Our broken tax code does more than just impose unnecessarily burdensome paperwork requirements, subsidize some 
industries at the expense of others, punish savings and investment, and force businesses to move overseas. The broken tax 
code also undermines economic growth – the growth that has been our country’s engine of prosperity for generations.   
 
Promoting robust economic growth is nothing less than a national imperative – it fuels our standard of living, makes balancing 
our Federal budget less challenging, and ensures that there is opportunity for all Americans. But in recent years the rapid 
expansion of opportunity that Americans once enjoyed and have come to expect is slipping away. For example, here’s how 
economist Douglas Holtz-Eakin summarized recent economic growth trends at a February 2016 Committee on Ways and 
Means hearing:19 


 
The trend growth rate of postwar GDP per capita (a rough measure of the standard of living) has been about 2.1 
percent. . . . [A]t this pace of expansion an individual could expect the standard of living to double in 30 to 35 years. 
. . . In contrast, the long-term growth rate of GDP in the most recent CBO projection is 2.0 percent. When 
combined with population growth of 1.0 percent, this implies the trend growth in GDP per capita will average 1.0 
percent. At that pace of expansion, it will take 70 years to double income per person.  The American Dream is 
disappearing over the horizon. 
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Holtz-Eakin concluded that “Raising the trend rate of growth is central to retaining the American dream and the nation’s place 
on the globe.”  
 
How exactly does tax policy affect economic growth? 


Tax policy may influence economic growth through four principal channels: labor supply, physical capital, human 
capital, and technological innovation. The non-partisan Joint Committee on Taxation (JCT) provides a helpful 
framework to think about taxes and growth in broad terms: 


 
To understand how tax policy may impact GDP through labor supply, physical capital, human capital, 
and technological innovation, it is useful to think of GDP as being the product of the amount of labor 
supplied in the economy and the average productivity of that labor. The productivity of workers in the 
economy is a reflection of a number of factors, including workers’ human capital, the physical capital with 
which they have to work, and the technology available to them.  
 
Tax policy can directly influence the level of labor supply, physical capital, human capital, and technology 
in an economy by changing the after-tax returns to certain economic activities or changing the cost of 
pursuing them. Lowering individual tax rates on wages, for example, can increase labor supply by raising 
the after-tax returns to labor. Reductions in business income tax rates increase the after-tax return to 
capital and can encourage businesses to invest in physical capital, which could make workers more 
productive. 


 
Given currently low levels of labor force participation, capital investment, and productivity growth it is important 
that tax reform operate on all of these channels to revive economic growth. 20 


 


 
Two key factors driving our economic potential are growth in the size of the labor force (those who are employed or 
seeking work) and the productivity of those workers (the output they can produce per hour). However, recent years have 
seen sharp declines in each, causing trend growth to sink to historic lows. Even the anemic 2 percent future of growth that 
the Congressional Budget Office (CBO) projects might be too optimistic. 
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Importantly, the recent slowdown in labor-force growth is not related solely to Baby Boomers moving from employment to 
retirement. As has been noted by a wide array of economic analysts, troubling declines in labor-force participation are 
occurring even among workers in their prime earning years. This suggests more serious structural problems with the 
economy. 
 
Productivity growth also has been persistently weak in recent years.  Over the past three years, productivity growth has 
averaged a mere 0.4 percent – a far cry from the historical average of 2.1 percent. And while productivity growth may seem 
like an abstract economic concept, it is widely accepted as the key to growth in incomes.  For example, according to 
President Obama’s Council of Economic Advisers (CEA), if productivity had grown from 1973-2013 at the same rate it had 
from 1948-1973, the median household income would be $30,000 higher today – an increase of over 50 percent.21 The 
effect of worker productivity on incomes dwarfed every other effect that CEA studied.22  
 
One likely reason for the productivity slowdown is the fact that current levels of investment are dismal by historical 
standards. Without sufficient levels of investment, workers will miss out on new innovations and capital that make them able 
to produce more output per hour. Net domestic investment averaged 4.4 percent of gross domestic product (GDP) per 
year between 1960 and 2008. Today, however, it is a mere 2.8 percent of GDP – a level that was more commonly 
associated with recession years during the past two generations.  
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Addressing the Growth Challenge with a New Tax Code 
This Blueprint is designed to address all of these problems – slow growth, declining labor force participation, flat productivity, 
and weak investment. As is described in greater detail below, this Blueprint will dramatically reform our current tax code by 
reducing the taxation of savings and investment. These reforms will make the United States the most attractive place to 
invest in the world, which will stimulate much-needed investment, job creation, and wage growth. By replacing a broken tax 
code that diverts investment away from promising entrepreneurial endeavors and that discourages work, and delivering an 
efficient tax code that interferes as little as possible with the growth of businesses and preserves the value of work for 
individuals, this Blueprint will facilitate an environment in which American businesses – and more importantly American 
families – can thrive.  


 
To get a sense of what is at stake, consider how increases in growth from tax reform could translate into higher incomes for 
a family of four.  For example, over the next ten years, growth is expected to average 2.1 percent – far below the pre-
recession average of 3.5 percent. If instead, as a result of tax reform, we average 3 percent growth, the level of GDP would 
be over 9 percent higher in 2026, and income for a family of four would be about $23,000 higher than it otherwise would 
be (measured in GDP per capita terms and in 2016 inflation-adjusted dollars).   
 
Similarly, more rapid economic growth would significantly improve our nation’s gloomy fiscal outlook. The same boost in 
growth described in the example above would reduce projected Federal budget deficits over the coming decade by almost 
$3 trillion.23  
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America’s broken tax code discourages investment, which means workers 
have fewer resources and are less productive. This Blueprint creates an 
environment in which job creators and American families can thrive.  
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5. A 21st Century tax system built for growth  
Overview 
This Blueprint represents a dramatic reform of the current income tax system. This Blueprint does not include a value-added 
tax (VAT), a sales tax, or any other tax as an addition to the fundamental reforms of the current income tax system. The 
reforms reflected in this Blueprint will deliver a 21st century tax code that is built for growth and that puts America first.  
 
For families and individuals, the new tax system will simplify and lower tax rates. It also will provide for reduced but 
progressive tax rates on capital gains, dividends, and interest income. In addition, the changes will significantly reduce the 
complexity and compliance burdens of the current system. The approach reflected in this Blueprint will be simple enough to 
fit on a postcard for most Americans. 
 
For businesses both small and large, the focus of the new tax system will be on the growth and competitiveness of all job 
creators. It represents the largest corporate tax rate cut in U.S. history.  It also will bring the lowest tax rate since before 
World War II to small businesses operated as sole proprietorships or pass-through entities such as partnerships or S 
corporations. And for the first time ever, all businesses will have the benefit of a full and immediate write-off of their 
investments in tangible and intangible assets. 
 
From the perspective of America’s place in the global economy, the new tax system will focus on investment in America and 
investment for America. The focus on business cash flow, which is a move toward a consumption-based approach to 
taxation, will allow the United States to adopt, for the first time in history, the same destination-based approach to taxation 
that has long been used by our trading partners. This will end the self-imposed unilateral penalty for exports and subsidy for 
imports that are fundamental flaws in the current U.S. tax system. The new tax system also will end the U.S. taxation of the 
worldwide income of American-based global businesses, which dates back to the first Civil War-era income tax. Under the 
territorial tax approach reflected in this Blueprint, for the first time American companies will be free to bring their foreign 
earnings home to invest in America without tax penalty. The new international tax rules also will be significantly simpler, 
reducing compliance burdens and the potential for controversy. 
 


Savings and Investment Incentives Are Better for Growth 
Movement toward a consumption-based system need not involve a shift to an explicit consumption tax, such as a retail sales 
tax, but instead could result from reforms which exclude certain features of the income tax base. Those changes would achieve 
similar economic results albeit through different administrative rules.  
 
Consumption-based tax systems are widely regarded to be more pro-growth than income-based tax systems like the current 
tax code. The reason involves the treatment of capital income – that is, the return to saving. An income tax includes saving in 
the tax base and thus penalizes saving, whereas a consumption-based system – as the name suggests – taxes only what is 
consumed, not what is saved.   
 
As a result, income-based systems discourage savings and investment, which means slower capital accumulation, lower 
productivity, and therefore slower economic growth. The current tax code is mainly an income-based system (with limited 
features meant to mitigate the double taxation of savings, such as tax-preferred savings accounts). This broken tax code, 
however, does not go nearly far enough to mitigate the double taxation of saving. Substantial empirical evidence shows that 
moving more in the direction of consumption taxation would have significant economic benefits. 
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An integral part of this Blueprint is a new IRS for the 21st century that will be aligned with the new tax code for the 21st 
century. The new IRS will be built for customer service. With the new structure of the tax code, the new IRS will have a unit 
that will serve families and individuals and a separate unit that will serve businesses. And there will be an independent 
function designed to resolve small business disputes quickly, efficiently, and appropriately. 
 
Tax reform should not be used to bail out Washington’s spending problem. Fixing our broken tax code is about having a 
simpler, fairer, and flatter tax system –not about increasing taxes. This Blueprint will deliver a new tax system under which no 
income group will see an increase in its Federal tax burden. Furthermore, it envisions tax reform that is revenue neutral.  


 
This standard, however, raises the question: how do we project the level of revenue that we expect the current tax code to 
raise? As of March 2016, the Congressional Budget Office (CBO) projects that Federal revenues will total $42.089 trillion 
over fiscal years 2017 through 2026. The CBO baseline (also called the “current law baseline”), however, assumes that the 
remaining temporary tax provisions will expire on schedule, resulting in a tax increase of more than $400 billion over the 
ten-year budget window if Congress fails to act. House Republicans reject the notion that tax reform should conceal a $400 
billion tax increase, and therefore the current law baseline is not the proper standard for determining whether tax reform is 
revenue neutral. Because an assumption that Congress, in fact, will continue to extend current policy more closely resembles 
historical experience, House Republicans measure revenue neutrality by reference to a “current policy baseline” – i.e., 
achieving a level of Federal revenues that is approximately $400 billion less over the ten-year window than the current law 
baseline. 
 
In addition, at the beginning of the 114th Congress, House Republicans approved clause 8 of Rule XIII, requiring the Joint 
Committee on Taxation to estimate the macroeconomic effects of major tax legislation and to include changes in Federal 
revenues resulting from changes in the size of the economy to be included as part of the official revenue estimate. 
Consistent with this rule, House Republicans achieve revenue neutrality in part by including the positive revenue effects from 
the economic growth that would result from a simpler, more pro-growth tax code.  
 
Finally, this Blueprint assumes that the substantial tax increases enacted as part of the Obamacare law will be repealed as 
part of the proposal of the Health Care Task Force. Repeal of economically damaging tax increases such as the additional 3.8 
percent tax on net investment income, the additional 0.9 percent payroll tax, the medical device tax, the health insurance 
tax, and others should not be paid for with other economically damaging tax increases. Rather, they should be paid for by 
repealing the massive new entitlement program created by Obamacare. Thus, this Blueprint envisions a pro-growth tax code 
without either those Obamacare taxes or other taxes to replace them. 
 
Simplification for American Families and Individuals  
Highlights 
This Blueprint will simplify, flatten, and lower tax rates for families and individuals. In addition it will provide for reduced and 
progressive tax rates on capital gains, dividends and interest income, to encourage savings and investment. This Blueprint will 
eliminate the alternative minimum tax, so that people no longer will be required to calculate their tax twice every year. This 
Blueprint also will eliminate the estate tax and the generation-skipping transfer tax, so that the death of a family member or 
loved one no longer will be a taxable event.   


 
Because these changes will significantly reduce the complexity and compliance burdens of the current system, the approach 
reflected in this Blueprint will mean that the revised tax filings for most Americans will be simple enough to fit on a postcard. 
  
Individual Income Tax Rates 
Today, there are seven different regular tax brackets for individuals, with a top individual income tax rate of 39.6 percent. 
The Tax Reform Blueprint will make the individual tax system simpler, flatter, and fairer. This Blueprint will consolidate the 
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current seven tax brackets to three brackets and will lower the top individual income tax rate to 33 percent. Going forward, 
these income tax brackets will be indexed for inflation.  
 
INDIVIDUAL INCOME TAX BRACKETS UNDER THE BLUEPRINT 


Current Law Blueprint 
10% 0%/12%* 15% 
25% 25% 28% 
33%  


33% 35% 
39.6% 


*As described below, the new standard deduction is larger than the current-law standard deduction and personal 
exemptions combined. This, in effect, creates a larger 0 percent bracket. As a result, taxpayers who are currently in the 10-
percent bracket always will pay lower taxes than under current law. 


 
Millions of small and closely held businesses are organized as pass-through entities – such as partnerships and S corporations 
– that are taxed under the individual rate structure rather than at the corporate rate. These businesses often compete 
directly with businesses that are subject to the corporate tax, with the differential in tax treatment creating potential 
distortions and inequities. As discussed below, the Tax Reform Blueprint will create a new business tax rate for small 
businesses that are organized as sole proprietorships or pass-through entities, which means that small business income will 
no longer be subject to the top individual tax rate – not even the lower 33 percent top rate in this Blueprint – thus leading 
to a maximum tax rate of 25 percent on small business income. This approach to the tax treatment of business income will 
build on concepts developed by Rep. Vern Buchanan of Florida in his Main Street Fairness Act (H.R. 5076).  


 
Individual Alternative Minimum Tax 
The alternative minimum tax (AMT) requires families and individuals to compute both their regular income tax and their 
AMT, and then pay the greater of the two. In effect, the AMT is a second tax system. The requirement that taxpayers 
compute their income for purposes of both the regular income tax and the AMT is one of the complexities of the current 
tax code that is most far-reaching, with roughly 4 million American families subject to AMT in 2016, and millions more 
required to do the complex calculations to determine whether or not they are subject to it. The AMT is particularly 
burdensome for small business owners, who often do not know whether they will be affected by the AMT until they file 
their tax returns and therefore must maintain a reserve for potential AMT liability – funds not being used to create jobs or 
grow their businesses. 
 
As the National Taxpayer Advocate, Nina Olson, said in her 2013 annual report to Congress: 
 


The AMT penalizes middle income taxpayers for having children, getting married, or paying state and local 
taxes. The AMT is also unnecessarily complicated and burdensome, even for those who are not subject to 
it. Many taxpayers must fill out a lengthy form only to find they owe little or no AMT after all.24 


 
The National Taxpayer Advocate’s recommendation to Congress was simple: “Permanently repeal the AMT.” This echoed 
the recommendation to repeal the AMT that was included in a report on tax simplification issued by the Joint Committee on 
Taxation in 2001. 
 
This Blueprint follows these recommendations and repeals the individual AMT.  
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Income from Savings and Investment 
Under an income tax, income from savings and investment is subject to double taxation, with investments made out of after-
tax earnings and the returns on those investments also subject to tax. Thus, an income tax creates a bias against savings. The 
current tax code only partially mitigates this double taxation by providing a special rate structure for certain types of 
investment income. This rate structure applies to adjusted net capital gain and qualified dividends, with a top statutory tax 
rate of 20 percent. When the 3.8-percent tax on net investment income and the effects of the so-called Pease limitation on 
itemized deductions are taken into account, the top effective tax rate on capital gains and dividends reaches roughly 25 
percent (exclusive of corporate-level income taxes).  
 
This Blueprint provides for reduced tax on investment income. Families and individuals will be able to deduct 50 percent of 
their net capital gains, dividends, and interest income, leading to basic rates of 6 percent, 12.5 percent, and 16.5 percent on 
such investment income depending on the individual’s tax bracket. This approach is similar to how relief from double 
taxation of savings and investment was structured for several years after the enactment of the first round of Reagan tax cuts 
in 1981. However, this Blueprint also includes interest income within the reduced tax on investment income, as part of the 
move in the direction of a cash-flow tax.  
 
Simplification for Families 


 
The tax code currently includes five basic family tax deductions and credits, each with its own rules, eligibility criteria, and 
calculations. Three benefits – the basic standard deduction, additional standard deduction, and personal exemption for 
taxpayer and spouse – are intended to protect a minimum level of income from Federal income taxation, with the level 
depending on whether the taxpayer is single or married. The other two – the personal exemptions for children and 
dependents and the child tax credit– are intended to deliver additional tax benefits to households with children and 
dependents. Consolidating these five benefits into two simpler benefits – a larger standard deduction and an enhanced child 
and dependent tax credit – will achieve the same policy and distributional goals as current law while making the tax code 
much simpler for low- and middle-income families. 
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Under current law, an individual determines his or her taxable income by reducing adjusted gross income (AGI) by any 
personal exemption deductions and either the applicable standard deduction or his or her itemized deductions. For 2016, 
the amount of the standard deduction is $6,300 for single individuals, $9,300 for heads of households, and $12,600 for 
married individuals filing a joint return. An additional standard deduction ($1,250 in 2016) is allowed with respect to any 
individual who is elderly or blind. In addition, a taxpayer generally may claim personal exemptions for the taxpayer, the 
taxpayer’s spouse, and any dependents. For 2016, taxpayers may deduct $4,050 for each personal exemption.  


 
In addition, under the current-law child tax credit, an individual may claim a $1,000 tax credit for each qualifying child under 
the age of 17. The credit starts phasing out for single filers earning over $75,000 and for joint filers earning over $110,000. 
To the extent the child credit exceeds the taxpayer’s tax liability, the taxpayer is eligible for a refundable credit (equal to 15 
percent of earned income in excess of $3,000). The taxpayer is not required to provide a Social Security number to claim 
the refundable portion of the credit (unlike the earned income tax credit today), which has led to substantial fraud and 
erroneous overpayments with respect to the refundable portion. 
 
The Tax Reform Blueprint will consolidate the basic standard deduction, the additional standard deduction, and the personal 
exemptions for families and individuals. The new larger standard deduction will be $24,000 for married individuals filing 
jointly, $18,000 for single individuals with a child in the household, and $12,000 for other individuals. These amounts will be 
adjusted annually for inflation.   
 
In addition, the Blueprint will consolidate the child credit and personal exemptions for dependents into an increased child 
credit of $1,500.  The first $1,000 will be refundable as under current law. A non-refundable credit of $500 also will be 
allowed for non-child dependents.  


 
The marriage penalty that exists in the current-law phase-out of the child credit will be eliminated, so that married couples 
will be able to earn up to $150,000 before their child credits start phasing out. This elimination of the marriage penalty 
reflects a proposal developed by Rep. Lynn Jenkins of Kansas, as part of the Child Tax Credit Improvement Act of 2014 
(H.R. 4935, 113th Cong.). 
 
To reduce waste, fraud, and abuse, a taxpayer will be required to provide his or her Social Security number to claim the 
refundable portion of the child credit. Rep. Sam Johnson of Texas has advanced this anti-abuse measure and it is reflected in 
his Refundable Child Tax Credit Eligibility Verification Reform Act of 2016 (H.R. 4722). The Committee on Ways and Means 
will continue to work to reform the child credit to reduce fraud and erroneous overpayments. 
 
SIMPLIFICATION OF FAMILY TAX BENEFITS 


Current Law Blueprint 
Basic Standard Deduction 


Larger Standard Deduction Additional Standard Deduction 
Personal Exemption for Taxpayer and Spouse 


Child Tax Credit 
Larger Child and Dependent Tax Credit Personal Exemption for Children and Dependents 


 
These changes will simplify tax filing for families substantially, and the Tax Reform Blueprint aims to reduce the number of 
taxpayers who itemize their deductions from about one-third under current law to approximately 5 percent under our 
simpler, fairer, and flatter tax system. 
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Earned Income Tax Credit 
The Blueprint will continue the earned income tax credit (EITC), which rewards work by low-income individuals, 
encouraging them to enter the workforce and have the opportunity to move up the income scale. The Committee on Ways 
and Means will continue to work to reform the EITC to reduce fraud and erroneous overpayments. In addition, the 
Committee will develop options for providing a more effective and efficient incentive to work. 
Simplification of Tax Benefits for Higher Education 
Under current law, there are over a dozen different overlapping tax benefits relating to education. These tax benefits are so 
complicated that many taxpayers cannot determine the tax benefits for which they are eligible. In fact, the IRS publication on 
tax benefits for education is almost 100 pages long. Streamlining education tax benefits will enable taxpayers to understand 
better the tax benefits for which they qualify. 


 
This Blueprint will simplify the current array of tax benefits for families looking to make education more affordable for their 
children. The Committee on Ways and Means will work to simplify and consolidate the current-law provisions to provide a 
more effective and efficient package of higher education tax benefits that will cover both college and vocational training 
programs, including a savings incentive, such as 529 plans, and tax relief targeted at helping low- and middle-income families 
with the costs of higher education, such as the American Opportunity Tax Credit (which was made permanent in 2015). 
 
Individual Exclusions and Deductions 
Under this Blueprint, the core component of the individual tax base will be compensation received. As discussed below, 
businesses will deduct compensation paid to their employees and workers. Generally, the tax system should use the same 
definition for taxable compensation of employees as it does for compensation employers may deduct.  
 
Families and individuals generally will include in income any compensation received related to employment or self-
employment. Two pressing national priorities – quality health care and retirement security – require exceptions to this 
general rule. The exclusion for employer-provided health insurance and related health provisions in the tax code (such as 
health savings accounts and flexible spending arrangements) are major components of our nation’s health care system and 
therefore are being addressed in the context of the work of the Health Care Task Force. Second, this Blueprint will continue 
tax incentives for retirement savings. The Committee on Ways and Means will examine existing tax incentives for employer-
based retirement and pension plans in developing options for an effective and efficient overall approach to retirement 
savings.  
 
To simplify tax filings further for middle-income families, this Blueprint reflects the elimination of all itemized deductions 
except the mortgage interest deduction and the charitable contribution deduction. These two provisions help accomplish 
two important goals that strengthen civil society: homeownership and charitable giving. 
 
Homeownership 
Historical data show that the strength of the nation’s housing market is tied more closely to the health of the overall 
economy than to any specific tax policies that might be in place. The best way to promote a thriving housing market is to 
improve the overall economy, which is precisely what comprehensive tax reform will achieve. 
 
Today, a taxpayer may claim an itemized deduction for mortgage interest paid with respect to a principal residence and one 
other residence of the taxpayer. A taxpayer who itemizes deductions may deduct interest payments on up to $1 million in 
acquisition indebtedness (for acquiring, constructing, or substantially improving a residence), and up to $100,000 in home-
equity indebtedness. Under the alternative minimum tax (AMT), however, the deduction for home equity indebtedness is 
disallowed. 
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This Blueprint will preserve a mortgage interest deduction for homeowners. The Committee on Ways and Means will 
evaluate options for making the current-law mortgage interest provision a more effective and efficient incentive for helping 
families achieve the dream of homeownership. For those taxpayers who continue to itemize deductions, no existing 
mortgage will be affected by any changes in the tax code. Similarly, no changes will affect re-financings of existing mortgages. 
But just as importantly, because of the other provisions included in the new tax system, far fewer taxpayers will choose to 
itemize deductions, with the vast majority of taxpayers finding they are better off by taking advantage of the larger, simpler 
standard deduction instead.  
 
Charitable giving 
Americans are generous people who want to help their neighbors in need. For this reason, this Blueprint encourages 
charitable giving through a tax incentive. 


 
Today, a taxpayer may claim an itemized deduction for charitable contributions. Because a taxpayer must itemize to claim a 
charitable deduction, however, only about 25 percent of taxpayers benefit from the current charitable contribution 
deduction. Moreover, historical data show that the total amount of charitable giving is tied more closely to the health of the 
overall economy than to any specific tax policies that might be in place. The best way to promote charitable giving to the 
organizations doing so much good in communities across the country is to improve the overall health of the American 
economy, which is precisely what this Blueprint will achieve.25    


Data: Year-Over-Year Growth, 12-Quarter Moving Average 


America’s housing market is most closely tied to the health of the national 
economy. By improving the overall economy, this Blueprint 
promotes a thriving housing market.  
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Experts and advocates for charitable organizations have presented many policies over the years for reforming the deduction 
for charitable contributions to make it more effective and efficient.  The Committee on Ways and Means will develop 
options to ensure the tax code continues to encourage donations, while simplifying compliance and record-keeping and 
making the tax benefit effective and efficient. 
 
Retirement Savings 
Today, individuals may contribute to Individual Retirement Accounts (IRAs), including traditional IRAs and Roth IRAs, subject 
to a variety of rules providing for contribution limits and income phase-outs. Individuals who are covered by a 401(k) or 
another employer-based retirement plan may have options for traditional accounts or Roth accounts within the plan. These 
accounts are subject to maximum elective contribution amounts. 


 
The Committee on Ways and Means will explore the creation of more general savings vehicles, using as a model the 
retirement accounts that have proven so successful. Universal Savings Accounts have been proposed by many people over 
the years as a way to eliminate the double taxation of savings and investment for families, most recently by Rep. Dave Brat 
of Virginia (H.R. 4094). These are accounts to which individuals could contribute cash and over which they would have full 
control of investment decisions. Account holders could withdraw both contributions and earnings at any time, and for any 
reason, without penalty.  


 
This Blueprint will continue the current tax incentives for savings. The Committee on Ways and Means will work to 
consolidate and reform the multiple different retirement savings provisions in the current tax code to provide effective and 
efficient incentives for savings and investment. 
 
Other Provisions Affecting Individuals 
Numerous other exemptions, deductions, and credits for individuals riddle the tax code, making it less fair for those who 
cannot take advantage of such provisions and more complicated for everyone. These special-interest provisions require 


Data: Year-Over-Year Growth in Real GDP and Real Charitable Giving, Five-Year Moving Average 
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higher tax rates to compensate for the lost revenue, thus raising taxes on others and hurting the economy by reducing the 
incentives to work, save, and invest. This Blueprint will repeal these special-interest provisions to make the system simpler, 
fairer, and flatter for all families and individuals. 
 
Estate and Generation-Skipping Transfer Taxes 
Under current law, the estate tax applies under specified circumstances to transfers of wealth when a person dies.  An 
additional tax may apply to generation-skipping transfers, which generally involve a person making a gift that skips one or 
more generations – for example a gift from a grandfather to a grandchild or great grandchild.   


 
This Blueprint will repeal the estate and generation-skipping transfer taxes. This will eliminate the Death Tax, which can 
result in double, and potentially even triple, taxation on small businesses and family farms.  
 
Competitiveness and Growth for All Job Creators  
Highlights 
This Blueprint will bring historic reductions in the tax rates for businesses of all sizes and greater parity in the tax treatment 
of all businesses regardless of size or legal form. Instead of having some of the highest tax rates on entrepreneurship and 
business activity in the world, the United States will leapfrog many of its trading partners and offer globally competitive rates. 
 
Today, businesses that invest to create jobs and grow their operations cannot recover the full present value of the capital 
investments they make, which means they effectively are taxed on funds they reinvest in the business. This stifles their ability 
to invest and grow, adversely affecting their contribution to American job creation and the growth of the American 
economy. This Blueprint will, for the first time ever, provide all businesses with the benefit of full and immediate write-offs of 
their investments in both tangible and intangible assets. This approach to cost recovery is equivalent to a 0 percent marginal 
effective tax rate on new investment. The new tax system will be a move toward taxation based on business cash flow. 
 
The combination of the dramatic reduction in business tax rates and the effective elimination of current tax on business 
investments will mean a tax system that drives growth – growth of jobs, growth of American workers’ paychecks, and 
growth of the American economy. 
 
Tax Rate Structure for Small Businesses 
Today, 95 percent of businesses in the United States are operated as sole proprietorships or pass-through entities such as 
partnerships, limited liability companies (which are taxed in the same manner as partnerships), and S corporations.  
Moreover, more than 50 percent of business income in the United States is earned through sole proprietorships or pass-
through entities. 
 
Business income earned through a sole proprietorship or a pass-through entity today is reported by the owner or owners of 
the business on their individual tax returns and is taxed at an income tax rate as high as 44.6 percent.  
 
This Blueprint will limit the tax rate that applies to small business and pass-through income to the 25 percent bracket. In 
other words, the 33 percent bracket will not apply to the active business income of sole proprietorships and pass-through 
entities. This represents the lowest top tax rate on the income of such businesses since before World War II. 
 
Under this new approach for taxing small businesses, sole proprietorships and pass-through businesses will pay or be treated 
as having paid reasonable compensation to their owner-operators. Such compensation will be deductible by the business 
and will be subject to tax at the graduated rates for families and individuals. The compensation that is taxed at the lowest 
individual tax bracket rate of 12 percent effectively will further reduce the total income tax burden on these small businesses 
and pass-through entities. 
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Two significant reforms with respect to the taxation of families and individuals that are discussed above will be critically 
important to the tax treatment of small businesses. With the elimination of the individual AMT, these businesses will no 
longer be burdened by the cost and complexity of this second tax system. In addition, the elimination of the estate and 
generation-skipping transfer taxes will allow family-owned businesses to transition smoothly from generation to generation, 
without the burden of the estate tax that today can leave grieving families with no choice but to liquidate the family business 
to satisfy the estate tax obligation owed to the government upon the death of their loved one. And, during the small 
business owner’s life, the elimination of these taxes will save him or her from having to divert scarce capital to hire 
accountants and lawyers to ensure that the business survives to the next generation.   
 
As discussed in more detail below, under this Blueprint, both small businesses organized as sole proprietorships or pass-
through entities and larger businesses organized as C corporations will benefit from the approach that focuses on business 
cash flow and provides the benefit of the full and immediate write-off of business investments in tangible and intangible 
assets. 
 
Tax Rate Structure for Large Businesses 
Today, businesses operated through C corporations are subject to corporate tax at a statutory rate of 35 percent. The Tax 
Reform Act of 1986 reduced the top corporate tax rate from 46 percent to 34 percent. The corporate tax rate was 
increased to 35 percent several years later and has remained there ever since. This stands in stark contrast to what our 
major trading partners have done over the past 30 years. In 1986, when the United States enacted tax reform that 
significantly reduced the top U.S. corporate tax rate, the average corporate tax rate in the other OECD countries was 47.2 
percent. Today, that average has dropped to 24.8 percent while the U.S. corporate tax rate remains at 35 percent. 


  
 
 
 


Note: Chart reflects the Federal and average State tax Rates; Advanced Economies denotes members of Organisation for 
Economic Co-operation and Development. 
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In addition, income earned through a C corporation today is subject to double taxation, with a second layer of tax imposed 
on such income at the shareholder level through the individual tax on dividends and capital gains recognized on disposition 
of corporate shares. At the top effective individual tax rate applicable to dividends and capital gains, this yields a total tax 
burden on the earnings of C corporations that exceeds 50 percent today. 


 
Finally, corporations today face the added burden of the corporate alternative minimum tax (AMT), which requires a second, 
separate tax calculation. The corporate AMT is imposed at a rate of 20 percent and generally applies above an exemption 
amount of $40,000, with an exemption for certain small corporations. The tax base for the corporate AMT reflects the 
effective add-back of many business tax deductions that are allowed for regular tax purposes but not AMT purposes. 
Corporations are required to pay the higher of the regular tax and the AMT and receive a credit for AMT paid that is 
carried forward to be applied to offset regular tax in future years. 
 
This Blueprint will lower the corporate tax rate to a flat rate of 20 percent. This represents the largest corporate tax rate cut 
in U.S. history. The Tax Reform Act of 1986 reduced the corporate tax rate by 26 percent (12 percentage points). This 
Blueprint will reduce the corporate tax rate by 43 percent (15 percentage points). Economists at the OECD and elsewhere 
have identified the corporate income tax as the most harmful of all forms of taxation in terms of the adverse effect on 
growth. This dramatic reduction in the corporate tax rate will mean a dramatic reduction in the drag on American economic 
growth that results from the corporate income tax. (For further discussion, see the Appendix.) 
 
At the same time, the effective double taxation of corporate income will be reduced through the reduction in the tax on 
dividends and capital gains of individual shareholders. As discussed above, individuals will be taxed at just half the regular 
individual tax rate on both dividends paid on corporate shares and capital gains recognized on dispositions of corporate 
shares. 
 
In addition, this Blueprint will repeal the corporate alternative minimum tax (AMT). Like the individual AMT, the corporate 
AMT imposes burdens in the form of both direct tax costs and the cost of complexity. In its 2001 tax simplification report, 
the Joint Committee on Taxation concluded that the AMT “no longer serves the purposes for which it was intended” and 
recommended its repeal. The Blueprint follows that recommendation, putting an end to the unnecessary burdens of the 
corporate AMT. 
 
Benefit of Immediate Write-off of Business Investments 
Today, job creators face a complex array of schedules and systems of cost recovery for their investments in tangible and 
intangible assets to maintain and grow their operations. For each asset, they must determine the period over which the asset 
may be depreciated or amortized and the method that must be used to determine the annual allowance with respect to the 
asset. For many assets, the cost must be spread over many years for tax purposes. This means that businesses are taxed 
today on the earnings they reinvest in growing their operations and can recover the cost of that investment only many years 
later.  


 
Current depreciation rules imperfectly measure the actual decline in the value of the asset in comparison to economic 
depreciation. The result effectively is different tax rates on different forms of investment, which distorts the allocation across 
asset classes. Today’s cost recovery rules also fail to take into account inflation. This means that investors do not recover the 
full value of their investments, because inflation erodes the value of their deductions over time. 
 
This Blueprint will provide businesses with the benefit of fully and immediately writing off (or “expensing”) the cost of 
investments. This represents a 0 percent marginal effective tax rate on new investment. Elimination of the tax on business 
investment as a means to drive growth is the centerpiece of the legislation introduced by Rep. Devin Nunes of California, 
the American Business Competitiveness Act (H.R. 4377), which would introduce a business cash-flow tax. 
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This system of immediate cost recovery will apply to both investments in tangible property (such as equipment and 
buildings) and intangible assets (such as intellectual property). It will not apply to land.  
 


Other Business Deductions and 
Credits 
Under this Blueprint, job creators 
will be allowed to deduct interest 
expense against any interest 
income, but no current deduction 
will be allowed for net interest 
expense. Any net interest expense 
may be carried forward indefinitely 
and allowed as a deduction against 
net interest income in future years.  
 
The benefit of immediate 
expensing of business investment 
operates as a more beneficial and 
more neutral substitute for the 
deduction of interest expense 
associated with debt incurred to 
finance such investment. Allowing 
investments to be immediately 


written off provides a greater incentive to invest than is provided through interest deductions under current law; allowing 
both together would be distortive as it would result in a tax subsidy for debt-financed investment.  
 
The elimination of deductions for net interest helps to equalize the tax treatment of different types of financing and reduces 
tax-induced distortions in investment financing decisions.  Providing neutrality takes the tax code out of marginal business 
decisions, letting market forces more efficiently allocate investment where it is most productive. It also eliminates a tax-based 
incentive for businesses to increase their debt load beyond the amount dictated by normal business conditions. A business 
sector that is leveraged beyond what is economically rational is more risky than a business sector with a more efficient debt-
to-equity composition. 
 
The Committee on Ways and Means will work to develop special rules with respect to interest expense for financial services 
companies, such as banks, insurance, and leasing, that will take into account the role of interest income and interest expense 
in their business models. 
 
Net operating losses (NOLs) will be allowed to be carried forward indefinitely and will be increased by an interest factor 
that compensates for inflation and a real return on capital to maintain the value of amounts that are carried forward. 
Carrybacks of net operating losses will not be permitted and the deduction allowed with respect to an NOL carryforward in 
any year will be limited to 90 percent of the net taxable amount for such year determined without regard to the 
carryforward. 
 
With respect to inventory, the Blueprint will preserve the last-in-first-out (LIFO) method of accounting. The Committee on 
Ways and Means will continue to evaluate options for making the treatment of inventory more effective and efficient in the 
context of this new tax system. 
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Today, the tax code is littered with special-interest deductions and credits that are designed to encourage particular business 
activity. These provisions create incentives for businesses to make decisions because of the tax consequences rather than 
because of the underlying economics. This tax-motivated shifting of resources causes a misallocation of productive capital 
and therefore slows economic growth. These special-interest provisions are a source of both complexity and controversy. 
Moreover, the proliferation of such provisions adversely affects the public’s confidence in the fairness of the tax system as 
they can contribute to taxpayers’ believing that everyone but them is getting special tax breaks. Finally, the existence of 
special-interest provisions reduces revenue and therefore requires growth-stunting higher tax rates on businesses across the 
board. 
 
This Blueprint generally will eliminate special-interest deductions and credits in favor of providing lower tax rates for all 
businesses and eliminating taxes on business investment. This will allow business decisions to be made based on the 
economic potential rather than the availability of targeted tax benefits. A tax code that is more neutral will be more efficient 
and will facilitate economic growth. This will put the decision-making for both small and large businesses right where it 
belongs – in the hands of the men and women who build the businesses that employ American workers and supply 
customers around the world, as they have the best vision for how to grow those businesses for the future. 


 
For example, the domestic production (“section 199”) deduction would no longer be necessary. Section 199 effectively 
provides a small rate reduction for income from certain specific activities, including domestic manufacturing, production, 
growing, and extraction. For corporations, the deduction effectively reduces the rate on such income from 35 percent to 
about 32 percent. For pass-through entities, the top rate is reduced from 39.6 percent to about 36 percent. But section 199 
is highly complex, often frustrating both those businesses that fail to qualify as well as businesses that do qualify but only after 
navigating a substantial paperwork burden. By cutting the corporate rate to 20 percent, and by cutting the top rate on the 
active business income of pass-through entities to 25 percent, the Blueprint makes section 199 unnecessary. 
 
This Blueprint will provide a business credit to encourage research and development (R&D). America is a country of 
innovators and risk takers and historically the United States has been a world leader in technological advances. Today, 
however, our trading partners are using tax benefits and other incentives to attract research activity to their countries. The 
work done by Congress last year to make the R&D credit permanent was an important step in ensuring the viability of the 
United States as a location for R&D activity. The Blueprint will include an R&D credit in similar form so that America will 
continue to be an attractive place to conduct research. The Committee on Ways and Means will evaluate options for making 
the R&D credit more effective and efficient. 
 
Pro-America Approach for Global Competitiveness  
Highlights 
This Blueprint eliminates the existing self-imposed export penalty and import subsidy by moving to a destination-basis tax 
system. Under a destination-basis approach, tax jurisdiction follows the location of consumption rather than the location of 
production. This Blueprint achieves this by providing for border adjustments exempting exports and taxing imports, not 
through the addition of a new tax but within the context of the transformed business tax system. The Blueprint also ends 
the uncompetitive worldwide tax approach of the United States, replacing it with a territorial tax system that is consistent 
with the approach used by our major trading partners. These two fundamental structural changes in turn allow other 
important aspects of the international tax rules to be simplified and streamlined significantly. 
 
Taken together, a 20 percent corporate rate, a switch to a territorial system, and border adjustments will cause the recent 
wave of inversions to come to a halt. American businesses invert for two reasons: to avail themselves of a jurisdiction with a 
lower rate, and to access “trapped cash” overseas. Those problems are solved by the lower corporate rate and the 
territorial system, respectively. In addition, border adjustments mean that it does not matter where a company is 
incorporated; sales to U.S. customers are taxed and sales to foreign customers are exempt, regardless of whether the 
taxpayer is foreign or domestic. 
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Treatment of Cross-Border Sales, Services and Intangibles  
Today, all of our major trading partners raise a significant portion of their tax revenues through value-added taxes (VATs). 
These VATs include “border adjustability” as a key feature. This means that the tax is rebated when a product is exported to 
a foreign country and is imposed when a product is imported from a foreign country. These border adjustments reduce the 
costs borne by exported products and increase the costs borne by imported products. When the country is trading with 
another country that similarly imposes a border-adjustable VAT, the effects in both directions are offsetting and the tax costs 
borne by exports and imports are in relative balance. However, that balance does not exist when the trading partner is the 
United States. In the absence of border adjustments, exports from the United States implicitly bear the cost of the U.S. 
income tax while imports into the United States do not bear any U.S. income tax cost. This amounts to a self-imposed 
unilateral penalty on U.S. exports and a self-imposed unilateral subsidy for U.S. imports. 
 
Because this Blueprint reflects a move toward a cash-flow tax approach for businesses, which reflects a consumption-based 
tax, the United States will be able to compete on a level playing field by applying border adjustments within the context of 
our transformed business and corporate tax system. For the first time ever, the United States will be able to counter the 
border adjustments that our trading partners apply in their VATs. The cash-flow based approach that will replace our current 
income-based approach for taxing both corporate and non-corporate businesses will be applied on a destination basis. This 
means that products, services and intangibles that are exported outside the United States will not be subject to U.S. tax 
regardless of where they are produced. It also means that products, services and intangibles that are imported into the 
United States will be subject to U.S. tax regardless of where they are produced. This will eliminate the incentives created by 
our current tax system to move or locate operations outside the United States. It also will allow U.S. products, services, and 
intangibles to compete on a more equal footing in both the U.S. market and the global market. 
 
The rules of the World Trade Organization (WTO) include longstanding provisions regarding the use of border adjustments. 
Under these rules, border adjustments upon export are permitted with respect to consumption-based taxes, which are 
referred to as indirect taxes. However, under these rules, border adjustments upon export are not permitted with respect 
to income taxes, which are referred to as direct taxes. This disparate treatment of different tax systems is what has created 
the historic imbalance between the United States, which has relied on an income tax – or direct tax in WTO parlance – for 
taxing business transactions, and our trading partners, which rely to a significant extent on a VAT – or indirect tax in WTO 
parlance – for taxing business transactions.  Under WTO rules, the United States has been precluded from applying the 
border adjustments to U.S. exports and imports necessary to balance the treatment applied by our trading partners to their 
exports and imports. With this Blueprint’s move toward a consumption-based tax approach, in the form of a cash-flow 
focused approach for taxing business income, the United States now has the opportunity to incorporate border adjustments 
in the new tax system consistent with the WTO rules regarding indirect taxes. 
 
Territorial Taxation of Global American Companies 
This Blueprint will replace the existing outdated worldwide tax system with a 100-percent exemption for dividends from 
foreign subsidiaries. This will allow American-based companies to compete in global markets on an equal footing. It also will 
eliminate the “lock-out effect” of current law, allowing American-based companies to bring home their foreign earnings to be 
reinvested in United States without additional tax cost. 
 
The existing U.S. international tax regime has led to trillions of dollars in foreign earnings of American-based companies being 
“stranded” overseas because the tax rules discourage companies from bringing those earnings back to reinvest at home. As 
part of the move to the modern territorial approach to international taxation, this Blueprint will provide rules that will allow 
foreign earnings that have accumulated overseas under the old system to be brought home. Accumulated foreign earnings 
will be subject to tax at 8.75 percent to the extent held in cash or cash equivalents and otherwise will be subject to tax at 
3.5 percent (with companies able to pay the resulting tax liability over an eight-year period). This will free up the more than 
$2 trillion in foreign earnings that have been locked out of the United States by the current tax rules. And no such build-up 
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will occur under the international tax rules provided in this Blueprint, as businesses will be free to bring home their foreign 
earnings to be invested to create American jobs and grow their U.S. operations. 
 
 
Simplification of International Tax Rules 
The destination-based, territorial approach for international taxation reflected in this Blueprint will allow the subpart F rules 
of the current international tax regime, which are some of the most complex rules in the tax code, to be significantly 
streamlined and simplified. These rules were designed in the 1960s to police our worldwide system of international taxation. 
However, they impose restrictions and burdens on American-based companies that further impair their competitiveness in 
today’s highly integrated global economy.  


 
A key component of these rules, the so-called foreign base company income rules, creates traps for the unwary and 
effectively drives American companies to pay higher foreign taxes. Because this Blueprint adopts a destination-based 
approach for cross-border transactions that levels the playing field and eliminates the tax incentives for moving jobs and 
profits offshore in the first place, there no longer is a need for this web of archaic technical rules. Under the Blueprint, the 
bulk of the subpart F rules, which were designed to counter tax incentives to locate overseas, will be eliminated because 
there no longer will be any tax incentive to locate outside the United States. Businesses will be able to make location 
decisions based on the economic opportunities, not the tax consequences. Only the so-called foreign personal holding 
company rules, which counter the potential for truly passive income to be shifted to low-tax jurisdictions, will continue to 
play a role in addressing potential abuse and will be retained under this Blueprint. 
 
In addition to these important reforms that will create a modern international tax system for businesses, the Committee on 
Ways and Means will consider the appropriate treatment of individuals living and working abroad in today’s globally 
integrated economy. 
 
A New IRS for the 21st Century 
A New Tax Administrator for a New Tax Code 
An integral element of this Blueprint will be to rebuild the IRS into a modern and efficient 21st century administrator of the 
nation’s tax system. The new IRS will have a streamlined structure aligned with the simpler and fairer tax system for families 
and individuals and businesses of all sizes. 
 
Streamlined Taxpayer Service Agency 
With a dramatically simpler tax code, the Blueprint will create a new streamlined IRS dedicated to delivering world-class 
customer service. The new IRS will be centered on three major units: families and individuals, businesses, and an independent 
“small claims court” unit.   
 


• The families and individuals unit will focus on providing state of the art customer service so that taxpayers can get 
efficient help and answers to their tax questions.    


• The business unit will focus on administering the new tax code for businesses of all sizes and types, including 
specialists with expertise on the issues facing start-up entrepreneurs and small businesses and specialists with 
expertise on the issues facing large domestic companies and American-based global corporations.   


• The “small claims court” unit will be independent of the new IRS. This will allow routine disputes to be resolved 
more quickly, so that small businesses no longer spend more in legal fees to resolve a dispute with the IRS than the 
amount of tax that was at stake. 
 


Together, these three units will be the core of the new IRS’s commitment to Service First. Each will have an efficient and 
accountable workforce specially trained to handle matters relevant to taxpayers in their particular area of responsibility. And 
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each of these units will have access to a modern taxpayer records system and internal communications that are secure and 
comply with record-retention requirements. 
 
The new IRS will be headed by a newly appointed Administrator whose sole objective will be to manage the agency and 
administer the new tax code in an impartial, non-political manner for the benefit of American taxpayers. The Administrator 
will be appointed by the President with the advice and consent of the U.S. Senate and will have a term of three years.  The 
President may reappoint the Administrator only once, which will ensure new management perspectives and prevent 
entrenchment of bureaucrats.   
 
The new IRS will have a team of legal professionals dedicated to providing guidance and other information so taxpayers can 
apply the new tax code to the particular circumstances of their lives and businesses. While much of the current-law 
complexity can be eliminated under the new simpler, fairer, flatter code, questions will certainly arise about how the new 
rules apply in certain cases, especially as the economy continues to develop new business models. The new IRS will be 
prepared to provide that guidance in a thorough and timely fashion. 
 
A Service First Mission 
The new IRS will have a singular mission: Service First. Taxpayers will be able to count on an agency that will administer the 
nation’s tax laws in a fair, consistent, and efficient manner while recognizing that Americans pay their taxes voluntarily and 
that their tax dollars fund the Federal government. To that end, all employees of the new IRS will be held accountable to the 
Taxpayer Bill of Rights, which includes the right of all taxpayers to: 
 


• Be informed; 
• Quality service; 
• Pay no more than the correct amount of tax; 
• Challenge the position of the IRS and be heard; 
• Appeal a decision of the IRS in an independent forum; 
• Finality; 
• Privacy; 
• Confidentiality; 
• Retain representation; and 
• A fair and just tax system. 


 
By respecting these rights, the new IRS will perform its role without undue burdens and interference in the lives of American 
families, workers, and business owners. 
 
Commitment to Taxpayer Assistance: 
The new IRS will have modern and effective information systems that reflect the Service First mission. The agency must have 
options for taxpayers to communicate with the new IRS in an easy and efficient manner tailored to the taxpayer, not a one-
size-fits-all approach. This will include easily accessible online resources for all taxpayers as well as printed information for 
those who prefer it. In addition, modern and secure systems will be needed to process the new simplified tax returns and 
maintain taxpayer account records in accordance with Federal law – all with the priority of protecting taxpayer privacy and 
ensuring information security. 
 
An Efficient and Effective Use of Taxpayer Resources 
Administering the nation’s tax laws can be done in a fair, efficient, and effective manner that respects the hard-earned 
taxpayer dollars used to finance it. In addition to the streamlined service units, modernized dispute resolution resources, and 
the workforce and information systems focused on taxpayer service, the Blueprint will implement several other 
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improvements with the new IRS. First, the ineffective and inefficient Oversight Board will be eliminated, and those resources 
will dedicated to the Service First mission. Second, the new tax code will ensure that the agency does not have to waste time 
and energy directing unrelated government policy objectives embodied in complex special-interest deductions and credits. 
Finally, the simpler, fairer, flatter tax code will enable the new IRS to eliminate thousands of pages of regulations and 
guidance, and myriad forms, schedules, worksheets, and instructions that will no longer needed. 
 
As the new tax code will be designed to foster economic growth and endure for years to come, the new IRS must do the 
same. The new agency must be forward looking and must continually adapt to the ever changing economy. And, by adhering 
to the core principle of Service First, the new IRS will be able to administer the new tax code efficiently and effectively 
without becoming a ubiquitous fixture in the lives of Americans. 


6. THE PATH FORWARD 
After the release of this Blueprint, the Committee on Ways and Means will turn its attention to the work of building the tax 
reform legislation that will encapsulate the policies and provisions reflected in the Blueprint. The legislation that the 
Committee will develop will be ready for legislative action in 2017.  
  
Consultation  
As the Committee on Ways and Means drafts this tax reform legislation, it will have an ongoing dialogue with stakeholders – 
including families, workers, and job creators. The Committee welcomes and encourages robust comments on this Blueprint 
because it understands that tax reform will touch the lives of all Americans. These comments will affect our final legislation 
and determine the final product. Detailed information and feedback about the practical effects of the concepts reflected in 
the Blueprint will be invaluable in the process of transforming the Blueprint into legislation that will build a pro-growth, 21st 
century tax code. 


 
Transition  
The Blueprint lays out the vision for a new tax system that is built for growth. As with any changes to the tax code, especially 
changes of the magnitude of the reforms set forth in this Blueprint, a smooth transition from the current system to the new 
system will be necessary.  The Committee on Ways and Means will craft clear rules to serve as an appropriate bridge from 
the current tax system to the new system, with particular attention given to comments received from stakeholders on this 
important matter.  


 
Going Bolder  
Building from this Blueprint, the Committee on Ways and Means is committed to continuing to explore and develop bold 
ideas for tax reform that will best accomplish the objectives of creating jobs, growing the economy and raising wages. The 
Blueprint identifies many ideas for tax system improvements that Members of Congress have devoted time and resources to 
develop and advance. These ideas have contributed to the vision reflected in the Blueprint. And the tax ideas of the 
Members of the House Republican Conference will be considered carefully as the Committee works on development of the 
bold legislation that will be built from the Blueprint.  
  
In developing the legislation that will create a 21st century tax code, the Committee will consider all ideas and is committed 
to ensuring that the new tax code will encourage job growth and opportunity for all Americans.   
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APPENDIX:  TAX REFORM CONCEPTS AND ECONOMIC GROWTH  
Broaden the Base and Lower the Rates 
One major goal of tax reform is to make the code simpler, fairer, and flatter. When carve-outs and loopholes are built into 
the tax code, they increase complexity, undermine the principle of fairness, and create economic distortions that draw 
resources away from more productive uses and therefore reduce economic growth. Additionally, carve-outs reduce tax 
revenue. This, in turn, typically requires increases in marginal tax rates to make up for lost revenue – which further 
discourages economic activity. In particular, because the current individual tax schedule applies to both workers and pass-
through businesses, increased marginal rates discourage work, job creation, savings, and investment. Reversing these effects 
requires reform that broadens the tax base and lowers tax rates.  
 
Evidence for the pro-growth nature of these reforms is well established. Even the conservative estimates by the Joint 
Committee on Taxation (JCT) demonstrate significant benefits of base broadening and rate reduction. For example, in 2005, 
the JCT simulated a proposal that would greatly expand the tax base while lowering individual tax rates across the board by 
about 25 percent.26 Using a variety of models and assumptions, the JCT found that this proposal would increase GDP 
between 1.1 percent and 1.9 percent in the second half of the budget window and up to 3.5 percent in the long run. That 
increase in growth in the second half of the budget window, implies a $2,500 to $5,000 increase in income for a family of 
four. Further, using the Congressional Budget Office’s (CBO) revenue rule of thumb, the growth from this proposal could be 
expected to generate between $300 billion and $800 billion in new revenues. In addition to faster economic growth, the 
JCT found that the policy would significantly increase the non-residential capital stock and private-sector employment. 
 
However, a new and growing literature featured in the most prominent academic journals, summarized by Kevin Hassett, 
finds even more substantial growth effects of tax changes of this sort.27 Summarizing the work of numerous authors studying 
the historical relationship between taxes and growth in multiple countries, Hassett finds a consistent pattern: Tax decreases 
of 1 percent of GDP will raise output by as much as 3 percent over 10 quarters. These large short-run effects imply large 
long-run effects. As Hassett explains: “the estimates suggest that the growth rate of output following a tax cut increases 
relative to what it would have been in the absence of the tax shock—and these elevated growth rates are not fully offset by 
output developments in later time periods. Thus, there is a permanent effect on the level of output, just as the tax models 
would suggest.”28 In other words, an increase in GDP induced by supply-side factors, even if it does not improve growth 
rates thereafter, will yield large growth effects in the long run as baseline rates of growth accumulate off of a higher base.  
 
Hassett also identifies significant improvements in the theoretical and empirical understanding of the relationship between 
taxes and the labor supply.29 These improvements further support the growth argument for rate-reducing reforms. This is 
borne out by model simulations that account for this larger labor response. For example, DeBacker et al. (2015) simulated a 
10-percent across-the-board reduction in individual tax rates and found an immediate increase in GDP of 1.6 percent 
(reflecting the strong labor supply response) as well as a long run increase in GDP of about 1.5 percent - not to mention 
substantial gains in investment, employment, and wages.30 This estimate can be viewed as a likely upper bound estimate for 
the positive growth effects of individual rate cuts of that magnitude. 
 
An Internationally Competitive Corporate Tax System 
The United States has the highest corporate tax rate in the industrialized world. Given the fact that the United States 
operates in a global economy in which capital is highly mobile across countries, having the highest corporate tax in the 
developed world is a recipe for slower growth, weaker investment, and reduced innovation. A high corporate tax rate 
discourages foreign businesses from locating and investing in the United States and puts U.S. firms at a competitive 
disadvantage with the rest of the world. For these reasons, the OECD states that the corporate tax is the most economically 
harmful type of tax.31  
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In addition to making U.S. firms less competitive than their foreign counterparts, the corporate income tax is also a hidden 
tax on consumers and workers. Part of this has to do with the fact that capital is mobile and labor is relatively immobile. 
When the corporate tax causes capital to flee the United States in order to seek a better rate of return in a more lightly 
taxed jurisdiction, workers in the United States have less capital to work with and are less productive. Over time, this slows 
productivity growth and therefore reduces wages. Moreover, when capital flees it tends to take jobs with it. And those are 
just the direct effects – there are indirect effects as well. Although businesses do indeed pay taxes (and a lot of them) they 
are generally able to recover those costs by passing them on to consumers through higher prices and on to their employees 
through lower wages. These effects are so well known that the JCT, the CBO, and the Treasury Department all incorporate 
them in some form in their analyses. The JCT, the CBO, and the Treasury Department all conservatively assume that about 
25 percent of the burden of corporate taxes is borne by labor.32 However, other academic literature finds even higher 
burdens on labor. For example, one study by the CBO finds that domestic labor bears 70 percent of the burden of the 
corporate tax.33 Other research by Hassett and Mathur finds that a 1 percent increase in corporate taxation reduces wages 
by half a percent.34 And these effects are only going to grow because the more mobile capital becomes, the more labor will 
bear the burden.   
 
Therefore, lowering the corporate tax rate would have significant economic benefits – faster growth and higher employment, 
investment, productivity, and wages. One particularly noteworthy example of the benefits of reform comes from a 2013 
National Bureau of Economic Research (NBER) paper that simulated the repeal of the entire corporate income tax.35 Unlike 
many attempts by other economists before them, these economists made an attempt to model the rest of the world in such 
a way that they could accurately depict how capital would flow into the United States as a result of corporate tax repeal. 
According to one of the authors, “fully eliminating the corporate income tax and replacing any loss in revenues with 
somewhat higher personal income tax rates leads to a huge short-run inflow of capital, raising the United States’ capital stock 
(machines and buildings) by 23 percent, output by 8 percent, and the real wages of unskilled and skilled workers by 12 
percent.”36 Under this scenario, repealing the corporate income tax would generate so much new economic activity in the 
United States that it would finance a third of the revenue lost by repealing the corporate tax. (For perspective, the CBO 
projects that the corporate tax will raise $4 trillion in revenue over the next decade).37 Although repealing the corporate 
income tax is clearly a pro-growth policy, simply lowering the rate to get closer to the international average would increase 
U.S. competitiveness and have similar economic benefits (albeit of a lower magnitude). Moreover, because U.S. rates are so 
high relative to our international competitors, the room for growth is significant.  
 
Minimizing the Taxation of Savings and Investment: Proposals Reflecting a Consumption Base 
Consumption-based tax systems are widely regarded to be more pro-growth than income-based tax systems. The reason 
has to do with the treatment of the return to saving. Whereas a consumption tax is neutral to saving (by excluding capital 
income from the tax base), an income tax actively penalizes saving (by including capital income in the tax base). As a result, 
income-based systems discourage savings and investment which means slower capital accumulation, lower productivity, and 
therefore slower economic growth. One way to get at this issue is to move toward a consumption-based system or to 
adopt one entirely. There is substantial empirical evidence that moving to or toward a consumption-based tax would have 
significant economic benefits. 
 
For example, in 2001 a group of highly respected economists simulated five different tax reforms, including a proportional 
income tax, a proportional consumption tax, and a so-called “X Tax.”38,39 Each of these reforms broadened the tax base and 
lowered rates while moving toward (or to) a consumption-based system by including features such as the full-expensing of 
investment. The authors found substantial economic benefits in the short run and long run. These reforms would increase 
economic output by about 3 percent to 6 percent over the budget window and by 6 percent to 9 percent in the long run. 
Gains this large could supply roughly $1 trillion to $2 trillion in extra revenue for deficit reduction within the budget window 
and would lead to substantial gains in GDP per capita. For example, under the consumption tax example, if applied to the 
current economic baseline, income for a family of four could be up to $16,500 higher after 10 years.  
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In 2005, economists at the Treasury Department simulated two deficit-neutral and distributionally-neutral proposals of 
interest: a Progressive Consumption Tax (X Tax) and the Growth and Investment Tax (GIT). The X Tax would couple a 
progressive wage tax with a business cash flow tax set at the highest marginal rate of 35 percent. The GIT would build on 
that approach by layering on a flat capital income tax of 15 percent that would allow the top marginal rate to fall to 30 
percent. Using macroeconomic models similar to those in use at the CBO and the JCT today, the Treasury economists 
found that the X Tax would increase economic output by as much as 2.3 percent within the budget window and 6 percent 
in the long run. They also found that the GIT would increase output by as much as 1.9 percent within the budget window 
and by 4.8 percent in the long run.40 The authors of this study noted that their models could have even understated growth 
effects because some or all of the models do not capture the benefits of the reduced cost of compliance from a simpler tax 
system, efficiency gains from reducing debt and equity distortions, better allocation of capital across sectors, and an improved 
allocation of capital across different types of assets. 
 
Building off of these efforts, in 2007, economists Diamond and Zodrow modeled a flat consumption tax and a stylized GIT. 
Diamond and Zodrow found that the flat tax would increase GDP by about 4 percent within the budget window and by up 
to 4.9 percent in the long run. Meanwhile, the stylized GIT would increase GDP by around 3 percent in the budget window 
and by 3.9 percent in the long run.41 Diamond and Zodrow found that these reforms would significantly increase 
employment, investment, and pre-tax wages.  
 
The examples above show the effects of significant steps toward consumption-based systems as well as the growth effects of 
moving to a pure consumption tax. However, there are other reforms that can be very pro-growth – namely adopting full 
expensing of depreciable property.  
 
Full expensing would allow businesses to deduct the full cost of any new investment immediately. In other words, full 
expensing would levy a 0 percent marginal effective tax rate on eligible investment. If the treatment of the returns on saving 
is the key difference between an income and consumption base, as established above, then exempting a significant amount 
of investment income from the tax base via full-expensing would be a significant step toward a consumption-based system.  
 
Many analysts believe that full expensing offers more “bang for the buck” with respect to government revenues and 
economic growth than any other policy – even a reduction in the corporate tax rate. The reason this can be true is that full 
expensing applies only to new investment, whereas a reduction in rates would benefit both new and old capital. In other 
words, expensing is a more targeted pro-investment provision. At the high end, some estimates show that enacting full 
expensing could increase long-run GDP by 5 percent in addition to increasing the capital stock, employment, and wages.42 
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E r b s c h a f t s t e u e r  
 


 Koordinierter Ländererlass vom 22. Juni 2017 
 


Anwendung der geänderten Vorschriften 
des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes 


 


Zu § 13a ErbStG 


Abschnitt 13a.1 Steuerbefreiung für Betriebsvermögen, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
und Anteile an Kapitalgesellschaften - Allgemeines 


(1) 1§§ 13a bis 13c und 28a ErbStG regeln die zu gewährenden Verschonungen beim Erwerb von 
begünstigtem Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen oder begünstigten 
Anteilen an Kapitalgesellschaften (§ 13b Absatz 2 ErbStG). 2Die Regelverschonung beträgt 
85 Prozent (§ 13a Absatz 1 Satz 1 ErbStG) mit einem zusätzlichen gleitenden Abzugsbetrag von 
höchstens 150 000 EUR (§ 13a Absatz 2 ErbStG), wenn der Wert des begünstigten Vermögens 
(§ 13b Absatz 2 ErbStG) den Schwellenwert von 26 Millionen EUR nicht überschreitet 
(> Abschnitt 13a.2). 3Auf Antrag wird statt der Regelverschonung eine Befreiung zu 100 Prozent 
gewährt (Optionsverschonung, § 13a Absatz 10 ErbStG). 


 
(2) 1Bei der Gewährung der Steuerbefreiung ist von folgenden Grundsätzen auszugehen. 2Für jede 


wirtschaftliche Einheit des begünstigungsfähigen Vermögens nach § 13b Absatz 1 ErbStG ist  
 
1. der Umfang des begünstigten Vermögens (§ 13b Absatz 2 ErbStG) gesondert zu prüfen, 
 
2. ein Vorwegabschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG (> Abschnitt 13a.19) zu prüfen, 
 
3. die Lohnsumme (§ 13a Absatz 3 Satz 6 bis 13 ErbStG) gesondert zu ermitteln, 
 
4. zu prüfen, ob und in welcher Weise bereits gegen die Behaltensregelungen (§ 13a Absatz 6 


ErbStG) verstoßen wurde. 
 
3Umfasst das auf einen Erwerber übertragene begünstigungsfähige Vermögen (> Abschnitt 13b.4 
bis 13b.7) mehrere selbstständig zu bewertende wirtschaftliche Einheiten einer Vermögensart (z. B. 
mehrere Gewerbebetriebe) oder mehrere Arten begünstigungsfähigen Vermögens (land- und 
forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen, Anteile an Kapitalgesellschaften), sind die darauf 
jeweils entfallenden Werte des begünstigten Vermögens vor der Anwendung der §§ 13a, 13c oder 
28a ErbStG zusammenzurechnen. 4Der Schwellenwert von 26 Millionen EUR (§ 13a Absatz 1 Satz 1 
und 2 ErbStG; > Abschnitt 13a.2) ist bezogen auf den zusammengerechneten Wert des begünstigten 
Vermögens zu prüfen. 5Beim Erwerb mehrerer wirtschaftlicher Einheiten sind auch solche in die 
Prüfung des Schwellenwerts einzubeziehen, bei denen der Anteil des Verwaltungsvermögens nach 
§ 13b Absatz 3 und 4 ErbStG mehr als 20 Prozent beträgt, sodass eine Optionsverschonung nach 
§ 13a Absatz 10 ErbStG nicht in Betracht kommt. 6Der Verschonungsabschlag nach §§ 13a oder 13c 
ErbStG und der Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 ErbStG können nur von einem insgesamt 
positiven Steuerwert des gesamten begünstigten Vermögens abgezogen werden. 7Satz 5 gilt für die 
Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG entsprechend. 8Die Prüfung, ob die 
Mindestlohnsumme (§ 13a Absatz 3 Satz 1 und 4 ErbStG; > Abschnitt 13a.8) erfüllt ist, erfolgt 
insgesamt für alle erworbenen wirtschaftlichen Einheiten des begünstigungsfähigen Vermögens. 
 


(3) 1Eine Inanspruchnahme des Schenkers für die Schenkungsteuer nach § 20 Absatz 1 Satz 1 
ErbStG bei einem Verstoß eines Erwerbers gegen die Behaltensregelungen oder die 
Lohnsummenregelung für begünstigtes Vermögen erfolgt nicht, es sei denn, er hat die Steuer nach 
§ 10 Absatz 2 ErbStG auch für diesen Fall selbst übernommen. 2Das Gleiche gilt, wenn der 
Vorwegabschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG rückwirkend entfällt. 
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Abschnitt 13a.2 Schwellenwert von 26 Millionen EUR 


(1) 1Die Regelverschonung (§ 13a Absatz 1 und 2 ErbStG) bzw. die Optionsverschonung (§ 13a 
Absatz 10 ErbStG) sind ausgeschlossen, wenn der Wert des erworbenen begünstigten Vermögens 
(§ 13b Absatz 2 ErbStG) den Wert von 26 Millionen EUR überschreitet (Schwellenwert; § 13a 
Absatz 1 Satz 1 und 2 ErbStG; > Absatz 2). 2Wird der Schwellenwert durch mehrere innerhalb von 
zehn Jahren von derselben Person anfallende Erwerbe überschritten, entfällt die für die bis dahin 
nach § 13a Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 10 ErbStG als steuerfrei behandelten früheren Erwerbe 
gewährte Steuerbefreiung mit Wirkung für die Vergangenheit, wenn auch für die früheren Erwerbe die 
Steuer nach dem 30. Juni 2016 entstanden ist (§ 13a Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit § 37 
Absatz 12 Satz 2 ErbStG) 3Die Festsetzungsfrist für die Steuer der früheren Erwerbe endet nicht vor 
dem Ablauf des vierten Jahres, nachdem das für die Erbschaftsteuer zuständige Finanzamt von dem 
letzten Erwerb Kenntnis erlangt (§ 13a Absatz 1 Satz 4 ErbStG). 4Der Erwerber kann 


 
1. unwiderruflich beantragen, auf den Erwerb das Abschmelzmodell für den Verschonungsabschlag 


anzuwenden (§ 13c ErbStG; > Abschnitt 13c.1). 2Eine Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a 
ErbStG ist dann ausgeschlossen (§ 13c Absatz 2 Satz 6 ErbStG); 


 
2. widerruflich beantragen, die Verschonungsbedarfsprüfung mit vollständigem oder teilweisem 


Erlass der auf das begünstigte Vermögen entfallenden Steuer durchzuführen (§ 28a ErbStG; 
> Abschnitt 28a.1). 2Diese ist ausgeschlossen, wenn er bereits unwiderruflich beantragt hat, das 
Abschmelzmodell nach § 13c ErbStG anzuwenden (§ 28a Absatz 8 ErbStG). 


 
(2) 1Zur Prüfung des Schwellenwerts sind mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben 


Person angefallene Erwerbe begünstigten Vermögens zusammenzurechnen. 2Die früheren Erwerbe 
begünstigten Vermögens sind dabei mit ihrem früheren Wert zu berücksichtigen (§ 13a Absatz 1 
Satz 2 ErbStG). 3In die Zusammenrechnung sind nicht nur Vorerwerbe begünstigten Vermögens 
einzubeziehen, für die die Steuer nach dem 30. Juni 2016 entsteht, sondern auch Vorerwerbe 
begünstigten Vermögens, für die die Steuer nach der jeweils geltenden Gesetzeslage vor dem 1. Juli 
2016 bzw. 1. Januar 2009 entstanden ist. 4§ 37 Absatz 12 ErbStG schränkt die Anwendung des § 13a 
Absatz 1 Satz 2 ErbStG für die Prüfung, ob mit einem Erwerb nach dem 30. Juni 2016 einschließlich 
der Erwerbe begünstigten Vermögens innerhalb von zehn Jahren von derselben Person die 
Prüfschwelle überschritten wird, nicht ein. 5Die Zusammenrechnung stellt keine unzulässige 
Rückwirkung dar, denn für die Besteuerung der früheren Erwerbe vor dem 1. Juli 2016 hat das 
Überschreiten des Schwellenwerts keine nachteiligen Folgen. 6Diese werden ausschließlich nach der 
bis zum 31. Dezember 2008 bzw. 30. Juni 2016 anzuwendenden Gesetzeslage besteuert (vgl. § 37 
Absatz 1 bis 3 ErbStG). 7§ 13a Absatz 1 Satz 2 i. V. m. Satz 1 ErbStG trifft keine Rechtsfolgen für die 
früheren Erwerbe vor dem 1. Juli 2016, sondern nur für Erwerbe nach dem 30. Juni 2016. 8Ist ein 
früherer Erwerb einzubeziehen, für den die Steuer vor dem 1. Juli 2016 und nach dem 31. Dezember 
2008 entstanden ist, wird als früherer Wert des begünstigten Vermögens der nach § 13b Absatz 1 bis 
4 ErbStG in der bis zum 30. Juni 2016 anzuwendenden Fassung ermittelte Wert von 85 Prozent 
(Regelverschonung) bzw. 100 Prozent (Optionsverschonung) des begünstigungsfähigen Vermögens 
zugrunde gelegt. 9Im Fall eines früheren Erwerbs, für den die Steuer vor dem 1. Januar 2009 
entstanden ist, ist als früherer Wert des begünstigten Vermögens der Wert anzusetzen, der nach 
§ 13a Absatz 4 ErbStG in der bis zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung ermittelt wurde. 
10Der bei der Besteuerung des jeweiligen Erwerbs angesetzte Wert des begünstigten Vermögens 
kann ohne zusätzliche Ermittlung übernommen werden. 


 
 


Abschnitt 13a.3 Gleitender Abzugsbetrag 


(1) 1Von dem Teil des auf einen Erwerber übergegangenen begünstigten Vermögens, der nach 
Anwendung des Verschonungsabschlags verbleibt, wird ein Betrag von 150 000 EUR abgezogen 
(Abzugsbetrag). 2Der Abzugsbetrag von 150 000 EUR verringert sich, wenn der Wert des 
verbleibenden Vermögens insgesamt die Wertgrenze von 150 000 EUR übersteigt, um 50 Prozent 
des diese Wertgrenze übersteigenden Betrags. 3Im Fall der Optionsverschonung nach § 13a 
Absatz 10 ErbStG ist der Abzugsbetrag ohne Bedeutung.  


 
(2) 1Der Abzugsbetrag steht für das von derselben Person innerhalb von zehn Jahren insgesamt 


zugewendete begünstigte Vermögen nur einmal zur Verfügung (§ 13a Absatz 2 Satz 3 ErbStG). 2Die 
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Zehnjahresfrist beginnt im Zeitpunkt der Steuerentstehung für den begünstigten Erwerb. 3Der 
vollständige Verbrauch des Abzugsbetrags tritt für das übertragene Vermögen insgesamt ein, 
unabhängig davon, in welcher Höhe er sich bei der Steuerfestsetzung tatsächlich ausgewirkt hat; das 
gilt auch, wenn sich der Abzugsbetrag aufgrund der Abschmelzung nach § 13a Absatz 2 Satz 2 
ErbStG auf null EUR verringert hat. 4Die Inanspruchnahme eines Abzugsbetrags nach § 13a Absatz 2 
ErbStG in der bis 30. Juni 2016 anzuwendenden Fassung auf Grund der begünstigten Zuwendung 
von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen oder Anteilen an 
Kapitalgesellschaften vor dem 1. Juli 2016 schließt innerhalb des Zehnjahreszeitraums die erneute 
Gewährung des Abzugsbetrags aus. 5Die Inanspruchnahme eines Freibetrags nach § 13a Absatz 1 
ErbStG in der bis zum 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung. auf Grund der begünstigten 
Zuwendung von Betriebsvermögen, land- und forstwirtschaftlichem Vermögen oder Anteilen an 
Kapitalgesellschaften vor dem 1. Januar 2009 schließt innerhalb des Zehnjahreszeitraums die 
Gewährung des Abzugsbetrags nicht aus. 


 


H i n w e i s e  H 13a.3 
 
Auswirkung des Abzugsbetrags 
Begünstigtes Vermögen von bis zu 1 000 000 EUR wird im Fall der Regelverschonung durch den 
Verschonungsabschlag von 85 % und den Abzugsbetrag vollständig befreit. Der Abzugsbetrag 
verringert sich gleitend bei einem Wert des begünstigten Vermögens zwischen 1 000 001 EUR und 
2 999 999 EUR. 
 
B e i s p i e l :  
Erblasser E hinterlässt seinem Sohn S einen Gewerbebetrieb mit einem gemeinen Wert von 
2 200 000 EUR. Das begünstigte Vermögen hat einen Wert von 2 000 000 EUR. 
 
Für den Abzugsbetrag ergibt sich folgende Berechnung: 
begünstigtes Betriebsvermögen 2 000 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) -  1 700 000 EUR 
Verbleibender Wert 300 000 EUR 
Abzugsbetrag -       75 000 EUR 
Steuerpflichtiges begünstigtes Betriebsvermögen  225 000 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15 %) 300 000 EUR 
Abzugsbetrag - 150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 150 000 EUR 
davon 50 %  -     75 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag 75 000 EUR 
 


 
 


Abschnitt 13a.4 Lohnsummenregelung - Allgemeines 


(1) Die Lohnsumme ist nach § 13a Absatz 3 Satz 6 bis 13 ErbStG zu ermitteln. 
 
(2) 1Die Lohnsummenregelung ist bei Betrieben mit nicht mehr als fünf Beschäftigten oder einer 


Ausgangslohnsumme von null EUR nicht anzuwenden (§ 13a Absatz 3 Satz 3 ErbStG). 2Bei der 
Bestimmung der Mindestanzahl der Beschäftigten ist auf die Anzahl der Beschäftigten abzustellen, die 
im Besteuerungszeitpunkt im zugewendeten Betrieb oder in der Gesellschaft beschäftigt sind, an der 
die zugewendete Beteiligung oder der zugewendete Anteil besteht. 3Dabei ist es unerheblich, zu 
welchem Anteil der Betrieb oder die Gesellschaft zugewendet wird.4Dies gilt jedoch nicht in Fällen, in 
denen kurz vor der Übertragung eine Reduzierung der Anzahl der Beschäftigten erfolgt (§ 42 AO). 
5Eine Umrechnung nach § 23 Absatz 1 Satz 4 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) auf der Grundlage 
der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit erfolgt nicht. 6Einzubeziehen sind grundsätzlich alle 
Beschäftigten unabhängig von ihrem sozialversicherungsrechtlichen Status. 7Hierzu zählen auch 
geringfügig Beschäftigte (§ 8 SGB IV). 8Nicht einzubeziehen sind Beschäftigte, die 


 
- sich in Mutterschutz befinden, 
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- sich in einem Ausbildungsverhältnis befinden, 
 
- Krankengeld beziehen, 
 
- Elterngeld beziehen, 
 
- nicht ausschließlich oder überwiegend in dem Betrieb tätig sind (Saisonarbeiter), 
 
- Leiharbeiter sind. 
 
9Die an diese Beschäftigten gezahlten Vergütungen bleiben ebenfalls außer Ansatz. 10Umfasst das 
auf einen Erwerber übertragene begünstigte Vermögen mehrere selbstständig zu bewertende 
wirtschaftliche Einheiten einer Vermögensart (z.B. mehrere Gewerbebetriebe) oder mehrere Arten 
begünstigten Vermögens (land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen, Anteile an 
Kapitalgesellschaften), sind die Beschäftigten für jede wirtschaftliche Einheit getrennt zu ermitteln. 
11Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften und Beteiligungen an Personengesellschaften ist auf die 
Beschäftigten der Gesellschaft abzustellen. 12Wenn die Anzahl der Beschäftigten in einer der 
wirtschaftlichen Einheiten nicht mehr als fünf beträgt, bleibt deren Ausgangslohnsumme und Summe 
der maßgebenden jährlichen Lohnsummen außer Betracht. 13Bei der Prüfung, ob die 
Mindestbeschäftigtenzahl erreicht wird, sind auch die Beschäftigten nachgeordneter Gesellschaften 
mit der entsprechenden Beteiligungsquote einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 11 und 12 ErbStG). 
14Im Fall einer Betriebsaufspaltung ist die Anzahl der Beschäftigten der Besitzgesellschaft und der 
Betriebsgesellschaft zusammenzurechnen (§ 13a Absatz 3 Satz 13 ErbStG). 


 
(3) Zur Mindestlohnsumme > Abschnitt 13a.8. 
 


H i n w e i s e  H 13a.4 
 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft 
Der angestellte Gesellschafter-Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft zählt zu den beschäftigten 
Arbeitnehmern, selbst wenn er sozialversicherungsrechtlich nicht als Arbeitnehmer behandelt wird. Ist 
er bei mehreren Arbeitgebern (z.B. mehreren Kapitalgesellschaften) beschäftigt, zählt er bei jedem der 
Arbeitgeber zu den beschäftigten Arbeitnehmern. 
 
Gesellschafter-Geschäftsführer einer Personengesellschaft 
Der angestellte Gesellschafter-Geschäftsführer einer Personengesellschaft zählt nicht zu den 
beschäftigten Arbeitnehmern, auch wenn er sozialversicherungsrechtlich als Arbeitnehmer behandelt 
wird. 
 


 
 


Abschnitt 13a.5 Beschreibung der Lohnsumme 
1Die Beschreibung der Lohnsumme orientiert sich an der Definition in Anhang I der Verordnung (EG) 


Nummer 1503/2006 der Kommission vom 28. September 2006 (ABl. L 281/15). 2Im Allgemeinen ist es 
nicht zu beanstanden, wenn bei inländischen Gewerbebetrieben von dem in der Gewinn- und 
Verlustrechnung ausgewiesenen Aufwand für Löhne und Gehälter (vgl. § 275 Absatz 2 Nummer 6 
HGB) ausgegangen wird. 3Altersvorsorge, die durch Entgeltumwandlung vom Beschäftigten getragen 
wird, ist einzubeziehen; der Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialabgaben sowie tariflich 
vereinbarte, vertraglich festgelegte oder freiwillige Sozialbeiträge durch den Arbeitgeber bleiben 
ausgenommen. 4Das dem Arbeitgeber von der Bundesagentur für Arbeit ausgezahlte Kurzarbeitergeld 
ist von diesem Aufwand nicht abzuziehen, da hierfür das Saldierungsverbot des § 246 Absatz 2 HGB 
greift. 
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H i n w e i s e  H 13a.5 
 
Überhöhte Vergütungen für Arbeitnehmer einer Kapitalgesellschaft 
Überhöhte Vergütungen für den Geschäftsführer oder andere Arbeitnehmer, die als verdeckte 
Gewinnausschüttung qualifiziert wurden, sind nicht in die Lohnsumme einzubeziehen. 
 


 
 


Abschnitt 13a.6 Lohnsumme bei mehreren wirtschaftlichen Einheiten 
1Umfasst das auf einen Erwerber übertragene begünstigte Vermögen mehrere selbstständig zu 


bewertende wirtschaftliche Einheiten einer Vermögensart (z.B. mehrere Gewerbebetriebe) oder 
mehrere Arten begünstigten Vermögens (land- und forstwirtschaftliches Vermögen, 
Betriebsvermögen, Anteile an Kapitalgesellschaften), erfolgt die Ermittlung zunächst bezogen auf jede 
wirtschaftliche Einheit. 2Zur Ermittlung der Mindestlohnsumme für alle wirtschaftlichen Einheiten sind 
die Mindestlohnsummen, die sich für die einzelnen wirtschaftlichen Einheiten auf der Grundlage der 
jeweiligen Ausgangslohnsummen und der jeweiligen Prozentsätze nach der Beschäftigtenzahl 
ergeben, zu einer Summe der Mindestlohnsummen zusammenzurechnen. 3Zur Ermittlung der Summe 
der maßgebenden jährlichen Lohnsummen sind ebenfalls die Summen der maßgebenden jährlichen 
Lohnsummen der einzelnen wirtschaftlichen Einheiten zusammenzuzählen. 4Sind Beteiligungen an 
einer Personengesellschaft oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft (Anteile mehr als 25 Prozent am 
Nennkapital) in die Ermittlung der Lohnsumme im Sinne des Satzes 2 oder 3 einzubeziehen, ist dabei 
anteilig auf die Lohnsumme der Gesellschaft selbst abzustellen.  


 


H i n w e i s e  H 13a.6 
 
Ermittlung der Anzahl der Beschäftigten, der Ausgangslohnsumme und der 
Mindestlohnsumme 
B e i s p i e l  1 :  
E ist am 1.2.2017 verstorben und wurde von A als Alleinerben beerbt. Ein Antrag auf 
Optionsverschonung wurde nicht gestellt. Zum Nachlass gehören jeweils 100 % der Anteile an 
folgenden Gesellschaften: 
 
Gesellschaft Anzahl der Beschäftigten Ausgangslohnsumme 
A-GmbH 9 200 000 EUR 
B-GmbH 10 350 000 EUR 
C-GmbH 4 80 000 EUR 
 
Die B-GmbH hält wiederum 100 % der Anteile an der D-GmbH. Die D-GmbH hat 6 Beschäftigte und 
eine Ausgangslohnsumme von 150 000 EUR.  
 
Ausgangslohnsumme und der Anzahl der Beschäftigten: 
 
Gesellschaft festzustellende Anzahl der 


Beschäftigten 
festzustellende Ausgangslohnsumme 


A-GmbH 9 200 000 EUR 
B-GmbH 16 


(B-GmbH 10 + D-GmbH 6) 
500 000 EUR 


(B-GmbH 350 000 EUR + D-GmbH 150 000 EUR) 
D-GmbH 6 150 000 EUR 
 
Für die selbständige wirtschaftliche Einheit „Anteil C-GmbH“ ist keine Ausgangslohnsumme und keine 
Anzahl der Beschäftigten festzustellen, da die Gesellschaft insgesamt nicht mehr als fünf Beschäftigte 
hat. 
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Ermittlung der Mindestlohnsumme: 
 
Gesellschaft festgestellte 


Ausgangslohnsumme 
jeweiliger Prozentsatz für 


Mindestlohnsumme 
Mindestlohnsumme 


A-GmbH 200 000 EUR 250 Prozent 500 000 EUR 
B-GmbH 500 000 EUR 400 Prozent 2 000 000 EUR 
C-GmbH - - - 
Summe der Mindestlohnsumme 2 500 000 EUR 
 
B e i s p i e l  2 :  
E ist am 1.11.2016 verstorben und wurde von A als Alleinerben beerbt. Ein Antrag auf 
Optionsverschonung wurde nicht gestellt. Zum Nachlass gehören jeweils 100 % der Anteile an 
folgenden Gesellschaften: 
 
Gesellschaft Anzahl der Beschäftigten Ausgangslohnsumme 
A-GmbH 9 200 000 EUR 
B-GmbH 12 350 000 EUR 


 
Die B-GmbH hält wiederum 100 % der Anteile an der D-GmbH. Die D-GmbH hat 4 Beschäftigte und 
eine Ausgangslohnsumme von 150 000 EUR.  
 
Ausgangslohnsumme und der Anzahl der Beschäftigten: 
 
Gesellschaft festzustellende Anzahl der 


Beschäftigten 
festzustellende Ausgangslohnsumme 


A-GmbH 9 200 000 EUR 
B-GmbH 16 


(B-GmbH 12 + D-GmbH 4) 
500 000 EUR 


(B-GmbH 350 000 EUR + D-GmbH 150 000 EUR) 
D-GmbH 4 150 000 EUR 


 
Obwohl die D-GmbH selbst nicht mehr als fünf Beschäftigte hat, ist die Ausgangslohnsumme und die 
Anzahl der Beschäftigten festzustellen, da diese Angaben für die Feststellung der 
Ausgangslohnsumme und die Anzahl der Beschäftigten bei der B-GmbH von Bedeutung sind 
(> Abschnitt 13a.9 Absatz 3). 
 
Ermittlung der Mindestlohnsumme: 
 
Gesellschaft festgestellte 


Ausgangslohnsumme 
jeweiliger Prozentsatz für 


Mindestlohnsumme 
Mindestlohnsumme 


A-GmbH 200 000 EUR 250 Prozent 500 000 EUR 
B-GmbH 500 000 EUR 400 Prozent 2 000 000 EUR 
Summe der Mindestlohnsumme 2 500 000 EUR 


 
 
 


Abschnitt 13a.7 Ermittlung der Ausgangslohnsumme und der Summe der  
maßgebenden jährlichen Lohnsummen 


(1) 1Bei der Ermittlung der Ausgangslohnsumme sind die letzten fünf vor dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer endenden Wirtschaftsjahre maßgebend. 2Werden Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften von mehr als 25 Prozent oder Beteiligungen an Personengesellschaften in die 
Ausgangslohnsumme einbezogen, ist grundsätzlich ebenfalls auf die letzten fünf vor dem Zeitpunkt 
der Entstehung der Steuer endenden Wirtschaftsjahre dieser Gesellschaften abzustellen. 3Die 
durchschnittliche Ausgangslohnsumme ist insgesamt zu ermitteln und der Umfang der Beteiligung 
auszuweisen. 4Erfolgt vor dem Besteuerungszeitpunkt eine Umstellung auf ein abweichendes 
Wirtschaftsjahr, bestehen grundsätzlich keine Bedenken, die Lohnsumme des Rumpf-Wirtschaftsjahrs 
in die Lohnsumme eines vollen Wirtschaftsjahrs (mit 12 Monaten) umzurechnen. 5In Fällen einer 
Neugründung bestehen grundsätzlich keine Bedenken, die durchschnittliche Ausgangslohnsumme 
aus dem kürzeren Zeitraum zu berechnen und in einen entsprechenden Jahresbetrag umzurechnen. 
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6Änderungen der Rechtsform oder Umsetzungen des Personals innerhalb des Ermittlungszeitraums in 
einem Unternehmensverbund, deren Gliederungen zum begünstigten Vermögen gehören, sind zur 
Ermittlung der Ausgangslohnsumme in die Einheiten einzubeziehen, die an die Stelle der früheren 
Einheiten getreten sind. 7Lohnsummen einer im Besteuerungszeitpunkt zum Gewerbebetrieb 
gehörenden, in einem Drittstaat belegenen Betriebsstätte sind nicht einzubeziehen. 8Im Fall einer 
Betriebsaufspaltung sind die Lohnsummen der Besitzgesellschaft und der Betriebsgesellschaft 
zusammenzurechnen (§ 13a Absatz 3 Satz 13 ErbStG). 


 


H i n w e i s e  H 13a.7 (1) 
 
Abweichende Wirtschaftsjahre 
B e i s p i e l :  
A erwirbt Anteile an der A-GmbH (Wirtschaftsjahr = Kalenderjahr) am 1.2.2017. Zur A-GmbH gehört 
eine 100 %-Beteiligung an der B-GmbH, deren Wirtschaftsjahr jeweils am 30.6. endet. Zur B-GmbH 
gehört eine 50 %-Beteiligung an der C-GmbH, deren Wirtschaftsjahr jeweils am 30.11. endet. 
 
Zur Ermittlung der Ausgangslohnsumme ist auf folgende Zeiträume abzustellen: 
 
A-GmbH 1.1.2012 bis 31.12.2016 
 
B-GmbH 1.7.2011 bis 30.6.2016 
 
C-GmbH 1.12.2011 bis 30.11.2016 
 
Mehrere wirtschaftliche Einheiten 
B e i s p i e l :  
A erwirbt sämtliche Anteile an der A-GmbH und ein Einzelunternehmen. Die A-GmbH beschäftigt 23 
und das Einzelunternehmen 27 Arbeitnehmer. Im Besteuerungszeitpunkt beträgt die 
Ausgangslohnsumme der A-GmbH 1 000 000 EUR und im Einzelunternehmen 2 000 000 EUR. Nach 
5 Jahren beträgt die Lohnsumme der A-GmbH 3 700 000 EUR, das entspricht 370 % der 
Ausgangslohnsumme, und im Einzelunternehmen 10 600 000 EUR, das entspricht 530 % der 
Ausgangslohnsumme.  
 
Die Ausgangslohnsumme des gesamten begünstigt erworbenen Vermögens beträgt 3 000 000 EUR. 
Nach 5 Jahren beläuft sich die kumulierte Lohnsumme auf 14 300 000 EUR, das entspricht 476 % der 
Ausgangslohnsumme. Auch für die Anteile an der A-GmbH erfolgt damit keine Nachversteuerung. 
 


 
 
(2) 1Bei der Ermittlung der Ausgangslohnsumme sind die Lohnsummen der im 


Besteuerungszeitpunkt zum Betrieb gehörenden mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen an 
Personengesellschaften, die ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland oder in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben, 
unabhängig von der Beteiligungshöhe stets anteilig einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 11 ErbStG), 
nicht dagegen die Löhne, die in Beteiligungen an Personengesellschaften mit Sitz oder 
Geschäftsleitung in Drittstaaten gezahlt werden. 2Gehört eine Beteiligung nicht innerhalb des 
gesamten Zeitraums für die Ermittlung der Ausgangslohnsumme zum Betrieb, ist die Lohnsumme nur 
für den Zeitraum der Zugehörigkeit zu diesem Betrieb einzubeziehen. 3Wenn sich die 
Beteiligungsquote innerhalb des Zeitraums für die Ermittlung der Ausgangslohnsumme verändert hat, 
ist die Lohnsumme der Gesellschaft für den jeweiligen Zeitraum in der jeweils bestehenden 
Beteiligungshöhe einzubeziehen. 


 


H i n w e i s e  H 13a.7 (2) 
 
Ermittlung der Anzahl der Beschäftigten und der Ausgangslohnsumme bei Übertragung 
begünstigten Betriebsvermögens 
Wird ein Einzelunternehmen mit Sitz/Geschäftsleitung im Inland, einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder eine Beteiligung an 
einer Personengesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 EStG oder 







- 8 - 
 


§ 18 Absatz 4 EStG mit Sitz/Geschäftsleitung im Inland, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen, sind bei der Ermittlung der Anzahl 
der Beschäftigten und der Ausgangslohnsumme folgende Beschäftigte bzw. Löhne und Gehälter zu 
berücksichtigen:  
 
Zum Vermögen des Einzelunternehmens/der 
Personengesellschaft gehören 


Einbeziehung der Beschäftigten sowie der  
Löhne und Gehälter  


Betriebsstätte im Inland Die Beschäftigten sowie die Löhne und Gehälter 
sind einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 1 
ErbStG). 


Betriebsstätte in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union oder einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums 


Die Beschäftigten sowie die Löhne und Gehälter 
sind einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 1 
ErbStG). 


Betriebsstätte in einem Drittstaat Da es sich nicht um begünstigungsfähiges 
Betriebsvermögen handelt (> Abschnitt 13b.5 
Absatz 4 Satz 2 und 3) bleiben die in der 
Drittlandsbetriebsstätte beschäftigten 
Arbeitnehmer und die gezahlten Löhne und 
Gehälter unberücksichtigt. 


Beteiligung an einer Personengesellschaft im 
Inland 


Die Beschäftigten der Personengesellschaft und 
die von ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind 
unabhängig von der Beteiligungshöhe anteilig 
einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 11 ErbStG, 
> Abschnitt 13a.7 Absatz 2). 


Beteiligung an einer Personengesellschaft in 
einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union 
oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


Die Beschäftigten der Personengesellschaft und 
die von ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind 
unabhängig von der Beteiligungshöhe anteilig 
einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 11 ErbStG, 
> Abschnitt 13a.7 Absatz 2). 


Beteiligung an einer Personengesellschaft in 
einem Drittstaat 


Die Beteiligung ist zwar Teil des 
begünstigungsfähigen Betriebsvermögens 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 1 und 4). Da 
sich der Sitz bzw. die Geschäftsleitung der 
Gesellschaft jedoch in einem Drittstaat befindet, 
sind ihre Beschäftigten und die von ihr gezahlten 
Löhne und Gehälter nicht mit einzubeziehen 
(§ 13a Absatz 3 Satz 11 ErbStG). 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Inland Die Beschäftigten der Kapitalgesellschaft und die 
von ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind 
anteilig einzubeziehen, wenn im 
Besteuerungszeitpunkt eine mittelbare bzw. 
unmittelbare Beteiligung von mehr als 25 Prozent 
besteht (§ 13a Absatz 3 Satz 12 i. V. m. Satz 11 
ErbStG, > Abschnitt 13a.7 Absatz 3). 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder 
einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


Die Beschäftigten der Kapitalgesellschaft und die 
von ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind 
anteilig einzubeziehen, wenn im 
Besteuerungszeitpunkt eine mittelbare bzw. 
unmittelbare Beteiligung von mehr als 25 Prozent 
besteht (§ 13a Absatz 3 Satz 12 i. V. m. Satz 11 
ErbStG, > Abschnitt 13a.7 Absatz 3). 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft in einem 
Drittstaat 


Die Beteiligung ist zwar Teil des 
begünstigungsfähigen Betriebsvermögens 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 4). Da sich der 
Sitz bzw. die Geschäftsleitung der Gesellschaft 
jedoch in einem Drittstaat befindet, sind ihre 
Beschäftigten und die von ihr gezahlten Löhne 
und Gehälter nicht mit einzubeziehen (§ 13a 
Absatz 3 Satz 12 i. V. m. Satz 11  ErbStG). 
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B e i s p i e l :  
Erblasser E war zu 50 % an der E & A OHG mit Sitz in Deutschland beteiligt. Alleinerbin ist seine 
Tochter T.  
 
Die E & A OHG hatte beim Tod des E 50 Beschäftigte. Sie zahlte in den letzten fünf Wirtschaftsjahren 
vor dem Tod des E durchschnittlich 1 500 000 EUR an Löhnen und Gehältern. Von den 50 
Beschäftigten waren am Stichtag fünf in einer Betriebsstätte in Belgien (durchschnittliche Lohnsumme 
150 000 EUR) und zehn in einer Betriebsstätte in der Ukraine (durchschnittliche Lohnsumme 200 000 
EUR) tätig.  
 
Die E & A OHG war zu 20 % an einer Personengesellschaft mit Sitz in Ungarn beteiligt. Die 
durchschnittliche Lohnsumme dieser Gesellschaft beträgt 550 000 EUR und die Anzahl der 
Beschäftigten am Stichtag 15. Zudem hielt die E & A OHG eine Beteiligung von 30 % an einer 
Personengesellschaft in Japan. Die durchschnittliche Lohnsumme dieser Gesellschaft beträgt 700 000 
EUR und die Anzahl der Beschäftigten am Stichtag 21. Die E & A OHG hielt 23 % der Anteile einer 
Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland (durchschnittliche Lohnsumme 900 000 EUR, Anzahl der 
Beschäftigten 30), 30 % der Anteile einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in Frankreich (durchschnittliche 
Lohnsumme 1 000 000 EUR, Anzahl der Beschäftigten 30) und 40 % der Anteile einer 
Kapitalgesellschaft mit Sitz in Indien (durchschnittliche Lohnsumme 800 000 EUR, Zahl der 
Beschäftigten 280). 
 
Die Anzahl der Beschäftigten und die Ausgangslohnsumme sind wie folgt zu ermitteln: 
 
 Anzahl der 


anzusetzenden 
Beschäftigten 


Ausgangslohnsumme 


E & A OHG einschl. Betriebsstätten   50 1 500 000 EUR 
Betriebsstätte in Ukraine  ./.   10 ./.    200 000 EUR 
Zwischenwert  40 1 300 000 EUR 
   
Beteiligung an Personengesellschaft in Ungarn 
(20 %)  3 110 000 EUR 
Beteiligung an Personengesellschaft in Japan 
(30 %)  0 0 EUR 
Anteile an Kapitalgesellschaft im Inland  
(23 %)  0 0 EUR 
Anteile an Kapitalgesellschaft in Frankreich  
(30 %)  9 300 000 EUR 
Anteile an Kapitalgesellschaft in Indien  
(40 %)  0 0 EUR 
Summe  52 1 710 000 EUR 


 
Die in der Betriebsstätte in der Ukraine von der E & A OHG beschäftigten Arbeitnehmer und die von 
ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind nicht einzubeziehen, da die Betriebsstätte nicht zum nach 
§ 13b Absatz 1 Nummer 2 ErbStG begünstigungsfähigen Betriebsvermögen gehört. Die auf den Anteil 
der E & A OHG an der Personengesellschaft mit Sitz in Japan entfallenden Beschäftigten bzw. Löhne 
und Gehälter bleiben außer Ansatz, da sich der Sitz der Gesellschaft in einem Drittstaat befindet. Die 
auf den Anteil der E & A OHG an der Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland entfallenden 
Beschäftigten bzw. Löhne und Gehälter sind nicht einzubeziehen, da die Beteiligung weniger als 25 % 
beträgt. Die auf die Anteile der E & A OHG an der Kapitalgesellschaft mit Sitz in Indien entfallenden 
Beschäftigten bzw. Löhne und Gehälter bleiben trotz Überschreiten der Mindestbeteiligungsquote 
unberücksichtigt, da die Gesellschaft ihren Sitz in einem Drittstaat hat. 
 


 
 
(3) 1Bei der Ermittlung der Ausgangslohnsumme sind die Lohnsummen der zum Betrieb 


gehörenden mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die ihren Sitz oder 
ihre Geschäftsleitung im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem 
Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben und im Besteuerungszeitpunkt mehr als 25 Prozent 
betragen, anteilig einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 12 ErbStG), nicht dagegen Beteiligungen an 
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Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung in Drittstaaten. 2Das gilt auch in den Fällen von 
börsennotierten Kapitalgesellschaften, deren Anteilswerte wegen der Börsennotierung (§ 11 Absatz 1 
BewG) nicht nach § 151 BewG festzustellen sind. 3Feststellungen im Zusammenhang mit der 
Lohnsumme erfolgen in diesen Fällen dennoch (§ 13a Absatz 4 Satz 2 ErbStG). 4Beträgt die 
Anteilsquote nicht mehr als 25 Prozent am Nennkapital, werden die Anzahl der Beschäftigten und die 
Lohnsummen der durch diese Anteile vermittelten Beteiligungen an Personengesellschaften nicht 
angesetzt. 5Bei der Prüfung, ob die Grenze von 25 Prozent überschritten ist, ist stets auf die zum 
Betrieb gehörenden mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen und nicht auf den übertragenen 
Anteil abzustellen. Bei Personengesellschaften sind die Anteile im Gesamthandsvermögen und im 
Sonderbetriebsvermögen aller Gesellschafter stets zusammenzurechnen. 7Gehört eine solche 
Beteiligung nicht innerhalb des gesamten Zeitraums für die Ermittlung der Ausgangslohnsumme zum 
Betriebsvermögen des Betriebs, ist die Lohnsumme nur für den Zeitraum der Zugehörigkeit tagegenau 
zu diesem Betrieb einzubeziehen. 8Wenn sich die Beteiligungsquote innerhalb des Zeitraums für die 
Ermittlung der Ausgangslohnsumme verändert hat, ist die Lohnsumme der Gesellschaft für den 
jeweiligen Zeitraum in der jeweils bestehenden Beteiligungshöhe einzubeziehen; das gilt auch für 
Zeiträume, in denen die Beteiligungshöhe 25 Prozent oder weniger betrug. 


 


H i n w e i s e  H 13a.7 (3) 
 
Ermittlung der Ausgangslohnsumme 
B e i s p i e l  1 :  
Zum Betriebsvermögen eines Gewerbebetriebs gehören im Besteuerungszeitpunkt 1.1.2017 Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft in Höhe von 30 %. Die Beteiligung an der Kapitalgesellschaft ist zum 
1.1.2015 erworben worden. Die durchschnittliche Lohnsumme der Kapitalgesellschaft der 
vergangenen 5 Wirtschaftsjahre beträgt 1 000 000 EUR. 
 
Die Ausgangslohnsumme bezogen auf die Beteiligung beträgt ((1 000 000 EUR x 2/5) x 30 % =) 
120 000 EUR. 
 
B e i s p i e l  2  
Zum Betriebsvermögen eines Gewerbebetriebs gehören im Besteuerungszeitpunkt 1.1.2017 Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft in Höhe von 30 %. In den Jahren 2012 bis 2016 ergaben sich folgende 
Lohnsummen und Beteiligungshöhen: 
 
2012 500 000 EUR 40 % 
2013 600 000 EUR 20 % 
2014 450 000 EUR 10 % 
2015 500 000 EUR 30 % 
2016 550 000 EUR 30 %. 
 
Die durchschnittliche Lohnsumme der Kapitalgesellschaft beträgt 520 000 EUR. Der Anteil daran 
beträgt 
 


1 Jahr x 40 % + 1 Jahr x 20 % + 1 Jahr x 10 % + 2 Jahre x 30 % 
= 26 % 


5 Jahre 
 
Die Ausgangslohnsumme bezogen auf die Beteiligung beträgt 
(520 000 EUR x 26 % =) 135 200 EUR. 
 
B e i s p i e l  3  
Zum Betriebsvermögen eines Gewerbebetriebs gehören im Besteuerungszeitpunkt 1.1.2017 Anteile 
an einer Kapitalgesellschaft in Höhe von 30 %. In den Jahren 2012 und 2013 war der Gewerbebetrieb 
an der Kapitalgesellschaft zu 40 % beteiligt. Im Jahr 2014 war der Gewerbebetrieb nicht an der 
Kapitalgesellschaft beteiligt. In den Jahren 2015 und 2016 war der Gewerbebetrieb zu 30 % an der 
Kapitalgesellschaft beteiligt. Die Höhe der jeweiligen Lohnsummen entspricht Beispiel 2. 
Die durchschnittliche Lohnsumme der Kapitalgesellschaft beträgt 520 000 EUR. Der Anteil daran 
beträgt 
 


2 Jahre x 40 % + 1 Jahr x 0 % + 2 Jahre x 30 % 
= 28 % 


5 Jahre 
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Die Ausgangslohnsumme bezogen auf die Beteiligung beträgt  
(520 000 EUR x 28 % =) 145 600 EUR. 
 
B e i s p i e l  4 :  
Zum Betriebsvermögen der A und B OHG gehören im Besteuerungszeitpunkt 1.1.2017 Anteile an 
einer Kapitalgesellschaft: 
 
- im Gesamthandsvermögen 10 % 
 
- im Sonderbetriebsvermögen des A 5 % 
 
- im Sonderbetriebsvermögen des B 15 %. 
 
A überträgt seine Beteiligung einschließlich des Sonderbetriebsvermögens auf seinen Sohn S. 
 
Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an der Kapitalgesellschaft sind zu addieren. Danach 
beträgt die gesamte Beteiligung der OHG und ihrer Gesellschafter mehr als 25 %. Die Lohnsumme 
der Kapitalgesellschaft ist in die Ermittlung der Ausgangslohnsumme zu 30 % einzubeziehen. 
 
Ermittlung der Anzahl der Beschäftigten und der Ausgangslohnsumme bei Übertragung 
begünstigungsfähiger Anteile an Kapitalgesellschaften 
Werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums 
übertragen, die die Voraussetzungen des § 13b Absatz 1 Nummer 3 ErbStG erfüllen, sind bei der 
Ermittlung der Ausgangslohnsumme folgende Löhne und Gehälter zu berücksichtigen:  
 
Zum Vermögen Kapitalgesellschaft gehören Einbeziehung der Beschäftigten sowie der  


Löhne und Gehälter 


Betriebsstätte im Inland Die Beschäftigten sowie Löhne und Gehälter sind 
einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 1 ErbStG). 


Betriebsstätte in einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union oder einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums 


Die Beschäftigten sowie Löhne und Gehälter sind 
einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 1 ErbStG). 


Betriebsstätte in einem Drittstaat Da sich der Sitz bzw. die Geschäftsleitung der 
Kapitalgesellschaft im Inland, einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder 
einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums 
befindet, liegt auch hinsichtlich der Betriebsstätte 
in einem Drittstaat begünstigungsfähiges 
Vermögen vor. Die Beschäftigten sowie Löhne 
und Gehälter sind einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 
Satz 1 ErbStG). 


Beteiligung an einer Personengesellschaft im 
Inland 


Die Beschäftigten der Personengesellschaft und 
die von ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind 
unabhängig von der Beteiligungshöhe anteilig 
einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 11 ErbStG, 
> Abschnitt 13a.7 Absatz 2). 


Beteiligung an einer Personengesellschaft in 
einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union  
oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


Die Beschäftigten der Personengesellschaft und 
die von ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind 
unabhängig von der Beteiligungshöhe anteilig 
einzubeziehen (§ 13a Absatz 3 Satz 11 ErbStG, 
> Abschnitt 13a.7 Absatz 2). 
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Beteiligung an einer Personengesellschaft in 
einem Drittstaat 


Da sich der Sitz bzw. die Geschäftsleitung der 
Kapitalgesellschaft im Inland, einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder 
einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums 
befindet, liegt zwar auch hinsichtlich der 
Beteiligung begünstigungsfähiges Vermögen vor. 
Die Beschäftigten der Personengesellschaft und 
die von ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind 
jedoch nicht mit einzubeziehen, da sich ihr Sitz 
bzw. ihre Geschäftsleitung in einem Drittstaat 
befindet (§ 13a Absatz 3 Satz 11 ErbStG). 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Inland Die Beschäftigten der Kapitalgesellschaft und die 
von ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind 
anteilig einzubeziehen, wenn im 
Besteuerungszeitpunkt eine mittelbare bzw. 
unmittelbare Beteiligung von mehr als 25 Prozent 
besteht (§ 13a Absatz 3 Satz 12 i. V. m. Satz 11 
ErbStG, > Abschnitt 13a.7 Absatz 3). 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft in einem 
Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder 
einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


Die Beschäftigten der Kapitalgesellschaft und die 
von ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind 
anteilig einzubeziehen, wenn im 
Besteuerungszeitpunkt eine mittelbare bzw. 
unmittelbare Beteiligung von mehr als 25 Prozent 
besteht (§ 13a Absatz 3 Satz 12 i. V. m Satz 11 
ErbStG, > Abschnitt 13a.7 Absatz 3). 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft in einem 
Drittstaat 


Da sich der Sitz bzw. die Geschäftsleitung der 
Kapitalgesellschaft, deren Anteile übertragen 
werden, im Inland, einem Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union oder einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums befindet, liegt 
zwar auch hinsichtlich der Anteile an der 
Kapitalgesellschaft im Drittstaat 
begünstigungsfähiges Vermögen vor. 
Die Beschäftigten der Kapitalgesellschaft und die 
von ihr gezahlten Löhne und Gehälter sind 
jedoch nicht mit einzubeziehen, da sich ihr Sitz 
bzw. ihre Geschäftsleitung in einem Drittstaat 
befindet (§ 13a Absatz 3 Satz 12 i. V. m. Satz 11 
ErbStG). 


 
B e i s p i e l :  
E war zu 50 % an der B-GmbH mit Sitz in Deutschland beteiligt. Alleinerbin ist seine Tochter T. Die 
B-GmbH hatte beim Tod des E 50 Beschäftigte. Sie zahlte in den letzten fünf Wirtschaftsjahren vor 
dem Tod des E durchschnittlich 1 500 000 EUR an Löhnen und Gehältern. Von den 50 Beschäftigten 
waren am Stichtag fünf in einer Betriebsstätte in Belgien (durchschnittliche Lohnsumme 150 000 EUR) 
und zehn in einer Betriebsstätte in der Ukraine (durchschnittliche Lohnsumme 200 000 EUR) tätig.  
 
Die B-GmbH war zu 20 % an einer Personengesellschaft mit Sitz in Ungarn beteiligt. Die 
durchschnittliche Lohnsumme dieser Gesellschaft beträgt 550 000 EUR und die Anzahl der 
Beschäftigten am Stichtag 15. Zudem hielt die B-GmbH eine Beteiligung von 30 % an einer 
Personengesellschaft in Japan. Die durchschnittliche Lohnsumme dieser Gesellschaft beträgt 700 000 
EUR und die Zahl der Beschäftigten am Stichtag 21. Die B-GmbH hielt 23 % der Anteile einer 
Kapitalgesellschaft mit Sitz in Deutschland (durchschnittliche Lohnsumme 900 000 EUR, Zahl der 
Beschäftigten 30), 30 % der Anteile einer Kapitalgesellschaft mit Sitz in Frankreich (durchschnittliche 
Lohnsumme 1 000 000 EUR, Anzahl der Beschäftigten 30) und 40 % der Anteile einer 
Kapitalgesellschaft mit Sitz in Indien (durchschnittliche Lohnsumme 800 000 EUR, Anzahl der 
Beschäftigten 280). 
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Die Anzahl der Beschäftigten und die Ausgangslohnsumme sind wie folgt zu ermitteln: 
 
 Anzahl der 


anzusetzenden 
Beschäftigten 


Ausgangslohnsumme 


B-GmbH incl. der Betriebsstätten in Belgien und 
in der Ukraine  50 1 500 000 EUR 
Beteiligung an Personengesellschaft in Ungarn 
(20 %) 3 110 000 EUR 
Beteiligung an Personengesellschaft in Japan 
(30 %) 0 0 EUR 
Anteile an Kapitalgesellschaft im Inland 
(23 %) 0 0 EUR 
Anteile an Kapitalgesellschaft in Frankreich 
(30 %) 9 300 000 EUR 
Anteile an Kapitalgesellschaft in Indien 
(40 %) 0 0 EUR 
Summe 62 1 910 000 EUR 


 
Da sich der Sitz der B-GmbH im Inland befindet, liegt auch hinsichtlich der Betriebsstätte in einem 
Drittstaat begünstigtes Vermögen vor. Die Beschäftigten sowie die Löhne und Gehälter sind 
einzubeziehen. Die auf den Anteil der B-GmbH an der Personengesellschaft mit Sitz in Japan 
entfallenden Beschäftigten sowie Löhne und Gehälter bleiben außer Ansatz, da sich der Sitz der 
Gesellschaft in einem Drittstaat befindet. Die auf den Anteil der B-GmbH an der Kapitalgesellschaft 
mit Sitz in Deutschland entfallenden Beschäftigten sowie Löhne und Gehälter sind nicht 
einzubeziehen, da die Beteiligung weniger als 25 % beträgt. Die auf die Anteile der B-GmbH an der 
Kapitalgesellschaft mit Sitz in Indien entfallenden Beschäftigten sowie Löhne und Gehälter bleiben 
trotz Überschreiten der Mindestbeteiligungsquote unberücksichtigt, da die Gesellschaft ihren Sitz in 
einem Drittstaat hat. 
 


 
 
(4) Bei Ermittlung der Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen gelten Absatz 2 und 3 


entsprechend.  
 
(5) 1Soweit in der Lohnsumme Löhne aus begünstigtem Vermögen aus einer Betriebstätte in einem 


Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums 
enthalten sind, bestehen in der Regel keine Bedenken, auf den für inländische Besteuerungszwecke 
in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Lohnaufwand abzustellen. 2Bei der Ermittlung 
der Lohnsumme ist regelmäßig der Wechselkurs im Besteuerungszeitpunkt zugrunde zu legen. 
3Maßgebend für den Wechselkurs im Besteuerungszeitpunkt ist der für Zwecke der Umsatzsteuer 
festgestellte Wechselkurs. 


 
(6) Der bei der Bewertung des Betriebsvermögens gegebenenfalls zu berücksichtigende 


angemessene Unternehmerlohn im Sinne des § 202 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe d BewG 
ist weder bei der Ausgangslohnsumme noch bei der Ermittlung der Summe der maßgebenden 
jährlichen Lohnsummen einzubeziehen, weil insoweit keine Vergütung gezahlt worden ist. 


 
 


Abschnitt 13a.8 Verstoß gegen die Lohnsummenregelung 


(1) 1Der Verschonungsabschlag nach § 13a Absatz 1 ErbStG entfällt anteilig, wenn die Summe der 
maßgebenden jährlichen Lohnsummen innerhalb von fünf Jahren (Lohnsummenfrist) nach dem 
Erwerb die Mindestlohnsumme unterschreitet (§ 13a Absatz 3 Satz 5 ErbStG). 2Die Lohnsummenfrist 
beginnt mit dem Tag nach dem Tag der Steuerentstehung. 3Die Mindestlohnsumme beträgt 


 
- bei mehr als 15 Beschäftigten 400 Prozent,  
 
- bei mehr als zehn, aber nicht mehr als 15 Beschäftigten 300 Prozent, 
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- bei mehr als fünf, aber nicht mehr als zehn Beschäftigten 250 Prozent 
 
der Ausgangslohnsumme. 4Wegen der Ermittlung der Mindestlohnsumme bei mehreren wirtschaft-
lichen Einheiten > Abschnitt 13a.6. 5Der Verschonungsabschlag entfällt in dem Verhältnis, in dem die 
Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen die Mindestlohnsumme unterschreitet. 6Der 
Steuerbescheid ist in diesem Fall nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO zu ändern 
(Nachversteuerung). 7Der Steuerpflichtige ist im Steuerbescheid darauf hinzuweisen, dass Verstöße 
gegen die Lohnsummenregelung innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Ablauf der 
Lohnsummenfrist schriftlich anzuzeigen sind (§ 13a Absatz 7 ErbStG, § 153 Absatz 2 AO) und eine 
Anzeige auch dann zu erfolgen hat, wenn der Vorgang zu keiner Besteuerung führt. 8Die Finanzämter 
haben die Einhaltung der Lohnsummenregelung in geeigneter Form zu überwachen. 9In Fällen von 
geringer Bedeutung, z.B. bei einem gemeinen Wert des erworbenen begünstigten Vermögens bis zu 
150 000 EUR, ist auf die Überwachung der Lohnsummenregelung zu verzichten. 10Ein Verstoß gegen 
die Lohnsummenregelung wirkt sich nicht aus auf  
 
1. den Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 ErbStG und 
 
2. den Vorwegabschlag für Familienunternehmen nach § 13a Absatz 9 ErbStG. 
 


(2) 1Im Fall der Optionsverschonung (§ 13a Absatz 10 ErbStG) beträgt die Mindestlohnsumme 
 


- bei mehr als 15 Beschäftigten 700 Prozent  
 
- bei mehr als zehn, aber nicht mehr als 15 Beschäftigten 565 Prozent 
 
- bei mehr als fünf, aber nicht mehr als zehn Beschäftigten 500 Prozent 
 
der Ausgangslohnsumme und die Lohnsummenfrist 7 Jahre. 2Im Übrigen gelten die Ausführungen in 
Absatz 1 und Abschnitt 13a.6 entsprechend. 
 
 


Abschnitt 13a.9 Feststellung der Anzahl der Beschäftigten, der Ausgangslohnsumme  
und der Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen 


(1) 1Die Ausgangslohnsumme, die Anzahl der Beschäftigten und die Summe der maßgebenden 
jährlichen Lohnsummen stellt das für die Bewertung der wirtschaftlichen Einheit örtlich zuständige 
Finanzamt im Sinne des § 152 Nummer 1 bis 3 BewG fest, wenn diese Werte für die Erbschaftsteuer 
oder eine andere Feststellung im Sinne dieser Vorschrift von Bedeutung sind (§ 13a Absatz 4 
ErbStG). 2Die Feststellungen erfolgen auch dann, wenn es sich um ein börsennotiertes Unternehmen 
handelt und deshalb keine Feststellung des Werts des Anteils gem. § 11 Absatz 1 BewG erfolgt. 


 
(2) 1Soweit das nach § 152 Nummer 1 bis 3 BewG örtlich zuständige Finanzamt erkennt, dass die 


Ausgangslohnsumme des Betriebs null EUR beträgt oder der Betrieb nicht mehr als fünf Beschäftigte 
hat, unterbleibt eine Feststellung der Ausgangslohnsumme, der Anzahl der Beschäftigten und der 
Summe der maßgebenden jährlichen Lohnsummen, da in diesen Fällen die Angaben für die 
Erbschaftsteuer nicht von Bedeutung sind. 2Das Finanzamt teilt dem Steuerpflichtigen und dem 
zuständigen Erbschaftsteuer-Finanzamt die fehlende steuerliche Bedeutung der Durchführung einer 
Feststellung mit. 


 
(3) 1Ist ein mehrstufiges Feststellungsverfahren durchzuführen, hat ein nach § 152 Nummer 1 bis 3 


BewG örtlich zuständiges Finanzamt einer nachgeordneten Feststellungsebene regelmäßig die Höhe 
der Ausgangslohnsumme, die Anzahl der Beschäftigten und die Summe der maßgebenden jährlichen 
Lohnsummen festzustellen. 2Dies gilt auch, wenn auf der nachgeordneten Feststellungsebene die 
Ausgangslohnsumme null EUR beträgt oder dieser Betrieb nicht mehr als fünf Beschäftigte hat, soweit 
nicht auszuschließen ist, dass die Angaben für eine andere Feststellung nach § 13a Absatz 4 ErbStG 
in Verbindung mit § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 BewG auf einer übergeordneten 
Feststellungsebene von Bedeutung sind. 3Die Feststellungen einer nachgeordneten Feststellungs-
ebene sind in dem Umfang der entsprechenden Beteiligungsquote auf der übergeordneten Fest-
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stellungsebene zu berücksichtigen. 4Bei der Berücksichtigung der Anzahl der Beschäftigten ist auf 
zwei Nachkommastellen abzurunden. 


 
 


Abschnitt 13a.10 Folgen einer Weitergabeverpflichtung oder einer Nachlassteilung 


(1) 1Ein Erwerber kann die Befreiung nicht in Anspruch nehmen, soweit er verpflichtet ist, das 
begünstigte Vermögen auf Grund einer letztwilligen oder rechtsgeschäftlichen Verfügung des 
Erblassers auf einen Dritten zu übertragen (Weitergabeverpflichtung, § 13a Absatz 5 Satz 1 ErbStG). 
2Letztwillige Verfügung ist das Testament, rechtsgeschäftliche Verfügung ist z.B. der Erbvertrag. 
3Anwendungsfälle sind insbesondere 
 
1. Sachvermächtnisse, die auf begünstigtes Vermögen gerichtet sind, 
 
2. Vorausvermächtnisse, die auf begünstigtes Vermögen gerichtet sind, 
 
3. ein Schenkungsversprechen auf den Todesfall oder 
 
4. Auflagen des Erblassers, die auf die Weitergabe begünstigten Vermögens gerichtet sind. 
 
4Sind Miterben auf Grund einer Teilungsanordnung des Erblassers verpflichtet das begünstigte 
Vermögen auf einen Miterben zu übertragen, können die übertragenden Miterben die Befreiung nicht 
in Anspruch nehmen (§ 13a Absatz 5 Satz 2 ErbStG); das gilt unabhängig davon, wann die 
Auseinandersetzungsvereinbarung geschlossen wird. 5Den übernehmenden Erwerber oder Miterben, 
der die Befreiung in Anspruch nehmen kann, trifft die Pflicht zur Einhaltung der Lohnsummen- und 
Behaltensregelung und der Voraussetzungen für den Vorwegabschlag auch hinsichtlich des 
übertragenen Anteils; er hat die steuerlichen Folgen eines Verstoßes hiergegen zu tragen.  


 
(2) 1Gibt der nachfolgende Erwerber für den Erwerb des begünstigten Vermögens nicht 


begünstigtes Vermögen hin, das er vom Erblasser erworben hat, wird er so gestellt, als habe er von 
Anfang an begünstigtes Vermögen erworben (§ 13a Absatz 5 Satz 3 ErbStG). 2Als hingegebenes 
Vermögen gilt nicht die Entlastung der übrigen Erwerber von solchen Nachlassverbindlichkeiten im 
Innenverhältnis, die mit dem begünstigten Vermögen oder Teilen davon in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. 3Der gemeine Wert des begünstigten Vermögens darf jedoch nicht 
überschritten werden. 4Durch diese Regelung wird lediglich die Bemessungsgrundlage für die 
Steuerbefreiung verändert; sie führt nicht zu einer Veränderung der Zurechnung der Erwerbs-
gegenstände. 5Der Grundsatz, dass die Erbauseinandersetzung unbeachtlich ist (> R E 3.1 ErbStR 
2011), gilt unverändert fort. 6Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend auch für die freie Erbaus-
einandersetzung unter den Erben, wenn diese zeitnah zum Erbfall erfolgt. 7Erfolgt die Übertragung 
und Hingabe des Vermögens in diesem Fall nach Ergehen des jeweiligen Erbschaftsteuerbescheids, 
ist dies als Ereignis mit steuerlicher Rückwirkung auf den Zeitpunkt der Steuerentstehung anzusehen, 
so dass die Steuerfestsetzungen nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO zu ändern sind. 


 


H i n w e i s e  H 13a.10 
 
Freie Erbauseinandersetzung 
In den Fällen der freien Auseinandersetzung von Erbengemeinschaften ist eine steuerliche 
Rückwirkung auf den Zeitpunkt des Erbfalls als zeitnah in der Regel anzuerkennen, wenn die 
Auseinandersetzungsvereinbarung innerhalb von sechs Monaten erfolgt (> vgl. BMF-Schreiben vom 
14.3.2006, BStBl I S. 253, Tz. 8). Erfolgt die Erbauseinandersetzung erst nach mehr als sechs 
Monaten, kann der Begünstigungstransfer in begründeten Ausnahmefällen (z.B. aufgrund von 
Erbstreitigkeiten, Erstellung von Gutachten o. ä.) gewährt werden. Der Steuerpflichtige hat die Gründe 
darzulegen, die eine Erbauseinandersetzung innerhalb des Sechsmonatszeitraums verhindert haben. 
 
> BFH vom 23.6.2015 (BStBl II 2016 S. 225) 
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Schuldenkürzung bei Nachlassteilung 
B e i s p i e l :  
Erblasser E wird von seiner Tochter T und seinem Sohn S je zur Hälfte beerbt. Zum Nachlass gehören 
sämtliche Anteile an einer inländischen Kapitalgesellschaft mit einem Anteilswert von 10 000 000 
EUR, der nur aus begünstigtem Vermögen besteht, und ein Bankguthaben von 10 000 000 EUR. Im 
Zusammenhang mit den Anteilen stehen Nachlassverbindlichkeiten in Höhe von 1 000 000 EUR. 
 
Im Rahmen der Erbauseinandersetzung übernimmt die Tochter auch die andere Hälfte der Anteile 
gegen eine Ausgleichszahlung aus dem Nachlass von 5 000 000 EUR. Die Schuld tragen beide 
entsprechend ihren Erbteilen. 
 
Berechnung des Reinnachlasses 
Steuerwert der Anteile  10 000 000 EUR 
Bankguthaben  + 10 000 000 EUR 
Vermögensanfall  20 000 000 EUR 
Nachlassverbindlichkeiten  ./.   1 000 000 EUR 
Erbfallkostenpauschale  ./.        10 300 EUR 
Wert des Reinnachlasses  18 989 700 EUR 
 
Davon Erbanteil je 1/2  9 494 850 EUR 
 
Berechnung des Erwerbs für T 
 
Steuerbefreiung nach § 13a ErbStG 
Steuerwert der Anteile (begünstigtes Vermögen) 5 000 000 EUR 
Werterhöhung Ausgleichszahlung 
in Höhe von 5 000 000 EUR +   5 000 000 EUR 
Begünstigtes Vermögen insgesamt 10 000 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) ./.   8 500 000 EUR 8 500 000 EUR 
Verbleiben 1 500 000 EUR 
Abzugsbetrag  +                 0 EUR 
Verschonung insgesamt   8 500 000 EUR 
 
Berechnung des Abzugsbetrags  150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15%) 1 500 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.    150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 1 350 000 EUR 
Davon 50 %  ./.    675 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag 0 EUR 
 
Berechnung der nicht abzugsfähigen Schulden für T 
Schuld (1/2 entsprechend Erbteil) 500 000 EUR 
Davon abzugsfähig 
Wert Anteile (begünstigtes Vermögen) nach Anwendung § 13a ErbStG 
5 000 000 EUR - 8 500 000 EUR = 0 EUR 
 


Wert Anteile (begünstigtes Vermögen)  
nach Anwendung des § 13a ErbStG 


Wert der begünstigten Anteile 
 
= 0 EUR : 5 000 000 EUR = 0,00 % 
500 000 EUR x 0,00 % ./.            0 EUR 
Nicht abzugsfähig 500 000 EUR 
 
Erbanteil T  9 494 850 EUR 
Steuerbefreiung § 13a ErbStG  ./. 8 500 000 EUR 
Nicht abzugsfähiger Teil der Schuld  +     500 000 EUR 
Bereicherung der T  1 494 850 EUR 
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Erbanteil S  9 494 850 EUR 
Steuerbefreiung § 13a ErbStG  ./.                 0 EUR 
Nicht abzugsfähiger Teil der Schuld  +                  0 EUR 
Bereicherung des S  9 494 850 EUR 
 


 
 


Abschnitt 13a.11 Behaltensregelungen - Allgemeines 


(1) 1Der Verschonungsabschlag und der Abzugsbetrag fallen mit Wirkung für die Vergangenheit 
weg, soweit innerhalb von fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der Steuerentstehung (Behaltensfrist) 
gegen eine der Behaltensregelungen für das begünstigte Vermögen verstoßen wird (§ 13a Absatz 6 
ErbStG). 2Die Gründe für den Verstoß gegen die Behaltensregelungen sind unbeachtlich. 3Die 
Behaltensfrist ist für jeden Erwerber gesondert zu prüfen. 4Der Steuerbescheid ist in diesen Fällen 
nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO zu ändern (Nachversteuerung). 5Ein Verstoß gegen die 
Behaltensregelungen wirkt sich nicht auf den Vorwegabschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG aus. 6Der 
Steuerpflichtige ist im Steuerbescheid darauf hinzuweisen, dass Verstöße gegen die Behaltens-
regelungen innerhalb einer Frist von einem Monat nachdem der jeweilige Tatbestand verwirklicht 
wurde, schriftlich anzuzeigen sind (§ 13a Absatz 7 Satz 2 ErbStG, § 153 Absatz 2 AO) und eine 
Anzeige auch dann zu erfolgen hat, wenn der Vorgang zu keiner Besteuerung führt. 7Die Finanzämter 
haben die Einhaltung der Behaltensregelungen in geeigneter Form zu überwachen. 8In Fällen von 
geringer Bedeutung, z.B. bei einem gemeinen Wert des erworbenen begünstigten Vermögens bis zu 
150 000 EUR, ist die Überwachung auf eine Veräußerung/Aufgabe des begünstigt erworbenen 
Vermögens zu beschränken. 9Zum Verstoß durch einen nachfolgenden Erwerber > Abschnitt 13a.18 
Absatz 5. 


 
(2) Ein Verstoß gegen die Behaltensregelungen liegt nicht vor, wenn begünstigtes Vermögen 


 
1. im Wege des Übergangs von Todes wegen übergeht oder 
 
2. durch Schenkung unter Lebenden weiter übertragen wird. 2Erfolgt jedoch die Zuwendung 


teilentgeltlich, gilt dies nur hinsichtlich des unentgeltlichen Teils der Zuwendung (gemischte 
Schenkung oder Schenkung unter Auflage, > R E 7.4 ErbStR 2011). 3Der entgeltliche Teil der 
Zuwendung stellt ungeachtet der ertragsteuerlichen Behandlung einen Verstoß gegen die 
Behaltensregelungen dar. 


 
(3) Ein Verstoß gegen die Behaltensregelungen liegt dagegen vor, wenn begünstigtes Vermögen 


 
1. als Abfindung nach § 3 Absatz 2 Nummer 4 ErbStG übertragen wird oder 
 
2. zur Erfüllung anderer schuldrechtlicher Ansprüche, z.B. auf Grund eines Geldvermächtnisses, 


Pflichtteils- oder Zugewinnausgleichsanspruchs, hingegeben wird.  
 


 


H i n w e i s e  H 13a.11 
 
Einräumung obligatorischer Nutzungsrechte an begünstigtem Vermögen 
Das Einräumen eines Nutzungsrechts an begünstigtem Vermögen kann nicht nach § 13a Absatz 6 
Satz 1 Nummer 1, 2 und 4, § 19a Absatz 5 ErbStG (Behaltensregelung) zum Wegfall der 
Entlastungen führen, weil kein begünstigtes Vermögen in seiner Substanz übertragen wird. 
 
Gründe für Verstoß gegen die Behaltensregelungen unbeachtlich 
> BFH vom 16.2.2005 (BStBl II S. 571) und vom 26.2.2014 (BStBl II S. 581) 


 
Übertragung gegen Leistungsauflagen 
> BFH vom 2.3.2005 (BStBl II S. 532) 
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Abschnitt 13a.12 Behaltensregelungen für Betriebsvermögen 


(1) 1Die Veräußerung eines Gewerbebetriebs, eines Teilbetriebs oder eines Anteils an einer 
Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 EStG, 
eines Anteils eines persönlich haftenden Gesellschafters einer KGaA oder eines Anteils daran 
innerhalb der Behaltensfrist ist ein Verstoß gegen die Behaltensregelungen. 2Als Veräußerung gilt 
auch die Aufgabe eines Gewerbebetriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils sowie die 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens. 3Wegen der bewertungsrechtlichen und erbschaftsteuerrecht-
lichen Gleichbehandlung des Vermögens, das der Ausübung eines freien Berufs dient, mit einem 
Gewerbebetrieb (> § 96 BewG) unterliegt auch begünstigtes Betriebsvermögen in Form von 
freiberuflichen Praxen und Sozietätsanteilen den Behaltensregelungen. 4War der Erwerber begün-
stigter Anteile an einer Gesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder 
§ 18 Absatz 4 EStG vor dem maßgebenden Besteuerungszeitpunkt an dieser Gesellschaft beteiligt, 
kann bei einer teilweisen Veräußerung seines Anteils regelmäßig davon ausgegangen werden, dass 
er zunächst die ihm bereits früher gehörenden Anteile veräußert. 5Zur Reinvestitionsklausel 
> Abschnitt 13a.17. 


 
(2) 1Ein Verstoß gegen die Behaltensregelungen liegt auch vor, wenn eine, mehrere oder alle im 


Besteuerungszeitpunkt wesentlichen Betriebsgrundlagen eines Gewerbebetriebs veräußert oder in 
das Privatvermögen überführt oder anderen betriebsfremden Zwecken zugeführt werden. 2Dies gilt 
nicht, soweit sie zum jungen Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 7 Satz 2 ErbStG 
gehörten. 3Der Begriff wesentliche Betriebsgrundlage ist nach den Grundsätzen des Ertragsteuer-
rechts (funktionale Betriebsnotwendigkeit) zu beurteilen. 4Der Umfang der schädlichen Verfügung 
bemisst sich nach dem gemeinen Wert des Einzelwirtschaftsguts (z.B. Betriebsgrundstück) im - ur-
sprünglichen - Besteuerungszeitpunkt. 5Bei Bedarf ist für eine solche wirtschaftliche Untereinheit ein 
gemeiner Wert noch nach §§ 151 ff. BewG festzustellen. 6Zur Reinvestitionsklausel 
> Abschnitt 13a.17. 


 
(3) 1Die Einbringung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitunternehmeranteils in eine Kapital- oder 


eine Personengesellschaft (§§ 20, 24 UmwStG) gegen Gewährung von Gesellschaftsanteilen ist 
selbst kein Verstoß gegen die Behaltensregelungen. 2Dies gilt auch für die formwechselnde 
Umwandlung, Verschmelzung oder Realteilung von Personengesellschaften, soweit der Realteiler 
nicht nur einzelne Wirtschaftsgüter erhält. 3Aus der Systematik der Befreiungsregelung folgt, dass die 
übernehmende Gesellschaft ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland oder in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben 
muss. 4Eine nachfolgende Veräußerung der dabei erworbenen Anteile an der Kapitalgesellschaft oder 
Personengesellschaft innerhalb der Behaltensfrist stellt einen Verstoß gegen die Behaltensregelung 
dar. 


 
(4) Absatz 1 bis 3 gilt entsprechend, soweit zum Erwerb begünstigungsfähiges ausländisches 


Betriebsvermögen im Sinne des Abschnitts 13b.5 Absatz 4 gehört.  
 


H i n w e i s e  H 13a.12 
 
Behaltensregelung in Einbringungs- und Umwandlungsfällen 
> gleich lautende Ländererlasse vom 20.11.2013 (BStBl I S. 1508) 
 
Erzwungene Betriebsaufgabe 
> BFH vom 16.2.2005 (BStBl II S. 571), vom 17.3.2010 (BStBl II S. 749) und vom 26.2.2014 (BStBl II 
S. 581) 
 
Mehrere aufeinanderfolgende Umwandlungen 
> BFH vom 16.2.2011 (BStBl II S. 454) 
 
Wesentliche Betriebsgrundlage 
> Begriff: H 16 (5) EStH 2015 
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Abschnitt 13a.13 Behaltensregelungen für land- und forstwirtschaftliches Vermögen 


(1) 1Die Veräußerung von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen im Sinne des § 168 Absatz 1 
Nummer 1 BewG (Wirtschaftsteil im Sinne des § 160 Absatz 2 BewG) und selbst bewirtschafteter 
Grundstücke im Sinne des § 159 BewG innerhalb der Behaltensfrist ist ein Verstoß gegen die 
Behaltensregelungen (§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 Satz 1 ErbStG). 2Wird der Betrieb, Teilbetrieb 
oder Mitunternehmeranteil aufgegeben und führt dies dazu, dass der Betrieb als Stückländerei (§ 168 
Absatz 2 in Verbindung mit § 160 Absatz 7 BewG) zu qualifizieren ist oder das Vermögen nicht mehr 
auf Dauer dem Betrieb zu dienen bestimmt ist (z.B. gewerbliche Nutzung), liegt ein Verstoß gegen die 
Behaltensregelung vor (§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 Satz 2 ErbStG). 3Zur Reinvestitionsklausel 
> Abschnitt 13a.17. 4Wegen der Änderung der Feststellung des gemeinen Werts des Wirtschaftsteils 
des Betriebs > § 162 Absatz 3 und 4 BewG. 


 
(2) 1Das Ausscheiden im Besteuerungszeitpunkt wesentlicher Wirtschaftsgüter eines Betriebs der 


Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 162 Absatz 4 BewG stellt eine schädliche Verwendung dar. 
2Dies gilt auch, wenn der Erlös aus der Veräußerung solcher Wirtschaftsgüter dazu verwendet wird, 
Abfindungen an weichende Erben zu zahlen, oder wenn der Hoferbe einzelne Flächen an seine 
Miterben überträgt, um deren Abfindungsansprüche zu befriedigen. 


 
(3) Als schädliche Verwendung gilt auch der Wegfall der Selbstbewirtschaftung von Flächen im 


Sinne des § 159 BewG, z.B. auf Grund einer Einstellung der Selbstbewirtschaftung landwirtschaftlich 
genutzter Flächen, die als Bauland, Industrieland oder Land für Verkehrszwecke dienen werden. 


 
(4) Wenn Pachtverträge über einzelne Flächen über eine Dauer von 15 Jahren und mehr 


abgeschlossen werden, gilt dies als schädliche Verwendung. 
 
 


Abschnitt 13a.14 Entnahmebegrenzung 


(1) 1Wenn der Erwerber als Inhaber begünstigt erworbenen Betriebsvermögens oder land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens ab dem Tag nach der Steuerentstehung bis zum Ende des letzten in 
die Fünfjahresfrist fallenden Wirtschaftsjahrs Entnahmen tätigt, die die Summe seiner Einlagen und 
der ihm zuzurechnenden Gewinne oder Gewinnanteile seit dem Erwerb um mehr als 150 000 EUR 
übersteigen (Überentnahmen), stellt dies einen Verstoß gegen die Behaltensregelungen dar. 2Dies gilt 
auch, wenn die Entnahmen zur Bezahlung der Erbschaftsteuer getätigt werden. 3Verluste bleiben 
unberücksichtigt. 4Die Begriffe Entnahme, Einlage, Gewinn und Verlust sind nach den Grundsätzen 
des Ertragsteuerrechts zu beurteilen; maßgebend hierfür ist der Gewinn nach § 4 Absatz 1 EStG. 5Die 
Sachentnahme eines Vermögensgegenstands, der im Besteuerungszeitpunkt zum begünstigten 
Vermögen gehört, ist mit dem ertragsteuerrechtlichen Entnahmewert im Entnahmezeitpunkt 
anzusetzen. 6Entnahmen wesentlicher Betriebsgrundlagen, die als Verstoß gegen die 
Behaltensregelungen nach § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 oder Nummer 2 Satz 2 ErbStG zu 
beurteilen sind (> Abschnitt 13a.12 Absatz 2, Abschnitt 13a.13 Absatz 2), bleiben bei der Prüfung der 
Entnahmebegrenzung ebenso unberücksichtigt wie die Entnahme jungen Verwaltungsvermögens im 
Sinne des § 13b Absatz 7 Satz 2 ErbStG, da dieses nicht zum begünstigten Vermögen gehört. 7Die 
Entnahmebegrenzung ist für jeden Betrieb gesondert zu prüfen; bei Gewerbebetrieben mit 
Beteiligungen ist die Entnahmebegrenzung bei den Beteiligungen nicht gesondert zu prüfen, weil sich 
die Entnahmen insoweit beim Gewerbebetrieb niederschlagen und dort ggf. zu einem Verstoß gegen 
die Entnahmebegrenzung führen. 


 
(2) 1Die Entnahmebegrenzung bezieht sich bei land- und forstwirtschaftlichem Vermögen nur auf 


solches Vermögen, das ertragsteuerrechtlich zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehört. 
2Ist dies der Fall, kommt die Entnahmebegrenzung nur für den Teil des Vermögens in Betracht, das 
zum nach § 13b Absatz 1 Nummer 1 ErbStG begünstigungsfähigen Vermögen (> Abschnitt 13b.4) 
gehört. 3Somit ist die Entnahme von Betriebswohnungen, von Mietwohngrundstücken oder 
erbbaurechtsbelasteten Flächen und des denkmalgeschützten Wohnteils im Sinne § 13 Absatz 2 
Nummer 2 EStG nicht schädlich. 4Entnahmen bis zur Summe des ertragsteuerlichen Werts der nach 
§ 158 Absatz 4 BewG nicht zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen gehörenden 
Wirtschaftsgüter im Besteuerungszeitpunkt (Sockelbetrag) sind bei der Prüfung der Entnahme-
begrenzung außer Acht zu lassen.  
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(3) 1War der Erwerber eines Anteils an einer Personengesellschaft bereits vor dem begünstigten 
Erwerb an dieser Gesellschaft beteiligt, bezieht sich die Entnahmebegrenzung nur auf den zusätzlich 
erworbenen Anteil. 2Entnahmen, soweit sie über sein am Besteuerungszeitpunkt vorhandenes 
Kapitalkonto hinausgehen, Einlagen und Gewinne während der Behaltensfrist sind anteilig seiner 
Beteiligung vor dem Erwerb und der neu erworbenen Beteiligung zuzurechnen. 3Dies gilt 
entsprechend, wenn der Betrieb einer Personengesellschaft nach Ausscheiden der übrigen Gesell-
schafter als Einzelunternehmen fortgeführt wird. 4Der Begriff Kapitalkonto ist nach ertragsteuerlichen 
Grundsätzen zu beurteilen. 5Zum Kapitalkonto rechnen danach neben dem Festkapital des 
Gesellschafters auch der Anteil an einer gesamthänderischen Rücklage, die variablen Kapitalkonten, 
soweit es sich dabei um Eigenkapital der Gesellschaft handelt, sowie die Kapitalkonten in den 
Sonderbilanzen und Ergänzungsbilanzen des Gesellschafters. 6Dieses Kapitalkonto ist auch für die 
Berechnung des Verhältnisses maßgebend, nach dem Gewinne, Entnahmen und Einlagen der neu 
erworbenen Beteiligung und der bereits vorhandenen Beteiligung zuzurechnen sind. 7Da es sich bei 
der Bildung einer Gewinnrücklage oder den weiteren Zuführungen um eine Gewinnverwendung 
handelt, ist der dem Gesellschafter zuzurechnende Gewinn nicht um diese Positionen zu mindern. 


 
(4) 1Tätigt ein Erwerber gegen Ende der Behaltensfrist im Sinne des Absatzes 1 eine Einlage, um 


den Betrag von 150 000 EUR übersteigende Entnahmen auszugleichen, liegt darin grundsätzlich kein 
Gestaltungsmissbrauch. 2Wird die Einlage jedoch nicht aus vorhandenem privatem Vermögen, 
sondern unter Aufnahme eines Kredits geleistet, ist zu prüfen, ob der Kredit als betriebliche Schuld 
oder ggf. als negatives Sonderbetriebsvermögen des Erwerbers zu behandeln ist. 3Sofern die Prüfung 
ergibt, dass der Kredit als Betriebsvermögen des Erwerbers zu behandeln ist, liegt keine Einlage vor. 


 
(5) Bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft, die ihren Gewinn nach § 13a EStG ermitteln, ist die 


Entnahmebegrenzung nicht zu prüfen. 
 
(6) 1Nach § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 Satz 3 ErbStG ist bei Ausschüttungen an Gesellschafter 


einer Kapitalgesellschaft § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 Satz 1 ErbStG sinngemäß anzuwenden 
(Ausschüttungsbeschränkung). 2Somit können ohne Verstoß gegen die Entnahmebeschränkung in 
der Behaltensfrist erzielte Gewinne, ggf. erhöht um verdeckte Gewinnausschüttungen, und getätigte 
offene und verdeckte Einlagen ausgeschüttet werden. 3Darüber hinaus können nur 150 000 EUR im 
Fünfjahreszeitraum verdeckt oder offen ausgeschüttet werden. 4Ob die Ausschüttung mittelbar oder 
unmittelbar erfolgt, ist unerheblich.  


 
(7) 1Ist eine Kapitalgesellschaft in eine Personengesellschaft oder ein Einzelunternehmen 


umgewandelt worden (§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 Satz 2 letzter Halbsatz ErbStG), sind für den 
jeweiligen Anwendungszeitraum die Ausschüttungsbeschränkung und die Entnahmebegrenzung zu 
berücksichtigen und für die Prüfung der maßgeblichen Grenze von 150 000 EUR zusammenzufassen. 
2Wird eine Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt, gilt dies entsprechend. 
3Wird ein Einzelunternehmen in eine Personengesellschaft eingebracht oder umgekehrt oder wird 
eine Kapitalgesellschaft in eine andere Kapitalgesellschaft umgewandelt, gilt die Entnahme-
begrenzung oder Ausschüttungsbegrenzung durchgängig. 


 
(8) Absatz 1 bis 7 gilt entsprechend, soweit zum Erwerb begünstigungsfähiges ausländisches 


Betriebsvermögen im Sinne des Abschnitt 13b.5 Absatz 4 gehört. 
 


H i n w e i s e  H 13a.14 
 
Ermittlung der Überentnahmen; nachrichtliche Angaben 
Der Umfang der Entnahmen und Einlagen des Erwerbers und die ihm zuzurechnenden Gewinne bzw. 
Gewinnanteile sind auf Anforderung der Erbschaftsteuerstelle durch das Betriebsfinanzamt zu 
ermitteln und nachrichtlich mitzuteilen. 
 
Überentnahmen 
B e i s p i e l :  
Unternehmer U überträgt begünstigtes Betriebsvermögen mit einem gemeinen Wert von 4 000 000 
EUR an seinen Sohn S. Innerhalb der Behaltensfrist tätigt S Überentnahmen von 200 000 EUR 
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Für S ergibt sich zunächst folgende Steuer: 
Betriebsvermögen (begünstigt) 4 000 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) ./.  3 400 000 EUR 
Verbleiben 600 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.                0 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen 600 000 EUR 600 000 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15%) 600 000 EUR 
Abzugsbetrag ./. 150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 450 000 EUR 
davon 50 %  ./.     225 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag 0 EUR 
 
Persönlicher Freibetrag  ./.   400 000 EUR 
Steuerpflichtiger Erwerb  200 000 EUR 
 
Steuer nach Stkl. I (11 %)  22 000 EUR 
 
Für S ergibt die Nachversteuerung folgende Steuer: 
Betriebsvermögen 4 000 000 EUR 
Überentnahmen ./.     200 000 EUR 200 000 EUR 
Betriebsvermögen (begünstigt) 3 800 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) ./.  3 230 000 EUR 
Verbleiben 570 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.                0 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen 570 000 EUR +   570 000 EUR 
   770 000 EUR 
Berechnung des Abzugsbetrags  150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15%) 570 000 EUR 
Abzugsbetrag ./. 150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 420 000 EUR 
davon 50 %  ./.     210 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag 0 EUR 
 
Persönlicher Freibetrag  ./.   400 000 EUR 
Steuerpflichtiger Erwerb  370 000 EUR 
 
Steuer nach Stkl. I (15 %)  55 500 EUR 
Bisher festgesetzt  ./.     22 000 EUR 
Nachsteuer  33 500 EUR 
 
Überentnahmen zur Schenkungsteuertilgung 
> BFH vom 11.11.2009 (BStBl II S. 305) 
 
Umwandlungsfälle 
Wurde eine Beteiligung an einer Personengesellschaft einschließlich des Sonderbetriebsvermögens 
schenkweise nach § 13a ErbStG begünstigt übertragen und die Personengesellschaft anschließend in 
eine Kapitalgesellschaft umgewandelt, wobei das Sonderbetriebsvermögen nicht mit eingebracht 
wurde, gilt Folgendes: 
 
Da der Begriff Entnahme nach den Grundsätzen des Ertragsteuerrechts zu beurteilen ist 
(> Abschnitt 13a.14 Absatz 1 Satz 4) und danach die bei der Einbringung zurückbehaltenen 
Wirtschaftsgüter - auch solche des Sonderbetriebsvermögens - als entnommen zu behandeln sind 
(> Tz. 20.08 des BMF-Schreibens vom 11.11.2011, BStBl I S. 1314), müssen diese Entnahmen bei 
der Prüfung der Entnahmebegrenzung berücksichtigt werden. Entnahmebegrenzung und 
anschließende Ausschüttungsbegrenzung sind über den gesamten Fünfjahreszeitraum einheitlich zu 
berechnen.  
 







- 22 - 
 


Wurden Anteile an einer Kapitalgesellschaft schenkweise nach § 13a ErbStG begünstigt übertragen 
und die Kapitalgesellschaft anschließend in ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft 
umgewandelt, gilt Folgendes: 
 
Ausschüttungsbegrenzung und anschließende Entnahmebegrenzung sind über den gesamten 
Fünfjahreszeitraum einheitlich zu berechnen 
 
B e i s p i e l :  
A erwirbt zum 1.1.2017 28 % der Anteile der B-GmbH. Die GmbH erzielt im Jahr 2017 einen Gewinn 
im Sinne von § 4 Absatz 1 EStG von 60 000 EUR, im Jahr 2018 von 55 000 EUR und im Jahr 2019 
von 45 000 EUR. Sie tätigt folgende Ausschüttungen: 2018 300 000 EUR und 2019 150 000 EUR. Die 
GmbH wird zum 1.1.2020 in eine Personengesellschaft umgewandelt, an der A weiterhin mit 28 % 
beteiligt ist. Der Wert der Beteiligung, die A hierbei erhält, entspricht dem Wert seiner Anteile an der B-
GmbH im Zeitpunkt der Umwandlung. Die Gesellschaft erzielt im Jahr 2020 einen Gewinn im Sinne 
von § 4 Absatz 1 EStG von 50 000 EUR und im Jahr 2021 von 75 000 EUR. A entnimmt im Jahr 2020 
70 000 EUR und im Jahr 2021 60 000 EUR. 
 
Ausschüttungsüberschuss des A in den Jahren 2017 bis 2019 
auf A entfallende Ausschüttungen:  
2018: 28 % von 300 000 EUR  84 000 EUR 
2019: 28 % von 150 000 EUR +  42 000 EUR 
Summe 126 000 EUR 126 000 EUR 
auf A entfallenden Gewinne 
2017: 28 % von 60 000 EUR 16 800 EUR 
2018: 28 % von 55 000 EUR +  15 400 EUR 
2019: 28 % von 45 000 EUR +  12 600 EUR 
Summe 44 800 EUR ./.   44 800 EUR 
Ausschüttungsüberschuss  81 200 EUR 81 200 EUR 
 
Entnahmeüberschuss des A in den Jahren 2020 und 2021 
Entnahmen des A 
2020: 70 000 EUR 
2021: +  60 000 EUR 
Summe 130 000 EUR 130 000 EUR 
auf A entfallende Gewinne 
2020: 28 % von 50 000 EUR 14 000 EUR 
2021: 28 % von 75 000 EUR +  21 000 EUR 
Summe 35 000 EUR ./.   35 000 EUR 
Entnahmeüberschuss  95 000 EUR +    95 000 EUR 
Summe   176 200 EUR 
abzgl. unschädlicher Überschuss   ./. 150 000 EUR 
Umfang der schädlichen Verwendung   26 200 EUR 
 
Variable Kapitalkonten als Eigenkapital 
> BFH vom 3.11.1993 (BStBl 1994 II S. 88) 
 


 
 


Abschnitt 13a.15 Behaltensregelungen für Anteile an Kapitalgesellschaften 


(1) 1Die Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die zu einem begünstigt 
erworbenen Vermögen gehören, ist nach § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 ErbStG zu beurteilen. 
2War der Erwerber begünstigter Anteile an einer Kapitalgesellschaft bereits vor dem maßgeblichen 
Besteuerungszeitpunkt an dieser Gesellschaft beteiligt, kann bei einer teilweisen Veräußerung seiner 
Anteile an der Kapitalgesellschaft regelmäßig davon ausgegangen werden, dass er zunächst die ihm 
bereits früher gehörenden Anteile veräußert. 
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(2) Im Fall der Herabsetzung des Nennkapitals der Kapitalgesellschaft ist von einer Nachver-
steuerung abzusehen, wenn es sich um eine nur nominelle Kapitalherabsetzung zum Zweck der 
Sanierung der Gesellschaft handelt und kein Kapital an die Gesellschafter zurückgezahlt wird.  


 
(3) 1Wird das Vermögen der Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft, eine natürliche 


Person oder eine andere Körperschaft (§§ 3 bis 16 UmwStG) übertragen, ist erst eine nachfolgende 
Veräußerung der dabei erworbenen Beteiligung, des erworbenen Betriebs oder der erworbenen 
Anteile an der Kapitalgesellschaft innerhalb der Behaltensfrist ein Verstoß gegen die Behaltens-
regelung. 2Aus der Systematik der Befreiungsregelung folgt, dass die übernehmende Gesellschaft 
ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums haben muss. 


 


H i n w e i s e  H 13a.15 
 
Behaltensregelung in Einbringungs- und Umwandlungsfällen 
> gleich lautende Ländererlasse vom 20.11.2013 (BStBl I S. 1508) 
 
Mehrere aufeinanderfolgende Umwandlungen 
> BFH vom 16.2.2011 (BStBl II S. 454) 
 
Veräußerung von Anteilen 
B e i s p i e l :  
A ist zu 30 % an einer GmbH beteiligt. Durch Erbanfall erwirbt er eine weitere Beteiligung von 30 % an 
der Gesellschaft. Drei Jahre nach dem Erwerb veräußert er eine Beteiligung von 40 %. 
 
Bei dem Verkauf der Beteiligung ist aus Vereinfachungsgründen davon auszugehen, dass es sich 
dabei im Umfang von 30 % um die Anteile handelt, mit denen A schon vor dem Erbfall beteiligt war 
(kein Verstoß gegen Behaltensregelung), und im Umfang von 10 % um Anteile, die A durch Erbanfall 
erworben hatte (Verstoß gegen Behaltensregelung). 
 


 
 


Abschnitt 13a.16 Wegfall der Verfügungsbeschränkung oder Stimmrechtsbindung 


(1) Die vorauszusetzende einheitliche Verfügung über die Anteile geht nicht schon dann verloren, 
wenn innerhalb der Behaltensfrist 
 
1. ein Gesellschafter an seinem Anteil einen Nießbrauch bestellt und das Stimmrecht beim 


Nießbrauchbesteller verbleibt; 
 
2. ein Gesellschafter seinen Anteil verpfändet. 2Das Mitgliedschafts- und Stimmrecht geht in einem 


solchen Fall nicht auf den Pfandgläubiger über. 3Schädlich ist erst die Verwertung des Pfandguts 
durch den Pfandgläubiger (§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 ErbStG). 4Die verbleibenden 
Poolmitglieder verlieren ihre bisher gewährte Begünstigung nicht; 


 
3. eine Vereinigung aller Anteile bei dem letzten Poolgesellschafter einer Poolgemeinschaft eintritt, 


weil die Anteile des vorletzten Poolgesellschafters auf ihn übergegangen sind. 
 
(2) Der Wegfall der Begünstigung tritt insbesondere ein, wenn innerhalb der Behaltensfrist 


 
1. ein Poolgesellschafter seine Anteile an andere Poolgesellschafter oder dem Poolvertrag 


entsprechend an Dritte entgeltlich überträgt (§ 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 4 ErbStG). 2Die 
Übertragung eines Anteils durch einen Poolgesellschafter führt nur bei diesem zum Verlust der 
Begünstigung, solange die verbleibenden Poolmitglieder über mehr als 25 Prozent der Anteile 
verfügen; 


 
2. die Poolvereinbarung nach dem Besteuerungszeitpunkt aufgehoben wird; 
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3. die Beteiligung der Poolgesellschafter auf 25 Prozent oder weniger sinkt, z.B. weil ein oder 
mehrere Poolgesellschafter ausscheiden oder infolge einer Kapitalerhöhung.  


 
 


Abschnitt 13a.17 Reinvestitionsklausel 


1Im Fall der Veräußerung von wesentlichen Betriebsgrundlagen oder von wesentlichen 
Wirtschaftsgütern (> R B 162 Absatz 4 ErbStR 2011) ist von einer Nachversteuerung abzusehen, 
wenn der Veräußerungserlös innerhalb der jeweiligen, nach § 13b Absatz 1 Nummer 1 bis 3 ErbStG 
begünstigungsfähigen Vermögensart (land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen 
oder Anteile an Kapitalgesellschaften) verbleibt (§ 13a Absatz 6 Satz 3 ErbStG); bei dem Vermögen 
darf es sich nicht um nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 3 und 4 
ErbStG handeln. 2Dies gilt auch, wenn ein Teilbetrieb oder ein gesamter Betrieb veräußert wird (§ 13a 
Absatz 6 Satz 3 ErbStG in Verbindung mit § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 ErbStG). 
3Hierunter fällt somit neben der Anschaffung von Anlagegütern, Betriebsteilen oder von neuen 
Betrieben, die das veräußerte Vermögen im Hinblick auf den ursprünglichen oder einen neuen 
Betriebszweck ersetzen, auch beispielsweise die Tilgung betrieblicher Schulden. 4Die Reinvestition 
muss innerhalb von sechs Monaten nach der Veräußerung erfolgen. 5Da auch Finanzmittel zum 
Verwaltungsvermögen gehören, ist eine unschädliche Reinvestition in Liquiditätsreserven grund-
sätzlich nicht möglich. 6Aus Vereinfachungsgründen ist jedoch von einer Nachversteuerung 
abzusehen, wenn innerhalb der sechs Monate seit der schädlichen Verwendung eine Reinvestition in 
Vermögen erfolgt, das nicht zum Verwaltungsvermögen gehört. 7Soweit der Veräußerungserlös 
entnommen wird, bleibt die Veräußerung in jedem Fall ein Verstoß gegen die Behaltensregelung. 8Die 
bestehenden Behaltensregelungen gelten fort. 9Die Ermittlung der Summe der maßgebenden 
jährlichen Lohnsummen des § 13a Absatz 3 Satz 6 bis 13 ErbStG erstreckt sich dann auch auf das 
reinvestierte begünstigte Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 ErbStG, soweit dieses in die 
Ermittlung der Lohnsumme nach § 13a Absatz 3 ErbStG einzubeziehen ist. 


 
 


Abschnitt 13a.18 Durchführung der Nachversteuerung 


(1) 1Soweit ein Erwerber innerhalb der Behaltensfrist nach § 13a Absatz 6 ErbStG in schädlicher 
Weise über das begünstigte Vermögen verfügt, entfallen der Verschonungsabschlag (§ 13a Absatz 1 
ErbStG) und der Abzugsbetrag (§ 13a Absatz 2 ErbStG). 2Bei der Nachversteuerung ist der 
erbschaftsteuerrechtliche Wert im Zeitpunkt der Steuerentstehung anzusetzen. 3Dies gilt auch, wenn 
bei einer Veräußerung einer wesentlichen Betriebsgrundlage (> Abschnitt 13a.12 Absatz 2, Abschnitt 
13a.13 Absatz 2) der hierfür erzielte Verkaufserlös entnommen wird. 4Im Fall von Überentnahmen 
(> Abschnitt 13a.14) ist auf den ertragsteuerrechtlichen Wert im Entnahmezeitpunkt abzustellen. 
5Veräußert der Erwerber das gesamte begünstigte Vermögen innerhalb der Behaltensfrist und erfolgt 
keine Reinvestition nach § 13a Absatz 6 Satz 3 ErbStG, entfällt der Abzugsbetrag insgesamt, 
während der Verschonungsabschlag für die Jahre erhalten bleibt, in denen keine schädliche 
Verfügung erfolgt ist (§ 13a Absatz 6 Satz 2 ErbStG). 6Betrifft die schädliche Verfügung nur einen Teil 
des begünstigten Vermögens, sind der Verschonungsabschlag und gegebenenfalls der Abzugsbetrag 
für den weiterhin begünstigten Teil des Vermögens zu gewähren. 7Kam ein Abzugsbetrag wegen der 
Kürzung nach § 13a Absatz 2 Satz 2 ErbStG bei der erstmaligen Steuerfestsetzung nicht in Betracht, 
kann er bei einer Änderung der Steuerfestsetzung zur Anwendung kommen, wenn die 
Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 8Der Verschonungsabschlag bezüglich des Teils des Vermögens, 
über das der Erwerber schädlich verfügt hat, bleibt ebenfalls für die Jahre erhalten, in denen keine 
schädliche Teilverfügung erfolgt ist. 


 
(2) 1Bei einem Unterschreiten der Lohnsummenregelung des § 13a Absatz 3 ErbStG im Zeitpunkt 


des Ablaufs der Lohnsummenfrist von fünf Jahren entfällt der Verschonungsabschlag in dem 
Verhältnis, in dem die tatsächliche Lohnsumme die Mindestlohnsumme unterschreitet. 2Der 
Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 ErbStG unterliegt bei einem Unterschreiten der Mindest-
lohnsumme keiner Anpassung.  


 
(3) 1Führt die Veräußerung oder Aufgabe des gesamten begünstigten Vermögens vor Ablauf der 


Frist von fünf Jahren ohne entsprechende Reinvestition zugleich dazu, dass die Mindestlohnsumme 
unterschritten wird, ist der Verschonungsabschlag zu kürzen. 2Die entfallenden Verschonungsab-
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schläge wegen der Verfügung über das begünstigte Vermögen (§ 13a Absatz 6 ErbStG) und wegen 
Unterschreitens der Mindestlohnsumme (§ 13a Absatz 3 Satz 1 und 4 ErbStG) sind gesondert zu 
berechnen; der höhere der sich hierbei ergebenden Beträge wird bei der Kürzung angesetzt. 3Betrifft 
die schädliche Verfügung nach § 13a Absatz 6 ErbStG nur einen Teil des begünstigten Vermögens, 
erfolgt die Berechnung des entfallenden Verschonungsabschlages wegen der Verfügung über das 
begünstigte Vermögen nur hinsichtlich des schädlich verwendeten Teils. 


 
(4) 1Die dauerhafte Erhaltung der Vergünstigung ist regelmäßig vom Verhalten desjenigen 


abhängig, der das begünstigte Vermögen im Sinne des Entlastungszwecks erhält und sichert und in 
der Nachfolge des Erblassers oder Schenkers fortführt. 2Sind die Verschonungsregelungen mehreren 
Erwerbern (Miterben/-beschenkte, Vermächtnisnehmer usw.) zugute gekommen und verstößt nur 
einer von ihnen gegen die Verschonungsvoraussetzungen, geht dies nur zu Lasten der von ihm in 
Anspruch genommenen Verschonung.  


 
(5) 1Wird das begünstigte Vermögen innerhalb der noch laufenden Frist von fünf Jahren im Wege 


der Schenkung weiter übertragen, wird insoweit nicht gegen die Behaltensregelung verstoßen. 
2Verstößt in diesem Fall der nachfolgende Erwerber gegen die Behaltensregelungen, verliert auch der 
vorangegangene Erwerber die Verschonung, soweit bei ihm die Behaltensfrist noch nicht abgelaufen 
ist. 3Hinsichtlich der Lohnsummenregelung sind für die verbleibenden Jahre der Lohnsummenfrist die 
Verhältnisse des begünstigten Vermögens des Erwerbers einzubeziehen. 


 
(6) Die Behaltensfrist endet im Falle des Todes des Erwerbers ohne Auswirkung auf die 


Verschonungsvoraussetzungen des § 13a Absatz 3 und Absatz 6 ErbStG.  
 
(7) Ein nachträglicher vollständiger Wegfall des Abzugsbetrags führt dazu, dass damit der Lauf der 


Sperrfrist rückwirkend entfällt und der Abzugsbetrag bei einer erneuten Zuwendung begünstigten 
Vermögens sofort neu in Anspruch genommen werden kann. 


 


H i n w e i s e  H 13a.18 
 
Nachversteuerung 
B e i s p i e l  1 :  
Auf A als Alleinerbin ist ein Gewerbebetrieb (Steuerwert 800 000 EUR) und ein KG-Anteil (Steuerwert 
400 000 EUR) übergegangen. Die Betriebe verfügen nur über begünstigtes Vermögen. Ein Antrag 
nach § 13a Absatz 10 ErbStG wurde nicht gestellt. Beide Betriebe haben jeweils nicht mehr als 5 
Beschäftigte.  
 
Betriebsvermögen (begünstigt)  1 200 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %)  ./.  1 020 000 EUR 
Verbleiben  180 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.     135 000 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  45 000 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15 %) 180 000 EUR 
Abzugsbetrag ./. 150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 30 000 EUR 
davon 50 %  ./.       15 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  135 000 EUR 
 
Im vierten Jahr veräußert sie den KG-Anteil für 450 000 EUR. Für die Nachversteuerung ergibt sich 
der Wert des steuerpflichtigen Betriebsvermögens wie folgt: 
 
Betriebsvermögen (begünstigt) 800 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) ./.     680 000 EUR 
Verbleiben 120 000 EUR 120 000 EUR 
 
Betriebsvermögen (nicht begünstigt) 400 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) 340 000 EUR 
zeitanteilig zu gewähren 3/5 = ./.     204 000 EUR 
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Verbleiben 196 000 EUR +      196 000 EUR 
Summe  316 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.     120 000 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  196 000 EUR 
 
Abzugsbetrag 150 000 EUR, höchstens Wert des 
begünstigt verbleibenden Vermögens   120 000 EUR 
Verbleibender Wert (15 %) 120 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.     120 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 0 EUR 
davon 50 %  ./.             0 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  120 000 EUR 
 
Bei der Berechnung des Abzugsbetrags ist von 120 000 EUR auszugehen, weil nur insoweit nach 
Abzug des Verschonungsabschlags begünstigtes Betriebsvermögen verbleibt. Der veräußerte KG-
Anteil gehört mit Rückwirkung in vollem Umfang nicht mehr zum begünstigten Vermögen (§ 13a 
Absatz 6 Satz 2 ErbStG). 
 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen 
nach schädlicher Verfügung  196 000 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen bisher  ./.       45 000 EUR 
Die Bemessungsgrundlage erhöht sich mithin um   151 000 EUR 
 
B e i s p i e l  2 :  
Auf B als Alleinerben ist ein Gewerbebetrieb (Steuerwert 4 000 000 EUR) übergegangen. Der Betrieb 
verfügt nur über begünstigtes Vermögen. Ein Antrag nach § 13a Absatz 10 ErbStG wurde nicht 
gestellt. Der Betrieb hat mehr als 15 Beschäftigte. 
 
Betriebsvermögen (begünstigt)  4.000 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %)  ./.  3 400 000 EUR 
Verbleiben  600 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.                0 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  600 000 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15 %) 600 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.  150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 450 000 EUR 
davon 50 %  ./.     225 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  0 EUR 
 
Im vierten Jahr veräußert B den Gewerbebetrieb. Eine Reinvestition erfolgt nicht. Die tatsächliche 
Lohnsumme im Zeitpunkt der Veräußerung beläuft sich auf 220 % der Ausgangslohnsumme.  
 
Betriebsvermögen (nicht begünstigt)  4 000 000 EUR 
 
1. Kürzung des Verschonungsabschlags wegen Veräußerung 
 
Verschonungsabschlag (85 %) 3 400 000 EUR 
zeitanteilig zu gewähren 3/5 2 040 000 EUR 
 
2. Kürzung des Verschonungsabschlags wegen Nichterreichens der Mindestlohnsumme  
 
Verschonungsabschlag 3 400 000 EUR 
Mindestlohnsumme 400,00 % 
Tatsächliche Lohnsumme 220,00 % unterschreitet 
Mindestlohnsumme um 180,00 %, das sind 45,00 % 
Kürzung des Verschonungsabschlags 
45,00 % von 3 400 000 EUR ./.  1 530 000 EUR 
Verbleibender Verschonungsabschlag 1 870 000 EUR 
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Abzugsfähig niedrigerer Betrag  ./.  1 870 000 EUR 
Verbleiben  2 130 000 EUR 
Abzugsbetrag (entfällt weiterhin)  ./.                0 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  2 130 000 EUR 
 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen 
nach schädlicher Verfügung  2 130 000 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen bisher  ./.     600 000 EUR 
Die Bemessungsgrundlage erhöht sich mithin um   1 530 000 EUR 
 
B e i s p i e l  3 :  
Auf B als Alleinerben ist ein Gewerbebetrieb (Steuerwert 4 000 000 EUR) übergegangen. Der Betrieb 
verfügt nur über begünstigtes Vermögen. Ein Antrag nach § 13a Absatz 10 ErbStG wurde nicht 
gestellt. Der Betrieb hat nicht mehr als 5 Beschäftigte. Zum Betrieb gehört als wesentliche 
Betriebsgrundlage ein Betriebsgrundstück (Grundbesitzwert 1 500 000 EUR).  
 
Betriebsvermögen (begünstigt)  4.000 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %)  ./.  3.400 000 EUR 
Verbleiben  600 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.                0 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  600 000 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15 %) 600 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.  150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 450 000 EUR 
davon 50 %  ./.     225 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  0 EUR 
 
Im dritten Jahr veräußert B das Betriebsgrundstück und entnimmt den Veräußerungserlös von 
1 800 000 EUR. Für die Nachversteuerung ergibt sich der Wert des steuerpflichtigen 
Betriebsvermögens wie folgt: 
 
Betriebsvermögen (begünstigt) 2 500 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) ./.  2 125 000 EUR 
Verbleiben 375 000 EUR 375 000 EUR 
 
Betriebsvermögen (nicht begünstigt) 1 500 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) 1 275 000 EUR 
zeitanteilig zu gewähren 2/5 = ./.     510 000 EUR 
Verbleiben 990 000 EUR +     990 000 EUR 
Summe  1 365 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.       37 500 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  1 327 500 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15 %) 375 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.  150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 225 000 EUR 
davon 50 %  ./.     112 500 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  37 500 EUR 
 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen 
nach schädlicher Verfügung  1 327 500 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen bisher  ./.     600 000 EUR 
Die Bemessungsgrundlage erhöht sich mithin um   727 500 EUR 
 
Bei der Nachversteuerung ist vom Grundbesitzwert im Zeitpunkt der Steuerentstehung auszugehen. 
Auf den Veräußerungserlös oder den (fiktiven) Grundbesitzwert im Zeitpunkt der schädlichen 
Verfügung ist nicht abzustellen.  
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B e i s p i e l  4 :  
Auf B als Alleinerben ist ein Gewerbebetrieb (Steuerwert 4 000 000 EUR) übergegangen. Der Betrieb 
verfügt nur über begünstigtes Vermögen. Ein Antrag nach § 13a Absatz 10 ErbStG wurde nicht 
gestellt. Der Betrieb hat mehr als 15 Beschäftigte. Zum Betrieb gehört als wesentliche 
Betriebsgrundlage ein Betriebsgrundstück (Grundbesitzwert 1 500 000 EUR).  
 
Betriebsvermögen (begünstigt)  4 000 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %)  ./.  3 400 000 EUR 
Verbleiben  600 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.                0 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  600 000 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15 %) 600 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.  150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 450 000 EUR 
davon 50 %  ./.     225 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  0 EUR 
 
Im dritten Jahr veräußert B das Betriebsgrundstück und entnimmt den Veräußerungserlös von 
1 800 000 EUR. Die tatsächliche Lohnsumme nach Ablauf von fünf Jahren beträgt 300 % der 
Ausgangslohnsumme. 
 
Betriebsvermögen  4 000 000 EUR 
 
1. Kürzung des Verschonungsabschlags wegen Veräußerung einer  


wesentlichen Betriebsgrundlage  
 
Betriebsvermögen (begünstigt) 2 500 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) ./. 2 125 000 EUR 2 125 000 EUR 
Verbleiben 375 000 EUR 
 
Betriebsvermögen (nicht begünstigt) 1 500 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) 
1 275 000 EUR 
zeitanteilig zu gewähren 2/5 510 000 EUR +     510 000 EUR 
Verbleibender Verschonungsabschlag  2 635 000 EUR 
 
2. Kürzung des Verschonungsabschlags wegen Nichterreichens 


der Lohnsumme  
 
Verschonungsabschlag (85 %) 3 400 000 EUR 
Mindestlohnsumme 400 % 
Verminderung des Verschonungsabschlags 
Tatsächliche Lohnsumme 300,00 % unterschreitet 
Mindestlohnsumme um 100,00 %, das sind 25,00 % 
Kürzung des Verschonungsabschlags 
25,00 % von 3 400 000 EUR ./.     850 000 EUR 
Verbleibender Verschonungsabschlag 2 550 000 EUR 
 
Abzugsfähig niedrigerer Verschonungsabschlag von 1. oder 2.  ./.  2 550 000 EUR 
Verbleiben  1 450 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.       37 500 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  1 412 500 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert 375 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.  150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 225 000 EUR 
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davon 50 %  ./.     112 500 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  37 500 EUR 
 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen 
nach schädlicher Verfügung  1 412 500 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen bisher  ./.     600 000 EUR 
Die Bemessungsgrundlage erhöht sich mithin um  812 500 EUR 
 
Nachversteuerung bei positivem und negativem Wert des begünstigungsfähigen Vermögens 
B e i s p i e l  1 :  
Auf A als Alleinerbin ist ein Gewerbebetrieb I (Steuerwert 4 000 000 EUR) und der Gewerbebetrieb II 
(Steuerwert -500 000 EUR) übergegangen. Die Betriebe verfügen nur über begünstigtes Vermögen. 
Ein Antrag nach § 13a Absatz 10 ErbStG wurde nicht gestellt. Beide Betriebe haben jeweils nicht 
mehr als 5 Beschäftigte.  
 
Berechnung des Reinnachlasses 
Steuerwerte des erworbenen Betriebsvermögens (saldiert)  3.500 000 EUR 
Abzüglich Steuervergünstigung nach § 13a ErbStG  ./.  2.975 000 EUR 
Vermögensanfall  525 000 EUR 
Nachlassverbindlichkeiten  ./.       10 300 EUR 
Wert des Reinnachlasses  514 700 EUR 
 
Betriebsvermögen (begünstigt - saldiert)  3.500 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %)  ./.  2.975 000 EUR 
Verbleiben  525 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.                0 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  525 000 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15%) 525 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.  150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 375 000 EUR 
davon 50 %  ./.       187 500 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  0 EUR 
 
Im vierten Jahr gibt die Alleinerbin den Gewerbebetrieb II auf. Für die Nachversteuerung ergibt sich 
der Wert des steuerpflichtigen Betriebsvermögens wie folgt: 
 
Betriebsvermögen (begünstigt) 4.000 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) ./.    3.400 000 EUR 
Verbleiben 600 000 EUR 600 000 EUR 
 
Betriebsvermögen (nicht begünstigt) -500 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) 0 EUR  
zeitanteilig zu gewähren 3/5 = ./.     0 EUR 
Verbleiben 0 EUR +                0 EUR 
Summe  600 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.                0 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  600 000 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15%) 600 000 EUR 
Abzugsbetrag ./. 150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 450 000 EUR 
davon 50 %  ./.       225 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  0EUR 
 
Berechnung des Reinnachlasses für Nachversteuerung 
Steuerwerte des erworbenen Betriebsvermögens (saldiert)  3.500 000 EUR 
Abzüglich Steuervergünstigung nach § 13a ErbStG  3.400 000 EUR 
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Vermögensanfall  100 000 EUR 
Nachlassverbindlichkeiten  ./.       10 300 EUR 
Wert des Reinnachlasses  89 700 EUR 
 
B e i s p i e l  2 :  
Auf A als Alleinerbin ist ein Gewerbebetrieb I (Steuerwert 4 000 000 EUR) und der Gewerbebetrieb II 
(Steuerwert -1.000 000 EUR) übergegangen. Die Betriebe verfügen nur über begünstigtes Vermögen. 
Ein Antrag nach § 13a Absatz 10 ErbStG wurde nicht gestellt. Beide Betriebe haben jeweils nicht 
mehr als 5 Beschäftigte.  
 
Berechnung des Reinnachlasses 
Steuerwerte des erworbenen Betriebsvermögens (saldiert)  3.000 000 EUR 
Abzüglich Steuervergünstigung nach § 13a ErbStG  ./.  2.550 000 EUR 
Vermögensanfall  450 000 EUR 
Nachlassverbindlichkeiten  ./.       10 300 EUR 
Wert des Reinnachlasses  439 700 EUR 
 
Betriebsvermögen (begünstigt - saldiert)  3.000 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %)  ./.  2.550 000 EUR 
Verbleiben  450 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.                0 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  450 000 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15%) 450 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.  150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 300 000 EUR 
davon 50 %  ./.       150 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  0 EUR 
 
Im vierten Jahr gibt die Alleinerbin den Gewerbebetrieb II auf. Für die Nachversteuerung ergibt sich 
der Wert des steuerpflichtigen Betriebsvermögens wie folgt: 
 
Betriebsvermögen (begünstigt) 4.000 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) ./.    3.400 000 EUR 
Verbleiben 600 000 EUR 600 000 EUR 
 
Betriebsvermögen (nicht begünstigt) -1 000 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) 0 EUR  
zeitanteilig zu gewähren 3/5 = ./.     0 EUR 
Verbleiben 0 EUR +                0 EUR 
Summe  600 000 EUR 
Abzugsbetrag  ./.                0 EUR 
Steuerpflichtiges Betriebsvermögen  600 000 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15%) 600 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.  150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 450 000 EUR 
davon 50 %  ./.       225 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag  0EUR 
 
Berechnung des Reinnachlasses für Nachversteuerung 
Steuerwerte des erworbenen Betriebsvermögens (saldiert)  3.000 000 EUR 
Abzüglich Steuervergünstigung nach § 13a ErbStG  ./.  3.400 000 EUR 
Vermögensanfall  0 EUR 
Nachlassverbindlichkeiten  ./.       10 300 EUR 
Wert des Reinnachlasses  0 EUR 
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Verstoß gegen die Behaltensregelungen durch einen Miterwerber 
B e i s p i e l :  
E und F haben einen Gewerbebetrieb zu gleichen Teilen geerbt und fortgeführt. Der 
Verschonungsabschlag und Abzugsbetrag wurden jeweils berücksichtigt. Nach drei Jahren veräußert 
einer der Erben seinen Anteil an dem Gewerbebetrieb. 
 
Die Steuerfestsetzung ist in diesem Fall nur bei dem Erben zu ändern, der gegen die 
Behaltensregelung verstoßen hat. Die Entlastung des anderen Erben durch Verschonungsabschlag 
und Abzugsbetrag bleibt unberührt. 
 


 
 


Abschnitt 13a.19 Vorwegabschlag bei Familienunternehmen 


(1) 1Erwerber von Beteiligungen oder Anteilen an Familienunternehmen in der Rechtsform von 
Personen- oder Kapitalgesellschaften, die zum begünstigungsfähigen Vermögen (§ 13b Absatz 1 
ErbStG) gehören, haben einen Rechtsanspruch auf einen Vorwegabschlag bis zu 30 Prozent vom 
Wert des begünstigten Vermögens (§ 13a Absatz 9 i. V. m. § 13b Absatz 2 ErbStG). 2Ein Antrag des 
Erwerbers ist nicht erforderlich, der Erwerber ist aber verpflichtet, die Voraussetzungen nachzuweisen. 
3Der Vorwegabschlag kommt auch in Betracht in den Fällen des § 3 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 und 
§ 7 Absatz 7 Satz 1 ErbStG (> Abschnitt 13b.1 Absatz 1 Satz 4 Nummer 3 und Abschnitt 13b.2 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 7). 4Der Vorwegabschlag kommt insbesondere nicht in Betracht 


 
1. bei einem Einzelunternehmen, 
 
2. bei Anteilen an einer Aktiengesellschaft, weil das Aktiengesetz keine entsprechenden 


Einschränkungen in der Satzung zulässt, 
 
3. in den Fällen des § 3 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 und § 7 Absatz 7 Satz 2 ErbStG, weil es sich 


nicht um einen Erwerb begünstigten Vermögens handelt (> R E 3.4 Absatz 3 Satz 7 bis 9 ErbStR 
2011; H E 7.9 ErbStH 2011). 


 
5Der Vorwegabschlag ist vorrangig vor Anwendung des Verschonungsabschlags nach § 13a Absatz 1 
oder 10 bzw. § 13c ErbStG oder der Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG zu 
berücksichtigen. 6Daher ist der Wert des begünstigten Vermögens (§ 13b Absatz 2 ErbStG) vor der 
Prüfung des Schwellenwerts für Großerwerbe von 26 Millionen EUR (§ 13a Absatz 1 Satz 1 bis 3 
ErbStG) stets um den sich im Einzelfall ergebenden Vorwegabschlag zu verringern. 7Bei Vorliegen der 
Voraussetzungen ist der Vorwegabschlag auch im Fall der Optionsverschonung anwendbar, auch 
wenn beides zusammen zu einer Vollverschonung des begünstigten Vermögens führt. 8Es gelten aber 
unterschiedliche Voraussetzungen und Behaltensregelungen. 9Hinsichtlich der Voraussetzungen des 
Vorwegabschlags erfolgt keine Feststellung. 10Das Betriebsfinanzamt teilt das Vorliegen der Voraus-
setzungen und den Prozentsatz des Abschlags nachrichtlich mit (> Abschnitt 13b.30 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 2). 


 
(2) 1Der Vorwegabschlag setzt das Vorliegen bestimmter Beschränkungen von 


Entnahmen/Ausschüttungen, Verfügungsmöglichkeiten und Abfindungen im Gesellschaftsvertrag oder 
der Satzung voraus (§ 13a Absatz 9 Satz 1 ErbStG); es genügt nicht, wenn diese Regelungen 
lediglich in einem Poolvertrag enthalten sind. 2Der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung müssen 
Bestimmungen enthalten, welche 


 
1. die Entnahme oder Ausschüttung auf höchstens 37,5 Prozent des um die auf den Gewinnanteil 


oder die Ausschüttungen aus der Gesellschaft entfallenden Steuern vom Einkommen gekürzten 
Betrages des steuerrechtlichen Gewinns im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 EStG beschränken. 
2Dabei bleiben bei einem Anteil am Betriebsvermögen Ergebnisse aus den Sonderbilanzen und 
Ergänzungsbilanzen unberücksichtigt. 3Aus Vereinfachungsgründen kann bei einer Personen-
gesellschaft die auf den Gewinnanteil entfallende Steuer oder bei einer Kapitalgesellschaft die 
auf die Ausschüttung entfallende Steuer mit einem Steuersatz von 30 Prozent (vgl. § 202 
Absatz 3 BewG) angenommen werden. 4Entnahmen zur Begleichung der auf den Gewinnanteil 
oder die Ausschüttungen aus der Gesellschaft entfallenden Steuern vom Einkommen bleiben von 
der Beschränkung der Entnahme oder Ausschüttung unberücksichtigt; bei einem Anteil am 
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Betriebsvermögen bleiben dabei die Steuern auf Ergebnisse aus den Sonderbilanzen und 
Ergänzungsbilanzen unberücksichtigt. 5Entnahmen oder Ausschüttungen zur Begleichung der 
Erbschaft- oder Schenkungsteuer werden dagegen bei der Ermittlung der schädlichen 
Entnahmen einbezogen. 6Die Begriffe Entnahme und Ausschüttung sind nach den Grundsätzen 
des Ertragsteuerrechts zu beurteilen; 


 
2. die Verfügung zu Lebzeiten oder von Todes wegen über die Beteiligung an der 


Personengesellschaft oder den Anteil an der Kapitalgesellschaft auf Mitgesellschafter, auf 
Angehörige im Sinne des § 15 AO oder auf eine inländische Familienstiftung im Sinne des § 1 
Absatz 1 Nummer 4 ErbStG oder eine entsprechende ausländische Familienstiftung 
beschränken. Einzelheiten zu den betroffenen Verfügungen (> Abschnitt 13b.6 Absatz 4). 2Die 
Voraussetzung ist nach dem Wortlaut nicht erfüllt, wenn eine Verfügung auf andere Personen 
nach Zustimmung der übrigen Gesellschafter möglich ist oder eine Verfügung auf eine 
vermögensverwaltende Familiengesellschaft, an der Angehörige des Gesellschafters beteiligt 
sind, vorgesehen ist; 


 
3. für den Fall des Ausscheidens aus der Gesellschaft eine Abfindung vorsehen, die unter dem 


gemeinen Wert der Beteiligung an der Personengesellschaft oder des Anteils an der 
Kapitalgesellschaft liegt. 2Es reicht nicht aus, dass ein Verkauf an die unter Nummer 2 genannten 
Personen unter dem gemeinen Wert zulässig ist. 


 
3Diese Beschränkungen müssen kumulativ vorliegen. 4Sie müssen in jedem Fall in einem Zeitraum 
von zwei Jahren vor dem Zeitpunkt der Steuerentstehung (§§ 9, 11 ErbStG) gegeben sein und in dem 
Zeitraum von 20 Jahren nach diesem Zeitpunkt bestehen und tatsächlich eingehalten werden (§ 13a 
Absatz 9 Satz 4 und 5 ErbStG). 


 
(3) 1Sind die Voraussetzungen nur für einen Teil des begünstigten Vermögens gegeben, ist der 


Abschlag nur für diesen Teil des begünstigten Vermögens zu gewähren (§ 13a Absatz 9 Satz 2 
ErbStG). 2Bei einer Beteiligung an einer Personengesellschaft trifft dies auf das Gesamt-
handsvermögen zu, nicht aber auf das Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters. 3Für die 
Anwendung des Vorwegabschlags ist in diesen Fällen zusätzlich das begünstigte Vermögen nur 
bezogen auf das Gesamthandsvermögen der Gesellschaft zu ermitteln. 4Wegen der nachrichtlichen 
Angaben des Betriebsfinanzamts > Abschnitt 13b.30 Absatz 5 Satz 2. 


 
(4) 1Die Höhe des Abschlags bemisst sich danach, um wieviel Prozent die laut Gesellschaftsvertrag 


oder Satzung vorgesehene Höhe der Abfindung unter dem gemeinen Wert der Gesellschafts-
beteiligung oder Anteile liegt. 2Er darf 30 Prozent nicht übersteigen (§ 13a Absatz 9 Satz 3 ErbStG). 
3Beschränkungen der Entnahme oder Ausschüttung und der Verfügungsmöglichkeiten bleiben bei der 
Ermittlung der Höhe des Abschlags unberücksichtigt. 4Sieht die Satzung oder der Gesellschaftsvertrag 
unterschiedliche Abfindungshöhen abhängig von dem Grund des Ausscheidens vor, ist die höchste in 
Betracht kommende Abfindung für die Ermittlung des Vorwegabschlags maßgebend. 


 
(5) 1Kommt nur der Vorwegabschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG zur Anwendung, unterliegen die 


mit dem begünstigten Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden der 
Schuldenkürzung nach § 10 Absatz 6 Satz 4 ErbStG. 2Dies ist auch der Fall, wenn der Schwellenwert 
von 26 Millionen EUR überschritten wird und der Erwerber einen Antrag nach § 28a ErbStG gestellt 
hat oder eine Stundung nach § 28 Absatz 1 ErbStG beantragt hat. 


 
(6) 1Der Vorwegabschlag fällt mit Wirkung für die Vergangenheit weg, wenn die Voraussetzungen 


des § 13a Absatz 9 Satz 1 ErbStG nicht über einen Zeitraum von 20 Jahren nach dem Zeitpunkt der 
Entstehung der Steuer (§§ 9, 11 ErbStG) bestehen bleiben (§ 13a Absatz 9 Satz 5 ErbStG). 2Dies 
kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung in der Weise 
geändert werden, dass die Voraussetzungen für den Vorwegabschlag nicht mehr gegeben sind, oder 
gegen die Voraussetzungen verstoßen wird. 3Der Vorwegabschlag fällt auch dann weg, wenn die 
Änderungen vorgenommen werden, nachdem der Erwerber nicht mehr Gesellschafter ist. 4Wird 
innerhalb des Zeitraums von 20 Jahren die Abfindungsbeschränkung dergestalt geändert, dass ein 
niedrigerer Prozentsatz des Vorwegabschlags zur Anwendung kommen würde, ist der 
Vorwegabschlag entsprechend zu kürzen. 5Der Erwerber ist verpflichtet, dem für die Erbschaft- oder 
Schenkungsteuer zuständigen Finanzamt (§ 35 ErbStG) innerhalb einer Frist von einem Monat, 
nachdem der jeweilige Tatbestand verwirklicht wurde, schriftlich mitzuteilen, wenn sich die 
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Bestimmungen oder die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben (§ 13a Absatz 9 Satz 6 ErbStG). 
6Die Gründe für die Änderung der Bestimmungen oder der tatsächlichen Verhältnisse sind 
unbeachtlich. 7Die Frist ist für jeden Erwerber gesondert zu prüfen. 8Der Steuerbescheid ist in diesen 
Fällen nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO zu ändern (Nachversteuerung). 9Der 
Steuerpflichtige ist im Steuerbescheid auf seine Anzeigepflicht hinzuweisen (§ 153 Absatz 2 AO) und 
darauf, dass eine Anzeige auch dann zu erfolgen hat, wenn der Vorgang zu keiner Besteuerung führt. 
10Die Finanzämter haben die Einhaltung der Voraussetzungen für den Vorwegabschlag in geeigneter 
Form zu überwachen. 11Im Rahmen der Nachversteuerung ist die Steuer abhängig von der 
anzuwendenden Verschonungsregelung neu zu berechnen. 12Wird durch den Wegfall des 
Vorwegabschlags erstmals der Schwellenwert von 26 Millionen EUR überschritten, entfällt die 
zunächst in Anspruch genommene Steuerbefreiung nach § 13a Absatz 1 oder Absatz 10 ErbStG 
rückwirkend. 13Für den Erwerb kann dann erstmals ein Antrag nach § 13c ErbStG oder § 28a ErbStG 
gestellt werden. 14Ein Verstoß gegen die Lohnsummenregelung (§ 13a Absatz 3 ErbStG) oder gegen 
die Behaltensregelungen (§ 13a Absatz 6 ErbStG) wirkt sich als solcher nicht auf den 
Vorwegabschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG aus.  


 
(7) 1Der Vorwegabschlag entfällt nicht, wenn begünstigtes Vermögen 


 
1. im Wege des Übergangs von Todes wegen übergeht, 
 
2. durch Schenkung unter Lebenden übertragen wird oder 
 
3. entgeltlich veräußert wird. 
 
2Voraussetzung hierfür ist, dass das begünstigte Vermögen dabei auf Personen im Sinne von § 13a 
Absatz 9 Satz 1 Nummer 2 ErbStG unter Beachtung der im Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs 
geltenden Beschränkungen übergeht. 3Wird in den Fällen des Satz 1 Nummer 2 oder 3 beim 
nachfolgenden Erwerber gegen die Voraussetzungen des Vorwegabschlags verstoßen, verliert auch 
der vorangegangene Erwerber den Vorwegabschlag, wenn bei ihm die Frist von 20 Jahren noch nicht 
abgelaufen ist. 


 


H i n w e i s e  H 13a.19 
 
Vorwegabschlag bei Anteilen an einer Kapitalgesellschaft oder Beteiligung an einer 
Personengesellschaft ohne mitübertragenes Sonderbetriebsvermögen 
B e i s p i e l :  
Der Sachverhalt und die Berechnungen vor dem Vorwegabschlag ergeben sich aus Beispiel 1 zu 
H 13b.9. 
 
Der Wert des begünstigten Vermögens nach § 13b Absatz 2 Satz 1 ErbStG ist wie folgt zu ermitteln 
(vgl. Ziffer II.5 des Beispiels): 
 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 1 500 000 EUR 


- steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens 30 000 EUR 


= begünstigtes Vermögen 1 470 000 EUR 
 
Das Betriebsfinanzamt teilte nachrichtlich mit, dass der Abschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG 20 % 
beträgt. 
 
Der Vorwegabschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG ist wie folgt zu berechnen: 
 


begünstigtes Vermögen 1 470 000 EUR 


x Vorwegabschlag in %, maximal 30 %  20 % 


= Vorwegabschlag 294 000 EUR 
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Vorwegabschlag bei Beteiligung an einer Personengesellschaft mit mitübertragenem 
Sonderbetriebsvermögen 
B e i s p i e l :  
Der Sachverhalt und die Berechnungen ergeben sich aus Beispiel 2 zu H 13b.9. 
 
Das Betriebsfinanzamt teilte nachrichtlich mit, dass der Abschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG 20 % 
beträgt. 
 
Für Zwecke der Bemessungsgrundlage des Vorwegabschlages erfolgt eine Berechnung des 
begünstigten Vermögens nur für das übertragene Gesamthandsvermögen. 
 
IIa. Berechnung des begünstigten Vermögens 
 
IIa.1 Finanzmitteltest im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG 
 


Wert der Finanzmittel des Gesamthandsvermögens 50 000 EUR 
- Wert der jungen Finanzmittel des Gesamthandsvermögens nach § 13b 


Absatz 4 Nummer 5 Satz 2 ErbStG; höchstens der Wert der 
Finanzmittel des Gesamthandsvermögens 


20 000 EUR 


= Saldo 30 000 EUR 


- Wert der betrieblichen Schulden des Gesamthandsvermögens 400 000 EUR 


= Saldo -370 000 EUR 
- Sockelbetrag 15 % des Werts der Beteiligung am 


Gesamthandsvermögen (vorbehaltlich Hauptzweck gemäß § 13b 
Absatz 4 Nummer 5 Satz 4 ErbStG) 


0 EUR 


= verbleibender Wert der Finanzmittel, mindestens 0 EUR 
(§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG)  


0 EUR 


 
IIa.2 Berechnung der verbleibenden Schulden 
 


Wert der Schulden des Gesamthandsvermögens 400 000 EUR 
- Wert der Schulden, die im Rahmen des Finanzmitteltests verrechnet 


wurden 
30 000 EUR 


= verbleibende Schulden 370 000 EUR 
 
IIa.3 Nettowert des Verwaltungsvermögens 
 
IIa.3.1 Saldo Verwaltungsvermögen 
 


Wert des Verwaltungsvermögens des Gesamthandsvermögens 
(§ 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG) 100 000 EUR 


- Wert des jungen Verwaltungsvermögens des Gesamthandsvermögens 10 000 EUR 
+ verbleibender Wert der Finanzmittel IIa.1 


(§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG) 
0 EUR 


= Saldo Verwaltungsvermögen 90 000 EUR 
 
IIa.3.2 Berechnung der anteilig verbleibenden Schulden 
 


verbleibende Schulden (IIa.2) 370 000 EUR 
x Saldo Verwaltungsvermögen (IIa.3.1) 90 000 EUR 
Wert der Beteiligung am Gesamthandsvermögen 
1 500 000 EUR + verbleibende Schulden 370 000 EUR 


= anteilig verbleibende Schulden 17 808 EUR 
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IIa.3.3 Berechnung des Nettowertes des Verwaltungsvermögens 
 


Saldo Verwaltungsvermögen IIa.3.1 90.000 EUR 


- anteilig verbleibende Schulden IIa.3.2 17.808 EUR 


= Nettowert des Verwaltungsvermögens 72.192 EUR 
 
IIa.4 Steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens 
 
IIa.4.1 Berechnung der Bemessungsgrundlage des unschädlichen Verwaltungsvermögens (§ 13b 


Absatz 7 ErbStG) 
 


Wert der Beteiligung am Gesamthandsvermögen 1 500 000 EUR 


- Nettowert des Verwaltungsvermögens IIa.3.3 72 192 EUR 


- Wert des jungen Verwaltungsvermögens des Gesamthandsvermögens 10 000 EUR 


- Wert der jungen Finanzmittel des Gesamthandsvermögens 20 000 EUR 


= Bemessungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen 1 397 808 EUR 
 
IIa.4.2 Gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens 
 


Nettowert des Verwaltungsvermögens IIa.3.3 72 192 EUR 


- 
10 % x Bemessungsgrundlage für das unschädliche 
Verwaltungsvermögen IIa.4.1 (1 397 808 EUR) 139 781 EUR 


= gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens 0 EUR 
 
IIa.4.3 Berechnung des steuerpflichtigen Werts des Verwaltungsvermögens 
 


gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens IIa.4.2 0 EUR 


+ Wert des jungen Verwaltungsvermögens des Gesamthandsvermögens 10 000 EUR 


+ Wert der jungen Finanzmittel des Gesamthandsvermögens 20 000 EUR 


= 
steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens 
(nicht begünstigtes Vermögen) 30 000 EUR 


 
IIa.5 Begünstigtes Vermögen (§ 13b Absatz 2 Satz 1 ErbStG) - nur Gesamthand - 
 


Wert der Beteiligung am Gesamthandsvermögen 1 500 000 EUR 


- steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens IIa.4.3 30 000 EUR 


= begünstigtes Vermögen der Gesamthand 1 470 000 EUR 
 
Der Vorwegabschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG ist wie folgt zu berechnen: 
 


begünstigtes Vermögen 1 470 000 EUR 


x Vorwegabschlag in %, maximal 30 %  20 % 


= Vorwegabschlag 294 000 EUR 
 


 
 


Abschnitt 13a.20 Optionsverschonung 


(1) 1Der Erwerber kann den Antrag auf Optionsverschonung (§ 13a Absatz 10 ErbStG) im Erbfall 
insgesamt nur einheitlich für alle Arten des erworbenen begünstigungsfähigen Vermögens (land- und 
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forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen und Anteile an Kapitalgesellschaften) stellen. 2Bei 
Schenkungen mit z.B. mehreren Betriebsübertragungen in mehreren Schenkungsverträgen ist bei 
Vorliegen eines einheitlichen Schenkungswillens von nur einer Schenkung auszugehen. 


 
(2) 1Der Erwerber muss die Optionsverschonung bei dem für die Erbschaft- oder Schenkungsteuer 


zuständigen Finanzamt schriftlich oder zur Niederschrift beantragen. 2Er kann den Antrag bis zum 
Eintritt der materiellen Bestandskraft der Festsetzung der Erbschaft- oder Schenkungsteuer stellen. 
3Der Antrag kann nach Zugang dieser Willenserklärung beim Erbschaftsteuerfinanzamt nicht mehr 
widerrufen werden (§ 13a Absatz 10 ErbStG). 4Dies gilt auch für den Fall, dass der Erwerber gegen 
die Behaltensregelungen oder die Lohnsummenregelung des § 13a ErbStG verstößt.  


 
(3) 1Der Anteil des Verwaltungsvermögens am gemeinen Wert des Betriebs bestimmt sich nach 


dem Verhältnis der Summe der gemeinen Werte der Einzelwirtschaftsgüter des 
Verwaltungsvermögens nach § 13b Absatz 3 und 4 ErbStG zum gemeinen Wert des Betriebs. 2Bei der 
Ermittlung der Verwaltungsvermögensquote sind die quotale Schuldenverrechnung (§ 13b Absatz 6 
ErbStG) und der Freibetrag für das Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 7 ErbStG) nicht 
anzuwenden. 


 
(4) 1Stellt ein Erwerber begünstigten Vermögens einen Antrag auf Optionsverschonung, ist diese 


nur für die übertragenen wirtschaftlichen Einheiten zu gewähren, bei denen das 
Verwaltungsvermögen nach § 13b Absatz 3 und Absatz 4 ErbStG die Grenze von 20 Prozent nicht 
überschreitet. 2Für wirtschaftliche Einheiten, die über Verwaltungsvermögen nach § 13b Absatz 3 und 
Absatz 4 ErbStG von mehr als 20 Prozent verfügen, kommt dann weder eine Optionsverschonung 
noch eine Regelverschonung in Betracht. 3Der Antrag geht ins Leere, wenn das Verwaltungs-
vermögen nach § 13b Absatz 3 und 4 ErbStG aller übertragenen wirtschaftlichen Einheiten mehr als 
20 Prozent beträgt; in diesem Fall kommt die Regelverschonung nach § 13a Absatz 1 und 2 ErbStG in 
Betracht. 4Wird nachträglich ermittelt (z.B. im Rahmen einer Betriebsprüfung), dass die 
Verwaltungsvermögensgrenze für die Optionsverschonung in allen wirtschaftlichen Einheiten nicht 
erfüllt ist, erhält der Erwerber für das begünstigte Vermögen die Regelverschonung. 5Sätze 1 bis 4 
gelten auch, wenn nur eine wirtschaftliche Einheit erworben wurde. 


 
(5) Verstößt der Erwerber im Rahmen der zulässigen Optionsverschonung innerhalb der 


maßgebenden siebenjährigen Behaltensfrist gegen eine der Verschonungsvoraussetzungen, entfällt 
die gewährte Verschonung ganz oder teilweise und der Umfang der Nachversteuerung richtet sich 
nach den Regelungen der Optionsverschonung. 


 


H i n w e i s e  H 13a.20 
 
Ermittlung der Verwaltungsvermögensquote 
B e i s p i e l :  
A ist Einzelunternehmer und hat am 1.1.2017 seinen Betrieb an Sohn S übertragen. Der festgestellte 
Wert des Einzelunternehmens beträgt 2 000 000 EUR. Im Betriebsvermögen sind Wertpapiere von 
200 000 EUR enthalten. Der Überbestand an Finanzmitteln beträgt nach Abzug der Schulden und des 
Sockelbetrags von 15 Prozent 100 000 EUR. Junge Finanzmittel liegen nicht vor. 
 


festgestellter Wert des Verwaltungsvermögens 200 000 EUR 


+ verbleibender Wert der Finanzmittel 100 000 EUR 


+ junge Finanzmittel 0 EUR 


= maßgebendes Verwaltungsvermögen 300 000 EUR 
 


maßgebendes Verwaltungsvermögen 300 000 EUR 


festgestellter Wert Betriebsvermögen 2 000 000 EUR 


= Verwaltungsvermögensquote 15 % 
 
Frist für Antrag auf Optionsverschonung 
> BFH vom 10.11.2004 (BStBl 2005 II S. 182) 
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Mehrere wirtschaftliche Einheiten bei der Optionsverschonung 
B e i s p i e l :  
E ist am 1.3.2017 verstorben und hinterlässt seiner Ehefrau F unter anderem folgende 
Nachlassgegenstände: 
 
- Anteile von 30 % an einer Kapitalgesellschaft (festgestellter Wert 300 000 EUR; Verwaltungs-


vermögensquote nach § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG > 90 %; Verwaltungsvermögensquote nach 
§ 13a Absatz 10 ErbStG 20 %); 


 
- Beteiligung von 50 % an einer Personengesellschaft (festgestellter Wert 500 000 EUR; Verwal-


tungsvermögensquote nach § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG < 90 %; Verwaltungsvermögensquote 
nach § 13a Absatz 10 ErbStG 30 %); 


 
- Einzelunternehmen (festgestellter Wert 1 000 000 EUR; Verwaltungsvermögensquote nach § 13b 


Absatz 2 Satz 2 ErbStG < 90 %; Verwaltungsvermögensquote nach § 13a Absatz 10 ErbStG 
10 %) 


 
F stellt einen Antrag auf Optionsverschonung nach § 13a Absatz 10 ErbStG. 
 
Der Wert der Anteile von 30 % an der Kapitalgesellschaft ist vollständig nicht begünstigt, da die nach 
§ 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG zu ermittelnde Verwaltungsvermögensquote mehr als 90 % des 
begünstigungsfähigen Vermögens beträgt. Für die Anteile ist deshalb keine Verschonung nach § 13a 
ErbStG zu gewähren. 
 
Der Wert der Beteiligung von 50 % an der Personengesellschaft ist nicht in die Optionsverschonung 
einzubeziehen, da die Verwaltungsvermögensquote nach § 13a Absatz 10 ErbStG 30 % beträgt und 
die Grenze von 20 % übersteigt. Die Regelverschonung ist ebenso nicht anwendbar. 
 
Der Wert des Einzelunternehmens ist in die Optionsverschonung einzubeziehen, da die 
Verwaltungsvermögensquote nach § 13a Absatz 10 ErbStG 10 % beträgt und die Grenze von 20 % 
nicht übersteigt. 
 


 
 


Abschnitt 13a.21 Begünstigte Erwerbe bei Familienstiftungen 


1Die Vergünstigungen durch Verschonungsabschlag (§ 13a Absatz 1 oder 10 oder § 13c ErbStG), 
Abzugsbetrag (§ 13a Absatz 2 ErbStG) und Vorwegabschlag (§ 13a Absatz 9 ErbStG) sowie die 
Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a ErbStG) werden auch bei der Bemessung der 
Ersatzerbschaftsteuer einer Familienstiftung oder eines Familienvereins (§ 1 Absatz 1 Nummer 4 
ErbStG) gewährt, soweit zum Vermögen der Stiftung oder des Vereins begünstigtes Vermögen (§ 13b 
Absatz 2 ErbStG) gehört. 2Wegen der Definition der Familienstiftung > R E 1.2 ErbStR 2011. 3Beim 
Übergang von Vermögen auf Grund eines Stiftungsgeschäfts unter Lebenden (§ 7 Absatz 1 
Nummer 8 ErbStG) kommen die Vergünstigungen ebenfalls in Betracht. 


 
 


Zu § 13b ErbStG 


Abschnitt 13b.1 Begünstigter Erwerb von Todes wegen 


(1) 1Begünstigter Erwerb von Todes wegen ist insbesondere der Erwerb durch Erbanfall (§ 3 
Absatz 1 Nummer 1 ErbStG, § 1922 BGB) nach gesetzlicher oder gewillkürter Erbfolge. 2Ist 
begünstigtes Vermögen Gegenstand einer Vorerbschaft (§ 6 ErbStG), führen der Vor- und der 
Nacherbfall zu zwei getrennten Erwerbsfällen, für die beide die Vergünstigungen nach §§ 13a, 13c 
oder 28a ErbStG in Betracht kommen. 3Die vorzeitige Übertragung des Nacherbschaftsvermögens an 
den Nacherben stellt keinen Erwerb durch Erbanfall, sondern eine Schenkung unter Lebenden dar 
(§ 7 Absatz 1 Nummer 7 ErbStG). 4Als weitere begünstigte Erwerbe kommen in Betracht 
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1. der Erwerb durch Vermächtnis (Vorausvermächtnis), wenn der Vermächtnisnehmer begünstigtes 
Vermögen erhält (§ 3 Absatz 1 Nummer 1 ErbStG), 


 
2. der Erwerb durch Schenkung auf den Todesfall (§ 3 Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 ErbStG), 
 
3. der Erwerb durch Übergang des Anteils an einer Personengesellschaft auf die überlebenden 


Mitgesellschafter (Anwachsungserwerb) oder der Erwerb begünstigter Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft auf Grund gesellschaftsvertraglicher Übertragungsverpflichtung (§ 3 Absatz 1 
Nummer 2 Satz 2 ErbStG), 


 
4. der Erwerb durch Vertrag zugunsten Dritter (§ 3 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG), 
 
5. der Übergang von Vermögen auf eine vom Erblasser angeordnete Stiftung (§ 3 Absatz 2 


Nummer 1 ErbStG), 
 
6. der Erwerb infolge Vollziehung einer vom Erblasser angeordneten Auflage oder infolge Erfüllung 


einer vom Erblasser gesetzten Bedingung (§ 3 Absatz 2 Nummer 2 ErbStG) oder 
 
7. der Erwerb infolge Abfindung für einen Verzicht auf den entstandenen Pflichtteilsanspruch oder 


für die Ausschlagung einer Erbschaft, eines Erbersatzanspruchs oder eines Vermächtnisses oder 
für die Zurückweisung eines Rechts aus einem Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall oder 
anstelle eines anderen in § 3 Absatz 1 ErbStG genannten Erwerbs (§ 3 Absatz 2 Nummer 4 
ErbStG). 


 
(2) 1Der Übergang einer Beteiligung an einer Personengesellschaft auf Grund einer qualifizierten 


Nachfolgeklausel wird erbschaftsteuerrechtlich wie ein Erwerb durch Erbanfall behandelt (zu Folgen 
einer vom Erblasser angeordneten Weitergabeverpflichtung in Form einer Teilungsanordnung 
> Abschnitt 13a.10). 2Geht eine Beteiligung an einer Personengesellschaft auf einen Erben über, der 
von einer Eintrittsklausel Gebrauch macht, liegt ein begünstigter Erwerb von Todes wegen vor. 
3Bestimmt eine Eintrittsklausel, dass ein Nichterbe gegen eine Einlage in Höhe des 
Abfindungsanspruchs des verstorbenen Gesellschafters rückbezüglich auf dessen Tod eintritts-
berechtigt ist und ist ihm dieser Abfindungsanspruch vom Erblasser vermächtnisweise zugewendet 
worden, führt die Ausübung des Eintrittsrechts beim Nichterben zu einem begünstigten Erwerb von 
Todes wegen nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG. 4Setzen die überlebenden Gesellschafter die 
Gesellschaft allein fort (§ 3 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 ErbStG), ist deren Anwachsungserwerb 
begünstigt, nicht dagegen der Erwerb der Abfindung, die die Erben von den überlebenden 
Mitgesellschaftern des Erblassers erhalten. 5Letzteres gilt auch, wenn der Erbe eines Anteils an einer 
Kapitalgesellschaft auf Grund des Gesellschaftsvertrags verpflichtet ist, den geerbten Anteil auf die 
Gesellschaft oder die Gesellschafter zu übertragen. 


 
(3) 1Die Sondernachfolge nach der Höfeordnung ist bei einer Mehrzahl von Erben entsprechend 


Absatz 2 Satz 1 zu behandeln, wenn der Erblasser den Hoferben bestimmt hat. 2Wenn der Erblasser 
keine Bestimmung getroffen hat, ist der Anfall des Hofes wie ein gesetzliches Vorausvermächtnis zu 
behandeln. 


 
(4) 1Der Erblasser selbst muss von ihm stammendes begünstigtes Vermögen dem Erwerber 


zugewiesen haben. 2Deshalb sind die Erwerbe nicht begünstigt, die ursprünglich - wie z.B. im Fall des 
geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs oder eines Geldvermächtnisses - auf eine Geldleistung 
gerichtet sind, auch wenn an Erfüllungs statt begünstigtes Vermögen übertragen wird. 3Ein 
Verschaffungsvermächtnis (§ 2170 BGB) ist nicht begünstigt, weil das erworbene Vermögen nicht 
vom Erblasser stammt. 


 


H i n w e i s e  H 13b.1 
 
Anwachsungserwerb 
Besteuerungstatbestand ist der Steuerwert des Anteils, den der Erblasser am Betriebsvermögen 
hatte, soweit dieser den Wert der Abfindungsansprüche Dritter (z.B. der Erben) übersteigt (§ 3 
Absatz 1 Nummer 2 ErbStG,>  R E 3.4 ErbStR 2011). Daraus folgt, dass nur der Nettowert des 
Erwerbs den Steuertatbestand erfüllt, so dass auch die Entlastungen nach §§ 13a, 13c, 19a oder 28a 
ErbStG nur von diesem Nettoerwerb vorgenommen werden können. Dies gilt sinngemäß auch für den 
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Erwerb begünstigter Anteile an Kapitalgesellschaften aufgrund gesellschaftsvertraglicher 
Übertragungsverpflichtungen. Die Entlastungen nach §§ 13a, 13c oder 28a ErbStG sind von diesem 
Nettowert vorzunehmen. 
 
B e i s p i e l :  
Beim Tod des Gesellschafters G wird die E-F-G OHG von den Gesellschaftern E und F fortgesetzt. 
Der Anteil des G hatte zum Todestag einen Steuerwert von 5 000 000 EUR, der nur aus begünstigtem 
Vermögen besteht. E und F müssen an den Sohn S des G eine Abfindung in Höhe des Buchwerts des 
Anteils (3 000 000 EUR) zahlen. Ein Antrag nach § 13a Absatz 10 ErbStG wurde nicht gestellt. 
 
Der Anwachsungserwerb von E und F unterliegt jeweils mit folgenden Werten der Erbschaftsteuer: 
 
Bruttowert des Anteils 2 500 000 EUR 
Abfindung ./. 1 500 000 EUR 
Nettowert 1 000 000 EUR 1 000 000 EUR 
Verschonungsabschlag 85 %   ./.    850 000 EUR 
verbleiben  150 000 EUR 
abzgl. Abzugsbetrag  ./.    150 000 EUR 
steuerpflichtiger Wert  0 EUR 
 
Qualifizierte Nachfolgeklausel in Personengesellschaftsanteil 
> BFH vom 10.11.1982 (BStBl 1983 II S. 329) 
 
Übernahme- oder Kaufrechtsvermächtnis 
> BFH vom 13.8.2008 (BStBl II S. 982) 
 


 
 


Abschnitt 13b.2 Begünstigter Erwerb durch Schenkung unter Lebenden 


(1) 1Begünstigter Erwerb durch Schenkung unter Lebenden ist insbesondere die freigebige 
Zuwendung (§ 7 Absatz 1 Nummer 1 ErbStG). 2Als weitere begünstigte Erwerbe kommen in Betracht 
 
1. der Erwerb infolge Vollziehung einer vom Schenker angeordneten Auflage oder infolge Erfüllung 


einer vom Schenker gesetzten Bedingung (§ 7 Absatz 1 Nummer 2 ErbStG). 2Der Auflagen-
begünstigte erwirbt insoweit das begünstigte Vermögen vom Schenker. 3Die Weitergabever-
pflichtung führt beim Auflagenbeschwerten dazu, dass er insoweit die Begünstigungen nicht in 
Anspruch nehmen kann (> Abschnitt 13a.10), 


 
2. die Bereicherung des Ehegatten oder Lebenspartners im Sinne des Lebenspartner-


schaftsgesetzes bei Vereinbarung der Gütergemeinschaft (§ 7 Absatz 1 Nummer 4 ErbStG), 
 
3. die Abfindung für einen Erbverzicht (§ 7 Absatz 1 Nummer 5 ErbStG), wenn der künftige 


Erblasser selbst die Abfindung in Form begünstigten Vermögens leistet, 
 
4. der Erwerb des Nacherben vom Vorerben mit Rücksicht auf die angeordnete Nacherbschaft vor 


deren Eintritt (§ 7 Absatz 1 Nummer 7 ErbStG). 2Auch bei Ausüben des Wahlrechts nach § 7 
Absatz 2 Satz 1 ErbStG erwirbt der Nacherbe begünstigtes Vermögen unmittelbar vom Vorerben, 


 
5. der Übergang von Vermögen auf Grund eines Stiftungsgeschäfts unter Lebenden (§ 7 Absatz 1 


Nummer 8 ErbStG) und der Erwerb bei Aufhebung einer Stiftung oder bei Auflösung eines 
Vereins (§ 7 Absatz 1 Nummer 9 ErbStG), 


 
6. die vorzeitige Abfindung für aufschiebend bedingt, betagt oder befristet erworbene Ansprüche 


(§ 7 Absatz 1 Nummer 10 ErbStG), wenn der Schenker selbst die Abfindung in Form 
begünstigten Vermögens leistet, 


 
7. der Erwerb durch Übergang des Anteils an einer Personengesellschaft auf die verbleibenden 


Mitgesellschafter (Anwachsungserwerb) oder der Erwerb begünstigter Anteile an einer 







- 40 - 
 


Kapitalgesellschaft auf Grund gesellschaftsvertraglicher Übertragungsverpflichtung (§ 7 Absatz 7 
ErbStG). 


 
(2) 1Eine begünstigte Übertragung von Vermögen liegt auch vor, wenn der Schenker dem 


Beschenkten einen Geldbetrag mit der Auflage zuwendet, dass der Erwerber sich damit am 
Betriebsvermögen oder land- und forstwirtschaftlichen Vermögen des Schenkers beteiligt oder vom 
Schenker unmittelbar gehaltene Anteile an einer Personengesellschaft oder einer Kapitalgesellschaft 
erwirbt (mittelbare Schenkung). 2Die mittelbare Schenkung ist nicht begünstigt, wenn die Beteiligung 
am Vermögen eines Dritten erfolgen soll, weil insoweit kein begünstigtes Vermögen vom Schenker auf 
den Erwerber übergeht. 


 
 


Abschnitt 13b.3 Begünstigungsfähiges Vermögen - Allgemeines 


1Die Zugehörigkeit von Vermögensgegenständen zu einer wirtschaftlichen Einheit wird im Rahmen 
der Bewertung dieser wirtschaftlichen Einheiten bestimmt. 2Die Vermögensart und der festgestellte 
Wert sind Gegenstand des Feststellungsbescheids (§ 182 Absatz 1 Satz 1 AO). 3Die Entscheidung, 
ob hieraus folgend begünstigtes Vermögen vorliegt, trifft das Erbschaftsteuerfinanzamt. 4§ 13b 
Absatz 1 ErbStG umschreibt das begünstigungsfähige Vermögen. 5Das begünstigte Vermögen ergibt 
sich nach § 13b Absatz 2 bis 9 ErbStG. 


 
 


Abschnitt 13b.4 Begünstigungsfähiges land- und forstwirtschaftliches Vermögen 


(1) 1Begünstigungsfähig ist der Erwerb von land- und forstwirtschaftlichem Vermögen im Sinne des 
§ 168 Absatz 1 Nummer 1 BewG und selbst bewirtschafteten Grundstücken im Sinne des § 159 
BewG, die im Zeitpunkt der Steuerentstehung als solche vom Erblasser oder Schenker auf den 
Erwerber übergehen und in der Hand des Erwerbers entweder land- und forstwirtschaftliches 
Vermögen oder selbst bewirtschaftete Grundstücke im Sinne des § 159 BewG bleiben. 2Auf die 
ertragsteuerrechtliche Beurteilung als land- und forstwirtschaftliches Betriebsvermögen kommt es 
nicht an. 


 
(2) 1Das begünstigungsfähige land- und forstwirtschaftliche Vermögen umfasst den im Inland, in 


einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums 
belegenen Wirtschaftsteil. 2Hierzu gehören alle Wirtschaftsgüter im Sinne des § 158 Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 bis 5 BewG, die einer planmäßigen Nutzung der natürlichen Kräfte des Grund und Bodens 
zur Erzeugung von Pflanzen und Tieren sowie zur Verwertung der dadurch selbst gewonnenen 
Erzeugnisse dienen. 3Soweit selbst bewirtschaftete Flächen auf Grund der Vorschriften des § 159 
BewG als Grundvermögen bewertet werden, dienen sie dennoch land- und forstwirtschaftlichen 
Zwecken im Sinne des Satzes 2 und sind deshalb begünstigungsfähiges Vermögen. 


 
(3) 1Nicht begünstigungsfähig sind die Betriebswohnungen und der Wohnteil einschließlich der 


Altenteilerwohnungen, da diese Teile der wirtschaftlichen Einheit nicht originär der land- und 
forstwirtschaftlichen Tätigkeit im Sinne des § 158 Absatz 1 BewG dienen. 2Gleiches gilt für langfristig 
verpachtete Flächen im Sinne des § 160 Absatz 7 BewG (Stückländereien), für Mietwohngrundstücke 
oder erbbaurechtsbelastete Flächen. 


 
(4) 1Begünstigungsfähig ist nur der Wirtschaftsteil eines land- und forstwirtschaftlichen Vermögens, 


der im Zusammenhang mit dem Erwerb des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft oder einer 
Beteiligung an einer land- und forstwirtschaftlich tätigen Personengesellschaft im Sinne des § 158 
Absatz 2 BewG auf den Erwerber übergeht. 2Übertragungen von Betriebsteilen oder einzelner 
Wirtschaftsgüter sind nicht begünstigungsfähig. 3Auf die ertragsteuerrechtliche Beurteilung einer 
Übertragung kommt es nicht an.  
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H i n w e i s e  H 13b.4 
 
Europäischer Wirtschaftsraum 
Dem Europäischen Wirtschaftsraum gehören Island, Liechtenstein und Norwegen sowie die Mitglied-
staaten der Europäischen Union an. 
 


 
 


Abschnitt 13b.5 Begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 


(1) 1Begünstigungsfähig ist der Erwerb inländischen Betriebsvermögens im Sinne des § 12 Absatz 5 
ErbStG, welches im Zeitpunkt der Steuerentstehung als solches vom Erblasser oder Schenker auf 
den Erwerber übergeht und in der Hand des Erwerbers inländisches Betriebsvermögen bleibt. 2Dazu 
gehört insbesondere das einem Gewerbebetrieb dienende Vermögen (§ 95 BewG) und das dem 
Gewerbebetrieb gleichstehende Vermögen, das der Ausübung eines freien Berufs dient (§ 96 BewG), 
unter der Voraussetzung, dass dieses Vermögen bei der steuerlichen Gewinnermittlung zum 
Betriebsvermögen gehört. 3Dazu gehören auch Beteiligungen an Personengesellschaften im Sinne 
des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 oder § 18 Absatz 4 EStG (§ 97 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 BewG). 


 
(2) 1Grundstücke oder Grundstücksteile sind Teil des begünstigungsfähigen Betriebsvermögens, 


soweit sie bei der Bewertung des Betriebsvermögens zum Umfang der wirtschaftlichen Einheit 
gehören und diese Eigenschaft auf den Erwerber übergeht. 2Das gilt grundsätzlich auch für den 
Grundbesitz der den in § 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BewG bezeichneten Personengesellschaften 
gehört. 3Ein zum Gesamthandsvermögen einer Personengesellschaft im Sinne des § 97 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 5 BewG gehörendes Grundstück kann nach § 99 BewG nicht Betriebsvermögen sein, 
wenn es ausschließlich oder fast ausschließlich der privaten Lebensführung eines, mehrerer oder aller 
Gesellschafter dient.  


 
(3) 1Das Betriebsvermögen muss im Zusammenhang mit dem Erwerb eines ganzen 


Gewerbebetriebs, eines Teilbetriebs oder einer Beteiligung an einer Personengesellschaft auf den 
Erwerber übergehen. 2Diese Begriffe sind nach ertragsteuerlichen Grundsätzen abzugrenzen. 
3Begünstigungsfähig ist nur der unmittelbare Übergang von Betriebsvermögen. 4Als Erwerb einer 
Beteiligung gilt auch, wenn eine Person in ein bestehendes Einzelunternehmen aufgenommen wird 
oder ein Teil einer Beteiligung an einer Personengesellschaft übertragen wird. 5Eine begünstigte 
Übertragung eines Anteils an einer Personengesellschaft oder am Sonderbetriebsvermögen des 
Gesellschafters ist nicht davon abhängig, dass die Gesellschaftsanteile und das 
Sonderbetriebsvermögen im gleichen quotalen Umfang auf den Erwerber übergehen. 6Vielmehr gilt 
dies auch dann, wenn der Schenker sein Sonderbetriebsvermögen in geringerem Umfang überträgt 
oder es insgesamt zurückbehält und das zurückbehaltene Sonderbetriebsvermögen weiterhin zum 
Betriebsvermögen derselben Personengesellschaft gehört, sowie auch dann, wenn der Schenker sein 
Sonderbetriebsvermögen in größerem Umfang überträgt. 7Andere Teilübertragungen eines Gewerbe-
betriebs oder die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter eines Betriebsvermögens sind nicht 
begünstigt. 8Dies gilt insbesondere, wenn der Schenker wesentliche Betriebsgrundlagen zurückbehält 
oder auf andere Erwerber überträgt. 9Der Erwerb einzelner Wirtschaftsgüter aus dem 
Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters einer Personengesellschaft ist nur begünstigungsfähig, 
wenn er unmittelbar mit dem Erwerb einer Gesellschaftsbeteiligung verbunden ist; zum Sonder-
betriebsvermögen gehörende Anteile an einer Kapitalgesellschaft können selbstständig 
begünstigungsfähiges Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 1 Nummer 3 ErbStG sein. 10Das gilt 
auch, wenn eine Übertragung zwischen zwei Gesellschaftern einer Personengesellschaft erfolgt. 


 
(4) 1Neben inländischem Betriebsvermögen ist auch entsprechendes Betriebsvermögen 


begünstigungsfähig, das einer Betriebsstätte in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums dient. 2Nicht begünstigungsfähig ist der Erwerb 
ausländischen Betriebsvermögens in Drittstaaten. 3Hierzu gehört auch das Betriebsvermögen von 
Gewerbebetrieben, deren wirtschaftliche Einheit sich ausschließlich auf Drittstaaten erstreckt und das 
Vermögen einer in einem Drittstaat belegenen Betriebsstätte eines inländischen Gewerbebetriebs, 
eines Betriebs in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums. 4Begünstigungsfähig ist dagegen ausländisches Betriebsvermögen in Drittstaaten, 
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wenn es als Beteiligung an einer Personengesellschaft oder Anteile an einer Kapitalgesellschaft Teil 
einer wirtschaftlichen Einheit des Betriebsvermögens im Inland oder in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums ist.  


 


H i n w e i s e  H 13b.5 
 
Begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
Wird ein Einzelunternehmen mit Sitz/Geschäftsleitung im Inland, einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums oder eine Beteiligung an 
einer Personengesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und Absatz 3 EStG oder 
§ 18 Absatz 4 EStG mit Sitz/Geschäftsleitung im Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums übertragen, bestimmt sich der Umfang des 
begünstigungsfähigen Betriebsvermögen nach § 13b Absatz 1 Nummer 2 ErbStG wie folgt:  
 
Zum Vermögen des Einzelunternehmens/der 
Personengesellschaft gehören 


begünstigungsfähiges/nicht 
begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 


Betriebsstätte im Inland begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 1) 


Betriebsstätte in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums 


begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 1) 


Betriebsstätte in einem Drittstaat nicht begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 2 und 3) 


Beteiligung an einer Personengesellschaft im 
Inland 


begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 1), auch soweit 
die Personengesellschaft eine Betriebsstätte in 
einem Drittstaat unterhält 


Beteiligung an einer Personengesellschaft in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union  
oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 1), auch soweit 
die Personengesellschaft eine Betriebsstätte in 
einem Drittstaat unterhält 


Beteiligung an einer Personengesellschaft in 
einem Drittstaat 


begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 4), auch soweit 
die Personengesellschaft eine Betriebsstätte in 
einem Drittstaat unterhält 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Inland begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 1) 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 1) 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft in einem 
Drittstaat 


begünstigungsfähiges Betriebsvermögen 
(> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 4) 


 
Einräumung obligatorischer Nutzungsrechte an begünstigungsfähigem Vermögen 
Ob ein erworbenes Nutzungsrecht an Betriebsvermögen begünstigungsfähiges Betriebsvermögen im 
Sinne des § 13b Absatz 1 Nummer 2 ErbStG darstellt, richtet sich nach der Ausgestaltung des 
Nießbrauchsrechts und damit nach der ertragsteuerrechtlichen Einordnung (§ 95 Absatz 1 BewG, 
§ 97 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BewG). Bei einem Nießbrauchsrecht an einer Beteiligung an einer 
Personengesellschaft gehört das Nießbrauchsrecht als immaterielles Wirtschaftsgut ertragsteuer-
rechtlich und damit auch bewertungsrechtlich zum Sonderbetriebsvermögen, wenn es so ausgestaltet 
ist, dass der Nießbraucher ertragsteuerrechtlich als Mitunternehmer der Personengesellschaft 
anzusehen ist (> gleich lautende Ländererlasse vom 2. November 2012, BStBl I S. 1101). In diesem 
Fall gehört das Nießbrauchsrecht zum begünstigungsfähigen Betriebsvermögen.  
 
Europäischer Wirtschaftsraum 
Dem Europäischen Wirtschaftsraum gehören Island, Liechtenstein und Norwegen sowie die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union an. 
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Hinterbliebenenbezüge bei Gesellschaftern einer Personengesellschaft 
> H E 3.5 ErbStH 2011 
 
Quotaler Nießbrauch bei Schenkung einer Beteiligung an einer Personengesellschaft 
> BFH vom 16.5.2013 (BStBl II S. 635) 
 
Schenkung von Betriebsvermögen unter freiem Widerrufsvorbehalt 
Wird eine Beteiligung an einer Personengesellschaft unter freiem Widerrufsvorbehalt geschenkt, wird 
nach den Grundsätzen des Ertragsteuerrechts der Beschenkte wegen des Widerrufsvorbehalts nicht 
Mitunternehmer der Personengesellschaft (> BFH vom 16.5.1989, BStBl II S. 877). Der Beschenkte 
erwirbt kein Betriebsvermögen, so dass §§ 13a, 13c oder 28a ErbStG nicht anwendbar sind. 
Schenkungsteuerrechtlich ist trotz des Widerrufsvorbehalts eine freigebige Zuwendung als ausgeführt 
anzusehen (> BFH vom 13.9.1989, BStBl II S. 1034). Gegenstand der Zuwendung ist ein Gesell-
schaftsanteil an einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft (§ 10 Absatz 1 Satz 4 ErbStG). 
Entsprechendes gilt, wenn eine Beteiligung an einer Personengesellschaft geschenkt wird, an der sich 
der Schenker den Nießbrauch vorbehält, und sofern der Bedachte dabei nicht Mitunternehmer der 
Personengesellschaft wird (> BFH vom 1.3.1994, BStBl 1995 II S. 241 m.w.N). 
 
Zurückbehalten wesentlicher Betriebsgrundlagen 
Überträgt ein Schenker durch Schenkung unter Lebenden sein Einzelunternehmen, behält aber das 
Grundstück, auf dem der Betrieb ausgeübt wurde und weiter ausgeübt wird, zurück bei gleichzeitiger 
Verpachtung an den Beschenkten, ist dessen Erwerb nicht begünstigt, weil er das Betriebsvermögen 
nicht „beim Erwerb eines ganzen Gewerbebetriebs oder Teilbetriebs“ erworben hat. 
 


 
 


Abschnitt 13b.6 Begünstigungsfähige Anteile an Kapitalgesellschaften 


(1) 1Begünstigungsfähig ist der Erwerb von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (z.B. GmbH, AG, 
KGaA), wenn die Kapitalgesellschaft zur Zeit der Entstehung der Steuer ihren Sitz oder ihre 
Geschäftsleitung im Inland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat 
des Europäischen Wirtschaftsraums hat und der Erblasser oder Schenker zu diesem Zeitpunkt 
unmittelbar zu mehr als 25 Prozent am Nennkapital der Kapitalgesellschaft beteiligt ist. 2Einbringungs-
geborene Anteile sind nur begünstigungsfähig, wenn sie allein oder zusammen mit anderen 
unmittelbar vom Erblasser oder Schenker gehaltenen Anteilen die Mindestbeteiligungshöhe erfüllen. 
3Wird nur ein auf Grund einer Kapitalerhöhung entstandenes Bezugsrecht übertragen, handelt es sich 
nicht um einen begünstigungsfähigen Anteil an einer Kapitalgesellschaft. 


 
(2) 1Nennkapital ist bei der GmbH der Nennbetrag des Stammkapitals und bei der AG der 


Nennbetrag des Grundkapitals. 2Soweit die Gesellschaft eigene Anteile hält, mindern sie das 
Nennkapital der Gesellschaft und erhöhen damit die Beteiligungsquote des Gesellschafters. 3Unter-
beteiligungen oder über eine andere Kapitalgesellschaft oder eine Personengesellschaft gehaltene 
mittelbare Beteiligungen des Erblassers oder Schenkers sind selbst nicht begünstigt und bleiben bei 
der Prüfung seiner Beteiligungshöhe vorbehaltlich des Absatzes 3 unberücksichtigt.  


 
(3) 1Erreicht ein Gesellschafter nicht die erforderliche Mindestbeteiligungsquote von mehr als 


25 Prozent, sind die Anteile dennoch in die Verschonungsregelung einzubeziehen, für die die 
Voraussetzungen der Poolvereinbarung im Sinne des § 13b Absatz 1 Nummer 3 Satz 2 ErbStG erfüllt 
sind. 2In diesen Fällen ist die Summe der dem Erblasser oder Schenker unmittelbar zuzurechnenden 
Anteile und der Anteile weiterer Gesellschafter (Poolmitglieder) bei der Berechnung der Mindest-
beteiligungsquote maßgebend. 3Für eine Poolvereinbarung ist erforderlich, dass der Erblasser oder 
Schenker und die weiteren Gesellschafter untereinander verpflichtet sind, 


 
1. über die Anteile nur einheitlich zu verfügen oder sie ausschließlich auf andere derselben 


Verpflichtung unterliegende Anteilseigner zu übertragen und  
 
2. das Stimmrecht gegenüber nichtgebundenen Gesellschaftern einheitlich auszuüben. 
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4Bei Einräumung einer Unterbeteiligung muss auch der Unterbeteiligte den Verpflichtungen der 
Poolvereinbarung unterliegen. 


 
(4) 1Verfügung im Sinne des Absatzes 3 Satz 3 Nummer 1 ist die Übertragung des Eigentums an 


einem Anteil. 2Eine einheitliche Verfügung setzt voraus, dass in der Poolvereinbarung für die 
Poolmitglieder die gleichen Verfügungsregeln hinsichtlich der gepoolten Anteile festgelegt sind. 
3Daraus muss sich ergeben, dass die Anteile nur an einen bestimmten Personenkreis, z. B. 
Familienmitglieder, einen Familienstamm oder eine Familienstiftung, übertragen werden dürfen oder 
dass eine Übertragung der Zustimmung der Mehrheit der Poolmitglieder bedarf. 4Es ist nicht 
erforderlich, dass alle Poolmitglieder zum selben Zeitpunkt über ihre Anteile verfügen oder die Anteile 
auf dieselbe Person übertragen. 5Eine Übertragung ausschließlich auf andere derselben Verpflichtung 
unterliegende Anteilseigner ist auch gegeben, wenn der Erwerber zeitgleich mit der Übertragung der 
Poolvereinbarung beitreten muss. 


 
(5) 1Eine einheitliche Stimmrechtsausübung im Sinne des Absatzes 3 Satz 3 Nummer 2 über die im 


Pool vorhandenen Stimmrechte bedeutet, dass die Einflussnahme einzelner Anteilseigner zum 
Zwecke einer einheitlichen Willensbildung zurücktreten muss; daraus folgt, dass stimmrechtslose 
Anteile nicht in eine Poolvereinbarung einbezogen werden können. 2Die einheitliche Stimmrechts-
ausübung kann in unterschiedlicher Weise geregelt werden. 3Neben der Möglichkeit zur gemein-
samen Bestimmung eines Sprechers oder eines Aufsichts- oder Leitungsgremiums kann die 
einheitliche Stimmrechtsausübung auch dadurch erreicht werden, dass einzelne Anteilseigner auf ihr 
Stimmrecht zugunsten der Poolgemeinschaft verzichten. 4Voraussetzung für die Einbeziehung der 
Anteile in die Entlastung ist daher nicht die tatsächliche Stimmrechtsausübung. 5Ferner ist nicht 
erforderlich, dass die Einflussnahme auf die Geschicke der Gesellschaft ausschließlich durch 
Anteilseigner (z.B. Familienmitglieder) erfolgt. 6Grundsätzlich müssen die Gesellschafter die Pool-
vereinbarung untereinander treffen; dies ist auch der Fall, wenn der Erwerber oder sein 
Rechtsvorgänger als Rechtsnachfolger in die Pflichten einer früher geschlossenen Vereinbarung 
eingetreten ist. 7Verpflichtet die Gesellschaft alle oder einen Teil der Gesellschafter zur Poolbildung im 
Sinne des § 13b Absatz 1 Nummer 3 ErbStG, erfüllt auch dies die Voraussetzung für die 
Verschonungsregelung. 8Treffen alle Gesellschafter eine Poolvereinbarung, erhalten alle Gesell-
schafter die Begünstigung, obwohl kein nichtgebundener Gesellschafter im Sinne des § 13b Absatz 1 
Nummer 3 ErbStG vorhanden ist. 9Auch in diesen Fällen ist die einheitliche Stimmrechtsausübung der 
gebundenen Gesellschafter zwingend. 10Es bestehen bei entsprechender Dokumentation keine 
Bedenken, die Beschlussfassung der Poolmitglieder zur einheitlichen Stimmrechtsausübung zu der 
jeweiligen Beschlussfassung in der Sache selbst im Rahmen einer zeitgleichen Gesellschafter-
versammlung voranzustellen. 


 
(6) Die Poolvereinbarung kann sich aus dem Gesellschaftsvertrag oder aus anderen schriftlichen 


Vereinbarungen ergeben und muss im Besteuerungszeitpunkt vorliegen. 
 


H i n w e i s e  H 13b.6 
 
Begünstigungsfähige Anteile an Kapitalgesellschaften 
Werden Anteile an einer Kapitalgesellschaft mit Sitz oder Geschäftsleitung im Inland, einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums 
übertragen, die die Voraussetzungen des § 13b Absatz 1 Nummer 3 ErbStG erfüllen, bestimmt sich 
der Umfang des begünstigungsfähigen Vermögens wie folgt:  
 
Zum Vermögen der Kapitalgesellschaft 
gehören 


begünstigungsfähiges/nicht 
begünstigungsfähiges Vermögen 


Betriebsstätte im Inland begünstigungsfähiges Vermögen  
Betriebsstätte in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Staat des 
Europäischen Wirtschaftsraums 


begünstigungsfähiges Vermögen 


Betriebsstätte in einem Drittstaat begünstigungsfähiges Vermögen, da Sitz bzw. 
Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft im 
Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 
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Beteiligung an einer Personengesellschaft im 
Inland 


begünstigungsfähiges Vermögen, da Sitz bzw. 
Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft im 
Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


Beteiligung an einer Personengesellschaft in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


begünstigungsfähiges Vermögen, da Sitz bzw. 
Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft im 
Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


Beteiligung an einer Personengesellschaft in 
einem Drittstaat 


begünstigungsfähiges Vermögen, da Sitz bzw. 
Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft im 
Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft im Inland begünstigungsfähiges Vermögen, da Sitz bzw. 
Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft im 
Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


begünstigungsfähiges Vermögen, da Sitz bzw. 
Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft im 
Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft in einem 
Drittstaat 


begünstigungsfähiges Vermögen, da Sitz bzw. 
Geschäftsleitung der Kapitalgesellschaft im 
Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder einem Staat des Europäischen 
Wirtschaftsraums 


 
Beteiligungserfordernis für den Schenker bei einer mittelbaren Anteilsschenkung 
Auch bei einer mittelbaren Schenkung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft sind die 
Steuerbegünstigungen des § 13a ErbStG zu versagen, wenn der Schenker nicht zu mehr als einem 
Viertel am Nennkapital der Gesellschaft beteiligt ist > BFH vom 16.2.2005 (BStBl II S. 411). 
 


 
 


Abschnitt 13b.7 Erwerb unterschiedlicher Arten begünstigungsfähigen Vermögens 


(1) 1Umfasst das auf einen Erwerber übertragene begünstigungsfähige Vermögen 
(> Abschnitt 13b.3 bis 13b.6) mehrere selbstständig zu bewertende wirtschaftliche Einheiten einer 
Vermögensart (z.B. mehrere Gewerbebetriebe) oder mehrere Arten begünstigten Vermögens 
(land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen, Anteile an Kapitalgesellschaften), sind 
deren Werte vor der Anwendung des § 13a ErbStG zusammenzurechnen. 2Der Verschonungs-
abschlag nach § 13a Absatz 1 oder 10 oder § 13c ErbStG und der Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 
ErbStG können nur von einem insgesamt positiven Steuerwert des gesamten begünstigten 
Vermögens abgezogen werden. 3Liegt nur eine wirtschaftliche Einheit mit einem negativen gemeinen 
Wert vor, kommt keine Verschonung in Betracht. 


 
(2) 1Soweit Schulden und Lasten mit dem nach § 13a oder § 13c ErbStG befreiten Vermögen in 


wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, sind diese nach § 10 Absatz 6 Satz 4 ErbStG nur mit dem 
Betrag abzugsfähig, der dem Verhältnis des nach Anwendung des § 13a oder § 13c ErbStG 
anzusetzenden Werts des gesamten begünstigten Vermögens zu dem Wert vor Anwendung des 
§ 13a oder § 13c ErbStG entspricht (> R E 10.10 Absatz 4 ErbStR 2011). 2Zu diesen Schulden und 
Lasten können nur solche gehören, die nicht bereits bei der Ermittlung des gemeinen Werts 
berücksichtigt worden sind, und soweit sie dem begünstigten Vermögen wirtschaftlich zugeordnet 
werden können. 3Bei begünstigtem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen ist § 158 Absatz 5 BewG 
zu berücksichtigen. 
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H i n w e i s e  H 13b.7 
 
Entlastungen beim Erwerb mehrerer Arten begünstigungsfähigen Vermögens 
B e i s p i e l :  
M vererbt ihrer Tochter T einen Gewerbebetrieb mit einem Steuerwert von 600 000 EUR, eine KG-Be-
teiligung mit einem negativen Steuerwert von -400 000 EUR und begünstigungsfähige GmbH-Anteile 
mit einem Steuerwert von 500 000 EUR. 
 
Gewerbebetrieb 600 000 EUR 
KG-Beteiligung ./.   400 000 EUR  
Wert des begünstigungsfähigen Betriebsvermögens 200 000 EUR 200 000 EUR 
begünstigungsfähige GmbH-Anteile  +   500 000 EUR 
begünstigungsfähiges Vermögen insgesamt  700 000 EUR 
 


 
 


Abschnitt 13b.8 Begünstigtes Vermögen 
1Das begünstigungsfähige Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 1 ErbStG ist begünstigt, soweit 


sein gemeiner Wert den um das unschädliche Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 7 
ErbStG gekürzten Nettowert des Verwaltungsvermögens im Sinne des § 13b Absatz 6 ErbStG 
übersteigt (§ 13b Absatz 2 Satz 1 ErbStG). 2Sämtliches Vermögen, das nicht zum begünstigten 
Vermögen gehört, ist ohne Verschonungsmöglichkeit steuerpflichtig. 


 
 


Abschnitt 13b.9 Ermittlung des begünstigten Vermögens  
und des steuerpflichtigen Vermögens 


(1) 1Das begünstigte Vermögen und das steuerpflichtige Vermögen werden durch das zuständige 
Erbschaftsteuerfinanzamt auf der Grundlage der Feststellungen durch die Betriebsfinanzämter nach 
§ 13b Absatz 10 ErbStG ermittelt. 2Die Berechnungen des Erbschaftsteuerfinanzamts erstrecken sich 
nur auf das begünstigungsfähige Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 1 ErbStG. 3Bei Einzelunter-
nehmen und Personengesellschaften ist zur Ermittlung des begünstigten Vermögens der festgestellte 
Wert nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BewG um das Betriebsvermögen in Drittstaaten-Betriebs-
stätten (> Abschnitt 13b.5 Absatz 4) zu mindern. 


 
(2) 1Das begünstigte Vermögen ist wie folgt zu ermitteln: 


 
I. 90 %-Test (Prüfung nach § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG) 
 


festgestellter Wert des Verwaltungsvermögens  
(einschließlich junges Verwaltungsvermögen) § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG 


+ festgestellter Wert der Finanzmittel (einschließlich junge Finanzmittel)  
§ 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG 


= Verwaltungsvermögen für den 90 % Test 
 


Verwaltungsvermögen für den 90 % Test 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 


= Verwaltungsvermögensquote ≥ 90 %, dann insgesamt kein begünstigtes Vermögen 
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II. Berechnung des begünstigten Vermögens 
 
II.1 Finanzmitteltest im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG 
 


festgestellter Wert der Finanzmittel 
- festgestellter Wert der jungen Finanzmittel nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 2 ErbStG; 


höchstens der festgestellte Wert der Finanzmittel 


= Saldo 


- festgestellter Wert der Schulden 


= Saldo 
- Sockelbetrag 15 % des festgestellten Werts des (Anteils) Betriebsvermögens (vorbehaltlich 


Hauptzweck gemäß § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 4 ErbStG) 
= verbleibender Wert der Finanzmittel, mindestens 0 EUR 


(§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG)  
 
II.2 Berechnung der verbleibenden Schulden 
 


festgestellter Wert der Schulden 


- Wert der Schulden, die im Rahmen des Finanzmitteltests verrechnet wurden 


= verbleibende Schulden 
 
II.3 Nettowert des Verwaltungsvermögens 
 
II.3.1 Saldo Verwaltungsvermögen 
 


festgestellter Wert des Verwaltungsvermögens  
(§ 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG) 


- festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens 
+ verbleibender Wert der Finanzmittel II.1 


(§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG) 


= Saldo Verwaltungsvermögen 
 
II.3.2 Berechnung der anteilig verbleibenden Schulden 
 


verbleibende Schulden II.2 x Saldo Verwaltungsvermögen II.3.1 
festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens + verbleibende 
Schulden II.2 


= anteilig verbleibende Schulden 
 
II.3.3 Berechnung des Nettowertes des Verwaltungsvermögens 
 


Saldo Verwaltungsvermögen II.3.1 


- anteilig verbleibende Schulden II.3.2 


= Nettowert des Verwaltungsvermögens 
 
II.4 Steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens 
 
II.4.1 Berechnung der Bemessungsgrundlage des unschädlichen Verwaltungsvermögens 


(§ 13b Absatz 7 ErbStG) 
 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 


- Nettowert des Verwaltungsvermögens II.3.3 


- festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens 


- festgestellter Wert der jungen Finanzmittel 


= Bemessungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen 
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II.4.2 Gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens 
 


Nettowert des Verwaltungsvermögens II.3.3 
- 10 % x Bemessungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen 


II.4.1 


= gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens  
 
II.4.3 Berechnung des steuerpflichtigen Werts des Verwaltungsvermögens 
 


gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens II.4.2 


+ festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens 


+ festgestellter Wert der jungen Finanzmittel 
= steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens 


(nicht begünstigtes Vermögen) 
 
II.5 Begünstigtes Vermögen (§ 13b Absatz 2 Satz 1 ErbStG) 
 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 


- steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens II.4.3 


= begünstigtes Vermögen 
 
2Ergänzend ist das steuerpflichtige Vermögen wie folgt zu ermitteln: 
 
III. Berechnung des Vorwegabschlags nach § 13a Absatz 9 ErbStG [bei Beteiligungen an 


Personengesellschaften und mitübertragenem Sonderbetriebsvermögen gelten 
Besonderheiten] 


 


begünstigtes Vermögen II.5 


x Vorwegabschlag in %, max. 30 % 


= Vorwegabschlag 
 
IV. Steuerpflichtiges Vermögen  
 


begünstigtes Vermögen II.5  


- Vorwegabschlag III 


= Saldo (> Satz 3) 
- Verschonungsabschlag [85 %, 100 % oder abgeschmolzener Prozentsatz; § 13a Absatz 1 oder 


10, § 13c ErbStG] 


= Saldo 


- Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 ErbStG 


= steuerpflichtiges begünstigtes Vermögen 
+ steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens II.4.3 


(nicht begünstigtes Vermögen) 


= steuerpflichtiges Vermögen  
 
3Beim Erwerb von mehreren wirtschaftlichen Einheiten des begünstigungsfähigen Vermögens sind die 
Werte des begünstigten Vermögens (gegebenenfalls nach dem Vorwegabschlag) zusammenzu-
rechnen. 
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H i n w e i s e  H 13b.9 
 
Berechnung des begünstigten Vermögens und des steuerpflichtigen Vermögens 
B e i s p i e l  1 :  
Einzelunternehmen, Beteiligungen an Personengesellschaften ohne Sonderbetriebsvermögen oder 
Anteile an Kapitalgesellschaften 
 
Unternehmer U schenkt seiner Tochter T eine Beteiligung an der A und B OHG. 
Sonderbetriebsvermögen wird nicht mitübertragen. Ein Antrag auf Optionsverschonung wurde nicht 
gestellt. 
 
Folgende Feststellungen des Betriebsfinanzamts nach § 13b Absatz 10 ErbStG liegen vor: 


davon jung 
Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 1 500 000 EUR   
Verwaltungsvermögen 100 000 EUR 10 000 EUR 
Finanzmittel 50 000 EUR 20 000 EUR 
Schulden 400 000 EUR   
 
Nachrichtlich teilt das Betriebsfinanzamt mit, dass der Abschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG 20 % 
beträgt. 
 
Berechnungen: 
 
I. 90 %-Test (Prüfung nach § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG) 
 


festgestellter Wert des Verwaltungsvermögens (einschließlich junges 
Verwaltungsvermögen) § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG 


100 000 EUR 


+ festgestellter Wert der Finanzmittel (einschließlich junge Finanzmittel)  
§ 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG 


50 000 EUR 


= Verwaltungsvermögen für den 90 % Test 150 000 EUR 
 


Verwaltungsvermögen für den 90 % Test 150 000 EUR 
festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 1 500 000 EUR 


= Verwaltungsvermögensquote 10,00 % 
 
II. Berechnung des begünstigten Vermögens 
 
II.1 Finanzmitteltest im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG 
 


festgestellter Wert der Finanzmittel 50 000 EUR 
- festgestellter Wert der jungen Finanzmittel nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 


Satz 2 ErbStG; höchstens der festgestellte Wert der Finanzmittel 
20 000 EUR 


= Saldo  30 000 EUR 
- festgestellter Wert der Schulden 400 000 EUR 
= Saldo -370 000 EUR 
- Sockelbetrag 15 % des festgestellten Werts des (Anteils) Betriebsvermögens 


(vorbehaltlich Hauptzweck gemäß § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 4 ErbStG) 
0 EUR 


= verbleibender Wert der Finanzmittel, mindestens 0 EUR 
(§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG)  0 EUR 


 
II.2 Berechnung der verbleibenden Schulden 
 


festgestellter Wert der Schulden 400 000 EUR 
- Wert der Schulden, die im Rahmen des Finanzmitteltests verrechnet wurden 30 000 EUR 
= verbleibende Schulden 370 000 EUR 
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II.3 Nettowert des Verwaltungsvermögens 
 
II.3.1 Saldo Verwaltungsvermögen 
 


festgestellter Wert des Verwaltungsvermögens  
(§ 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG) 


100 000 EUR 


- festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens 10 000 EUR 
+ verbleibender Wert der Finanzmittel II.1 


(§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG) 
0 EUR 


= Saldo Verwaltungsvermögen 90 000 EUR 
 
II.3.2 Berechnung der anteilig verbleibenden Schulden 
 


verbleibende Schulden II.2 x Saldo Verwaltungsvermögen II.3.1  
370 000 EUR x 90 000 EUR 
festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens + verbleibende Schulden 
II.2 1 500 000 EUR + 370 000 EUR 


= anteilig verbleibende Schulden  17 808 EUR 
 
II.3.3 Berechnung des Nettowertes des Verwaltungsvermögens 
 


Saldo Verwaltungsvermögen II.3.1 90 000 EUR 
- anteilig verbleibende Schulden II.3.2 17 808 EUR 
= Nettowert des Verwaltungsvermögens 72 192 EUR 


 
II.4 Steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens 
 
II.4.1 Berechnung der Bemessungsgrundlage des unschädlichen Verwaltungsvermögens 


(§ 13b Absatz 7 ErbStG) 
 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 1 500 000 EUR 
- Nettowert des Verwaltungsvermögens II.3.3 72 192 EUR 
- festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens 10 000 EUR 
- festgestellter Wert der jungen Finanzmittel 20 000 EUR 
= Bemessungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen 1 397 808 EUR 


 
II.4.2 Gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens 
 


Nettowert des Verwaltungsvermögens II.3.3 72 192 EUR 
- 10 % x Bemessungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen 


II.4.1 
139 781 EUR 


= gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens 0 EUR 
 
II.4.3 Berechnung des steuerpflichtigen Werts des Verwaltungsvermögens 
 


gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens II.4.2 0 EUR 
+ festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens 10 000 EUR 
+ festgestellter Wert der jungen Finanzmittel 20 000 EUR 
= steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens 


(nicht begünstigtes Vermögen) 
30 000 EUR 


 
II.5 Begünstigtes Vermögen (§ 13b Absatz 2 Satz 1 ErbStG) 
 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 1 500 000 EUR 
- steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens II.4.3 30 000 EUR 
= begünstigtes Vermögen 1 470 000 EUR 
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III. Berechnung des Vorwegabschlags nach § 13a Absatz 9 ErbStG 
 


begünstigtes Vermögen II.5 1 470 000 EUR 
x Vorwegabschlag in %, max. 30 % 20 % 
= Vorwegabschlag 294 000 EUR 


 
IV. Steuerpflichtiges Vermögen  
 


begünstigtes Vermögen II.5  1 470 000 EUR 
- Vorwegabschlag III 294 000 EUR 
= Saldo 1 176 000 EUR 
- Verschonungsabschlag 85 % 999 600 EUR 
= Saldo 176 400 EUR 
- Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 ErbStG 136 800 EUR 
= steuerpflichtiges begünstigtes Vermögen 39 600 EUR 
+ steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens II.4.3 


(nicht begünstigtes Vermögen) 
30 000 EUR 


= steuerpflichtiges Vermögen  69 600 EUR 
 
B e i s p i e l  2 :  
Beteiligungen an Personengesellschaften mit Sonderbetriebsvermögen 
 
Unternehmer U schenkt seiner Tochter T eine Beteiligung an der A und B OHG. 
Sonderbetriebsvermögen (SBV) des U wird mit mitübertragen. Ein Antrag auf Optionsverschonung 
wurde nicht gestellt. 
 
Folgende Feststellungen des Betriebsfinanzamts nach § 13b Absatz 10 ErbStG liegen vor: 
Wert der Beteiligung an der A und B OHG 1 800 000 EUR 
Verwaltungsvermögen nach § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG 125 000 EUR 
junges Verwaltungsvermögen 12 500 EUR 
Finanzmittel 85 000 EUR 
junge Finanzmittel 20 000 EUR 
Schulden 490 000 EUR 
 
Nachrichtlich teilt das Betriebsfinanzamt mit, dass der Abschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG 20 % 
beträgt. Das Betriebsfinanzamt teilt darüber hinaus nachrichtlich Folgendes mit: 
 


Gesamthand davon jung SBV davon jung 
Wert (Anteil) Betriebsvermögen 1.500 000 EUR 300 000 EUR  
Verwaltungsvermögen 100 000 EUR 10 000 EUR 25 000 EUR 2.500 EUR 
Finanzmittel 50 000 EUR 20 000 EUR 35 000 EUR 0 EUR 
Schulden 400 000 EUR 90 000 EUR 0 EUR 
 
Berechnungen: 
 
I. 90 %-Test (Prüfung nach § 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG) 
 


festgestellter Wert des Verwaltungsvermögens (einschließlich junges 
Verwaltungsvermögen) § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG 125 000 EUR 


+ festgestellter Wert der Finanzmittel (einschließlich junge Finanzmittel)  
§ 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG 


85 000 EUR 


= Verwaltungsvermögen für den 90 % Test 210 000 EUR 
 


Verwaltungsvermögen für den 90 % Test 210 000 EUR 
festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 1 800 000 EUR 


= Verwaltungsvermögensquote 11,67 % 
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II. Berechnung des begünstigten Vermögens 
 
II.1 Finanzmitteltest im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG 
 


festgestellter Wert der Finanzmittel 85 000 EUR 
- festgestellter Wert der jungen Finanzmittel nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 


Satz 2 ErbStG; höchstens der festgestellte Wert der Finanzmittel 
20 000 EUR 


= Saldo  65 000 EUR 
- festgestellter Wert der Schulden 490 000 EUR 
= Saldo -425 000 EUR 
- Sockelbetrag 15 % des festgestellten Werts des (Anteils) Betriebsvermögens 


(vorbehaltlich Hauptzweck gemäß § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 4 ErbStG) 
0 EUR 


= 
verbleibender Wert der Finanzmittel, mindestens 0 EUR 
(§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG)  0 EUR 


 
II.2 Berechnung der verbleibenden Schulden 
 


festgestellter Wert der Schulden 490 000 EUR 
- Wert der Schulden, die im Rahmen des Finanzmitteltests verrechnet wurden 65 000 EUR 
= verbleibende Schulden 425 000 EUR 


 
II.3 Nettowert des Verwaltungsvermögens 
 
II.3.1 Saldo Verwaltungsvermögen 
 


festgestellter Wert des Verwaltungsvermögens  
(§ 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG) 125 000 EUR 


- festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens 12 500 EUR 
+ verbleibender Wert der Finanzmittel II.1 


(§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG) 
0 EUR 


= Saldo Verwaltungsvermögen 112 500 EUR 
 
II.3.2 Berechnung der anteilig verbleibenden Schulden 
 


verbleibende Schulden II.2 x Saldo Verwaltungsvermögen II.3.1  
425 000 EUR x 112 500 EUR 
festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens + verbleibende Schulden 
II.2 1 800 000 EUR + 425 000 EUR 


= anteilig verbleibende Schulden 21 489 EUR 
 
II.3.3 Berechnung des Nettowertes des Verwaltungsvermögens 
 


Saldo Verwaltungsvermögen II.3.1 112 500 EUR 
- anteilig verbleibende Schulden II.3.2 21 489 EUR 
= Nettowert des Verwaltungsvermögens 91 011 EUR 


 
II.4 Steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens 
 
II.4.1 Berechnung der Bemessungsgrundlage des unschädlichen Verwaltungsvermögens 


(§ 13b Absatz 7 ErbStG) 
 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 1 800 000 EUR 
- Nettowert des Verwaltungsvermögens II.3.3 91 011 EUR 
- festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens 12 500 EUR 
- festgestellter Wert der jungen Finanzmittel 20 000 EUR 
= Bemessungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen 1 676 489 EUR 
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II.4.2 Gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens 
 


Nettowert des Verwaltungsvermögens II.3.3 91 011 EUR 
- 10 % x Bemessungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen 


II.4.1 
167 649 EUR 


= gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens 0 EUR 
 
II.4.3 Berechnung des steuerpflichtigen Werts des Verwaltungsvermögens 
 


gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens II.4.2 0 EUR 
+ festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens 12 500 EUR 
+ festgestellter Wert der jungen Finanzmittel 20 000 EUR 
= steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens 


(nicht begünstigtes Vermögen) 
32 500 EUR 


 
II.5 Begünstigtes Vermögen (§ 13b Absatz 2 Satz 1 ErbStG) 
 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 1 800 000 EUR 
- steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens II.4.3 32 500 EUR 
= begünstigtes Vermögen 1 767 500 EUR 


 
Für Zwecke der Bemessungsgrundlage des Vorwegabschlages muss eine zweite Berechnung des 
begünstigten Vermögens nur für das übertragene Gesamthandsvermögen und ohne das 
mitübertragene Sonderbetriebsvermögen erfolgen. Hierzu wird auf die Berechnung in Beispiel 1 
beziehungsweise H 13a.19 „Vorwegabschlag bei Beteiligung an einer Personengesellschaft mit 
mitübertragenem Sonderbetriebsvermögen“ verwiesen. Das maßgebende begünstigte Vermögen 
beträgt danach 1 470 000 EUR. 
 
III. Berechnung des Vorwegabschlags nach § 13a Absatz 9 ErbStG 
 


begünstigtes Vermögen II.5 1 470 000 EUR 
x Vorwegabschlag in %, max. 30 % 20 % 
= Vorwegabschlag 294 000 EUR 


 
IV. Steuerpflichtiges Vermögen  
 


begünstigtes Vermögen II.5  1 767 500 EUR 
- Vorwegabschlag III 294 000 EUR 
= Saldo 1 473 500 EUR 
- Verschonungsabschlag 85 % 1 252 475 EUR 
= Saldo 221 025 EUR 
- Abzugsbetrag nach § 13a Absatz 2 ErbStG 114 488 EUR 
= steuerpflichtiges begünstigtes Vermögen 106 537 EUR 
+ steuerpflichtiger Wert des Verwaltungsvermögens II.4.3 


(nicht begünstigtes Vermögen) 
32 500 EUR 


= steuerpflichtiges Vermögen  139 037 EUR 
 


 
 


Abschnitt 13b.10 Übermäßiges Verwaltungsvermögen 
1Besteht das begünstigungsfähige Vermögen nahezu ausschließlich, das heißt zu mindestens 


90 Prozent, aus Verwaltungsvermögen (übermäßiges Verwaltungsvermögen), ist es von jeder 
Verschonung ausgenommen (§ 13b Absatz 2 Satz 2 ErbStG). 2Das betrifft die Verschonungen nach 
§ 13a und § 13c ErbStG, die Stundung nach § 28 Absatz 1 ErbStG und die 
Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG. 3Für die Prüfung, ob übermäßiges Verwaltungs-
vermögen vorliegt, ist folgendes Verhältnis maßgebend: 
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Summe aus dem festgestellten Wert des Verwaltungsvermögens einschließlich  
des jungen Verwaltungsvermögens und dem festgestellten Wert der Finanzmittel einschließlich  


der jungen Finanzmittel 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 


 
4Die Schuldenverrechnung mit den Finanzmitteln, der Sockelbetrag beim Finanzmitteltest, die quotale 
Schuldenverrechnung mit dem Verwaltungsvermögen und das unschädliche Verwaltungsvermögen 
bleiben unberücksichtigt. 5Verwaltungsvermögen, das der Erfüllung von Schulden aus Altersver-
sorgungsverpflichtungen dient (§ 13b Absatz 3 ErbStG), ist nicht zu berücksichtigen. 
 


H i n w e i s e  H 13b.10 
 
Berechnung des übermäßigen Verwaltungsvermögens 


festgestellter Wert des Verwaltungsvermögens  
(einschließlich junges Verwaltungsvermögen) § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG 


+ festgestellter Wert der Finanzmittel (einschließlich junge Finanzmittel)  
§ 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG 


= Verwaltungsvermögen für den 90 % Test 
 


Verwaltungsvermögen für den 90 % Test 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 


= Verwaltungsvermögensquote ≥ 90 %, dann insgesamt kein begünstigtes Vermögen 
 
> H 13b.9 Beispiel 1 und 2 
 


 
 


Abschnitt 13b.11 Altersversorgungsvermögen 


(1) Betriebliche Altersversorgungsansprüche und -verpflichtungen liegen vor, wenn der Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer aus Anlass eines Arbeitsverhältnisses Versorgungsleistungen bei Alter, 
Invalidität und/oder Tod im Sinne des § 1 Absatz 1 BetrAVG oder in anderer Weise zusagt.  


 
(2) 1Teile des begünstigungsfähigen Vermögens, die ausschließlich und dauerhaft der Erfüllung von 


Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen dienen und dem Zugriff aller übrigen nicht aus den 
Altersversorgungsverpflichtungen unmittelbar berechtigten Gläubiger entzogen sind, werden nach 
§ 13b Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 ErbStG bis zur Höhe des gemeinen Werts der Schulden aus 
Altersversorgungsverpflichtungen nicht als Verwaltungsvermögen behandelt. 2Hierunter fallen nur 
Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens nach § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG 
einschließlich des jungen Verwaltungsvermögens und die Finanzmittel nach § 13b Absatz 4 
Nummer 5 Satz 1 ErbStG ohne Berücksichtigung der Schuldenverrechnung und des Sockelbetrags. 
3Nicht darunter fallen die jungen Finanzmittel nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 2 ErbStG und die 
Wirtschaftsgüter, die nicht zum Verwaltungsvermögen nach § 13b Absatz 4 ErbStG gehören. 4Von der 
Regelung betroffen sind vor allem sogenannte CTA-Strukturen (Contractual Trust Arrangement). 
5Dabei gliedert ein Betrieb die Pensionszahlungen und Pensionsforderungen aus der eigenen Bilanz 
aus, indem er diese auf eine Treuhandgesellschaft überträgt. 6In Betracht kommen auch andere 
Regelungen, mit denen ein nachhaltiger Insolvenzschutz zugunsten der Anspruchsberechtigten auf 
Altersversorgung erreicht wird. 7Eine Rückdeckungsversicherung für die Altersversorgungsver-
pflichtungen fällt für sich allein nicht hierunter. 


 
(3) Altersversorgungsverpflichtungen wie auch Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens sind 


mit ihrem gemeinen Wert (§ 9 BewG) anzusetzen. 
 
(4) 1Eine Verrechnung der Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens findet nur bis zur Höhe der 


Altersversorgungsverpflichtungen nach folgender Reihenfolge statt: 
 


1. Junges Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 7 Satz 2 ErbStG), 
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2. Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG), 
 
3. Finanzmittel (§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG). 


 
2Damit bleibt eine Überdotierung und eine übermäßige Aussonderung von originärem 
Verwaltungsvermögen unberücksichtigt. 3Bei einer Unterdotierung sind die übersteigenden 
Altersversorgungsverpflichtungen als Schulden im Rahmen des Finanzmitteltests (§ 13b Absatz 4 
Nummer 5 ErbStG) oder der Schuldenverrechnung (§ 13b Absatz 6 ErbStG) zu berücksichtigen. 


 


H i n w e i s e  H 13b.11 
 
Berechnung des Verwaltungsvermögens bei Altersversorgungsverpflichtungen 
> H 13b.30 
 
Verrechnung der Altersversorgungsverpflichtungen mit Verwaltungsvermögen 


 Altersversorgungsverpflichtungen (§ 13b Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 ErbStG) 
- Junges Verwaltungsvermögen, das den Altersversorgungsverpflichtungen dient  


(§ 13b Absatz 7 Satz 2 ErbStG), 
höchstens Wert der Altersversorgungsverpflichtungen 


= Saldo 1 
- sonstiges Verwaltungsvermögen, das den Altersversorgungsverpflichtungen dient 


(§ 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG), 
höchstens Saldo 1 


= Saldo 2 
- Finanzmittel, die den Altersversorgungsverpflichtungen dienen 


(§ 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG), 
höchstens Saldo 2 


= Saldo 3 


 Bei einer Unterdotierung verbleiben zusätzliche verrechenbare Schulden. 
 


 
 


Abschnitt 13b.12 Verwaltungsvermögen - Allgemeines 


(1) 1Die Zugehörigkeit eines Vermögensgegenstands zum Verwaltungsvermögen ist nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass es sich ertragsteuerrechtlich um notwendiges Betriebsvermögen handelt 2Das 
Verwaltungsvermögen ist für jede wirtschaftliche Einheit gesondert zu prüfen. 3Das gilt auch dann, 
wenn der gemeine Wert des Betriebs, der Beteiligung an einer Personengesellschaft oder von 
Anteilen an einer Kapitalgesellschaft aus Verkäufen abgeleitet oder mit einem Gutachtenwert 
angesetzt worden ist. 


 
(2) 1Für die Entscheidung, ob Verwaltungsvermögen vorliegt, sind die Verhältnisse im 


Besteuerungszeitpunkt maßgebend. 2Dabei ist ausschließlich auf die Verhältnisse beim Erblasser 
oder Schenker abzustellen. 3Veränderungen hinsichtlich der Zuordnung zum Verwaltungsvermögen, 
die nach dem Besteuerungszeitpunkt beim Erwerber eintreten, sind vorbehaltlich der Investitions-
klausel nach § 13b Absatz 5 ErbStG (> Abschnitt 13b.24) unbeachtlich. 4Davon unberührt bleibt das 
Erfordernis, dass das erworbene Vermögen beim Erwerber die weiteren Verschonungsvoraus-
setzungen erfüllt und der Erwerb in der Hand des Erwerbers begünstigtes Vermögen bleibt. 
5Vermögen einer im Besteuerungszeitpunkt zum Gewerbebetrieb gehörenden, in einem Drittstaat 
belegenen Betriebsstätte (> Abschnitt 13b.5 Absatz 4 Satz 3) gehört nicht zum Verwaltungsvermögen. 


 
(3) Wirtschaftsgüter des Verwaltungsvermögens sind mit ihrem gemeinen Wert (§ 9 BewG) 


anzusetzen. 
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(4) 1Bei Beteiligungen an Personengesellschaften ist das Verwaltungsvermögen aus dem 
Gesamthandsvermögen und dem mitübertragenen Sonderbetriebsvermögen zu berücksichtigen. 2Das 
Verwaltungsvermögen aus dem Gesamthandsvermögen ist dem Gesellschafter nach dem Wert der 
Beteiligung des Gesellschafters am Gesamthandsvermögen zum gemeinen Wert des Gesamthands-
vermögens (§ 97 Absatz 1a Nummer 1 BewG) der Gesellschaft zuzurechnen. 3Bei Anteilen an 
Kapitalgesellschaften ist das Verwaltungsvermögen nach dem Verhältnis aufzuteilen, das bei der 
Aufteilung des gemeinen Werts nach § 97 Absatz 1b BewG angewendet wurde. 


 


H i n w e i s e  H 13b.12 
 
Behandlung von Sachleistungsansprüchen 
> R E 12.2 ErbStR 2011, H E 12.2 ErbStH 2011 
 


 
 


Abschnitt 13b.13 Überlassung von Grundstücken - Allgemeines 


1Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke, Grundstücksteile, grundstücksgleiche Rechte und 
Bauten gehören zum Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 ErbStG). 2Dabei ist nicht 
entscheidend, ob die Überlassung entgeltlich oder ganz beziehungsweise teilweise unentgeltlich 
erfolgt. 3Werden neben der Überlassung von Grundstücksteilen weitere gewerbliche Leistungen 
einheitlich angeboten und in Anspruch genommen, führt die Überlassung der Grundstücksteile nicht 
zu Verwaltungsvermögen, wenn die Tätigkeit nach ertragsteuerlichen Gesichtspunkten insgesamt als 
originär gewerbliche Tätigkeit einzustufen ist (z.B. bei Beherbergungsbetrieben wie Hotels, Pensionen 
oder Campingplätzen, vgl. R 15.7 (2) EStR 2012, H 15.7 (2) EStH 2015). 4Gehört nur ein Grund-
stücksteil zum Verwaltungsvermögen, ist der gemeine Wert des Grundstücks regelmäßig nach der 
Wohn-/Nutzfläche aufzuteilen. 


 
 


Abschnitt 13b.14 Grundstücksüberlassung im Rahmen einer Betriebsaufspaltung 
oder des Sonderbetriebsvermögens 


(1) 1Grundstücke im Sinne des Abschnitt 13b.13, die im Rahmen einer sog. Betriebsaufspaltung 
überlassen werden, gehören nicht zum Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 Buch-
stabe a ErbStG). 2Dies gilt nur, soweit die Betriebsgesellschaft das Grundstück unmittelbar nutzt; eine 
Weiterüberlassung des Grundstücks durch die Betriebsgesellschaft an einen Dritten führt zum 
Verwaltungsvermögen. 3§ 13b Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe a ErbStG erfordert, dass der Erblasser 
oder Schenker sowohl im überlassenden Betrieb als auch im nutzenden Betrieb allein oder zusammen 
mit anderen Gesellschaftern einen einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillen durchsetzen konnte. 
4Der Maßstab für das Vorliegen eines einheitlichen geschäftlichen Betätigungswillens richtet sich nach 
den ertragsteuerlichen Grundsätzen. 5Die sachliche Verflechtung (Überlassung von zumindest einer 
funktional wesentlichen Betriebsgrundlage) ist grundsätzlich vorauszusetzen, weil andernfalls kein 
begünstigtes Betriebsvermögen vorliegt. 6Werden Grundstücke im Sinne des Abschnitt 13b.13 im 
Rahmen der so genannten kapitalistischen Betriebsaufspaltung (Kapitalgesellschaft an Kapital-
gesellschaft) überlassen, gehören sie, vorbehaltlich der Zugehörigkeit der Kapitalgesellschaften zu 
einem Konzern im Sinne des § 4h EStG (> Abschnitt 13b.16), zum Verwaltungsvermögen. 7Maßge-
bend ist der unmittelbare geschäftliche Betätigungswille. 8Entsprechendes gilt auch für Fälle einer 
sog. umgekehrten Betriebsaufspaltung. 9Wird die Betriebsaufspaltung erst durch die Übertragung des 
Betriebs an den Erwerber begründet, handelt es sich bei dem Grundstück um Verwaltungsvermögen. 


 
(2) 1Gehört ein Grundstück im Sinne des Abschnitt 13b.13 zum Sonderbetriebsvermögen eines 


Gesellschafters einer Personengesellschaft und wird es der Personengesellschaft überlassen, handelt 
es sich nicht um Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe a ErbStG). 2Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 


 
(3) Der Ausschluss der Zuordnung zum Verwaltungsvermögen setzt voraus, dass die jeweilige 


Rechtsstellung sowohl im Fall der Betriebsaufspaltung als auch im Fall des Sonderbetriebsvermögens 
auf den Erwerber übergeht.  
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H i n w e i s e  H 13b.14 
 
Betriebsaufspaltung - personelle Verflechtung 
> H 15.7 (6) EStH 2015 
 
Betriebsaufspaltung - sachliche Verflechtung 
> H 15.7 (5) EStH 2015 
 


 
 


Abschnitt 13b.15 Grundstücksüberlassung im Rahmen einer Betriebsverpachtung im Ganzen 


(1) 1Grundstücke im Sinne des Abschnitt 13b.13, die im Rahmen einer Betriebsverpachtung im 
Ganzen überlassen werden, gehören nicht zum Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 
Buchstabe b ErbStG), wenn 
 
1. der Erbe, auf den der verpachtete Betrieb übergeht, bereits Pächter des Betriebs ist oder 
 
2. bei einer Schenkung unter Lebenden der Verpächter den Pächter im Zusammenhang mit einer 


unbefristeten Verpachtung durch eine letztwillige Verfügung oder eine rechtsgeschäftliche 
Verfügung als Erben eingesetzt hat oder  


 
3. bei einer Schenkung der Beschenkte zunächst den Betrieb noch nicht selber führen kann, weil 


ihm z.B. die dazu erforderliche Qualifikation noch fehlt und der Schenker im Hinblick darauf den 
verschenkten Betrieb für eine Übergangszeit von maximal zehn Jahren an einen Dritten 
verpachtet hat. 2Die Verpachtung darf nicht über den Zeitpunkt hinausgehen, in dem der 
Beschenkte das 28. Lebensjahr vollendet, wenn die Schenkung an ein minderjähriges Kind 
erfolgt ist. 


 
2Dies gilt nicht für verpachtete Betriebe, die vor ihrer Verpachtung die Voraussetzungen als 
begünstigtes Vermögen nach § 13b Absatz 2 Satz 1 ErbStG nicht erfüllt haben. 3Zur Nutzung 
überlassene Grundstücke gehören danach immer dann zum Verwaltungsvermögen, wenn der 
verpachtete Betrieb bereits in der Zeit vor der Verpachtung nicht die Voraussetzungen für die 
Begünstigung erfüllt hat. 4Hierdurch wird vermieden, dass ein in der aktiven Zeit nicht begünstigtes 
Unternehmen über den Weg der Betriebsverpachtung in begünstigtes Vermögen umqualifiziert 
werden kann. 


 
(2) 1Die erbschaftsteuerrechtliche Einordnung als Betriebsverpachtung im Ganzen richtet sich nach 


ertragsteuerrechtlichen Grundsätzen. 2Liegen bei der Betriebsverpachtung ertragsteuerrechtlich 
Gewinneinkünfte nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 
EStG vor, handelt es sich auch erbschaftsteuerrechtlich dem Grunde nach um begünstigungsfähiges 
Betriebsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 1 Nummer 2 ErbStG.  


 
(3) Für die Betriebsverpachtung im Ganzen bei einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gilt 


§ 13b Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe f ErbStG (> Abschnitt 13b.19). 
 
 


Abschnitt 13b.16 Grundstücksüberlassung im Konzern 


1Grundstücke im Sinne des Abschnitt 13b.13, die im Rahmen eines Konzerns im Sinne des § 4h 
EStG zur Nutzung überlassen werden, gehören nicht zum Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe c ErbStG). 2Das gilt nur, soweit keine weitere Nutzungsüberlassung an einen 
nicht zum Konzern gehörenden Dritten erfolgt. 3Der Konzernbegriff richtet sich nach § 4h Absatz 3 
Satz 5 und Satz 6 EStG. 4Für die Frage, ob und zu welchem Konzern ein Betrieb gehört, ist auf die 
Verhältnisse im Besteuerungszeitpunkt abzustellen. 
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H i n w e i s e  H 13b.16 
 
Konzernbegriff 
> BMF-Schreiben vom 4.7.2008 (BStBl I S. 718, Rz. 59 bis 68) 
 


 
 


Abschnitt 13b.17 Grundstücksüberlassung im Rahmen eines Wohnungsunternehmens 


(1) Grundstücke im Sinne des Abschnitt 13b.13, die zum Betriebsvermögen oder gesamthänderisch 
gebundenen Betriebsvermögen einer Personengesellschaft oder zum Vermögen einer Kapital-
gesellschaft gehören, zählen nicht zum Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 
Buchstabe d ErbStG), wenn 
 
- der Hauptzweck des Betriebs in der Vermietung von eigenen Wohnungen im Sinne des § 181 


Absatz 9 BewG besteht und 
 
- dessen Erfüllung einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 14 AO) erfordert.  


 
(2) 1Der Hauptzweck des Betriebs besteht in der Vermietung von eigenen Wohnungen, wenn diese 


den überwiegenden Teil der betrieblichen Tätigkeit ausmacht. 2Das gilt auch dann, wenn Grundstücke 
oder Grundstücksteile vermietet werden, die nicht zu Wohnzwecken, sondern z. B. auch zu gewerb-
lichen, freiberuflichen oder öffentlichen Zwecken genutzt werden. 3Maßstab ist die Summe der 
Grundbesitzwerte der zu Wohnzwecken vermieteten Grundstücke oder Grundstücksteile im Verhältnis 
zur Summe der Grundbesitzwerte aller vermieteten Grundstücke. 4Dient der Betrieb danach im 
Hauptzweck der Vermietung von eigenen Wohnungen, sind auch solche Grundstücke oder Grund-
stücksteile kein Verwaltungsvermögen, die nicht zu Wohnzwecken, sondern z. B. zu gewerblichen, 
freiberuflichen oder öffentlichen Zwecken genutzt werden. 5Die Prüfung dieser Voraussetzungen ist 
betriebsbezogen und nicht für das gesamte auf den Erwerber übergehende Vermögen vorzunehmen. 


 
(3) 1Folgende Indizien sprechen für einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb: 


 
- Umfang der Geschäfte,  
 
- Unterhalten eines Büros,  
 
- Buchführung zur Gewinnermittlung,  
 
- umfangreiche Organisationsstruktur zur Durchführung der Geschäfte,  
 
- Bewerbung der Tätigkeit,  
 
- Anbieten der Dienstleistung/der Produkte einer breiteren Öffentlichkeit gegenüber. 
 
2Das Vorliegen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ist regelmäßig anzunehmen, wenn das 
Unternehmen mehr als 300 eigene Wohnungen hält. 


 
(4) 1Der notwendige wirtschaftliche Geschäftsbetrieb muss nicht direkt bei dem Betrieb vorliegen, 


welcher übertragen wird bzw. an dem eine Beteiligung oder Anteile übertragen werden. 2Erfordert die 
Vermietung des Wohnungsbestandes des Unternehmens, in dessen Eigentum sich die Immobilien 
befinden, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, liegt z.B. auch dann ein Wohnungsunternehmen 
vor, wenn die Vermietung und Verwaltung der eigenen Wohnungen  
 
- im Rahmen einer Betriebsaufspaltung durch das Betriebsunternehmen erfolgt,  
 
- durch ein Unternehmen erfolgt, an dem das Unternehmen, in dessen Eigentum sich die 


Immobilien befinden, beteiligt ist oder 
 
- einem externen Dienstleistungsunternehmen übertragen wurde. 
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3Wurde die Verwaltung der Immobilien, die nach Art und Umfang im Rahmen der Vermögens-
verwaltung vorgenommen werden kann, auf ein externes Dienstleistungsunternehmen übertragen, ist 
ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb nicht erforderlich. 4In diesem Fall liegt kein Wohnungsunter-
nehmen vor. 


 
 


Abschnitt 13b.18 Grundstücke im Zusammenhang mit Lieferungsverträgen 
1Grundstücke im Sinne des Abschnitt 13b.13, die zum Betriebsvermögen oder gesamthänderisch 


gebundenen Betriebsvermögen einer Personengesellschaft oder zum Vermögen einer 
Kapitalgesellschaft gehören, zählen nicht zum Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 4 Nummer 1 
Buchstabe e ErbStG), wenn sie vorrangig überlassen werden, um im Rahmen von Lieferungs-
verträgen dem Absatz von eigenen Erzeugnissen und Produkten zu dienen. 2Hierunter fallen z. B. 
Brauereigaststätten, die von einer Brauerei an Dritte bei gleichzeitigem Abschluss eines Getränke-
lieferungsvertrags verpachtet werden und in denen vorrangig die von der Brauerei hergestellten 
Getränke ausgeschenkt werden. 3In Betracht kommen auch durch Mineralölunternehmen verpachtete 
Tankstellengrundstücke mit entsprechenden Belieferungsregelungen. 4In der Logistikbranche über-
lassene Grundstücke sind dagegen regelmäßig Verwaltungsvermögen, auch wenn der Verpächter 
weitere Leistungen für die Beschaffungs- und Vertriebsorganisation seiner Kunden erbringt, es aber 
an dem Absatz von eigenen Erzeugnissen oder Produkten fehlt. 


 
 


Abschnitt 13b.19 Verpachtete land- und forstwirtschaftliche Grundstücke 


(1) 1Werden aus dem begünstigungsfähigen land- und forstwirtschaftlichen Vermögen Grundstücke, 
Grundstücksteile oder grundstücksgleiche Rechte an einen Dritten zu land- und forstwirtschaftlichen 
Zwecken überlassen, führt die Nutzungsüberlassung nicht zu Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 4 
Nummer 1 Buchstabe f ErbStG). 2Dies gilt auf Grund der bewertungsrechtlichen Abgrenzung auch 
dann, wenn sämtliche Grundstücke des begünstigungsfähigen Vermögens im Rahmen einer Betriebs-
verpachtung im Ganzen zur Nutzung überlassen werden. 3Regelmäßig handelt es sich um land- und 
forstwirtschaftlich genutzte Flächen, die aus betriebswirtschaftlichen oder betriebstechnischen 
Gründen im Besteuerungszeitpunkt bis zu 15 Jahre an Andere zur land- und forstwirtschaftlichen 
Nutzung überlassen werden.  


 
(2) 1Werden aus dem begünstigungsfähigen Betriebsvermögen Grundstücke, Grundstücksteile oder 


grundstücksgleiche Rechte an einen Dritten zu land- und forstwirtschaftlichen Zwecken überlassen, 
führt die Nutzungsüberlassung ebenfalls nicht zu Verwaltungsvermögen. 2Regelmäßig handelt es sich 
hierbei um land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen, die auf Grund der Rechtsform des Betriebs 
oder infolge der ertragsteuerrechtlichen Abgrenzung als Betriebsvermögen zu bewerten sind. 3Im 
Rahmen des Betriebsvermögens ist die Dauer der Nutzungsüberlassung unerheblich. 4Die Betriebs-
verpachtung im Ganzen ist in diesen Fällen nach § 13b Absatz 4 Nummer 1 Buchstabe b ErbStG zu 
beurteilen. 


 
 


Abschnitt 13b.20 Anteile an Kapitalgesellschaften von 25 Prozent oder weniger 


(1) 1Gehören zum Betriebsvermögen der Betriebe oder Gesellschaften Anteile an Kapitalge-
sellschaften und beträgt die unmittelbare Beteiligung am Nennkapital dieser Gesellschaften 25 
Prozent oder weniger, sind die Anteile dem Verwaltungsvermögen zuzurechnen (§ 13b Absatz 4 
Nummer 2 ErbStG). 2Die Poolregelung (> Abschnitt 13b.6 Absatz 3 bis 6) gilt entsprechend; bei 
Gesellschaften, die in einem Konzern unter einheitlicher Leitung stehen, ist eine gesonderte 
Poolvereinbarung im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 2 ErbStG grundsätzlich nicht erforderlich. 
3Wird eine Poolvereinbarung nach dem Besteuerungszeitpunkt aufgehoben, bedeutet das nicht, dass 
die bis dahin gepoolten Anteile rückwirkend zum Verwaltungsvermögen gehören. 


 
(2) 1Gehören zum Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters einer Personengesellschaft 


Anteile an einer Kapitalgesellschaft und beträgt die unmittelbare Beteiligung am Nennkapital dieser 
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Gesellschaft 25 Prozent oder weniger, ist der Anteil auch dann dem Verwaltungsvermögen 
zuzurechnen, wenn die Summe aller zum Sonderbetriebsvermögen der Mitunternehmer gehörenden 
Anteile über 25 Prozent liegt. 2Gehören Anteile teilweise zum Gesamthandsvermögen und teilweise 
zum Sonderbetriebsvermögen, sind die Beteiligungsgrenzen sowohl für das Gesamthandsvermögen 
als auch für jedes Sonderbetriebsvermögen getrennt zu prüfen. 3Wegen einer Poolvereinbarung 
> Absatz 1. 


 
(3) Für Anteile an Kapitalgesellschaften gelten ausschließlich § 13b Absatz 4 Nummer 2 ErbStG, 


auch wenn die Beteiligung in einem Wertpapier im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 4 ErbStG 
verbrieft ist. 


 
(4) Bei mehrstufigen Beteiligungen ist auf jeder Beteiligungsebene zu prüfen, ob die unmittelbare 


Beteiligung 25 Prozent oder weniger beträgt (§ 13b Absatz 4 Nummer 2 ErbStG). Wegen der 
Behandlung im Rahmen der Verbundvermögensaufstellung nach § 13b Absatz 9 ErbStG 
> Abschnitt 13b.29. 


 
(5) Anteile an Kapitalgesellschaften von 25 Prozent oder weniger gehören nicht zum 


Verwaltungsvermögen, wenn sie dem Hauptzweck des Gewerbebetriebs eines Kreditinstitutes oder 
eines Finanzdienstleistungsinstitutes im Sinne des § 1 Absatz 1 und 1a des Kreditwesengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 
14 des Gesetzes vom 10. Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, oder eines Versicherungs-
unternehmens, das der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 13 des 
Gesetzes vom 10. Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, unterliegt, zuzurechnen sind. 


 


H i n w e i s e  H 13b.20 
 
Anteile an Kapitalgesellschaften im Sonderbetriebsvermögen 
B e i s p i e l  1 :  


Bilanz der AB OHG 
30 % Anteile an A-GmbH 300 000 EUR   Kapital A 500 000 EUR 
Waren 700 000 EUR   Kapital B 500 000 EUR 
 1 000 000 EUR    1 000 000 EUR 
 


Sonderbetriebsvermögen A 
11 % Anteile an A-GmbH 110 000 EUR   Kapital A 110 000 EUR 
 110 000 EUR    110 000 EUR 
 
Gemeiner Wert Gesamthandsvermögen 1 200 000 EUR   
Aufteilung   A (B) 
Kapital  ./.   1 000 000 EUR 500 000 EUR 500 000 EUR 
Unterschiedsbetrag  200 000 EUR   
Verteilung 50 : 50   +   100 000 EUR 100 000 EUR 
Wert des Anteils des A am 
Gesamthandsvermögen   


600 000 EUR 
 


Sonderbetriebsvermögen A   +   110 000 EUR  
Anteil am Betriebsvermögen   710 000 EUR  
 
Zum Verwaltungsvermögen gehören die Anteile an der A-GmbH, die sich im Sonderbetriebsvermögen 
des A befinden (110 000 EUR), weil insoweit die unmittelbare Beteiligung des A nicht mehr als 25 % 
beträgt.  
 
Die Anteile an der A-GmbH, die zum Gesamthandsvermögen gehören (300 000 EUR), rechnen 
hingegen nicht zum Verwaltungsvermögen.  
 
Das Verwaltungsvermögen und die Schulden der A-GmbH wären insoweit gegebenenfalls im Rahmen 
der Konsolidierung zu berücksichtigen. 
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B e i s p i e l  2 :  
Bilanz der AB OHG 


24 % Anteile an A-GmbH 240 000 EUR   Kapital A 500 000 EUR 
Waren 760 000 EUR   Kapital B 500 000 EUR 
 1 000 000 EUR    1 000 000 EUR 
 


Sonderbetriebsvermögen A 
11 % Anteile an A-GmbH 110 000 EUR   Kapital A 110 000 EUR 
 110 000 EUR    110 000 EUR 
 
Gemeiner Wert Gesamthandsvermögen 1 200 000 EUR   
Aufteilung     A (B) 
Kapital    ./.   1 000 000 EUR 500 000 EUR 500 000 EUR 
Unterschiedsbetrag   200 000 EUR   
Verteilung 50 : 50   +   100 000 EUR 100 000 EUR 
Wert des Anteils des A am 
Gesamthandsvermögen     


600 000 EUR 
 


Sonderbetriebsvermögen A     +   110 000 EUR  
Anteil am Betriebsvermögen     710 000 EUR  
 
Zum Verwaltungsvermögen gehören die Anteile an der A-GmbH, die sich im Sonderbetriebsvermögen 
des A befinden (110 000 EUR), weil insoweit die unmittelbare Beteiligung des A nicht mehr als 25 % 
beträgt.  
 
Zum Verwaltungsvermögen gehören die Anteile an der A-GmbH, die sich im Gesamthandsvermögen 
befinden (240 000 EUR), weil insoweit die unmittelbare Beteiligung der AB-OHG nicht mehr als 25 % 
beträgt. Vom Wert der Anteile an der A-GmbH aus dem Gesamthandsvermögen entfallen auf A: 
 
240 000 EUR x 600 000 EUR 


= 120 000 EUR 
1 200 000 EUR 


 
 
 


Abschnitt 13b.21 Kunstgegenstände und andere besondere Wirtschaftsgüter 


(1) 1Zum Verwaltungsvermögen gehören Kunstgegenstände, Kunstsammlungen, wissenschaftliche 
Sammlungen, Bibliotheken und Archive, Münzen, Edelmetalle und Edelsteine, Briefmarkensamm-
lungen, Oldtimer, Yachten, Segelflugzeuge sowie sonstige typischerweise der privaten Lebensführung 
dienende Gegenstände (§ 13b Absatz 4 Nummer 3 ErbStG). 2Das gilt nicht, wenn der Handel mit 
diesen Gegenständen, deren Herstellung oder deren Verarbeitung oder die entgeltliche Nutzungs-
überlassung an Dritte der Hauptzweck des Gewerbebetriebs ist. 3Die Zuordnung dieser Wirtschafts-
güter zum Umlaufvermögen kann ein Indiz hierfür sein.  


 
(2) Diese Gegenstände zählen nicht zum Verwaltungsvermögen, wenn sie Bestandteile eines 


Museums zur Unternehmensgeschichte und in einer für ein Museum üblichen Art und Weise für die 
Öffentlichkeit zugänglich sind. 2Voraussetzung ist, dass die Gegenstände 
 
1. von dem Unternehmen selbst hergestellt, verarbeitet oder gehandelt wurden oder 
 
2. nicht von dem Unternehmen hergestellt, verarbeitet oder gehandelt wurden, aber einen Bezug 


zur Unternehmensgeschichte aufweisen, indem sie Teil des Herstellungs- oder Verarbeitungs-
prozesses sind oder Teil der Entstehungsgeschichte der von dem Unternehmen hergestellten, 
verarbeiteten oder gehandelten Produkte sind. 
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Abschnitt 13b.22 Wertpapiere und vergleichbare Forderungen 


(1) 1Wertpapiere und vergleichbare Forderungen gehören zum Verwaltungsvermögen (§ 13b 
Absatz 4 Nummer 4 ErbStG). 2Wertpapiere im Sinne der erbschaftsteuerrechtlichen Verschonungs-
vorschriften sind ausschließlich auf dem Markt gehandelte Wertpapiere im Sinne des § 2 Absatz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG). 3Vergleichbare Forderungen im Sinne dieser Vorschrift sind 
solche, über die keine Urkunden ausgegeben wurden, die nach § 2 Absatz 1 WpHG aber als 
Wertpapiere gelten. 4Keine Wertpapiere in diesem Sinne sind kaufmännische Orderpapiere (§§ 363 
bis 365 HGB, Wechsel, Schecks) sowie andere auf Order lautende Anweisungen und Rektapapiere, 
auch wenn sie zivilrechtlich dem Wertpapierbegriff zugeordnet werden. 5Die Zuordnung von Anteilen 
an Kapitalgesellschaften ist abschließend in § 13b Absatz 4 Nummer 2 ErbStG geregelt. 


 
(2) Wertpapiere und vergleichbare Forderungen gehören nicht zum Verwaltungsvermögen, wenn 


sie dem Hauptzweck des Gewerbebetriebs eines Kreditinstitutes oder eines Finanzdienstleistungs-
institutes im Sinne des § 1 Absatz 1 und 1a des Kreditwesengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 
10. Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, oder eines Versicherungsunternehmens, das der 
Aufsicht nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. April 2015 (BGBl. I S. 434), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 
10. Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, unterliegt, zuzurechnen sind. 


 


H i n w e i s e  H 13b.22 
 
Wertpapiere und vergleichbare Forderungen 
B e i s p i e l e :  
Wertpapiere oder vergleichbare  
Forderung im Sinne des § 13b Absatz 4 
Nummer 4 ErbStG 


Weder Wertpapiere noch vergleichbare  
Forderungen, jedoch Finanzmittel im Sinne des 
§ 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG 


Pfandbriefe 
Schuldbuchforderungen 
Geldmarktfonds 
Festgeldfonds 
 


Geld 
Sichteinlagen 
Sparanlagen 
Festgeldkonten 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Forderungen an verbundene Unternehmen 
Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen 


 


 
 


Abschnitt 13b.23 Finanzmittel 


(1) 1Zum Verwaltungsvermögen gehört der gemeine Wert des nach Abzug des gemeinen Werts der 
Schulden verbleibenden Bestands an Zahlungsmitteln, Geschäftsguthaben, Geldforderungen und 
anderen Forderungen (Finanzmittel), soweit er 15 Prozent des anzusetzenden Werts des Betriebs-
vermögens des Betriebs oder der Gesellschaft übersteigt (Finanzmitteltest, § 13b Absatz 4 Nummer 5 
Satz 1 ErbStG). 2Der Finanzmitteltest ist durch das zuständige Erbschaftsteuerfinanzamt durchzu-
führen auf der Grundlage der Feststellungen durch die Betriebsfinanzämter nach § 13b Absatz 10 
ErbStG. 


 
(2) Zu den Zahlungsmitteln, Geschäftsguthaben, Geldforderungen und anderen Forderungen 


zählen unter anderem 
 


- Geld, 
 
- Sichteinlagen, 
 
- Sparanlagen, 
 
- Festgeldkonten, 
 







- 63 - 
 


- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 
 
- Forderungen an verbundene Unternehmen (wegen der Behandlung im Rahmen der Verbund-


vermögensaufstellung > Abschnitt 13b.29), 
 
- Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen (wegen der Zuordnung zu Vermögen, das der 


Erfüllung von Altersversorgungsverpflichtungen dient > Abschnitt 13b.11), 
 
- Forderungen im Sonderbetriebsvermögen eines Gesellschafters einer Personengesellschaft, 


insbesondere Forderungen des Gesellschafters gegen die Personengesellschaft, 
 
- Forderungen von Personen- oder Kapitalgesellschaften gegen ihre Gesellschafter, 
 
- sonstige auf Geld gerichtete Forderungen aller Art, soweit sie nicht bereits § 13b Absatz 4 


Nummer 4 ErbStG zuzuordnen sind, insbesondere geleistete Anzahlungen, Steuerforderungen, 
Forderungen aus stillen Beteiligungen. 


 
(3) 1Junge Finanzmittel sind der positive Saldo der innerhalb von zwei Jahren vor dem Zeitpunkt der 


Entstehung der Steuer (§ 9 ErbStG) eingelegten und der entnommenen Finanzmittel. 2Dies gilt 
unabhängig davon, ob die eingelegten Finanzmittel am Besteuerungszeitpunkt noch vorhanden sind. 
3Der Wert der jungen Finanzmittel ist begrenzt auf den Wert der Finanzmittel in diesem Zeitpunkt vor 
Abzug der abzugsfähigen Schulden und des Sockelbetrags. 4Zur Begrenzung im Rahmen der 
Verbundvermögensaufstellung > Abschnitt 13b.29 Absatz 6. 5Junge Finanzmittel sind Verwaltungs-
vermögen und im Rahmen des Finanzmitteltests vom Wert der Finanzmittel abzuziehen. 6Junge 
Finanzmittel sind nicht in die Schuldenverrechnung mit dem Verwaltungsvermögen einzubeziehen 
(§ 13b Absatz 6 in Verbindung mit Absatz 8 Satz 1 ErbStG) und stellen kein unschädliches 
Verwaltungsvermögen dar (§ 13b Absatz 7 Satz 2 ErbStG). 


 
(4) 1Der gemeine Wert der nach Abzug der jungen Finanzmittel verbleibenden Finanzmittel wird um 


den gemeinen Wert der abzugsfähigen Schulden gemindert. 2Zu den abzugsfähigen Schulden zählen: 
 


- alle Schulden, die bei der ertragsteuerlichen Gewinnermittlung zum Betriebsvermögen gehören, 
nicht dagegen sonstige Abzüge, z. B. Rechnungsabgrenzungsposten; wegen der Behandlung 
von Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Rahmen der Verbundver-
mögensaufstellung > Abschnitt 13b.29, 


 
- Rückstellungen, auch wenn für sie ein steuerliches Passivierungsverbot besteht (> R B 11.3 


Absatz 3 Satz 3, R B 109.1 Satz 3 ErbStR 2011), 
 
- Sachleistungsverpflichtungen, soweit sie bei nicht bilanzierenden Gewerbetreibenden und 


freiberuflich Tätigen abzugsfähig sind (> R B 103.2 Absatz 5 ErbStR 2011). 
 


3Rücklagen gehören nicht zu den abzugsfähigen Schulden (vgl. § 103 Absatz 3 BewG). 
4Darlehenskonten der Gesellschafter sind abzugsfähig, soweit sie ertragsteuerrechtlich als 
Fremdkapital zu qualifizieren sind; wegen der Behandlung von Verbindlichkeiten gegenüber verbun-
denen Unternehmen im Rahmen der Verbundvermögensaufstellung > Abschnitt 13b.29. 5Wegen der 
Behandlung wirtschaftlich nicht belastender Schulden und Schulden, die den durchschnittlichen 
Schuldenstand der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer übersteigen 
> Abschnitt 13b.28. 


 
(5) Soweit Finanzmittel und Schulden bei Anwendung von § 13b Absatz 3 Satz 1 ErbStG 


(Altersversorgungsansprüche/-verpflichtungen; > Abschnitt 13b.11) berücksichtigt wurden, bleiben sie 
bei der Durchführung des Finanzmitteltests außer Betracht. 


 
(6) 1Ist der Saldo der Finanzmittel abzüglich der Schulden positiv, bleibt davon ein Sockelbetrag in 


Höhe von 15 Prozent des gemeinen Werts des Betriebsvermögens des Betriebs oder der Gesellschaft 
von der Zurechnung zum Verwaltungsvermögen ausgenommen. 2Bei Beteiligungen an Personenge-
sellschaften > Absatz 9. 3Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften ergibt sich der Sockelbetrag aus 
15 Prozent des gemeinen Werts des Anteils. 4Voraussetzung für den Abzug des Sockelbetrags ist, 
dass das begünstigungsfähige Vermögen des Betriebs oder der nachgeordneten Gesellschaften nach 







- 64 - 
 


seinem Hauptzweck einer land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit 
dient (§ 13 Absatz 1, § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 EStG). 5Diese 
Voraussetzungen sind auch erfüllt, wenn die Tätigkeit durch Gesellschaften im Sinne des § 13 
Absatz 7, des § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder des § 18 Absatz 4 Satz 2 EStG ausgeübt wird. 
6Ein Abzug des Sockelbetrags ist ausgeschlossen, wenn das begünstigungsfähige Vermögen 
 
1. nach dem Hauptzweck einer vermögensverwaltenden Tätigkeit dient, 
 
2. einer gewerblich geprägten Personengesellschaft im Sinne des § 15 Absatz 3 Nummer 2 EStG 


dient, 
 
3. einer Gesellschaft dient, die nicht überwiegend eine land- und forstwirtschaftliche, gewerbliche 


oder freiberufliche Tätigkeit ausübt. 
 
7Der den Sockelbetrag übersteigende Wert der Finanzmittel zählt zum Verwaltungsvermögen. 8Wird 
der Sockelbetrag nicht ausgeschöpft, kann der nicht ausgeschöpfte Teil nicht mit anderem 
Verwaltungsvermögen nach § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG verrechnet werden. 


 
(7) Ist der Saldo der Finanzmittel abzüglich der Schulden negativ, liegen keine Finanzmittel im 


Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG vor.  
 
(8) Finanzmittel gehören nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 3 ErbStG nicht zum 


Verwaltungsvermögen, wenn sie dem Hauptzweck des Gewerbebetriebs eines Kreditinstitutes oder 
eines Finanzdienstleistungsinstitutes im Sinne des § 1 Absatz 1 und 1a des Kreditwesengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 9. September 1998 (BGBl. I S. 2776), das zuletzt durch 
Artikel 14 des Gesetzes vom 10. Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, oder eines 
Versicherungsunternehmens, das der Aufsicht nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. April 2015 (BGBl. 1993 I S. 4342), das 
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 10. Mai 2016 (BGBl. I S. 1142) geändert worden ist, 
unterliegt, zuzurechnen sind. 


 
(9) 1Bei Beteiligungen an Personengesellschaften sind sowohl die Finanzmittel als auch die 


abzugsfähigen Schulden im Gesamthandsvermögen und im Sonderbetriebsvermögen in die Berech-
nung des Verwaltungsvermögens im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG einzubeziehen. 
2Forderungen und Schulden der Gesellschafter gegenüber der Personengesellschaft sowie der 
Personengesellschaft gegenüber den Gesellschaftern sind einzubeziehen, soweit sie nach § 97 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BewG zum Betriebsvermögen gehören (> R B 97.1 Absatz 2 
ErbStR 2011). 3Die Finanzmittel und die abzugsfähigen Schulden des Gesamthandsvermögens sind 
dabei nach dem Wert des Anteils des Gesellschafters am Gesamthandsvermögen zum gemeinen 
Wert des Gesamthandsvermögens (§ 97 Absatz 1a Nummer 1 BewG) dem jeweiligen Gesellschafter 
zuzurechnen. 4Bei der Ermittlung des Sockelbetrags ist der Wert der Beteiligung an der Gesellschaft 
zu Grunde zu legen. 5Bei der Ermittlung der jungen Finanzmittel (> Absatz 3) sind die Einlagen und 
Entnahmen aller Gesellschafter anzusetzen, soweit sie das Gesamthandsvermögen betreffen. 6Diese 
Einlagen und Entnahmen sind nach dem Wert des Anteils des Gesellschafters am Gesamthands-
vermögen zum gemeinen Wert des Gesamthandsvermögens (§ 97 Absatz 1a Nummer 1 BewG) auf 
die Gesellschafter aufzuteilen. 7Einlagen in das und Entnahmen aus dem Sonderbetriebsvermögen 
eines Gesellschafters sind nur anzusetzen, soweit sie die übertragene Beteiligung betreffen. 


 


H i n w e i s e  H 13b.23 
 
Finanzmitteltest 
 


festgestellter Wert der Finanzmittel 
- festgestellter Wert der jungen Finanzmittel nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 2 ErbStG; 


höchstens der festgestellte Wert der Finanzmittel 
= Saldo 
- festgestellter Wert der Schulden 
= Saldo 
- Sockelbetrag 15 % des festgestellten Werts des (Anteils) Betriebsvermögens (vorbehaltlich 


Hauptzweck gemäß § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 4 ErbStG) 
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= verbleibender Wert der Finanzmittel, mindestens 0 EUR 
(§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG) 


 
Finanzmitteltest bei Einzelunternehmen 
B e i s p i e l  1 :  
Der gemeine Wert des Gewerbebetriebs wurde mit 12 000 000 EUR, die Finanzmittel mit 9 000 000 
EUR und die Schulden mit 1 000 000 EUR festgestellt. Junge Finanzmittel sind nicht vorhanden. 
 
    


Maschinen 1 000 000 EUR Eigenkapital 9 000 000 EUR 
Finanzmittel 9 000 000 EUR Schulden 1 000 000 EUR 
 10 000 000 EUR  10 000 000 EUR 


 
festgestellter Wert der 
Finanzmittel   


9 000 000 EUR 


festgestellter Wert der Schulden  ./.  1 000 000 EUR 
Saldo  8 000 000 EUR 
Sockelbetrag 15 % von 12 000 000 EUR = ./.  1 800 000 EUR 
verbleibender Wert der 
Finanzmittel  


6 200 000 EUR 


 
B e i s p i e l  2  ( m i t  j u n g e n  F i n a n zm i t t e l n ) :  
Der gemeine Wert des Gewerbebetriebs wurde mit 10 000 000 EUR, die Finanzmittel mit 3 000 000 
EUR, die jungen Finanzmittel mit 100 000 EUR und die Schulden mit 1 000 000 EUR festgestellt.  
 
    
Maschinen 7 000 000 EUR Eigenkapital 9 000 000 EUR 
Finanzmittel 3 000 000 EUR Schulden 1 000 000 EUR 
 10 000 000 EUR  10 000 000 EUR 


 
festgestellter Wert der 
Finanzmittel   3 000 000 EUR 
festgestellter Wert der jungen 
Finanzmittel  


./.    100 000 EUR 


Saldo  2 900 000 EUR 
festgestellter Wert der Schulden  ./.  1 000 000 EUR 
Saldo  1 900 000 EUR 
Sockelbetrag 15 % von 10 000 000 EUR = ./.  1 500 000 EUR 
verbleibender Wert der 
Finanzmittel  


400 000 EUR 


Zusätzlich sind die jungen Finanzmittel mit 100 000 EUR als nicht begünstigtes Vermögen 
anzusetzen. 
 
Finanzmitteltest bei Personengesellschaften 
B e i s p i e l  1 :  
Der gemeine Wert des Gesamthandsvermögens der A+B OHG beträgt 1 000 000 EUR. Davon 
entfallen auf den Gesellschafter A nach § 97 Absatz 1a Nummer 1 BewG 580 000 EUR. Die 
Finanzmittel betragen 600 000 EUR und die abzugsfähigen Schulden 200 000 EUR. 
 
Zum Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters A gehören Finanzmittel im Wert von 100 000 EUR 
und eine abzugsfähige Schuld im Wert von 150 000 EUR.  
 
A ist in Höhe von 50 % an der Gesellschaft beteiligt. Die Gewinn- und Verlustverteilung beträgt je 1/2. 
Der gemeine Wert der Beteiligung des A beträgt 530 000 EUR. A überträgt seine gesamte Beteiligung 
auf Sohn M. 
 
Finanzmittel im Gesamthandsvermögen  600 000 EUR  
Anteil des A 
580 000 EUR : 1 000 000 EUR   348 000 EUR 
Finanzmittel im    100 000 EUR 
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Sonderbetriebsvermögen des A 
festgestellter Wert der Finanzmittel   448 000 EUR 
    
Schulden im Gesamthandsvermögen  200 000 EUR  
Anteil des A 
580 000 EUR : 1 000 000 EUR   


116 000 EUR 


Schulden im Sonderbetriebsvermögen des A   150 000 EUR 
festgestellter Wert der Schulden   266 000 EUR 
    
festgestellter Wert der Finanzmittel   448 000 EUR 
festgestellter Wert der Schulden   ./.    266 000 EUR 
Saldo   182 000 EUR 
Sockelbetrag 15 % des gemeinen Wertes 
der Beteiligung des A 


15 % von 530 000 EUR = 79 500 EUR 


verbleibender Wert der Finanzmittel   102 500 EUR 
 
B e i s p i e l  2 :  
Fortsetzung des Beispiels 1. 
Die Gesellschafter haben in das bzw. aus dem Gesamthandsvermögen getätigt: 
 
Einlagen Finanzmittel 200 000 EUR 
Entnahmen Finanzmittel ./.    80 000 EUR 
  120 000 EUR 
 
Anteil des A 
120 000 EUR x (580 000 EUR : 1 000 000 EUR) 69 600 EUR 
 
A hat in sein bzw. aus seinem Sonderbetriebsvermögen getätigt: 
 
Einlagen Finanzmittel 50 000 EUR 
Entnahmen Finanzmittel ./.    40 000 EUR 
  10 000 EUR +    10 000 EUR 
Junge Finanzmittel  79 600 EUR 
 
Für A ergeben sich somit junge Finanzmittel nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 2 ErbStG in Höhe 
von insgesamt (69 600 EUR + 10 000 EUR =) 79 600 EUR.  
Prüfung der Begrenzung der jungen Finanzmittel auf den Wert der Finanzmittel: 
 
Finanzmittel im Gesamthandsvermögen  348 000 EUR 
Finanzmittel im Sonderbetriebsvermögen des A  +  100 000 EUR 
Summe  448 000 EUR 


 
Es erfolgt damit keine Begrenzung der jungen Finanzmittel. Festgestellt werden junge Finanzmittel in 
Höhe von 79 600 EUR. 
 
Finanzmitteltest 
 


 
festgestellter Wert der 
Finanzmittel  448 000 EUR 
festgestellter Wert der jungen 
Finanzmittel  


./.    79 600 EUR 


Saldo  368 400 EUR 
festgestellter Wert der Schulden  ./.   266 000 EUR 
Saldo  102 400 EUR 
Sockelbetrag 15 % von 530 000 EUR = 79 500 EUR ./.    79 500 EUR 
verbleibender Wert der 
Finanzmittel  


22 900 EUR 
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Zusätzlich sind die jungen Finanzmittel mit 79 600 EUR als nicht begünstigtes Vermögen anzusetzen. 
 


 
 


Abschnitt 13b.24 Investitionsklausel 


(1) Auch wenn Vermögen nach der schematischen Abgrenzung nach § 13b Absatz 3 und 4 ErbStG 
grundsätzlich dem Verwaltungsvermögen zugeordnet werden müsste, kann es trotzdem geeignet 
sein, die Beschäftigung zu fördern. Dies ist dann der Fall, wenn dieses Vermögen für eine zeitnahe 
Investition in begünstigtes Vermögen oder die zeitnahe Zahlung von Löhnen und Gehältern an die 
Beschäftigten in den erworbenen wirtschaftlichen Einheiten vorgesehen ist.  


 
(2) 1Das Stichtagsprinzip der Erbschaftsteuer (§§ 9, 11 ErbStG) wird durch die Investitionsklausel 


nach § 13b Absatz 5 Satz 1 und 2 ErbStG durchbrochen, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt sind: 


 
1. Es muss sich um einen Erwerb von Todes wegen handeln; 
 
2. der Erwerber muss erworbenes nicht begünstigtes Verwaltungsvermögen (§ 13b Absatz 3 und 4 


Nummer 1 bis 5 ErbStG) innerhalb des erworbenen begünstigungsfähigen Vermögens in 
Vermögen investieren, das kein Verwaltungsvermögen ist; 


 
3. die durch die Investition geschaffenen oder angeschafften Gegenstände müssen unmittelbar 


einer land- und forstwirtschaftlichen oder originär gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit 
(§ 13 Absatz 1, § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder § 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 EStG) 
dienen; 


 
4. die Investition muss aufgrund eines im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer vorgefassten Plans 


des Erblassers erfolgen und darf nicht zu neuem Verwaltungsvermögen führen; 
 
5. die Investition muss innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach dem Besteuerungszeitpunkt 


erfolgt sein. 
 


2In diesem Fall rechnet das investierte Vermögen rückwirkend nicht (mehr) zum Verwaltungs-
vermögen. 


 
(3) 1Der Plan des Erblassers muss so konkret sein, dass dieser und die entsprechend vom 


Erwerber umgesetzte Investition nachvollzogen werden können. 2Der Plan muss die zu erwerbenden 
oder herzustellenden Gegenstände beinhalten. 3Das am Besteuerungszeitpunkt vorhandene 
Verwaltungsvermögen ist für die Investition zu verwenden, ohne dass der Erblasser vorgegeben 
haben muss, welche konkreten Gegenstände des Verwaltungsvermögens zur Finanzierung zu 
verwenden sind. 4Unschädlich ist eine zusätzliche Finanzierung der Investition aus dem Privat-
vermögen. 5In diesem Fall entfällt die Zurechnung zum Verwaltungsvermögen rückwirkend nur für das 
zur Finanzierung eingesetzte Verwaltungsvermögen. 6Das eingesetzte Privatvermögen wird nicht 
rückwirkend zum Besteuerungszeitpunkt als vom Erblasser erworbenes begünstigtes Vermögen 
behandelt. 7Hatte der Erblasser, z. B. als ein Minderheitsgesellschafter, keinen Einfluss auf die 
Geschäftsleitung (Geschäftsführung, Vorstand) des Betriebs, reicht es aus, wenn die Geschäftsleitung 
zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers einen konkreten Investitionsplan gefasst hatte und diesen 
innerhalb der Frist von zwei Jahren verwirklicht. 8Dieser Plan und seine Umsetzung werden dem 
Erblasser zugerechnet. 


 
(4) 1Das Stichtagsprinzip der Erbschaftsteuer (§§ 9, 11 ErbStG) wird für nicht begünstigte 


Finanzmittel im Sinne des § 13b Absatz 3 und 4 Nummer 5 ErbStG durchbrochen, wenn folgende 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind (§ 13b Absatz 5 Satz 3 und 4 in Verbindung mit Satz 2 
ErbStG): 


 
1. Es muss sich um einen Erwerb von Todes wegen handeln; 
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2. der Erwerber muss erworbene nicht begünstigte Finanzmittel verwenden, um laufende Löhne und 
Gehälter im Sinne des § 13a Absatz 3 Satz 6 bis 10 ErbStG an die Beschäftigten zu zahlen; 


 
3. ursächlich für diese Mittelverwendung muss sein, dass aufgrund wiederkehrender saisonaler 


Schwankungen vorübergehend entsprechende Einnahmen fehlen; 
 
4. die Mittelverwendung muss aufgrund eines im Zeitpunkt der Entstehung der Steuer vorgefassten 


Plans des Erblassers erfolgen; 
 
5. die Mittelverwendung muss innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach dem Besteuerungs-


zeitpunkt erfolgt sein. 
 
2In diesem Fall rechnen die zur Zahlung verwendeten Finanzmittel rückwirkend nicht (mehr) zum 
Verwaltungsvermögen. 3Absatz 3 gilt entsprechend. 


 
(5) Die Feststellungslast dafür, dass die Voraussetzungen des Absatzes 2 bis 5 sämtlich erfüllt sind, 


trägt der Erwerber, der die rückwirkende Aussonderung aus dem Verwaltungsvermögen beansprucht 
(§ 13b Absatz 5 Satz 5 ErbStG). 


 
(6) 1Bei Schenkungen unter Lebenden sind Härtefälle aufgrund des Stichtagsprinzips ausge-


schlossen, da Schenkungen und deren Vollzug planbar sind. 2Die Investitionsklausel ist daher auf 
Erwerbe durch Schenkung unter Lebenden nicht anwendbar. 3 Für die Ersatzerbschaftsteuer nach § 1 
Absatz 1 Nummer 4 ErbStG gilt dies entsprechend. 


 
 


Abschnitt 13b.25 Nettowert des Verwaltungsvermögens 
1Verbleibt nach der Anwendung von § 13b Absatz 3 Satz 1 ErbStG (Altersversorgungsansprüche/-


verpflichtungen; > Abschnitt 13b.11) und dem Finanzmitteltest (> Abschnitt 13b.23) ein Schulden-
überhang, sind diese Schulden zur Berechnung des Nettowerts des Verwaltungsvermögens anteilig 
mit dem Verwaltungsvermögen nach § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG zu verrechnen. 2Eine 
direkte Zuordnung von Schulden, die wirtschaftlich mit bestimmten Wirtschaftsgütern zusammen-
hängen, erfolgt nicht. 3Die anteiligen Schulden bestimmen sich nach dem Verhältnis des gemeinen 
Werts des Verwaltungsvermögens zum gemeinen Wert des Betriebsvermögens des Betriebs oder der 
Gesellschaft zuzüglich der Schulden im Sinne des Satzes 1. 4Dabei ist das Verwaltungsvermögen um 
den festgestellten Wert des jungen Verwaltungsvermögens (§ 13b Absatz 8 ErbStG) zu verringern. 
5Als Nettowert des Verwaltungsvermögens ist mindestens der gemeine Wert des jungen Verwaltungs-
vermögens und der auf den tatsächlichen Bestand der vor Anwendung der Schuldenverrechnung und 
vor Abzug des Sockelbetrags gedeckelten jungen Finanzmittel anzusetzen (§ 13b Absatz 8 Satz 3 
ErbStG). 


 


H i n w e i s e  H 13b.25 
 
B e i s p i e l :  
Der gemeine Wert des Gewerbebetriebs wurde mit 500 000 EUR, das Verwaltungsvermögen nach 
§ 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG mit 25 000 EUR und der Wert des jungen 
Verwaltungsvermögens mit 10 000 EUR festgestellt. Nach der Anwendung des § 13b Absatz 3 Satz 1 
ErbStG und des Finanzmitteltests verbleiben Schulden von 30 000 EUR. 
 
Verwaltungsvermögen 25 000 EUR 
junges Verwaltungsvermögen ./.    10 000 EUR 
Saldo Verwaltungsvermögen 15 000 EUR 
 
Berechnung der anteilig verbleibenden Schulden: 


30 000 EUR x 15 000 EUR 
= 850 EUR 


(500 000 EUR + 30 000 EUR) 
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Saldo Verwaltungsvermögen 15 000 EUR 
anteilig verbleibende Schulden ./.         850 EUR 
Nettowert des Verwaltungsvermögens 14 150 EUR 
 


 
 


Abschnitt 13b.26 Unschädliches Verwaltungsvermögen 
1Der Nettowert des Verwaltungsvermögens ist um das unschädliche Verwaltungsvermögen zu 


kürzen. 2Unschädliches Verwaltungsvermögen entspricht zehn Prozent des Werts des (Anteils) 
Betriebsvermögens. 3Der Wert des (Anteils) Betriebsvermögens ist zu kürzen um 


 
- den Nettowert des Verwaltungsvermögens (> Abschnitt 13b.25), 
 
- den Wert des jungen Verwaltungsvermögens und 
 
- den Wert der jungen Finanzmittel. 
 
4Das unschädliche Verwaltungsvermögen wird wie begünstigtes Vermögen behandelt. 


 


H i n w e i s e  H 13b.26 
 
Berechnung des unschädlichen Verwaltungsvermögens 
> Abschnitt 13b.9 Absatz 2 
 


festgestellter Wert des (Anteils) Betriebsvermögens 


- Nettowert des Verwaltungsvermögens II.3.3 


- festgestellter Wert des jungen Verwaltungsvermögens 


- festgestellter Wert der jungen Finanzmittel 


= Bemessungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen 
 


Nettowert des Verwaltungsvermögens II.3.3 
- 10 % x Bemessungsgrundlage für das unschädliche Verwaltungsvermögen 


II.4.1 


= gekürzter Nettowert des Verwaltungsvermögens  
 


 
 


Abschnitt 13b.27 Junges Verwaltungsvermögen 


1Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG gehört nicht zum 
begünstigten Vermögen, wenn es dem Betrieb im Besteuerungszeitpunkt weniger als zwei Jahre 
zuzurechnen war (junges Verwaltungsvermögen, § 13b Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 7 
Satz 2 ErbStG). 2Hierzu gehört nicht nur innerhalb des Zweijahreszeitraums eingelegtes Verwaltungs-
vermögen, sondern auch Verwaltungsvermögen, das innerhalb dieses Zeitraums aus betrieblichen 
Mitteln angeschafft oder hergestellt worden ist. 3Vermögensgegenstände, die seit zwei Jahren und 
mehr zum Betriebsvermögen gehörten, sind auch dann kein junges Verwaltungsvermögen, wenn die 
in § 13b Absatz 4 ErbStG genannten Kriterien erst innerhalb der letzten beiden Jahre eingetreten sind. 
4Die zum jungen Verwaltungsvermögen im Gesamthandsvermögen der Personengesellschaft 
gehörenden Wirtschaftsgüter sind nach dem Wert des Anteils des Gesellschafters am Gesamthands-
vermögen zum gemeinen Wert des Gesamthandsvermögens (§ 97 Absatz 1a Nummer 1 BewG) dem 
jeweiligen Gesellschafter zuzurechnen; hinzu kommen die im übertragenen Sonderbetriebsvermögen 
enthaltenen Wirtschaftsgüter des jungen Verwaltungsvermögens. 5Bei Anteilen an Kapitalgesell-
schaften ist das junge Verwaltungsvermögen der Gesellschaft nach dem Verhältnis aufzuteilen, das 
bei der Aufteilung des gemeinen Werts der Gesellschaft nach § 97 Absatz 1b BewG angewendet 
wurde. 6Junges Verwaltungsvermögen ist nicht in die Schuldenverrechnung mit dem Verwaltungsver-
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mögen einzubeziehen (§ 13b Absatz 6 in Verbindung mit Absatz 8 Satz 1 ErbStG) und stellt kein 
unschädliches Verwaltungsvermögen dar (§ 13b Absatz 7 Satz 2 ErbStG). 


 
 


Abschnitt 13b.28 Ausschluss der Schuldenverrechnung 


(1) Junges Verwaltungsvermögen und junge Finanzmittel sind von der Verrechnung mit Schulden 
ausgeschlossen (§ 13b Absatz 8 Satz 1 ErbStG).  


 
(2) 1Eine Schuldenverrechnung findet nicht statt bei wirtschaftlich nicht belastenden Schulden. 2Dies 


ist z. B. der Fall, wenn eine bilanziell überschuldete Gesellschaft nur deshalb nicht Insolvenz 
beantragen muss, weil der Gläubiger den Rangrücktritt erklärt hat oder wenn die überschuldete 
Gesellschaft durch eine Unternehmensgruppe und die Forderung durch eine nahestehende Person 
erworben wird. 3Übersteigt der im Zeitpunkt der Steuerentstehung vorhandene Schuldenstand den 
durchschnittlichen Schuldenstand der letzten drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Steuerentstehung, ist 
insoweit eine Schuldenverrechnung ausgeschlossen. 4Es bestehen aus Vereinfachungsgründen 
grundsätzlich keine Bedenken, den durchschnittlichen Schuldenstand aus den Schuldenständen am 
Ende der letzten drei vor dem Zeitpunkt der Entstehung der Steuer abgelaufenen Wirtschaftsjahre 
abzuleiten; wegen des Umfangs der anzusetzenden Schulden > Abschnitt 13b.23 Absatz 4). 5Dabei 
ist der Betrag des durchschnittlichen Schuldenstands zu mindern um den Wert der Altersversor-
gungsverpflichtungen, der auf den Stichtag der Steuerentstehung nach § 13b Absatz 3 ErbStG mit 
dem Verwaltungsvermögen verrechnet wurde. 6Eine Begrenzung der zu berücksichtigenden Schulden 
erfolgt nicht, soweit die Erhöhung des Schuldenstands durch die Betriebstätigkeit veranlasst ist. 
7Davon ist auszugehen, wenn Schulden durch den laufenden Geschäftsbetrieb veranlasst sind. 
8Keine Betriebstätigkeit in diesem Sinne liegt dagegen vor, wenn z. B. Wirtschaftsgüter des nicht 
betriebsnotwendigen Betriebsvermögens (§ 200 Absatz 2 BewG) fremdfinanziert werden. 9Die 
Begrenzung der Schuldenverrechnung erfolgt im Rahmen der Feststellung der Schulden (§ 13b 
Absatz 10 ErbStG) durch das Betriebsfinanzamt. 


 
(3) Als Nettowert des Verwaltungsvermögens ist mindestens der gemeine Wert des jungen 


Verwaltungsvermögens und der auf den tatsächlichen Bestand der vor Anwendung der Schulden-
verrechnung und vor Abzug des Sockelbetrags gedeckelten jungen Finanzmittel anzusetzen. 


 
 


Abschnitt 13b.29 Verbundvermögensaufstellung 


(1) 1Gehören zum begünstigungsfähigen Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 1 Nummer 2 und 3 
ErbStG Beteiligungen an Personengesellschaften oder Anteile an Kapitalgesellschaften, erfolgt die 
rechentechnische Ermittlung des begünstigten Vermögens durch eine Verbundvermögensaufstellung 
(§ 13b Absatz 9 ErbStG). 2Die Rechentechnik der Verbundvermögensaufstellung ist erforderlich, wenn 
zum begünstigungsfähigen Vermögen 


 
- unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an Personengesellschaften im Inland oder Beteiligungen 


an entsprechenden Gesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im Ausland oder 
 
- unmittelbar oder mittelbar Anteile an Kapitalgesellschaften im Inland oder Anteile an 


entsprechenden Kapitalgesellschaften mit Sitz oder Geschäftsleitung im Ausland gehören. 
 


3Eine Konzernbilanz bildet keine Grundlage für die Verbundvermögensaufstellung. 
 
(2) 1In der Verbundvermögensaufstellung sind bei Anwendung des § 13b Absatz 2 bis 8 ErbStG zur 


Ermittlung des begünstigten Vermögens nicht die gemeinen Werte der Beteiligungen oder Anteile 
anzusetzen, sondern die gemeinen Werte der diesen Gesellschaften zuzurechnenden 
Vermögensgegenstände des Verwaltungsvermögens, des jungen Verwaltungsvermögens, der 
Finanzmittel, der jungen Finanzmittel und der Schulden. 2Diese sind mit dem Anteil einzubeziehen, zu 
dem die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung besteht. 3Es sind jeweils die folgenden unmittelbar 
oder mittelbar gehaltenen Rechengrößen zusammenzufassen: 


 
- Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG, 







- 71 - 
 


 
- junges Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 7 Satz 2 ErbStG, 
 
- Finanzmittel im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG, 
 
- junge Finanzmittel im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 2 ErbStG, 
 
- Schulden. 


 
4Die Rechentechnik der Verbundvermögensaufstellung ist auf jeder Beteiligungsstufe anzuwenden. 
5Festgestellt werden jeweils die Werte, die sich auf den Anteil beziehen, zu dem jeweils die 
Beteiligung besteht (> Abschnitt 13b.30). 


 
(3) 1Soweit sich in der Verbundvermögensaufstellung Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen 


den Gesellschaften untereinander oder im Verhältnis zu dem übertragenen Betrieb oder der 
übertragenen Gesellschaft gegenüberstehen, sind diese nicht anzusetzen. 2Damit scheidet der Ansatz 
einer Forderung als Finanzmittel aus, soweit der Forderung eine Verbindlichkeit innerhalb der zum 
übertragenen Vermögen gehörenden Beteiligungsstruktur gegenübersteht; das gilt in gleicher Weise 
für die Verbindlichkeit. 3Sofern der Steuerpflichtige nach § 13b Absatz 9 Satz 3 ErbStG den 
Nichtansatz einer Forderung und damit einen niedrigeren Wertansatz der Finanzmittel begehrt, hat er 
dies dem Betriebsfinanzamt durch geeignete Unterlagen nachzuweisen. 4Das Betriebsfinanzamt, das 
für die Feststellung der Finanzmittel zuständig ist, teilt dem Betriebsfinanzamt, das für die Feststellung 
der Schulden zuständig ist, mit, in welcher Höhe die entsprechenden Forderungen nicht als 
Finanzmittel behandelt wurden. 5Forderungen und Verbindlichkeiten, die sich im Gesamthands-
vermögen und im Sonderbetriebsvermögen einer Personengesellschaft gegenüber stehen, sind 
anzusetzen, weil es sich nicht um eine Beteiligung handelt. 


 
(4) 1Auf jeder Beteiligungsstufe sind folgende Vorschriften anzuwenden: 
 


- Das Ausscheiden von Verwaltungsvermögen und Schulden im Zusammenhang mit 
Altersversorgungsverpflichtungen (§ 13b Absatz 3 ErbStG); 


 
- die Begrenzung der Schulden nach § 13b Absatz 8 ErbStG (Nichtansatz der wirtschaftlich nicht 


belastenden Schulden und der über den durchschnittlichen Schuldenstand hinausgehenden 
Schulden). 


 
2Die Begrenzung der jungen Finanzmittel auf den Wert der Finanzmittel erfolgt nicht auf jeder 
Beteiligungsstufe, sondern erst auf der obersten Feststellungsebene. 


 
(5) 1Nicht Teil der Berechnungen im Rahmen der Verbundvermögensaufstellung und des Fest-


stellungsverfahrens sind: 
 


- Die Schuldenverrechnung bei Finanzmitteln nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG; 
 
- der Abzug des Sockelbetrags von 15 Prozent nach § 13b Absatz 4 Nummer 5 ErbStG; 
 
- der Abzug der anteilig verbleibenden Schulden zur Ermittlung des Nettowerts des Verwaltungs-


vermögens nach § 13b Absatz 6 ErbStG; 
 
- die Berücksichtigung des Werts des unschädlichen Verwaltungsvermögens nach § 13b Absatz 7 


ErbStG; 
 
- das Saldierungsverbot von Schulden mit jungen Finanzmitteln und jungem Verwaltungsvermögen 


nach § 13b Absatz 8 ErbStG. 
 
2Diese Berechnungen erfolgen bei der Veranlagung zur Erbschaft- oder Schenkungsteuer. 


 
(6) Gehören zum übertragenen Vermögen unmittelbar oder mittelbar gehaltene Anteile an einer 


Kapitalgesellschaft, die die Beteiligungsquote von mehr als 25 Prozent des § 13b Absatz 4 Nummer 2 
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ErbStG unterschreiten, wird - abweichend von § 13b Absatz 9 Satz 1 bis 4 ErbStG - der gemeine Wert 
der Anteile an der Kapitalgesellschaft als Verwaltungsvermögen angesetzt. 


 


H i n w e i s e  H 13b.29 
 
Forderung/Schulden über mehrere Stufen im Verbund 
B e i s p i e l  1 :  
Die M-GmbH hält jeweils alle Anteile an der T1-GmbH und der T2-GmbH. Die T2-GmbH hält alle 
Anteile an der E-GmbH. Die M-GmbH hat eine Forderung gegenüber der E-GmbH. Die Forderung der 
M-GmbH ist nicht in die Ermittlung der Finanzmittel einzubeziehen, weil die Forderung nach § 13b 
Absatz 9 Satz 3 ErbStG nicht anzusetzen ist. Die Schuld der E-GmbH ist nicht in die Feststellung der 
Schulden einzubeziehen, weil sie nach § 13b Absatz 9 Satz 3 ErbStG nicht anzusetzen ist. 
 
B e i s p i e l  2 :  
> Verbundvermögensaufstellung 
 
 
Junges Verwaltungsvermögen im Verbund 
B e i s p i e l  1 :  
Die M-GmbH hält jeweils alle Anteile an der T1-GmbH und der T2-GmbH. Die T1-GmbH veräußert ein 
seit vielen Jahren zum Betriebsvermögen gehörendes und Dritten zur Nutzung überlassenes 
Grundstück an die T2-GmbH. Das Grundstück bildet bei der T2-GmbH junges Verwaltungsvermögen. 
 
B e i s p i e l  2 :  
Die T2-GmbH hält alle Anteile an der neu gegründeten E-GmbH. Die T1-GmbH veräußert ein Dritten 
zur Nutzung überlassenes Grundstück innerhalb von zwei Jahren nach der Neugründung an die 
E-GmbH. Das Grundstück bildet bei der E-GmbH junges Verwaltungsvermögen. 
 
B e i s p i e l  3 :  
Die M-GmbH hält jeweils alle Anteile an der T1-GmbH. Sie legt ein ihr gehörendes, an einen Dritten 
zur Nutzung überlassenes Grundstück in das Betriebsvermögen der T1-GmbH ein. Das Grundstück 
gehört bei der T1-GmbH zum jungen Verwaltungsvermögen. 
 
Verbundvermögensaufstellung 
B e i s p i e l  1 :  
A ist zu 100 % an der A GmbH & Co. KG beteiligt. Die A GmbH & Co. KG hält 100 % der Anteile an 
der B GmbH und 60 % der Anteile an der C AG. Die C AG ist zu 50 % an der D OHG beteiligt. Alle 
Gesellschaften haben ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Inland.  
 
Im Sonderbetriebsvermögen des A befindet sich ein Darlehen gegenüber der A GmbH & Co. KG in 
Höhe von 1 000 EUR. Die D OHG hat gegenüber der B GmbH eine Forderung in Höhe von 20 000 
EUR bzw. die B GmbH gegenüber der D OHG eine Verbindlichkeit in Höhe von 20 000 EUR. 
 


 Verwal-
tungs-
vermö-


gen § 13b 
Absatz 4 
Nummer 


1 bis 4 
ErbStG 


EUR 


junges 
Verwal-
tungs-
vermö-


gen 
 
 
 


EUR 


Finanzmit
tel § 13b 
Absatz 4 
Nummer 
5 ErbStG 


 
 
 


EUR 


Davon 
gegen-


über 
verbun-
denen 


Unterneh-
men 


 
EUR 


junge 
Finanz-
mittel 


 
 
 
 
 


EUR 


Schulden 
 
 
 
 
 
 
 


EUR 


Davon 
gegen-


über 
verbun-
denen 


Unterneh-
men 


 
EUR 


A GmbH 
& Co. KG 


10 000  20 000  8 000 30 000  


B GmbH 23 000 2 000 17 500  1 000 43 000 20 000 
C AG 12 000 2 000 6 000   12 000  
D OHG 1 000  100 000 20 000 10 000 1 500  
SBV A   1 000     
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Ablauf des Feststellungsverfahrens: 
 
D OHG 
 
Verwaltungsvermögen 1 000 EUR x 50 %   500 EUR 
 
Finanzmittel zunächst  100 000 EUR 
Die Forderung gegenüber der B-GmbH stellt 
eine Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen 
dar. Die A GmbH & Co KG ist zu 30 % 
(60 % x 50 %) mittelbar an der D OHG und zu 100 % 
unmittelbar an der B-GmbH beteiligt. Es besteht 
Beteiligungsidentität im Umfang von 30 %. Der 
Prozentsatz der Beteiligungsidentität entspricht 
dem Prozentsatz der mittelbaren Beteiligung. 
Deshalb ist die Forderung gegenüber der B-GmbH 
in voller Höhe nicht anzusetzen. ./.   20 000 EUR 
gekürzte Finanzmittel 80 000 EUR 
x 50 % 40 000 EUR 
 
junge Finanzmittel 10 000 EUR x 50 %   5 000 EUR 
 
Schulden 1 500 EUR x 50 %   750 EUR 
 
C AG 
 
Verwaltungsvermögen 
eigenes 12 000 EUR 
D OHG +      500 EUR 
 12 500 EUR x 60 % = 7 500 EUR 
 
junges Verwaltungsvermögen 
eigenes 2 000 EUR 
D OHG +          0 EUR 
 2 000 EUR x 60 % = 1 200 EUR 
  
Finanzmittel 
eigene 6 000 EUR 
D OHG + 40 000 EUR 
 46 000 EUR x 60 % =  27 600 EUR 
    
 
junge Finanzmittel 
eigene 0 EUR 
D OHG +   5 000 EUR 
 5 000 EUR x 60 % = 3 000 EUR 
 
Schulden    
eigene 12 000 EUR 
D OHG +      750 EUR 
 12 750 EUR x 60 % = 7 650 EUR 
 
B GmbH 
 
Verwaltungsvermögen 23 000 EUR x 100 %   23 000 EUR 
 
Junges Verwaltungsvermögen 2 000 EUR x 100 %   2 000 EUR 
 
Finanzmittel 17 500 EUR x 100 %   17 500 EUR 
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Junge Finanzmittel 1 000 EUR x 100 %   1 000 EUR 
 
Schulden zunächst   43 000 EUR 
Die Schuld gegenüber der D OHG stellt  
eine Verbindlichkeit gegenüber verbundenen 
Unternehmen dar. Sie ist, soweit Beteiligungs- 
Identität besteht (30 % durchgerechneter Anteil), 
zu kürzen. Der Prozentsatz der Beteiligungs- 
identität entspricht dem Prozentsatz der  
mittelbaren Beteiligung. 
20 000 EUR x 30 % =   6 000 EUR 
  37 000 EUR 
x 100 %   37 000 EUR 
 
A GmbH & Co. KG 
 
Verwaltungsvermögen  
eigenes 10 000 EUR 
B GmbH + 23 000 EUR 
C AG  +   7 500 EUR 
 40 500 EUR 
100 %   40 500 EUR 
  
 
Junges Verwaltungsvermögen  
eigenes 0 EUR 
B GmbH +   2 000 EUR 
C AG  +   1 200 EUR 
 3 200 EUR 
100 %   3 200 EUR 
 
Finanzmittel 
eigene 20 000 EUR 
B GmbH + 17 500 EUR 
C AG  + 27 600 EUR 
 65 100 EUR 
 
100 % = Finanzmittel aus dem  
Gesamthandsvermögen   65 100 EUR 
 
Die miterworbene Forderung des A im SBV  
ist zusätzlich in Höhe von 1 000 EUR  
außerhalb der Verbundvermögens 
aufstellung anzusetzen. 
 
junge Finanzmittel 
eigene 8 000 EUR 
B GmbH +   1 000 EUR 
C AG  +   3 000 EUR 
 12 000 EUR 
100 %   12 000 EUR 
 
Schulden  
eigene 30 000 EUR 
B GmbH + 37 000 EUR 
C AG  +   7 650 EUR  
 74 650 EUR 
 
100 % = Schulden aus dem  
Gesamthandsvermögen   74 650 EUR 
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Die Verbindlichkeit gegenüber A in Höhe von 1 000 EUR ist nicht Teil der Verbundvermögensauf-
stellung und daher nicht entsprechend § 13b Absatz 9 Satz 3 ErbStG vom Ansatz auszuschließen. 
 
B e i s p i e l  2 :  
Sachverhalt wie in Beispiel 1. Zudem hält die A GmbH & Co. KG noch 10 % der Anteile an der 
Z GmbH. Die Anteile haben einen Wert von 16 500 EUR. Die Z GmbH hat Finanzmittel in Höhe von 
25 000 EUR. 
 
Da die A GmbH & Co. KG nicht zu mehr als 25 % an der Z GmbH beteiligt ist, gehören die Anteile an 
der Z GmbH im vollen Umfang zum Verwaltungsvermögen der A GmbH & Co. KG (§ 13b Absatz 4 
Nummer 2 ErbStG). 
 
A GmbH & Co. KG 
 
Verwaltungsvermögen 
eigenes 10 000 EUR 
Anteil an der Z GmbH + 16 500 EUR 
B GmbH + 23 000 EUR 
C AG  +   7 500 EUR 
 57 000 EUR 
100 %   57 000 EUR 
 
Hinsichtlich des jungen Verwaltungsvermögens, der Finanzmittel, der jungen Finanzmittel und der 
Schulden ergeben sich bei der A GmbH & Co. KG keine Änderungen. 
 


 
 


Abschnitt 13b.30 Feststellungsverfahren 


(1) 1Festzustellen sind gemäß § 13b Absatz 10 ErbStG die Summe der gemeinen Werte 
 


- der Finanzmittel, 
 
- der jungen Finanzmittel, 
 
- des Verwaltungsvermögens, 
 
- des jungen Verwaltungsvermögens und 
 
- der Schulden. 
 
2Eine Feststellung erfolgt, wenn und soweit diese Werte für die Erbschaftsteuer oder eine andere 
Feststellung im Sinne des § 13b Absatz 10 ErbStG von Bedeutung sind. 3Die Entscheidung, ob die 
Werte von Bedeutung sind, trifft das für die Erbschaftsteuer oder das für die andere Feststellung 
zuständige Finanzamt. 4Die Feststellungen erfolgen auch dann, wenn es sich um ein börsennotiertes 
Unternehmen (§ 11 Absatz 1 BewG) handelt und deshalb keine Feststellung des Wertes des Anteils 
nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 BewG erfolgt. 


 
(2) Bei einer Beteiligung an einer Personengesellschaft erfolgen die Feststellungen bezogen auf 


den übertragenen Teil der Beteiligung, bei einem Anteil an einer Kapitalgesellschaft auf den über-
tragenen Anteil. 


 
(3) 1Festzustellen sind die Summen der gemeinen Werte der Finanzmittel, des Verwaltungs-


vermögens und des jungen Verwaltungsvermögens; maßgebend sind die Werte nach Anwendung des 
§ 13b Absatz 3 ErbStG (Altersversorgungsverpflichtungen). 2Bei der Feststellung der Summe der 
gemeinen Werte der Schulden ist der Wert nach Anwendung von § 13b Absatz 3 und Absatz 8 Satz 2 
ErbStG anzusetzen. 3Eine Verrechnung von Altersversorgungsverpflichtungen mit jungen Finanz-
mitteln erfolgt nicht (> Abschnitt 13b.11 Absatz 2 Satz 3). 4Der Wert der Finanzmittel und des 
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Verwaltungsvermögens beinhaltet jeweils die jungen Finanzmittel beziehungsweise das junge 
Verwaltungsvermögen. 5Der Wert der festzustellenden jungen Finanzmittel ist auf den Wert der 
festzustellenden Finanzmittel zu begrenzen. 6Bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen findet die 
Begrenzung ausschließlich auf der obersten Feststellungsebene statt. 7Feststellungen aus nachge-
ordneten Feststellungsebenen sind einzubeziehen. 8Auf der obersten Feststellungsebene erfolgen die 
Feststellungen auf Basis der Verbundvermögensaufstellung. 


 
(4) Wegen der nicht in das Feststellungsverfahren einzubeziehenden Berechnungen 


> Abschnitt 13b.29 Absatz 5. 
 
(5) 1Zusätzlich zu den in Absatz 1 genannten Feststellungen teilt das Betriebsfinanzamt dem 


Erbschaftsteuerfinanzamt folgende Angaben nachrichtlich mit:  
 


1. Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme eines Sockelbetrags im Sinne des 
§ 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 4 ErbStG. 2Bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen ist auf 
jeder Beteiligungsstufe zu prüfen, ob das Vermögen des jeweiligen Unternehmens nach seinem 
Hauptzweck einer land- und forstwirtschaftlichen, gewerblichen oder freiberuflichen Tätigkeit 
dient (§ 13 Absatz 1, § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, § 18 Absatz 1 Nummer 1 und 2 EStG). 
3Dabei sind die nachrichtlichen Mitteilungen der nachgeordneten Feststellungsebenen 
einzubeziehen. 4Liegt ein Hauptzweck in diesem Sinne vor, ist dies nachrichtlich dem 
Betriebsfinanzamt auf der darüber liegenden Feststellungsebene mitzuteilen. 5Auf der Ebene des 
übertragenen Unternehmens, der übertragenen Beteiligung an einer Personengesellschaft oder 
der übertragenen Anteile an einer Kapitalgesellschaft erfolgt eine Zusammenfassung inklusive 
der eigenen Tätigkeit. 6Zum Hauptzweck > Abschnitt 13b.23 Absatz 6. 


 
2. Das Vorliegen der Voraussetzungen und den Prozentsatz des Vorwegabschlags nach § 13a 


Absatz 9 ErbStG. 
 
3. Bei Einzelunternehmen bzw. Beteiligungen an Personengesellschaften den Umfang und den 


Wert des ausländischen Vermögens, welches im festgestellten Wert des Betriebsvermögens 
enthalten ist, jedoch einer Betriebsstätte in einem Drittstaat dient (> Abschnitt 13b.5 Absatz 4). 


 
4. Bei Einzelunternehmen bzw. Beteiligungen an Personengesellschaften für Grundstücke, die 


sowohl dem Betriebsvermögen als auch dem Grundvermögen zuzuordnen sind, den Wert des 
dem Grundvermögen zuzuordnenden Anteils. 


 
2Erfolgt die Feststellung auf der obersten Feststellungsebene hinsichtlich einer Personengesellschaft, 
teilt das Betriebsfinanzamt mit, welche Teilbeträge der festgestellten Werte auf den übertragenen 
Anteil am Gesamthandsvermögen und das übertragene Sonderbetriebsvermögen entfallen. 


 


H i n w e i s e  H 13b.30 
 
Feststellungen gemäß § 13b Absatz 10 ErbStG 
B e i s p i e l :  
Unternehmer A verstirbt am 1.4.2017. Erbin wird seine Tochter T. Das Einzelunternehmen hat einen 
gemeinen Wert von 1 500 000 EUR. 
 
Verwaltungsvermögen (VV) im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG ist in Höhe von 
150 000 EUR vorhanden, davon sind 30 000 EUR junges VV (§ 13b Absatz 7 Satz 2 ErbStG). 
 
Die Finanzmittel (FM) im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG betragen 70 000 EUR, 
davon sind 20 000 EUR junge Finanzmittel (jFM) im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 2 
ErbStG. 
 
Der gemeine Wert (§ 9 BewG) der Altersversorgungsverpflichtungen (AVV) nach § 13b Absatz 2 
Satz 2 bzw. Absatz 3 ErbStG beträgt 75 000 EUR. 
 
Die Altersversorgungsverpflichtungen werden durch Wirtschaftsgüter in Höhe von 70 000 EUR 
abgesichert. Davon entfallen 
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- 50 000 EUR auf Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 1 bis 4 ErbStG; 
 


• davon 20 000 EUR auf junges Verwaltungsvermögen im Sinne des § 13b Absatz 7 ErbStG und 
 


- 20 000 EUR auf Finanzmittel im Sinne des § 13b Absatz 4 Nummer 5 Satz 1 ErbStG (die jFM 
können als reine Stromgröße aus Einlagen abzüglich Entnahmen, > Abschnitt 13b.23 Absatz 3, 
nicht zur Absicherung der AVV dienen). 


 
Neben den Altersversorgungsverpflichtungen sind weitere betriebliche Schulden in Höhe 395 000 
EUR vorhanden. 
 
Berechnung: 
 


 Bestand Wirtschafts-
güter des VV 
(Spalte 1), die 
der Absiche-
rung von AVV 


dienen 


Abzug der 
Schulden aus 
AVV von den 
Werten des 


VV 


Entwicklung 
der 


festzustel-
lenden 


Schulden 


maßgebende 
Werte für die 
Feststellung 


Spalte 1 Spalte 2 
EUR 


Spalte 3 
EUR 


Spalte 4 
EUR 


Spalte 5 
EUR 


Spalte 6 
EUR 


Schulden gesamt 
(75 000 EUR + 
395 000 EUR) 


470 000 


  470 000  
davon AVV 75 000  75 000   
junges VV 30 000 20 000 ./.    20 000 ./.    20 000 10 000 
Differenz 1   55 000 450 000  
VV (ohne junges 
VV) 


120 000 30 000 ./.    30 000 ./.    30 000 90 000 


Differenz 2   25 000 420 000  
Summe 
Verwaltungs-
vermögen     


100 000 


FM 70 000 20 000 ./.    20 000 ./.    20 000 50 000 
Differenz 3   5 000 400 000 400 000 


 
Feststellungen nach § 151 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BewG und § 13b Absatz 10 ErbStG: 
 
Wert des Betriebsvermögens 


 
1 500 000 EUR 


   
Verwaltungsvermögen 


 
100 000 EUR 


junges Verwaltungsvermögen  10 000 EUR 
Finanzmittel  50 000 EUR 
junge Finanzmittel  20 000 EUR 
Schulden 


 
400 000 EUR 


 


 
 


Zu § 13c ErbStG 


Abschnitt 13c.1 Abschmelzmodell - Allgemeines 


(1) 1Wenn der Wert des erworbenen begünstigten Vermögens im Sinne des § 13b Absatz 2 ErbStG 
den Schwellenwert von 26 Millionen EUR überschreitet, ist § 13a Absatz 1 Satz 1 ErbStG mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass sich auf Antrag des Erwerbers der nach § 13a Absatz 1 Satz 1 ErbStG 
anzuwendende Prozentsatz des Verschonungsabschlags von 85 Prozent oder der nach § 13a 
Absatz 10 Satz 1 Nummer 1 ErbStG anzuwendende Prozentsatz des Verschonungsabschlags von 
100 Prozent um jeweils einen Prozentpunkt für jede vollen 750 000 EUR verringert, die der Wert des 
begünstigten Vermögens den Schwellenwert von 26 Millionen EUR übersteigt (Abschmelzmodell; 
§ 13c Absatz 1 Satz 1 ErbStG). 2Der Vorwegabschlag bis zu 30 Prozent nach § 13a Absatz 9 ErbStG 
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ist vor Prüfung des Schwellenwerts von 26 Millionen EUR und vor Anwendung des Abschmelzmodells 
zu berücksichtigen (§ 13c Absatz 2 Satz 1 ErbStG; > Abschnitt 13a.19). 3Soll das Abschmelzmodell 
für die Optionsverschonung angewendet werden, muss der Erwerber zusätzlich einen entsprechen-
den Antrag nach § 13a Absatz 10 ErbStG stellen. 


 
(2) 1Der Erwerber muss den Antrag bei dem für die Erbschaft- oder Schenkungsteuer zuständigen 


Finanzamt schriftlich stellen oder zur Niederschrift erklären. 2Er kann den Antrag bis zum Eintritt der 
materiellen Bestandskraft der Festsetzung der Erbschaft- oder Schenkungsteuer stellen. 3Der Antrag 
schließt einen Antrag für denselben Erwerb aus, die Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG 
durchzuführen. 4Der Antrag kann nach Zugang der Willenserklärung beim zuständigen Finanzamt 
nicht mehr widerrufen werden (§ 13c Absatz 2 Satz 6 ErbStG). 5Dies gilt auch für den Fall, dass der 
Erwerber gegen die Behaltensregelungen oder die Lohnsummenregelung des § 13c Absatz 2 Satz 1 
in Verbindung mit § 13a Absatz 3 oder 6 ErbStG verstößt.  


 
(3) 1Der Erwerber kann den Antrag auf Durchführung des Abschmelzmodells nach § 13c Absatz 1 


ErbStG insgesamt nur einheitlich für alle Arten des erworbenen begünstigungsfähigen Vermögens 
(land- und forstwirtschaftliches Vermögen, Betriebsvermögen und Anteile an Kapitalgesellschaften) 
stellen. 2Maßgeblich ist das insgesamt erworbene begünstigte Vermögen. 3Das begünstigte 
Vermögen mehrerer wirtschaftlicher Einheiten ist zusammenzurechnen. 4Bei Schenkungen mit z. B. 
mehreren Betriebsübertragungen in mehreren Schenkungsverträgen ist bei Vorliegen eines einheitl-
ichen Schenkungswillens von nur einer Schenkung auszugehen. 


 
(4) 1Das Abschmelzmodell ist in den Fällen der Regelverschonung (§ 13a Absatz 1 ErbStG) bis zu 


einem Wert des begünstigten Vermögens von 89 750 000 EUR und in den Fällen der Optionsver-
schonung (§ 13a Absatz 10 ErbStG) bis zu einem Wert des begünstigten Vermögens von 89 999 999 
EUR anzuwenden. 2Bei Überschreiten dieser Beträge verringert sich der Verschonungsabschlag auf 
null Prozent. 3Die Möglichkeit, einen Antrag auf Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG zu 
stellen, bleibt unberührt. 4Wegen der Berücksichtigung mehrerer Erwerbe begünstigten Vermögens 
> Abschnitt 13c.4. 


 


H i n w e i s e  H 13c.1 
 
Berechnung des Verschonungsabschlags 
B e i s p i e l  1 :  
Vater V schenkt seinem Sohn S am 1.4.2017 begünstigtes Vermögen im Wert von 50 000 000 EUR. 
Ein Antrag auf Optionsverschonung wurde nicht gestellt. 
 
begünstigtes Vermögen 50 000 000 EUR  50 000 000 EUR 
 
Verschonungsabschlag bei 
der Regelverschonung in %  85 % 
 
Schwellenwert ./.  26 000 000 EUR 
übersteigender Wert 24 000 000 EUR 
 
Minderung des Verschonungsabschlags  
24 000 000 EUR : 750 000 EUR =  ./.    32 % 
zu gewährender Verschonungsabschlag in %  53 % 
 
Verschonungsabschlag in EUR 53 % von 50 000 000 EUR  ./.  26 500 000 EUR 
verbleiben   23 500 000 EUR 
Abzugsbetrag   ./.             0 EUR 
steuerpflichtiges Vermögen   23 500 000 EUR 
 
B e i s p i e l  2 :  
Sachverhalt wie in Beispiel 1. Ein Antrag auf Optionsverschonung wurde gestellt. 
 
begünstigtes Vermögen 50 000 000 EUR  50 000 000 EUR 
 
Verschonungsabschlag bei 
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der Optionsverschonung in %  100 % 
 
Schwellenwert ./. 26 000 000 EUR 
übersteigender Wert 24 000 000 EUR 
 
Minderung des Verschonungsabschlags  
24 000 000 EUR : 750 000 EUR =  ./.   32 % 
 
zu gewährender Verschonungsabschlag in %  68 % 
Verschonungsabschlag in EUR 68 % von 50 000 000 EUR  ./.  34 000 000 EUR 
verbleiben   16 000 000 EUR 
Abzugsbetrag   ./.              0 EUR 
steuerpflichtiges Vermögen   16 000 000 EUR 
 


 
 


Abschnitt 13c.2 Verstoß gegen die Verschonungsvoraussetzungen 
1Verstößt der Erwerber im Rahmen des Abschmelzmodells innerhalb der maßgebenden, für die 


Regelverschonung oder die Optionsverschonung geltenden Lohnsummen- oder Behaltensfrist 
(> Abschnitt 13a.8, 13a.11 und 13a.20) gegen eine der Verschonungsvoraussetzungen, entfällt die 
gewährte Verschonung ganz oder teilweise (§ 13c Absatz 2 Satz 1 ErbStG). 2Der Umfang der 
Nachversteuerung richtet sich nach den Regelungen der Regel- oder Optionsverschonung 
(> Abschnitt 13a.8 und 13a.18). 


 
 


Abschnitt 13c.3 Ergänzende Vorschriften beim Abschmelzmodell 


Folgende ergänzende Vorschriften sind zu beachten: 
 


1. Zu den Folgen einer Weitergabeverpflichtung oder einer Nachlassteilung: § 13c Absatz 2 Satz 1 
in Verbindung mit § 13a Absatz 5 ErbStG (> Abschnitt 13a.10); 


2. zu den Anzeigepflichten des Erwerbers in den Fällen eines Verstoßes gegen die Lohnsummen- 
oder Behaltensregelungen und Hinausschieben des Endes der Festsetzungsfrist bei Verstoß 
gegen diese Regelungen: § 13c Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 13a Absatz 7 ErbStG; 


3. zu den erhöhten Mitwirkungs- und Nachweispflichten des Erwerbers bei Auslandssachverhalten: 
§ 13c Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 13a Absatz 8 ErbStG. 


 
 


Abschnitt 13c.4 Berücksichtigung mehrerer Erwerbe begünstigten Vermögens 


(1) 1Wenn bei einem Erwerb, für den die Steuer nach dem 30. Juni 2016 entstanden ist, der 
Schwellenwert für begünstigtes Vermögen von 26 Millionen EUR infolge des Zusammenrechnens mit 
früheren Erwerben innerhalb des Zehnjahreszeitraums überschritten wird (§ 13a Absatz 1 Satz 2 
ErbStG; > Abschnitt 13a.2), entfällt die zunächst in Anspruch genommene Steuerbefreiung nach § 13a 
Absatz 1 oder Absatz 10 ErbStG für die früheren Erwerbe mit Wirkung für die Vergangenheit (§ 13c 
Absatz 2 Satz 4 und 5 ErbStG), wenn auch für die früheren Erwerbe die Steuer nach dem 30. Juni 
2016 entstanden ist (§ 37 Absatz 12 Satz 3 ErbStG). 2Entsprechendes gilt für eine zunächst gewährte 
Steuerbefreiung nach § 13c Absatz 1 ErbStG. 3Der Steuerbescheid ist nach § 175 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 AO zu ändern. 4Erwerbe, für die die Steuer vor dem 1. Juli 2016 entstanden ist, werden bei 
der Prüfung des Schwellenwerts berücksichtigt (> Abschnitt 13a.2 Absatz 2). 5Ein Wegfall der 
gewährten Steuerbefreiung für den früheren Erwerb nach Satz 4 tritt nicht ein, wenn durch einen 
nachfolgenden Erwerb nach dem 30. Juni 2016 der Schwellenwert überschritten wird. 


 
(2) 1Stellt der Erwerber einen Antrag nach § 13c Absatz 1 Satz 1 ErbStG und entfällt wegen des 


Überschreitens des Schwellenwerts die Steuerbefreiung für einen früheren Erwerb, wird die 
weggefallene Steuerbefreiung ersetzt durch eine neue Steuerbefreiung auf der Grundlage des 
abgeschmolzenen Prozentsatzes des Verschonungsabschlags, der sich bezogen auf den 
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zusammengerechneten Wert des begünstigten Vermögens ergibt. 2Die Minderung des 
Verschonungsabschlags ist sowohl auf den letzten Erwerb als auch auf die früheren Erwerbe 
anzuwenden. 3Das gilt unabhängig davon, ob für den früheren Erwerb erstmals die Steuerbefreiung 
nach § 13c Absatz 1 ErbStG gewährt wird oder für den früheren Erwerb nunmehr ein geringerer 
Verschonungsabschlag nach § 13c Absatz 1 ErbStG zu gewähren ist, und unabhängig davon, ob 
jeweils die Regelverschonung oder die Optionsverschonung in Anspruch genommen wurde. 4In 
diesen Fällen wird zuerst die zu dem früheren Erwerb ergangene Steuerfestsetzung geändert. 
5Sodann wird die erstmalige Steuerfestsetzung für den aktuellen Erwerb unter Berücksichtigung des 
§ 14 ErbStG durchgeführt.6Soweit bei dem früheren Erwerb innerhalb der jeweiligen Fristen gegen die 
Lohnsummen- oder Behaltensregelungen verstoßen und eine Nachsteuer erhoben wurde, ist auch 
insoweit eine Neuberechnung der Erbschaft- oder Schenkungsteuer auf der Grundlage des 
abgeschmolzenen Verschonungsabschlags durchzuführen.  


 


H i n w e i s e  H 13c.4 
 
Berücksichtigung früherer Erwerbe 
B e i s p i e l  1 :  
Vater V schenkt seinem Sohn S am 1.8.2016 begünstigtes Vermögen im Wert von 10 000 000 EUR 
(Erwerb 1). Ein Antrag auf Optionsverschonung wurde nicht gestellt. 
 
begünstigtes Vermögen   10 000 000 EUR 
Verschonungsabschlag 85 % von 10 000 000 EUR   ./.  8 500 000 EUR 
verbleiben   1 500 000 EUR 
Abzugsbetrag   ./.            0 EUR 
steuerpflichtiges Vermögen   1 500 000 EUR 
 
Am 1.4.2017 schenkt er ihm weiteres begünstigtes Vermögen im Wert von 20 000 000 EUR 
(Erwerb 2). Ein Antrag auf Optionsverschonung wurde nicht gestellt. 
 
Änderung des Erwerbs 1: 
Begünstigtes Vermögen Erwerb 1 10 000 000 EUR 
begünstigtes Vermögen Erwerb 2 + 20 000 000 EUR 
Summe 30 000 000 EUR 
Schwellenwert ./. 26 000 000 EUR 
übersteigender Wert 4 000 000 EUR 
 
Verschonungsabschlag bei 
der Regelverschonung in %  85 % 
 
Minderung des Verschonungsabschlags 
4 000 000 EUR : 750 000 EUR = 5,3333 abgerundet  ./.   5 % 
zu gewährender Verschonungsabschlag in %  80 % 
 
begünstigtes Vermögen   10 000 000 EUR 
Verschonungsabschlag 80 % von 10 000 000 EUR   ./.  8 000 000 EUR 
verbleiben   2 000 000 EUR 
Abzugsbetrag   ./.            0 EUR 
steuerpflichtiges Vermögen   2 000 000 EUR 
 
Besteuerung des Erwerbs 2 
begünstigtes Vermögen   20 000 000 EUR 
Verschonungsabschlag 80 % von 20 000 000 EUR   ./.  16 000 000 EUR 
verbleiben   4 000 000 EUR 
Abzugsbetrag   ./.             0 EUR 
steuerpflichtiges Vermögen   4 000 000 EUR 
 
B e i s p i e l  2 :  
Vater V schenkt seinem Sohn S am 1.8.2016 begünstigtes Vermögen im Wert von 1 500 000 EUR 
(Erwerb 1). Ein Antrag auf Optionsverschonung wurde nicht gestellt. 
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begünstigtes Vermögen   1 500 000 EUR 
Verschonungsabschlag 85 % von 1 500 000 EUR   ./.  1 275 000 EUR 
verbleiben   225 000 EUR 
Abzugsbetrag   ./.     112 500 EUR 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15 %) 225 000 EUR 
Abzugsbetrag ./. 150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 75 000 EUR 
davon 50 %  37 500 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag 112 500 EUR 
steuerpflichtiges Vermögen   112 500 EUR 
 
Am 1.4.2017 schenkt er ihm weiteres begünstigtes Vermögen im Wert von 28 500 000 EUR 
(Erwerb 2). Ein Antrag auf Optionsverschonung wurde gestellt. 
 
Änderung des Erwerbs 1: 
Begünstigtes Vermögen Erwerb 1 1 500 000 EUR 
begünstigtes Vermögen Erwerb 2 + 28 500 000 EUR 
Summe 30 000 000 EUR 
Schwellenwert ./. 26 000 000 EUR 
übersteigender Wert 4 000 000 EUR 
 
Verschonungsabschlag bei 
der Regelverschonung in %  85 % 
 
Minderung des Verschonungsabschlags 
4 000 000 EUR : 750 000 EUR = 5,3333 abgerundet  ./.   5 % 
zu gewährender Verschonungsabschlag in %  80 % 
 
begünstigtes Vermögen   1 500 000 EUR 
Verschonungsabschlag 80 % von 1 500 000 EUR   ./.  1 200 000 EUR 
verbleiben   300 000 EUR 
Abzugsbetrag   ./.      75 000 EUR 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (20 %) 300 000 EUR 
Abzugsbetrag ./. 150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 150 000 EUR 
davon 50 %  75 000 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag 75 000 EUR 
steuerpflichtiges Vermögen   225 000 EUR 
 
Verschonung des Erwerbs 2: 
 
Verschonungsabschlag bei 
der Optionsverschonung in %  100 % 
 
Minderung des Verschonungsabschlags (wie beim Erwerb 1) ./.   5 % 
zu gewährender Verschonungsabschlag in %  95 % 
 
begünstigtes Vermögen   28 500 000 EUR 
Verschonungsabschlag 95 % von 28 500 000 EUR   ./.  27 075 000 EUR 
verbleiben   1 425 000 EUR 
Abzugsbetrag   ./.             0 EUR 
steuerpflichtiges Vermögen   1 425 000 EUR 
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Abschnitt 13c.5 Begünstigte Erwerbe bei Familienstiftungen 
1Das Abschmelzmodell nach § 13c ErbStG wird auf Antrag auch bei der Bemessung der 


Ersatzerbschaftsteuer einer Familienstiftung oder eines Familienvereins (§ 1 Absatz 1 Nummer 4 
ErbStG) gewährt, soweit zum Vermögen der Stiftung oder des Vereins begünstigtes Vermögen (§ 13b 
Absatz 2 ErbStG) gehört. 2Wegen der Definition der Familienstiftung > R E 1.2 ErbStR 2011. 3Beim 
Übergang von Vermögen auf Grund eines Stiftungsgeschäfts unter Lebenden (§ 7 Absatz 1 
Nummer 8 ErbStG) kommt die Vergünstigung ebenfalls in Betracht. 


 
 


Zu § 28 ErbStG 
Abschnitt 28 Stundung 


 
(1) 1Beim Erwerb von begünstigtem Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 ErbStG von Todes 


wegen ist die darauf entfallende Steuer auf Antrag des Erwerbers bis zu sieben Jahre zu stunden. 
2Die Stundung kommt insbesondere in Betracht 


 
1. in den Fällen der Regelverschonung für die Steuer auf begünstigtes Vermögen nach Abzug des 


Verschonungsabschlags (§ 13a Absatz 1 ErbStG) und des Abzugsbetrags (§ 13a Absatz 2 
ErbStG); 


 
2. in den Fällen des § 13c ErbStG für die Steuer auf begünstigtes Vermögen nach Abzug des 


abgeschmolzenen Verschonungsabschlags; 
 
3. in den Fällen des § 28a ErbStG für die nicht erlassene Steuer auf begünstigtes Vermögen; 
 
4. in den Fällen, in denen weder eine Verschonung nach § 13c noch nach § 28a ErbStG beantragt 


wurde. 
 
3Die auf das nicht begünstigte Vermögen entfallende Steuer kann nicht nach § 28 Absatz 1 ErbStG 
gestundet werden. 


 
(2) 1Die gestundete Steuer ist in gleichen Jahresbeträgen zu entrichten. 2Die erste Jahresrate ist 


zinslos zu stunden. 3Die weiteren Jahresraten sind zinspflichtig (§§ 234, 238 AO). 
 
(3) 1Die Stundung endet stets, wenn 
 


1. das erworbene begünstigte Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 ErbStG verschenkt oder 
veräußert wird; 


 
2. der Erwerber den Betrieb, die Beteiligung an der Personengesellschaft oder den Anteil an der 


Kapitalgesellschaft aufgibt; 
 
3. der Erwerber gegen die Lohnsummenregelung des § 13a Absatz 3 ErbStG oder die Behaltens-


regelungen nach § 13a Absatz 6 ErbStG verstößt. 2Im Falle eines Antrags auf Options-
verschonung nach § 13a Absatz 10 i. V. m. § 13c ErbStG oder auf Verschonungsbedarfsprüfung 
nach § 28a ErbStG gelten die verlängerte Lohnsummenfrist, die höheren Mindestlohnsummen 
und die verlängerte Behaltensfrist des § 13a Absatz 10 ErbStG. 3Die Stundung endet bei einem 
Verstoß gegen die Lohnsummenregelung bzw. die Behaltensregelungen nach § 13a Absatz 6 
Satz 1 Nummer 1, 2, 4 und 5 ErbStG in vollem Umfang. 4Soweit aufgrund einer Reinvestition 
(§ 13a Absatz 6 Satz 3 und 4 ErbStG) insgesamt von einer rückwirkenden Besteuerung 
abgesehen wird, endet die Stundung nicht. 5Bei einem Verstoß gegen die Entnahmebegrenzung 
nach § 13a Absatz 6 Satz 1 Nummer 3 ErbStG endet die Stundung in vollem Umfang. 


 
2Eine Stundung kann nicht erfolgen für die Steuer, die aufgrund eines Verstoßes gegen die 
Lohnsummenregelung oder die Behaltensregelung zu entrichten ist. 3Es bleibt dem Erwerber 
unbenommen, in den Fällen des Satzes 1 einen Antrag auf Fortführung der Stundung zu stellen, 
soweit begünstigtes Vermögen verbleibt, für das die Stundungsvoraussetzungen erfüllt sind. 4Wird das 
begünstigte Vermögen im Sinne des § 13b Absatz 2 ErbStG innerhalb des noch laufenden 
Stundungszeitraums von Todes wegen übertragen, endet die Stundung erst, wenn der nachfolgende 
Erwerber die Voraussetzung für die Stundung nicht mehr erfüllt. 
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(4) Die auf das begünstigte Vermögen nach § 13b Absatz 2 ErbStG entfallende Steuer ist wie folgt 


zu berechnen: 
 


1. Die tarifliche Steuer nach § 19 ErbStG auf den gesamten steuerpflichtigen Erwerb ist um die 
anzurechnende Steuer auf einen Vorerwerb nach § 14 Absatz 1 ErbStG zu kürzen. 


 
2. Die danach verbleibende Steuer ist nach dem Verhältnis des Werts des begünstigten Vermögens 


gegebenenfalls nach den Verschonungen nach § 13a ErbStG (Vorwegabschlag, Verschonungs-
abschlag, Abzugsbetrag) oder § 13c ErbStG und nach Abzug der damit in wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehenden abzugsfähigen Schulden und Lasten (§ 10 Absatz 5 und 6 ErbStG) 
zum Wert des gesamten Vermögensanfalls nach Abzug der mit diesem Vermögen in wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehenden abzugsfähigen Schulden und Lasten aufzuteilen. 


 
3. Sind für das begünstigte Vermögen die Voraussetzungen der §§ 19a, 21 oder 27 ErbStG erfüllt, 


sind der Ermäßigungsbetrag nach § 19a ErbStG, die darauf entfallende Ermäßigung nach § 27 
ErbStG bzw. die darauf entfallende, nach § 21 ErbStG anrechenbare Steuer abzuziehen. 


 


H i n w e i s e  H 28 (4) 
 
Berechnung der auf begünstigtes Vermögen entfallenden Steuer 
B e i s p i e l :  
Unternehmerin U hat ihre Tochter T zur Alleinerbin eingesetzt. Zum Nachlass gehören sämtliche 
Anteile an einer GmbH mit einem Steuerwert 1 400 000 EUR. Das begünstigte Vermögen hat einen 
gemeinen Wert von 1 300 000 EUR. Ein Antrag auf Optionsverschonung nach § 13a Absatz 10 
ErbStG wurde nicht gestellt. Zum Nachlass gehört Kapitalvermögen im Wert von 750 000 EUR. Ein im 
Zusammenhang mit der Anschaffung der GmbH-Anteile aufgenommener Kredit valutiert noch in Höhe 
von 200 000 EUR. 
 
Für T ergibt sich folgende Steuerberechnung: 
GmbH-Anteile  
nicht begünstigtes Vermögen  100 000 EUR 
begünstigtes Vermögen  1 300 000 EUR 
Verschonungsabschlag (85 %) ./. 1 105 000 EUR 
Verbleiben 195 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.    127 500 EUR 
steuerpflichtiges begünstigtes Unternehmensvermögen 67 500 EUR +     67 500 EUR 
 
Abzugsbetrag   150 000 EUR 
Verbleibender Wert (15 %) 195 000 EUR 
Abzugsbetrag ./.    150 000 EUR 
Unterschiedsbetrag 45 000 EUR 
Davon 50 %  ./.      22 500 EUR 
Verbleibender Abzugsbetrag 127 500 EUR 
 
Kapitalvermögen  +    750 000 EUR 
Gesamter Vermögensanfall  917 500 EUR 
 
Schuld aus der GmbH-Beteiligung 200 000 EUR 
Kürzung nach § 10 Absatz 6 ErbStG 
 
Abziehbare Schuld 
auf nicht begünstigtes Vermögen entfallender Teil der Schuld 
200 000 EUR x 100 000 EUR / 1 400 000 EUR = 14 285 EUR 
ungekürzt abziehbarer Teil der Schuld  ./.       14 285 EUR 
 
auf begünstigtes Vermögen entfallender Teil der Schuld 
200 000 EUR ./. 14 285 EUR = 185 715 EUR 
185 715 EUR x 67 500 EUR : 1 300 000 EUR =  ./.         9 643 EUR 
Vermögensanfall nach Abzug der Schulden  893 572 EUR 
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Erbfallkostenpauschale  ./.       10 300 EUR 
persönlicher Freibetrag  ./.     400 000 EUR 
steuerpflichtiger Erwerb  483 272 EUR 
abgerundet  483 200 EUR 
 
Anteil des begünstigten Vermögens: 
(67 500 EUR – 9 643 EUR) : 893 572 EUR = 6,48 % 
 
Steuer nach Stkl. I (15 %)  72 480 EUR 
 
Auf begünstigtes Vermögen entfällt 
72 480 EUR x 6,48 %  4 697 EUR 
 


 
 
(5) 1Beim Erwerb von bebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen, die 
 


1. zu Wohnzwecken vermietet werden (§ 13d ErbStG), 
 
2. im Inland, einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat des Europäischen 


Wirtschaftsraums belegen sind und  
 
3. nicht zum begünstigten Betriebsvermögen oder begünstigten Vermögen eines Betriebs der Land- 


und Forstwirtschaft im Sinne des § 13b Absatz 2 ErbStG gehören, 
 
hat der Erwerber auf Antrag einen Rechtsanspruch auf Stundung der darauf entfallenden Steuer bis 
zu zehn Jahren, soweit er sie nur durch Veräußerung dieses Vermögens aufbringen kann (§ 28 
Absatz 3 Satz 1 ErbStG). 2Dies gilt sowohl für Erwerbe von Todes wegen, als auch für Schenkungen 
unter Lebenden. 


 
(6) 1Unter den in Absatz 5 Satz 1 Nummer 2 und 3 genannten Voraussetzungen besteht ein 


Rechtsanspruch auf Stundung auch dann, wenn zum Erwerb ein Ein- oder Zweifamilienhaus oder 
Wohneigentum gehört, das der Erwerber nach dem Erwerb zu eigenen Wohnzwecken nutzt, 
längstens für die Dauer der Selbstnutzung. 2Diese Stundungsmöglichkeit erstreckt sich ausdrücklich 
nur auf ein Grundstück, das zu den genannten Grundstücksarten gehört. 3Eine Wohnung in einem 
Mietwohn-, Geschäfts- oder gemischt genutzten Grundstück oder in einem sonstigen bebauten 
Grundstück ist nicht begünstigt. 4Voraussetzung ist nicht, dass der Erblasser oder Schenker dieses 
Grundstück vor der Übertragung als Familienheim selbst genutzt hat. 5Nach Aufgabe der Selbst-
nutzung durch den Erwerber und anschließender Vermietung zu Wohnzwecken ist die Stundung bis 
zum Ende des ursprünglichen Zehnjahreszeitraums weiter zu gewähren.  


 
(7) 1Ein Anspruch auf Stundung nach Absatz 5 und 6 besteht nicht, wenn der Erwerber die Steuer 


für den Erwerb aus erworbenem weiteren Vermögen oder aus eigenem Vermögen aufbringen kann. 
2Dazu muss der Erwerber auch die Möglichkeit der Kreditaufnahme ausschöpfen. 3Die 
Feststellungslast dafür, dass kein eigenes Vermögen vorhanden und keine Kreditaufnahme möglich 
ist, obliegt dem Steuerpflichtigen. 4Kann der Schenker zur Zahlung der Schenkungsteuer heran-
gezogen werden, sei es weil er die Steuer übernommen hat (§ 10 Absatz 2 ErbStG), sei es, weil er als 
Gesamtschuldner in Anspruch genommen werden kann, bleibt eine Stundung ebenfalls ausge-
schlossen. 5Dem Erwerber ist zuzumuten, aus den Vermietungseinnahmen oder aus seinen sonstigen 
Einnahmen die gestundete Steuer kontinuierlich zu tilgen. 6Bei der Prüfung der Frage, ob durch die 
sofortige Entrichtung der Erbschaftsteuer die Veräußerung des Grundvermögens notwendig wird, 
bleiben Nachlassverbindlichkeiten, z. B. Grundschulden, Pflichtteile oder Vermächtnisse, außer 
Betracht. 7Wird die Veräußerung des Grundvermögens dadurch notwendig, dass neben der Erbschaft-
steuer in erheblichem Umfang solche Nachlassverbindlichkeiten zu übernehmen sind, kann zwar § 28 
ErbStG nicht angewendet werden, es kann jedoch eine Stundung nach § 222 AO in Betracht 
kommen. 8In den Fällen des Absatzes 5 gelten Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und Satz 4 sowie Absatz 4 
entsprechend. 9In den Fällen des Absatzes 6 gelten Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und Absatz 4 
entsprechend. 
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Zu § 28a ErbStG 


Abschnitt 28a.1 Verschonungsbedarfsprüfung - Allgemeines 


(1) 1Wenn der Wert des erworbenen begünstigten Vermögens im Sinne des § 13b Absatz 2 ErbStG 
den Schwellenwert von 26 Millionen EUR überschreitet und der Erwerber keinen Antrag nach § 13c 
ErbStG gestellt hat, wird die Steuer ohne Verschonung für das begünstigte Vermögen festgesetzt. 
2Auf Antrag des Erwerbers wird eine Verschonungsbedarfsprüfung nach § 28a ErbStG durchgeführt. 
3Diese kann zu einem teilweisen oder vollständigen Erlass der auf das begünstigte Vermögen 
entfallenden Steuer führen. 4Der Vorwegabschlag bis zu 30 Prozent nach § 13a Absatz 9 ErbStG ist 
vor Prüfung des Schwellenwerts von 26 Millionen EUR und vor Anwendung der Verschonungs-
bedarfsprüfung zu berücksichtigen (§ 13a Absatz 9 ErbStG; > Abschnitt 13a.19). 


 
(2) 1Der Erwerber muss den Antrag auf Erlass nach § 28a Absatz 1 Satz 1 ErbStG bei dem für die 


Erbschaft- oder Schenkungsteuer zuständigen Finanzamt schriftlich stellen oder zur Niederschrift 
erklären. 2Er kann den Antrag unabhängig vom Eintritt der materiellen Bestandskraft der Erbschaft- 
oder Schenkungsteuerfestsetzung bis zum Eintritt der Zahlungsverjährung stellen; ein Widerruf des 
Antrags ist möglich. 3Der Antrag ist ausgeschlossen, wenn der Erwerber bereits unwiderruflich 
beantragt hat, das Abschmelzmodell nach § 13c ErbStG anzuwenden (§§ 13c Absatz 2 Satz 6, 28a 
Absatz 8 ErbStG). 


 
(3) Für die Anwendung des § 28a ErbStG ist die auf das insgesamt erworbene begünstigte 


Vermögen entfallende Steuer maßgeblich. 
 


(4) Entfällt der Vorwegabschlag nach § 13a Absatz 9 Satz 5 ErbStG mit Wirkung für die 
Vergangenheit, ist für die festgesetzte, auf den geänderten Wert des begünstigten Vermögens 
entfallende Steuer auf Antrag die Verschonungsbedarfsprüfung durchzuführen. 


 
(5) Die auf das begünstigte Vermögen nach § 13b Absatz 2 ErbStG entfallende Steuer ist wie folgt 


zu berechnen: 
 


1. Die tarifliche Steuer nach § 19 ErbStG auf den gesamten steuerpflichtigen Erwerb ist um die 
anzurechnende Steuer auf einen Vorerwerb nach § 14 Absatz 1 ErbStG zu kürzen. 


 
2. Die danach verbleibende Steuer ist nach dem Verhältnis des Werts des begünstigten Vermögens 


gegebenenfalls nach Abzug des Vorwegabschlags nach § 13a Absatz 9 ErbStG und nach Abzug 
der damit in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden abzugsfähigen Schulden und Lasten 
(§ 10 Absatz 5 und 6 ErbStG) zum Wert des gesamten Vermögensanfalls nach Abzug der mit 
diesem Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden abzugsfähigen Schulden und 
Lasten aufzuteilen. 


 
3. Sind für das begünstigte Vermögen die Voraussetzungen der §§ 19a, 21 oder 27 ErbStG erfüllt, 


sind der Ermäßigungsbetrag nach § 19a ErbStG, die darauf entfallende Ermäßigung nach § 27 
ErbStG bzw. die darauf entfallende, nach § 21 ErbStG anrechenbare Steuer abzuziehen. 


 


H i n w e i s e  H 28a.1 
 
Berechnung der auf begünstigtes Vermögen entfallenden Steuer 
B e i s p i e l :  
Unternehmerin U hat ihre Tochter T zur Alleinerbin eingesetzt. Zum Nachlass gehören sämtliche 
Anteile an einer GmbH mit einem Steuerwert 100 000 000 EUR. Das begünstigte Vermögen hat einen 
gemeinen Wert von 95 000 000 EUR. Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzungen für einen 
Vorwegabschlag nach § 13a Absatz 9 ErbStG in Höhe von 5 %. Zum Nachlass gehört 
Kapitalvermögen im Wert von 25 000 000 EUR. Ein im Zusammenhang mit der Anschaffung der 
GmbH-Anteile aufgenommener Kredit valutiert noch in Höhe von 3 000 000 EUR. 
 
Die Tochter ist Eigentümerin eines Grundstücks mit einem gemeinen Wert von 2 000 000 EUR, 
welches sie zu eigenen Wohnzwecken nutzt. 
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Für T ergibt sich folgende Steuerberechnung: 
 
GmbH-Anteile  
nicht begünstigtes Vermögen  5 000 000 EUR 
begünstigtes Vermögen  95 000 000 EUR 
Vorwegabschlag 5 % ./.   4 750 000 EUR 
verbleiben 90 250 000 EUR 
 
steuerpflichtiges begünstigtes Unternehmensvermögen  +  90 250 000 EUR 
Kapitalvermögen  +  25 000 000 EUR 
gesamter Vermögensanfall 120 250 000 EUR 
 
Auf das nicht begünstigte Vermögen entfallende Schulden: 
 


3 000 000 EUR x 5 000 000 EUR 
= 150 000 EUR 


100 000 000 EUR 


 
Auf das begünstigte Vermögen entfallende Schulden: 
3 000 000 EUR - 150 000 EUR = 2 850 000 EUR 
 
Schuldenkürzung nach § 10 Absatz 6 ErbStG: 


2 850 000 EUR x 90 250 000 EUR 
= 2 707 500 EUR 


95 000 000 EUR 


 
Abziehbare Schulden (150 000 EUR + 2 707 500 EUR =) ./.    2 857 500 EUR 
Vermögensanfall nach Schuldenabzug  117 392 500 EUR 
Erbfallkostenpauschale  ./.         10 300 EUR 
persönlicher Freibetrag  ./.       400 000 EUR 
steuerpflichtiger Erwerb  116 982 200 EUR 
 
Anteil des begünstigten Vermögens: 
begünstigtes Vermögen  90 250 000 EUR 
darauf entfallende abziehbare Schulden ./.   2 707 500 EUR 
Saldo 87 542 500 EUR 
 
87 542 500 EUR : 117 392 500 EUR = 74,58 % 
 
Steuer nach Stkl. I (30 %)  35 094 660 EUR 
 
Auf begünstigtes Vermögen entfällt 
35 094 660 EUR x 74,58 %.  26 173 598 EUR 
 


 
 


Abschnitt 28a.2 Verfügbares Vermögen 


(1) 1Ein Erlass kommt nur für den Teil der auf das begünstigte Vermögen im Sinne des § 13b 
Absatz 2 ErbStG entfallenden Steuer in Betracht, den der Erwerber nicht aus seinem verfügbaren 
Vermögen begleichen kann. 2Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht erkennt in § 13 ErbStG an, 
dass bestimmtes Vermögen für die Bestreitung des Lebensunterhalts zur Verfügung stehen sollte, 
z. B. Hausrat, Familienheim. 3Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei einer Veräußerung von 
bestimmten Wirtschaftsgütern unter Umständen andere Steuern anfallen oder bei einer eventuellen 
Beleihung von Wirtschaftsgütern und Vermögensgegenständen eine Beleihung zu 100 Prozent ihres 
Verkehrswerts in der Regel nicht zu realisieren ist. 4Da der zu wahrende Kernbestand des Vermögens 
nicht zweifelsfrei abgegrenzt werden kann, ist das übrige Vermögen nach § 28a Absatz 2 ErbStG 
typisierend mit einem Anteil von 50 Prozent einzubeziehen. 5Bei der Prüfung ist abzustellen auf die 
Summe der gemeinen Werte des Vermögens, das nicht zum begünstigten Vermögen des § 13b 
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Absatz 2 ErbStG gehört bzw. gehören würde. 6Das gilt unabhängig davon, ob es im Rahmen der 
Erbschaft oder Schenkung zugleich übergegangen ist oder dem Erwerber im Besteuerungszeitpunkt 
bereits gehörte. 7Zum verfügbaren Vermögen gehören insbesondere 


 
1. das nicht nach § 13b Absatz 1 ErbStG begünstigungsfähige Vermögen, z. B. Anteile an 


Kapitalgesellschaften, die die Mindestbeteiligung nach § 13b Absatz 1 Nummer 3 ErbStG nicht 
erreichen, ausländisches Betriebsvermögen in einem Drittstaat, Privatvermögen (Kapitalver-
mögen, Grundstücke, übriges Vermögen), 


 
2. das nicht begünstigte Verwaltungsvermögen, das zu einer wirtschaftlichen Einheit des 


begünstigungsfähigen Vermögens nach § 13b Absatz 1 ErbStG gehört (steuerpflichtiger Wert des 
Verwaltungsvermögens, > Abschnitt 13b.9 Absatz 2), 


 
3. Vermögen, das nicht der Besteuerung nach dem ErbStG unterliegt, z. B. Vermögen, das nicht der 


unbeschränkten Steuerpflicht nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 ErbStG unterliegt oder nach einem 
DBA von der Besteuerung ausgenommen ist. 


 
(2) 1Im Rahmen der Verschonungsbedarfsprüfung sind allein die Verhältnisse im Besteuerungs-


zeitpunkt maßgeblich. 2Der Bestand und der Wert des verfügbaren Vermögens sind auf diesen 
Stichtag zu ermitteln. 3Nicht maßgebend sind unter anderem der Zeitpunkt der Steuerfestsetzung, des 
Erlassantrags nach § 28a Absatz 1 ErbStG oder des Ergehens des Verwaltungsakts über einen 
Erlass nach § 28a Absatz 1 ErbStG. 4Anzusetzen ist jeweils der Nettowert des einzubeziehenden 
Vermögens. 5Bei der Berechnung des Nettowerts sind Schulden und Lasten einschließlich der Nach-
lassverbindlichkeiten nach § 10 Absatz 5 ErbStG sowie Gegenleistungen im Fall einer Schenkung 
abzuziehen. 6Die auf den steuerpflichtigen Erwerb entfallende Steuer mindert den Wert des 
verfügbaren Vermögens nicht. 7Bei der Ermittlung des Werts des verfügbaren Vermögens sind 
Steuerbefreiungen, z. B. für Hausrat, Kulturgüter oder ein Familienheim, unbeachtlich. 8Wurden im 
Rahmen der Steuerberechnung aufgrund dieser Steuerbefreiungen Schulden nach § 10 Absatz 6 
ErbStG nur eingeschränkt abgezogen, sind diese bei der Ermittlung des verfügbaren Vermögens 
ungekürzt abzuziehen. 9Ebenfalls unbeachtlich ist, dass der Erwerber gegebenenfalls nicht frei über 
das Vermögen verfügen kann, weil es z. B. in einer wirtschaftlichen Einheit des begünstigungsfähigen 
Vermögens nach § 13b Absatz 1 ErbStG gebunden ist. 10Die durch einen späteren Verkauf 
verfügbaren Vermögens anfallenden anderen Steuern, z. B. Einkommensteuer oder 
Grunderwerbsteuer, mindern das verfügbare Vermögen nicht. 11Bei der Ermittlung des verfügbaren 
Vermögens sind keine persönlichen Freibeträge (§§ 16, 17 ErbStG) zu berücksichtigen. 


 
(3) 1Der Wert des zugleich übergegangenen Vermögens im Sinne des § 28a Absatz 2 Nummer 1 


ErbStG ist jeweils mit den für die Steuerfestsetzung maßgeblichen - gegebenenfalls festgestellten - 
gemeinen Werten zu berücksichtigen. 2Im Rahmen der Ermittlung des verfügbaren Vermögens sind 
zusätzlich zu ermitteln: 


 
1. der Wert des zugleich übergegangenen Vermögens, das im Rahmen der Steuerfestsetzung auf 


Grund einer Steuerbefreiung nicht berücksichtigt wurde, oder nach einem DBA von der 
Besteuerung ausgenommen ist und 


 
2. der Wert des Vermögens, das dem Erwerber im Besteuerungszeitpunkt bereits gehört (§ 28a 


Absatz 2 Nummer 2 ErbStG). 
 
3Die Werte dieser Vermögensgegenstände sind gegebenenfalls nach §§ 151 ff. BewG festzustellen. 


4Gehört zum vorhandenen Vermögen des Erwerbers eine wirtschaftliche Einheit des begünstigungs-
fähigen Vermögens nach § 13b Absatz 1 ErbStG, sind neben der Wertfeststellung auch die 
Feststellungen nach § 13b Absatz 10 ErbStG durchzuführen (> Abschnitt 13b.30). 5Feststellungen zur 
Lohnsummenregelung nach § 13a Absatz 4 ErbStG unterbleiben. 


 
 


H i n w e i s e  H 28a.2 
 
Verfügbares Vermögen 
B e i s p i e l :  
Fortsetzung des Beispiels in H 28a.1. 
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miterworbenes Vermögen 
nicht begünstigtes Vermögen 5 000 000 EUR 
Kapitalvermögen + 25 000 000 EUR 
Schulden auf nicht begünstigtes Vermögen ./.       150 000 EUR 
Erbfallkostenpauschbetrag ./.         10 300 EUR 
 29 839 700 EUR 
davon 50%  14 919 850 EUR 
 
eigenes Vermögen 
Grundstück 2 000 000 EUR 
davon 50 %  +    1 000 000 EUR 
  15 919 850 EUR 
 
Steuer auf das begünstigte Vermögen  26 173 598 EUR 
verfügbares Vermögen  ./.  15 919 850 EUR 
zu erlassende Steuer   10 253 748 EUR 
 


 
 


Abschnitt 28a.3 Stundung 
1Eine Stundung nach § 28a Absatz 3 ErbStG bis zu sechs Monaten kommt nur in Betracht für die 


Steuer, die auf das erworbene begünstigte Vermögen entfällt und die nicht nach § 28a Absatz 1 
ErbStG erlassen wurde. 2§ 28 Absatz 1 ErbStG und § 222 AO bleiben unberührt (> Abschnitt 28). 
3Eine Stundung der Steuer, die auf das zugleich übergegangene nicht begünstigte Vermögen entfällt, 
ist nach § 28a Absatz 3 ErbStG nicht möglich. 


 
 


Abschnitt 28a.4 Nachträglicher Wegfall der Erlassbedingungen 


(1) 1Verstößt der Erwerber innerhalb der für die Optionsverschonung maßgebenden Lohnsummen- 
oder Behaltensfrist von sieben Jahren gegen die Lohnsummen- oder Behaltensregelungen 
(> Abschnitt 13a.8, 13a.18 und 13a.20), ist der unter dem Vorbehalt des Widerrufs stehende Verwal-
tungsakt über den Erlass mit Wirkung für die Vergangenheit ganz oder teilweise zu widerrufen (§ 28a 
Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und 2, Satz 2 und 3 ErbStG). 2Die zunächst erloschene Steuer lebt ganz 
oder teilweise wieder auf. 3Der Umfang des rückwirkenden Wegfalls des Erlasses richtet sich nach 
den Regelungen der Optionsverschonung (> Abschnitt 13a.8 und 13a.18). 


 
(2) 1Erhält der Erwerber innerhalb von zehn Jahren nach dem Besteuerungszeitpunkt durch 


Schenkung oder von Todes wegen weiteres Vermögen, das verfügbares Vermögen im Sinne des 
§ 28a Absatz 2 ErbStG darstellt, ist der unter dem Vorbehalt des Widerrufs stehende Verwaltungsakt 
über den Erlass mit Wirkung für die Vergangenheit zu widerrufen (§ 28a Absatz 4 Satz 1 Nummer 3, 
Satz 2 und 3 ErbStG). 2Dies gilt unabhängig von der Person des Zuwendenden und davon, ob 
beziehungsweise in welchem Umfang der Erwerb dem ErbStG unterliegt. 3Aus Vereinfachungs-
gründen sind übliche Gelegenheitsgeschenke im Sinne des § 13 Absatz 1 Nummer 14 ErbStG 
unbeachtlich. 4Die zunächst erloschene Steuer lebt vollständig wieder auf. 5Der Erwerber kann einen 
erneuten Antrag nach § 28a Absatz 1 ErbStG stellen. 6Im Rahmen der erneuten Verschonungs-
bedarfsprüfung ist das zum Besteuerungszeitpunkt des Erwerbs, für den der Erlass gewährt wurde, 
ermittelte verfügbare Vermögen um 50 Prozent des gemeinen Werts des hinzuerworbenen 
Vermögens zu erhöhen. 7Anzusetzen ist der Nettowert des hinzuerworbenen Vermögens. 8Für das 
hinzuerworbene Vermögen sind die Verhältnisse im Zeitpunkt des Hinzuerwerbs maßgeblich. 
9Hinsichtlich dessen Ermittlung sind Abschnitt 28a.2 Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwenden. 
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Abschnitt 28a.5 Ergänzende Vorschriften bei der Verschonungsbedarfsprüfung 


Folgende ergänzende Vorschriften sind zu beachten: 
 


1. Zu den Folgen einer Weitergabeverpflichtung oder einer Nachlassteilung: § 28a Absatz 1 Satz 2 
bis 5 ErbStG. Zu Einzelheiten > Abschnitt 13a.10; 


 
2. zu den Anzeigepflichten des Erwerbers in den Fällen eines Verstoßes gegen die Lohnsummen- 


oder Behaltensregelungen oder eines Hinzuerwerbs verfügbaren Vermögens: § 28a Absatz 5 
ErbStG. Zu Einzelheiten > Abschnitt 13a.8 und 13a.11; 


 
3. zu dem Hinausschieben des Endes der Zahlungsverjährungsfrist bei Verstoß gegen die in 


Nummer 2 genannten Regelungen: § 28a Absatz 6 ErbStG. 
 
 


Abschnitt § 28a.6 Begünstigte Erwerbe bei Familienstiftungen 
1Die Verschonungsbedarfsprüfung des § 28a ErbStG wird auf Antrag auch bei der Bemessung der 


Ersatzerbschaftsteuer einer Familienstiftung oder eines Familienvereins (§ 1 Absatz 1 Nummer 4 
ErbStG) gewährt, soweit zum Vermögen der Stiftung oder des Vereins begünstigtes Vermögen (§ 13b 
Absatz 2 ErbStG) gehört. 2Wegen der Definition der Familienstiftung > R E 1.2 ErbStR 2011. 3Beim 
Übergang von Vermögen auf Grund eines Stiftungsgeschäfts unter Lebenden (§ 7 Absatz 1 
Nummer 8 ErbStG) kommt die Verschonungsbedarfsprüfung ebenfalls in Betracht. 


 
 


 


 







 
 


 








BUNDESFINANZHOF Urteil vom 15.3.2017, I R 67/15
ECLI:DE:BFH:2017:U.150317.IR67.15.0


Ertragszuschuss als organschaftliche Mehrabführung i.S. von § 27 Abs. 6 Satz 1 KStG


Leitsätze


1. Ein Ertragszuschuss stellt eine verdeckte Einlage dar und führt zu einer Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos 
bei der Organgesellschaft nach § 27 Abs. 1 Satz 1 KStG, die durch den sofortigen Rückfluss an den Organträger im 
Rahmen der organschaftlichen Gewinnabführung nicht wieder rückgängig gemacht wird.
2. Der Tatbestand der organschaftlichen Mehr- oder Minderabführung i.S. des § 27 Abs. 6 Satz 1 KStG ist am 
Grundanliegen des Gesetzgebers auszurichten, die Einmalbesteuerung der organschaftlichen Erträge beim 
Organträger sicherzustellen (Bestätigung des Senatsurteils vom 29. August 2012 I R 65/11, BFHE 238, 382, BStBl II 
2013, 555).
3. Bei der Rückgewähr eines Ertragszuschusses über die organschaftliche Gewinnabführung besteht ein aus dem 
Rechtsinstitut der Organschaft abzuleitender Grund dafür, von einer organschaftlichen Mehrabführung auszugehen 
(a.A. BMF-Schreiben vom 15. Juli 2013, BStBl I 2013, 921).


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts München, Außensenate Augsburg, vom 13. August 
2015  6 K 39/13 wird, soweit sie sich gegen den Bescheid über die gesonderte Feststellung der Endbestände gemäß 
§ 36 Abs. 7 des Körperschaftsteuergesetzes richtet, als unzulässig verworfen.
Im Übrigen wird die Revision als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I. 


1 Gesellschafterin der Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), einer GmbH, ist die B-GmbH. Mit dieser hat die 
Klägerin am ... 2002 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen, wonach ihr gesamtes Jahresergebnis ab 
dem Jahr 2002 der B-GmbH als Organträgerin zustehen sollte. Zugleich war die Klägerin im Jahr 2002 selbst 
Organträgerin in Bezug auf eine ihrer Tochtergesellschaften.


2 Die B-GmbH zahlte der Klägerin am ... 2002 einen (nicht rückzahlbaren) Ertragszuschuss in Höhe von ... EUR. 
Diesen verbuchte die Klägerin in ihrer Handelsbilanz als Ertrag. Weiter erfasste die Klägerin in ihrer 
Handelsbilanz einen Übernahmeverlust in Höhe von ... EUR aufgrund einer zum ... 2002 erfolgten 
Verschmelzung mit einer Organgesellschaft. Steuerrechtlich durfte der Übernahmeverlust gemäß § 12 Abs. 2 
des Umwandlungssteuergesetzes in der für das Jahr 2002 geltenden Fassung (UmwStG) nicht abgezogen 
werden.


3 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) ging zunächst davon aus, dass der 
Ertragszuschuss ... als Zugang zum steuerlichen Einlagekonto der Klägerin zu erfassen sei. Aufgrund der 
unterschiedlichen Behandlung des Ertragszuschusses in der Handels- und der Steuerbilanz nahm er jedoch 
weiter an, dass eine Mehrabführung in Höhe von ... EUR vorliege, die zu einer entsprechenden Minderung des 
Einlagekontos geführt habe. Den Übernahmeverlust sah das FA dagegen aufgrund einer außerbilanziellen 
Korrektur nicht als Minderabführung an. Dementsprechend stellte es das steuerliche Einlagekonto zum 
31. Dezember 2002 mit ... EUR fest. In den Folgebescheiden der Jahre 2003 bis 2006 sowie der weiteren 
Jahre 2007 bis 2009 nahm es entsprechende Änderungen vor.


4 Mit der nach erfolglosem Einspruch erhobenen Klage machte die Klägerin im Wesentlichen geltend, dass das 
Einlagekonto um den Ertragszuschuss in Höhe von ... EUR zu erhöhen sei, da hinsichtlich des 
Ertragszuschusses keine (organschaftliche) Mehrentnahme vorliege. Der Ertragszuschuss sei eine verdeckte 
Einlage. Die Korrektur des zu versteuernden Einkommens finde --ebenso wie die Korrektur des 
Verschmelzungsverlusts-- außerhalb der Bilanz statt. Handelsbilanz und Steuerbilanz seien daher identisch, 
bei der Berechnung von (organschaftlichen) Mehr- oder Minderabführungen komme es aber auf einen 
Unterschied zwischen Handels- und Steuerbilanz an. Das Finanzgericht (FG) München, Außensenate 
Augsburg, hat die Klage abgewiesen (Urteil vom 13. August 2015  6 K 39/13, Entscheidungen der 
Finanzgerichte --EFG-- 2015, 1974).
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5 Mit ihrer Revision beantragt die Klägerin, das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und den Bescheid über die 
gesonderte Feststellung der Endbestände gemäß § 36 Abs. 7 des Körperschaftsteuergesetzes in der für das 
Jahr 2002 geltenden Fassung (KStG) sowie den Bescheid zum 31. Dezember 2002 über die gesonderte 
Feststellung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1, § 28 Abs. 1 Satz 3 und § 38 Abs. 1 KStG 
vom 1. April 2008 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 29. November 2012 dergestalt abzuändern, 
dass das steuerliche Einlagekonto in Höhe von ... EUR festgestellt wird und die Feststellungen in den 
Folgebescheiden der Jahre 2003 bis 2009 entsprechend angepasst werden.


6 Das FA beantragt, die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


7 Die Revision bleibt ohne Erfolg.


8 1. Soweit die Klägerin sich mit ihrer Revision gegen den Bescheid über die gesonderte Feststellung der 
Endbestände gemäß § 36 Abs. 7 KStG wendet, ist die Revision als unzulässig zu verwerfen. Eine Beschwer 
der Klägerin liegt nicht vor, nachdem diese im finanzgerichtlichen Verfahren ihren Klageantrag --ausweislich 
der vorinstanzlichen Entscheidung und entgegen ihrem schriftsätzlichen Vorbringen-- auf die Bescheide zur 
gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos zum 31. Dezember 2002 sowie zum 31. Dezember 
2003 bis zum 31. Dezember 2009 beschränkt hat. Dementsprechend hat die Vorinstanz im Rubrum ihrer 
Entscheidung auch allein die Bescheide zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos 
aufgeführt.


9 2. Im Übrigen ist die Revision unbegründet und daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zu Recht entschieden, dass sich das steuerliche Einlagekonto 
der Klägerin aufgrund einer Mehrabführung i.S. des § 27 Abs. 6 KStG gemindert hat.


10 a) Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist die Klage nur insoweit zulässig, als sie gegen den Bescheid 
zur gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos zum 31. Dezember 2002 gerichtet war.


11 aa) Die Vorinstanz ist zu Unrecht von der Zulässigkeit der Klage im Hinblick auf die Bescheide zur 
gesonderten Feststellung des steuerlichen Einlagekontos zum 31. Dezember 2003 bis zum 31. Dezember 
2009 ausgegangen. § 27 Abs. 2 Satz 2 KStG weist dem Bescheid über die gesonderte Feststellung des 
Bestands des steuerlichen Einlagekontos die Funktion eines Grundlagenbescheids für den Bescheid über die 
gesonderte Feststellung zum folgenden Feststellungszeitpunkt zu (Senatsurteil vom 30. Januar 2013 
I R 35/11, BFHE 240, 304, BStBl II 2013, 560). Die Klage war insoweit als unzulässig abzuweisen.


12 bb) Im Übrigen war die Klage zulässig. Im Streitfall geht es um die Richtigkeit der Ermittlung des steuerlichen 
Einlagekontos der Klägerin. Eine zu hohe Feststellung des steuerlichen Einlagekontos wirkt sich zwar auf die 
Besteuerung der Klägerin nicht aus; gleichwohl wird hierdurch ihre Rechtsstellung als Vergütungsschuldnerin 
berührt. Der Senat verweist insoweit auf sein Urteil in BFHE 240, 304, BStBl II 2013, 560.


13 b) In der Sache ist das FG im Ergebnis zutreffend davon ausgegangen, dass sich das steuerliche 
Einlagekonto der Klägerin durch den von der B-GmbH gewährten Ertragszuschuss in Höhe von ... EUR 
zunächst um diesen Betrag erhöht, dann aber aufgrund einer Mehrabführung i.S. des § 27 Abs. 6 KStG 
entsprechend gemindert hat.


14 aa) Der (nicht rückzahlbare) Ertragszuschuss stellt eine verdeckte Einlage dar und führt --neben 
nachträglichen Anschaffungskosten auf die Beteiligung bei der B-GmbH als Organträgerin (vgl. Urteil des 
Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 18. Dezember 1990 VIII R 158/86, BFH/NV 1992, 15; vgl. auch Senatsurteile 
vom 24. Juli 1996 I R 41/93, BFHE 181, 53, BStBl II 1996, 614; vom 27. April 2000 I R 58/99, BFHE 192, 428, 
BStBl II 2001, 168; BFH-Urteil vom 26. November 1993 VI R 3/92, BFHE 173, 69, BStBl II 1994, 242)-- zu 
einer Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos bei der Klägerin als Organgesellschaft nach § 27 Abs. 1 
Satz 1 KStG.


15 aaa) Verdeckte Einlage ist die Zuwendung eines bilanzierbaren Vermögensvorteils aus 
gesellschaftsrechtlichen Gründen ohne Entgelt in Gestalt von Gesellschaftsrechten (vgl. z.B. Senatsurteile 
vom 27. Mai 2009 I R 53/08, BFHE 226, 500; vom 28. April 2004 I R 20/03, BFH/NV 2005, 19; BFH-Urteil 
vom 12. Dezember 2000 VIII R 22/92, BFHE 194, 108, BStBl II 2001, 385; Senatsurteil vom 15. Oktober 1997 
I R 80/96, BFH/NV 1998, 624; vgl. auch Beschluss des Großen Senats des BFH vom 9. Juni 1997 GrS 1/94, 
BFHE 183, 187, BStBl II 1998, 307). Im Streitfall hat die B-GmbH der Klägerin in Gestalt eines nicht 
rückzahlbaren Zuschusses Eigenkapital zugeführt. Zwischen den Beteiligten besteht Einvernehmen darüber, 
dass es sich hierbei um eine verdeckte Einlage handelt. Davon ist auch das FG bei seiner Entscheidung 
ausgegangen. Der festgestellte Sachverhalt und das Beteiligtenvorbringen geben keine Veranlassung, diese 
Einschätzung in Frage zu stellen: Das zugeführte Kapital sollte dauerhaft in das Vermögen der Klägerin 
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übergehen; eine Rückzahlung war nicht beabsichtigt. Der Zuschuss war sonach geeignet, das Vermögen der 
Klägerin zu vermehren.


16 bbb) Dem kann nicht entgegen gehalten werden, dass wegen des sofortigen Rückflusses des 
Ertragszuschusses an die B-GmbH über die Gewinnabführung im Rahmen des Organschaftsverhältnisses die 
verdeckte Einlage wieder rückgängig gemacht worden ist. Die Vorinstanz hat zutreffend eine 
vorweggenommene Saldierung beider Vorgänge abgelehnt. Soweit in der Literatur unter Hinweis darauf, dass 
die verdeckte Einlage als "Vorleistung auf die Ergebnisübernahme" anzusehen sei (vgl. Prokofiew, Die 
steuerliche Betriebsprüfung 2014, 235, 238) sowie wegen der Einlagenrückübertragung der Vorgang 
"gedanklich als Auskehrung aus dem steuerlichen Einlagekonto" angesehen werden müsse (vgl. Frotscher in 
Frotscher/Drüen, KStG/GewStG/UmwStG, § 14 KStG Rz 893), die Auffassung vertreten wird, dass die 
Rechtsfolgen einer verdeckten Einlage nicht zu ziehen seien, folgt dem der Senat mit der überwiegenden 
Meinung in der Literatur (vgl. von Freeden/Lange, Die Wirtschaftsprüfung --WPg-- 2016, 697; von Freeden in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 350; Brink in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, § 14 Rz 1036; Breier, 
Der Konzern 2011, 84; Gosch/Neumann, KStG, 3. Aufl., § 14 Rz 416d) nicht.


17 Für eine derartige Auffassung findet sich im Gesetz kein Anhalt. Nach dem eindeutigen Wortlaut des § 27 
Abs. 1 Satz 1 KStG sind die nicht in das Nennkapital geleisteten Einlagen auf dem steuerlichen Einlagekonto 
auszuweisen. Das steuerliche Einlagekonto erfasst damit zunächst ausschließlich durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasste Vermögensänderungen (vgl. Senatsurteil vom 6. Oktober 2009 I R 24/08, 
BFH/NV 2010, 248). Der bei der B-GmbH als Organträgerin zu erfassende Ertrag beruht dagegen auf der 
Gewinnabführung i.S. des § 291 Abs. 1 des Aktiengesetzes und damit auf der handelsrechtlichen 
Durchführung des Gewinnabführungsvertrags. Die Zuschussgewährung und dessen "Rückgewähr" sind damit 
eigenständig zu würdigen; eine Rechtsgrundlage für eine "Saldierung" ist nicht erkennbar (vgl. Brink in 
Schnitger/Fehrenbacher, a.a.O., § 14 Rz 1036; Dötsch in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Körperschaftsteuer, 
§ 14 KStG Rz 727; von Freeden in Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 350).


18 bb) Das steuerliche Einlagekonto der Klägerin hat sich jedoch aufgrund einer Mehrabführung i.S. des § 27 
Abs. 6 Satz 1 KStG in dem von der Vorinstanz festgestellten Umfang gemindert. § 27 Abs. 6 Satz 1 KStG 
sieht vor, dass Mehrabführungen, wenn sie ihre Ursache in organschaftlicher Zeit haben, das Einlagekonto 
einer Organgesellschaft mindern. Dies ist vorliegend der Fall.


19 (1) Was unter einer sog. organschaftlichen Mehrabführung i.S. des § 27 Abs. 6 Satz 1 KStG zu verstehen ist, 
ergibt sich allerdings nicht unmittelbar aus dem Gesetz. § 27 Abs. 6 Satz 1 KStG verwendet den Begriff zwar, 
definiert ihn aber nicht. Erst mit dem Jahressteuergesetz 2008 vom 20. Dezember 2007 (BGBl I 2007, 3150, 
BStBl I 2008, 218) --KStG n.F.-- hat der Gesetzgeber ein Regelbeispiel für organschaftliche Mehr- und 
Minderabführungen (laut Gesetzesbegründung handelt es sich um eine gesetzliche Definition, vgl. BTDrucks 
16/7036, S. 20) in § 14 Abs. 4 Satz 6 KStG n.F. geschaffen. Danach liegen Mehr- oder Minderabführungen 
"insbesondere vor, wenn der an den Organträger abgeführte Gewinn von dem Steuerbilanzgewinn der 
Organgesellschaft abweicht". Es kann nach Auffassung des Senats vorliegend dahingestellt bleiben, ob 
dieses gesetzliche Regelbeispiel, das nach § 34 Abs. 9 Nr. 5 KStG n.F. auch für Veranlagungszeiträume vor 
2008 anzuwenden ist, auch für den Streitfall zur Anwendung kommen kann. Denn der Senat hat --zur sog. 
vororganschaftlichen Mehrabführung-- entschieden, dass der handelsbilanzielle Jahresüberschuss als 
maßgebliche Vergleichsgröße (vgl. Senatsurteil vom 18. Dezember 2002 I R 51/01, BFHE 201, 221, BStBl II 
2005, 49) in Bezug zu setzen ist zu den Ergebnissen der Organgesellschaft gemäß der Steuerbilanz (vgl. 
Senatsbeschlüsse vom 6. Juni 2013 I R 38/11, BFHE 241, 530, BStBl II 2014, 398; vom 27. November 2013 
I R 36/13, BFHE 245, 108, BStBl II 2014, 651). Eine Abweichung zum gesetzlichen Regelbeispiel für 
organschaftliche Mehr- oder Minderabführungen ist für den Senat ebenso wenig ersichtlich wie eine 
unterschiedliche Auslegung des Begriffs der Mehr- oder Minderabführung je nachdem, ob es sich um eine 
vororganschaftliche oder organschaftliche Mehr- oder Minderabführung handelt.


20 (2) Die Entscheidung darüber, ob von einer (organschaftlichen) Mehr- oder Minderabführung auszugehen ist, 
ist nach der Rechtsprechung des Senats am Grundanliegen des Gesetzgebers auszurichten, der mit den 
Regelungen des § 14 Abs. 4 KStG n.F. die Einmalbesteuerung der organschaftlichen Erträge beim 
Organträger sicherstellen wollte (vgl. Senatsurteil vom 29. August 2012 I R 65/11, BFHE 238, 382, BStBl II 
2013, 555 unter Hinweis auf BTDrucks 16/7036, S. 20). Dieses Anliegen wird trotz Abweichung zwischen 
abgeführtem Gewinn und Steuerbilanzgewinn (ausnahmsweise) nicht berührt, wenn aufgrund der 
außerbilanziellen Verlusthinzurechnung --im vom Senat entschiedenen Fall gemäß § 15a des 
Einkommensteuergesetzes-- die steuerliche Einkommenszurechnung nicht von der handelsrechtlichen 
Gewinnabführung abweicht, die Abweichung zur Handelsbilanz damit lediglich in der Technik der 
Einkommensermittlung gründet.


21 (3) Hiervon ausgehend sind im Streitfall die Voraussetzungen einer organschaftlichen Mehrabführung i.S. des 
§ 27 Abs. 6 Satz 1 KStG gegeben. Nach den Feststellungen der Vorinstanz hat die Klägerin den von der 
B-GmbH erhaltenen Ertragszuschuss in ihrer Handelsbilanz als Ertrag verbucht. Den handelsrechtlichen 
Jahresabschluss für 2002 hat die Klägerin dann im Wege einer sog. "Überleitungsrechnung" nach § 60 Abs. 2 
Satz 1 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung den steuerrechtlichen Vorschriften angepasst. 
Soweit das FG im Rahmen dieser Vergleichsrechnung angenommen hat, dass der Ertrag aus der Zahlung 
des Ertragszuschusses innerhalb der Steuerbilanz zu korrigieren sei und sich hieraus eine handelsbilanzielle 
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Mehrabführung ergebe, lässt der Senat offen, ob er dem folgen könnte. Denn auch wenn man mit der h.M. in 
der Literatur davon ausgeht, dass der Ertragszuschuss als verdeckte Einlage erst auf der zweiten Stufe der 
Gewinnermittlung das Einkommen mindert (vgl. von Freeden/Lange, WPg 2016, 697; von Freeden in 
Herrmann/Heuer/Raupach, § 14 KStG Rz 350; Breier, Der Konzern 2011, 84; Dötsch in 
Dötsch/Pung/Möhlenbrock, a.a.O., § 14 KStG Rz 1096; allgemein zur Korrektur einer verdeckten Einlage: 
Gosch/Roser, a.a.O., § 8 Rz 123; Fehrenbacher in Schnitger/ Fehrenbacher, a.a.O., § 8 Rz 694; 
Klein/Müller/Döpper in Mössner/Seeger, Körperschaftsteuergesetz, 3. Aufl., § 8 Rz 2141; a.A. Frotscher in 
Frotscher/Drüen, a.a.O., § 8 KStG Rz 201; Neumann in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, § 8 Rz 1328) 
wären im Streitfall die Voraussetzungen einer Mehrabführung zu bejahen.


22 Aus steuerrechtlicher Hinsicht sind verdeckte Einlagen --und damit im Streitfall auch der hier in Rede 
stehende Ertragszuschuss-- unabhängig von einer damit verbundenen tatsächlichen Wertsteigerung der 
Beteiligung beim Gesellschafter --hier der B-GmbH als Organträgerin-- als nachträgliche Anschaffungskosten 
auf die Beteiligung zu behandeln und als solche zu aktivieren (vgl. z.B. Senatsurteile in BFHE 181, 53, BStBl 
II 1996, 614; in BFHE 192, 428, BStBl II 2001, 168). Der tatsächliche Wert der Beteiligung bleibt jedoch im 
Rahmen eines Organschaftsverhältnisses --infolge der Gewinnabführung an die B-GmbH-- unverändert. Dies 
hat zur Konsequenz, dass bei einer Veräußerung der Beteiligung durch die B-GmbH der 
Veräußerungsgewinn um den geleisteten Ertragszuschuss gemindert wird. Demgemäß ist --über den vom 
Senat in BFHE 238, 382, BStBl II 2013, 555 entschiedenen Fall hinaus-- bei Vorliegen eines solchen 
Sachverhalts nach der Systematik der Organschaft und ihres tragenden Grundanliegens (Einmalbesteuerung 
der organschaftlichen Erträge) von einer organschaftlichen Mehrabführung auszugehen (a.A. Schreiben des 
Bundesministeriums der Finanzen --BMF-- vom 15. Juli 2013, BStBl I 2013, 921). Folge hiervon ist nicht nur, 
dass das Einkommen des Organträgers im Falle der Veräußerung der Organbeteiligung durch Auflösung 
eines entsprechenden passiven Ausgleichspostens zu erhöhen ist. Folge ist des Weiteren auch, dass bei der 
Organgesellschaft die durch die verdeckte Einlage bedingte Erhöhung des steuerlichen Einlagekontos durch 
eine entsprechende Minderung nach § 27 Abs. 6 KStG wieder auszugleichen ist.


23 Bestätigung findet dieses Ergebnis in den Gesetzesmaterialien zu § 14 Abs. 4 KStG n.F., die den vom 
Organträger geleisteten Ertragszuschuss und dessen Rückfluss im Rahmen der organschaftlichen 
Ergebnisabführung ausdrücklich als Fall einer organschaftlichen Mehrabführung bezeichnen (vgl. BTDrucks 
16/7036, S. 20).


24 3. Schließlich hat das FG zutreffend den Übernahmeverlust in Höhe von ... EUR nicht als Minderabführung 
i.S. des § 27 Abs. 6 Satz 1 KStG qualifiziert. Zwar weicht auch hier --ähnlich wie im Fall des 
Ertragszuschusses-- aufgrund der gemäß § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG angeordneten außerbilanziellen 
Hinzurechnung des Übernahmeverlustes (vgl. BMF-Schreiben vom 25. März 1998, BStBl I 1998, 268, 
Rz 12.03) der handelsrechtliche Jahresabschluss vom steuerrechtlichen Gewinn ab. Diese Abweichung ist 
jedoch ausgerichtet am Grundanliegen des Gesetzgebers, die Einmalbesteuerung der organschaftlichen 
Erträge beim Organträger sicherzustellen, nicht als Minderabführung i.S. des § 27 Abs. 6 Satz 1 KStG zu 
erfassen. Wie die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, ordnet § 12 Abs. 2 Satz 1 UmwStG lediglich ein 
Verlustabzugsverbot an, lässt aber im Übrigen die Bilanzierung der übergegangenen Wirtschaftsgüter 
unberührt. Bei einer späteren Veräußerung der Beteiligung besteht daher keine Gefahr einer Verletzung des 
Grundsatzes der Einmalbesteuerung (vgl. hierzu von Freeden in Herrmann/Heuer/ Raupach, § 14 KStG 
Rz 350). Demgemäß besteht auch kein Grund dafür, das Einkommen des Organträgers im Falle der 
Veräußerung der Organbeteiligung durch Auflösung eines aktiven Ausgleichspostens zu mindern.


25 4. Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass das FA das steuerliche Einlagekonto der Klägerin zum 
31. Dezember 2002 zutreffend mit ... EUR festgestellt und die Vorinstanz die Klage insoweit zu Recht als 
unbegründet abgewiesen hat.


26 5. Der Senat entscheidet mit Einverständnis der Beteiligten ohne Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung durch Urteil (§ 90 Abs. 2 FGO).


27 6. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 2 FGO.
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BUNDESFINANZHOF Urteil vom 15.3.2017, II R 36/15
ECLI:DE:BFH:2017:U.150317.IIR36.15.0


Gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer


Leitsätze


Der Feststellungsbescheid nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG ist sowohl Grundlagenbescheid für den Bescheid 
über die Feststellung des Grundbesitzwerts als auch für den Grunderwerbsteuerbescheid.


Tenor


Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 28. Mai 2015  15 K 4287/11 
wird als unbegründet zurückgewiesen.
Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klägerin zu tragen.


Tatbestand


I. 


1 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine GmbH & Co. KG, war Eigentümerin von vier in 
unterschiedlichen Finanzamtsbezirken liegenden Grundstücken. Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 
18. Januar 2002 erwarb eine andere GmbH & Co. KG sämtliche Kommanditanteile an der Klägerin. Zwischen 
Veräußerer- und Erwerberseite bestand keine Identität. Der Notar zeigte den der Grunderwerbsteuer 
unterliegenden Vorgang der Grunderwerbsteuerstelle des zuständigen Finanzamts nicht an.


2 Nach einer Außenprüfung nahm das Finanzamt an, der Wechsel des vollständigen Gesellschafterbestandes 
der Klägerin unterliege nach § 1 Abs. 2a des Grunderwerbsteuergesetzes in der für das Jahr 2002 geltenden 
Fassung (GrEStG) der Grunderwerbsteuer, und stellte mit Bescheid vom 4. Dezember 2009, der am 
7. Dezember 2009 bekannt gegeben wurde, gegenüber der Klägerin als Steuerschuldnerin gesondert und 
einheitlich die Besteuerungsgrundlagen für die Grunderwerbsteuer fest.


3 Mit Bescheid vom 8. März 2011 stellte das Finanzamt für das in seinem Bezirk liegende Grundstück den 
Grundbesitzwert auf den 18. Januar 2002 für Zwecke der Grunderwerbsteuer in Höhe von 11.034.000 EUR 
fest.


4 Mit Bescheid vom 21. März 2011 setzte der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) 
gegenüber der Klägerin auf der Grundlage der Feststellungsbescheide vom 4. Dezember 2009 und vom 
8. März 2011 die Grunderwerbsteuer auf 386.190 EUR fest.


5 Auf die Einsprüche gegen den Feststellungsbescheid vom 8. März 2011 und den Grunderwerbsteuerbescheid 
vom 21. März 2011 stellte das Finanzamt den Grundbesitzwert mit Bescheid vom 19. April 2011 auf 
3.527.000 EUR fest und setzte das FA mit Bescheid vom 12. Mai 2011 die Grunderwerbsteuer entsprechend 
auf 123.445 EUR herab.


6 Gegen diese Änderungsbescheide legte die Klägerin erneut Einspruch ein. Der Grundbesitzwert sei zwar 
antragsgemäß niedriger festgestellt worden. Der Grunderwerbsteuerbescheid sei aber rechtswidrig, da der 
Feststellungsbescheid wegen Eintritts der Feststellungsverjährung nicht mehr habe erlassen werden dürfen. 
Die reguläre Festsetzungsfrist für die Grunderwerbsteuerfestsetzung sei am 31. Dezember 2009 abgelaufen. 
§ 181 Abs. 5 Satz 1  1. Halbsatz der Abgabenordnung (AO) sei für den Feststellungsbescheid nicht 
einschlägig, da der Ablauf der Festsetzungsfrist für die Grunderwerbsteuerfestsetzung wegen § 181 Abs. 5 
Satz 1  2. Halbsatz AO nicht nach § 171 Abs. 10 AO gehemmt gewesen sei.


7 Während das Einspruchsverfahren gegen den Feststellungsbescheid vom 19. April 2011 zum Ruhen 
gebracht wurde, wurde der Einspruch gegen den Grunderwerbsteuerbescheid als unbegründet 
zurückgewiesen. Auch die Klage hatte keinen Erfolg. Das Finanzgericht (FG) führte zur Begründung im 
Wesentlichen aus, dem angefochtenen Grunderwerbsteuerbescheid stehe keine Festsetzungsverjährung 
entgegen. Aufgrund des am 7. Dezember 2009 bekannt gegebenen Feststellungsbescheids nach § 17 
GrEStG, der rechtmäßig innerhalb der bis zum 31. Dezember 2009 laufenden Feststellungsfrist ergangen sei, 
sei die Festsetzungsfrist für die Grunderwerbsteuer nach § 171 Abs. 10 AO erst am 7. Dezember 2011 
abgelaufen und der Grunderwerbsteuerbescheid vom 12. Mai 2011 daher innerhalb der Festsetzungsfrist 
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ergangen. Nach § 181 Abs. 5 Satz 1 AO habe daher auch der Feststellungsbescheid über den 
Grundbesitzwert vom 19. April 2011 noch erlassen werden dürfen. Das Urteil ist in Entscheidungen der 
Finanzgerichte (EFG) 2015, 1418 veröffentlicht.


8 Mit ihrer Revision macht die Klägerin eine Verletzung des § 181 Abs. 5 Satz 1 i.V.m. § 171 Abs. 10 AO 
geltend.


9 Die Klägerin beantragt, die Vorentscheidung, den Grunderwerbsteuerbescheid vom 21. März 2011 in Gestalt 
des Änderungsbescheids vom 12. Mai 2011 und die Einspruchsentscheidung vom 26. Oktober 2011 
aufzuheben.


10 Das FA beantragt, die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II. 


11 Die Revision ist unbegründet und war daher zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung 
--FGO--). Das FG hat zu Recht entschieden, dass der Grunderwerbsteuerbescheid vom 12. Mai 2011 
rechtmäßig ist.


12 1. Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück und ändert sich innerhalb 
von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar oder mittelbar dergestalt, dass mindestens 95 vom 
Hundert der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter übergehen, gilt dies als ein auf die 
Übereignung eines Grundstücks auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft (§ 1 Abs. 2a 
Satz 1 GrEStG).


13 2. Eine Steuerfestsetzung sowie ihre Aufhebung oder Änderung sind nicht mehr zulässig, wenn die 
Festsetzungsfrist abgelaufen ist (§ 169 Abs. 1 Satz 1 AO).


14 a) Nach § 171 Abs. 10 AO endet die Festsetzungsfrist, soweit für die Festsetzung einer Steuer ein 
Feststellungsbescheid, ein Steuermessbescheid oder ein anderer Verwaltungsakt bindend ist 
(Grundlagenbescheid), nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe des Grundlagenbescheids.


15 b) Für die Grunderwerbsteuer werden nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG die Besteuerungsgrundlagen in 
den Fällen des § 1 Abs. 2a GrEStG durch das Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Geschäftsleitung der 
Gesellschaft befindet, gesondert festgestellt, wenn ein außerhalb des Bezirks dieses Finanzamts liegendes 
Grundstück oder ein auf das Gebiet eines anderen Landes sich erstreckender Teil eines im Bezirk dieses 
Finanzamts liegenden Grundstücks betroffen wird. Zu den Besteuerungsgrundlagen gehören die verbindliche 
Entscheidung über die Steuerpflicht des jeweiligen Erwerbsvorgangs dem Grunde nach, über die als 
Steuerschuldner in Betracht kommenden natürlichen oder juristischen Personen und über die Finanzämter, 
die zur Steuerfestsetzung berufen sind (vgl. z.B. Urteile des Bundesfinanzhofs vom 31. März 2004 II R 54/01, 
BFHE 205, 314, BStBl II 2004, 658, unter II.1.a, und vom 15. Oktober 2014 II R 14/14, BFHE 248, 228, BStBl 
II 2015, 405, Rz 20). Zu den Besteuerungsgrundlagen gehört auch die Angabe der betroffenen Grundstücke.


16 c) Nach § 17 Abs. 3a GrEStG sind in die gesonderte Feststellung nach § 17 Abs. 3 GrEStG nicht die 
Grundbesitzwerte i.S. des § 138 Abs. 2 und 3 des Bewertungsgesetzes in der für das Jahr 2002 geltenden 
Fassung (BewG) aufzunehmen, wenn die Steuer nach § 8 Abs. 2 GrEStG zu bemessen ist. Nach § 8 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 GrEStG wird in den Fällen des § 1 Abs. 2a GrEStG die Steuer nach den Werten i.S. des § 138 
Abs. 2 oder 3 BewG bemessen. In diesen Fällen sind nach § 138 Abs. 5 Satz 1 GrEStG die Grundbesitzwerte 
gesondert festzustellen, da sie für die Grunderwerbsteuer erforderlich sind (Bedarfsbewertung).


17 d) Der Feststellungsbescheid nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG ist (bindender) Grundlagenbescheid i.S. 
des § 171 Abs. 10 AO für den Bescheid über die Feststellung des Grundbesitzwerts und den 
Grunderwerbsteuerbescheid. Die durch ihn festgestellten Besteuerungsgrundlagen sind für diese beiden 
Folgebescheide von Bedeutung i.S. des § 182 Abs. 1 Satz 1 AO. Er hemmt nach § 181 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 
§ 171 Abs. 10 AO den Ablauf der Feststellungsfrist für den Erlass des Bescheids über die gesonderte 
Feststellung des Grundbesitzwerts. Durch den Bescheid nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG werden u.a. 
die Steuerpflicht des Erwerbsvorgangs dem Grunde nach, die Steuerschuldner und die Grundstücke, die von 
dem Erwerbsvorgang betroffen sind, festgestellt. Erst aufgrund dieses Bescheids kann die gesonderte 
Wertfeststellung für die betroffenen Grundstücke erfolgen, weil vorher nicht feststeht, dass und für welche 
Grundstücke Werte festzustellen sind. Der Bescheid über die gesonderte Feststellung des Grundbesitzwerts 
für Grunderwerbsteuerzwecke ist zudem (bindender) Grundlagenbescheid i.S. des § 171 Abs. 10 AO für den 
Grunderwerbsteuerbescheid als Folgebescheid (vgl. Gürsching/Stenger, Bewertungsrecht, § 151 BewG 
Rz 46; Pahlke, Grunderwerbsteuergesetz, Kommentar, 5. Aufl., § 17 Rz 14).


18 3. Nach diesen Grundsätzen hat das FG die Klage zu Recht abgewiesen. Der Grunderwerbsteuerbescheid 
vom 12. Mai 2011 ist rechtmäßig.
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19 a) Der Wechsel des vollständigen Gesellschafterbestandes der Klägerin unterlag wegen des Übergangs des 
vorhandenen Grundbesitzes nach § 1 Abs. 2a GrEStG der Grunderwerbsteuer.


20 b) Der bestandskräftige Bescheid über die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen nach § 17 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 2 GrEStG vom 4. Dezember 2009 führte dazu, dass nach § 171 Abs. 10 AO die Feststellungsfrist für den 
Bescheid über die Feststellung des Grundbesitzwerts und die Festsetzungsfrist für den 
Grunderwerbsteuerbescheid nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe des Feststellungsbescheids 
nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 GrEStG endeten. Der Feststellungsbescheid nach § 17 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 
GrEStG wurde am 7. Dezember 2009 bekannt gegeben. Die Feststellungsfrist für den Bescheid über die 
Feststellung des Grundbesitzwerts und die Festsetzungsfrist für den Grunderwerbsteuerbescheid endeten 
daher am 7. Dezember 2011 (§ 108 Abs. 1 AO i.V.m. § 187 Abs. 1, § 188 Abs. 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs).


21 c) Der Bescheid über die Feststellung des Grundbesitzwerts vom 8. März 2011 und der 
Grunderwerbsteuerbescheid vom 21. März 2011 ergingen in offener Feststellungsfrist bzw. offener 
Festsetzungsfrist. Der in dem Bescheid über die Feststellung des Grundbesitzwerts festgestellte Wert des 
Grundstücks war für den Grunderwerbsteuerbescheid bindend. Unerheblich ist, ob der Feststellungsbescheid 
seinerseits die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 10 AO auslöste.


22 4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.
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